Tarifvertrag
uber die Entgeltordnung des Bundes
(TV EntgO Bund)

in der Fassung des Anderungstarifvertrags Nr. 12
vom 6. April 2025

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern und fiir Heimat,

einerseits

und

dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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ABSCHNITT |
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt fir alle Beschaftigten des Bundes, die unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fur den 6ffentlichen Dienst (TV6D) fallen.

Dieser Tarifvertrag gilt nicht fur

a) Beschaftigte, die als Lehrkrafte — auch wenn sie nicht unter § 49 (Bund)
TV6D BT-V fallen — beschaftigt sind, soweit nicht ein besonderes Tatig-
keitsmerkmal vereinbart ist,

b)  Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnarzte in Bundeswehr-
krankenhausern und anderen kurativen Einrichtungen der Bundeswehr.

§ 2

Tatigkeitsmerkmale, korperlich/handwerklich gepragte Tatigkeiten
Die Tatigkeitsmerkmale ergeben sich aus der Anlage 1 (Entgeltordnung).

"Werden in einem Tatigkeitsmerkmal Beschéftigte einer anderen Entgeltgruppe
in Bezug genommen, handelt es sich um Beschaftigte einer Entgeltgruppe der-

selben jeweils kleinsten Gliederungseinheit (Unterabschnitt, Abschnitt bzw. Teil)
der Entgeltordnung, wenn in dem Tatigkeitsmerkmal nichts anderes geregelt ist.
2Satz 1 gilt nicht, soweit ein Tatigkeitsmerkmal auf unterstellte Beschaftigte ab-

stellt.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 1:
'Es missen auch die Anforderungen des in Bezug genommenen Tatigkeits-

merkmals erfullt sein; bei mehrfachen Verweisungen auch die Anforderungen
der weiteren Tatigkeitsmerkmale. 2Die Erfiillung der Anforderungen des in Be-
zug nehmenden Tatigkeitsmerkmals setzt keine vorherige Eingruppierung nach
dem in Bezug genommenen Tatigkeitsmerkmal voraus.

Korperlich/handwerklich gepragte Tatigkeiten sind solche, die bei Weitergeltung
des Tarifvertrages Uber das Lohngruppenverzeichnis des Bundes zum MTArb
von einem Tatigkeitsmerkmal der Anlage 1 des Tarifvertrags Uber das Lohn-
gruppenverzeichnis des Bundes zum MTArb erfasst wurden.
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§3

Geltung der einzelnen Teile der Entgeltordnung

'Die Tatigkeitsmerkmale des Teils IV gelten nur fiir Tatigkeiten im Bereich des
Bundesministeriums der Verteidigung. ?Die Tatigkeitsmerkmale des Teils V gel-
ten nur fur Tatigkeiten im Bereich des Bundesministeriums fur Digitales und
Verkehr. 3Die Tatigkeitsmerkmale des Teils VI gelten nur fir Tatigkeiten im Be-
reich des Bundesministeriums des Innern. 4Erfiillt die Tatigkeit einer/eines Be-
schaftigten ein Tatigkeitsmerkmal der Teile IV, V oder VI, gilt dieses Tatigkeits-
merkmal. °Im Fall des Satzes 4 gelten die Tatigkeitsmerkmale der Teile |, 1l und
[l weder in der Entgeltgruppe, in der das Tatigkeitsmerkmal in den Teilen IV, V
oder VI aufgefuhrt ist, noch in einer h6heren Entgeltgruppe.

'Erfullt die Tatigkeit einer/eines Beschéaftigten kein Tatigkeitsmerkmal der Teile
IV, V oder VI, gelten die Tatigkeitsmerkmale des Teils Ill, wenn ihre/seine Tatig-
keit eines der dort aufgefiinrten Tatigkeitsmerkmale erfiillt. 2Im Fall des Satzes

1 gelten die Tatigkeitsmerkmale der Teile | und Il weder in der Entgeltgruppe, in
der das Tatigkeitsmerkmal in Teil lll aufgefiihrt ist, noch in einer héheren Ent-

geltgruppe.

'Erflllt die Tatigkeit einer/eines Beschéaftigten keines der Tatigkeitsmerkmale
der Teile Ill, IV, V oder VI, gelten die Tatigkeitsmerkmale des Teils Il, wenn die
auszuibende Tatigkeit korperlich/handwerklich gepragt ist. 2Im Fall des Sat-
zes 1 gelten die Tatigkeitsmerkmale des Teils | weder in der Entgeltgruppe, in
der das Tatigkeitsmerkmal in Teil || aufgefuhrt ist, noch in einer hdheren Ent-

geltgruppe.

'Erfllt die Tatigkeit einer/eines Beschéaftigten keines der Tatigkeitsmerkmale
der Teile lll, IV, V oder VI und handelt es sich nicht um eine kdrperlich/hand-
werklich gepragte Tatigkeit, gelten die Tatigkeitsmerkmale des Teils |. 2Die Ta-
tigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 des Teils | gelten nur, wenn die
auszuubende Tatigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den eigentlichen Aufga-
ben der betreffenden Verwaltungsdienststellen, -behdrden oder -institutionen
hat. 3Die Tatigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 des Teils | gelten fir
Beschaftigte mit einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung
und entsprechender Tatigkeit sowie fur sonstige Beschaftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten
ausuben, es sei denn, dass die Tatigkeit in einem der Tatigkeitsmerkmale der
Entgeltgruppen 13 bis 15 der Teile lll, IV, V oder VI aufgefihrt ist.
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Das Tatigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 1 der Teile | und Il gilt auch fur Tatig-
keiten der Teile Il bis VI.

Protokollerklarung zu § 3:

Die Geltung von Tatigkeitsmerkmalen der einzelnen Teile ist fur jeden Arbeits-
vorgang (Protokollerklarung Nr. 1 zu § 12 [Bund] Abs. 2 TVOD) gesondert fest-
zustellen.

§4

Standige Vertreterinnen und Vertreter

Standige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertre-
ter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfallen.

§5

Unterstellungsverhaltnisse

'Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Beschaftigten abhan-
gig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und
Soldaten der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Fur diesen Zweck ist ver-
gleichbar:

der Entgeltgruppe die Besoldungs-
gruppe
2 A2
3 A3
4 A4
5 A5
6 A6
7 A7
8 A8
9a, 9b, 9c A9
10 A 10
11 A11
12 A12
13 A13
14 A 14
15 A 15

"
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3Bei der Zahl der unterstellten bzw. beaufsichtigten oder der in dem betreffen-
den Bereich beschaftigten Personen zahlen Teilzeitbeschaftigte entsprechend
dem Verhaltnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur re-
gelmaRigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschaftigten. Fiir die Eingruppie-
rung ist es unschadlich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung
ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.

ABSCHNITTII
Voraussetzungen in der Person

§6

Voraussetzungen in der Person

Dieser Abschnitt enthalt Regelungen zu Voraussetzungen in der Person gemaf
§ 12 (Bund) Abs. 2 Satz 6 TVGD.

§7

Wissenschaftliche Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das
Studium an einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmen-
gesetz (HRG) oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule

a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprifung,
Magisterprifung oder Diplomprifung oder

b)  mit einer Masterprifung
beendet worden ist.

Diesen Prifungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlusspri-
fung (Magisterpriufung) einer Philosophischen Fakultat nur in den Fallen gleich,
in denen die Ablegung einer ersten Staatsprufung, einer Masterprtfung oder ei-
ner Diplomprufung nach den einschlagigen Ausbildungsvorschriften nicht vorge-
sehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne
des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschlussprufung in einem Studi-
engang abgelegt wurde, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene Hoch-
schulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und fur den Abschluss eine Regelstudien-
zeit von mindestens acht Semestern — ohne etwaige Praxissemester, Prufungs-
semester o. A. — vorschreibt. “Ein Bachelorstudiengang erfiillt diese Vorausset-
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zung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester fur den Abschluss vorge-
schrieben sind. °Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des Ak-
kreditierungsrats akkreditiert sein. °Ein Abschluss an einer auslandischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er
von der zustandigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hochschulabschluss
vergleichbar bewertet wurde.

Protokollerklarung zu Satz 5:
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

§8
Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen
Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) oder einer nach
§ 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz
"Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Ab-
schlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. ?Die Abschlusspriifung
muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens
das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlagige
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschul-
zugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und flr den Ab-
schluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern — ohne etwa-
ige Praxissemester, Priifungssemester o. A. — vorschreibt. 3Der Bachelorstudi-
engang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein.
“Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgan-
gen an Berufsakademien. °§ 7 Satz 6 gilt entsprechend.

Protokollerklarung zu Satz 3 und 4:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

§9

Technische Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene technische Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer
staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) oder
einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule ein Diplomgrad mit
dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwerti-
ger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde, der den Zugang zur
Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes des Bundes oder
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des gehobenen naturwissenschaftlichen Dienstes des Bundes eroffnet. 2§ 7
Satz 6 gilt entsprechend.

§10

Geprifte Meisterinnen und Meister sowie staatlich geprifte Technikerinnen

(1)

und Techniker

Geprufte Meisterinnen und Meister sind Beschaftigte, die eine Meisterprufung
auf Grundlage der Handwerksordnung oder des Berufsbildungsgesetzes be-
standen haben.

Staatlich geprifte Technikerinnen und Techniker sind Beschaftigte, die nach
dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese Berufsbezeichnung zu fuhren.

§ 11

Berufsausbildung

'Eine abgeschlossene Berufsausbildung liegt vor, wenn eine Abschlusspriifung
in einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder nach der Handwerksordnung
staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren erfolgreich bestanden
wurde. ?In Tatigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch
die entsprechenden friheren Ausbildungsberufe.

§12
Eingruppierung bei Nichterfullung einer Vorbildungs- oder
Ausbildungsvoraussetzung

Ist in einem Tatigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforde-
rung bestimmt, ohne dass sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben, von ihm
miterfasst werden, sind Beschaftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbil-
dung nicht besitzen, bei Erfullung der sonstigen Anforderungen des Tatigkeits-
merkmals eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert.

Ist in einem Tatigkeitsmerkmal

a) eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt und

b)  werden von ihm sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, miter-
fasst,
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sind Beschaftigte, die weder die Voraussetzung nach Buchstabe a noch die
nach Buchstabe b erfullen, bei Erfullung der sonstigen Anforderungen des Ta-
tigkeitsmerkmals eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert.

Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fur Tatigkeitsmerkmale, die bei Erful-
lung qualifizierter Anforderungen eine hohere Eingruppierung vorsehen.

Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Entgeltordnung in dem jeweiligen Ab-
schnitt neben einem Tatigkeitsmerkmal mit einer Vorbildungs- oder Ausbil-
dungsvoraussetzung ein besonderes Tatigkeitsmerkmal enthalt (z. B. ,Beschaf-
tigte in der Tatigkeit von ...).

§13
Verwaltungseigene Prifungen

'Fir die Eingruppierung von Beschaftigten mit kdrperlich/handwerklich geprag-
ten Tatigkeiten nach Tatigkeitsmerkmalen, welche im Anhang zur Anlage 2 auf-
gelistet sind, steht eine bestandene verwaltungseigene Prufung einer abge-
schlossenen Berufsausbildung im Sinne von § 11 gleich. ?Die verwaltungsei-
gene Prufung ist in Anlage 2 geregelt.

§ 14
Ubergangsregelungen DDR-Abschliisse

'Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu
als gleichwertig festgestellte Abschlusse, Prufungen und Befahigungsnach-
weise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tatigkeitsmerkmalen
geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. ?Ist die Gleichwertigkeit erst
nach Erfullung zusatzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleichstel-
lung ab der Feststellung.

Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen
Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und den Vor-
schriften hierzu dem Prifungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. einer kirzeren
Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, sind bei entsprechender Tatigkeit wie Be-
schaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbil-
dungsberuf eingruppiert.
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ABSCHNITT lll
Zulagen

§15
Zulage fur Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter
sowie Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker

§ 15 gilt nur flr Beschaftigte, die nach einem Tatigkeitsmerkmal eingruppiert
sind, welches im Anhang zu § 15 aufgelistet ist.

"Worarbeiterinnen und Vorarbeiter erhalten zum Tabellenentgelt eine Zulage.
2Die Zulage betragt bis zum 31. Méarz 2025 monatlich 199,92 Euro, vom 1. April
2025 bis zum 30. April 2026 monatlich 205,92 Euro und ab dem 1. Mai 2026
monatlich 211,69 Euro. 3Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter sind Beschéftigte, die
aufgrund schriftlicher Bestellung einer Arbeitsgruppe vorstehen und selbst mit-
arbeiten. “*Die Gruppe muss aufder der Vorarbeiterin oder dem Vorarbeiter aus
mindestens zwei Beschaftigten der Entgeltgruppen 1 bis 4 bestehen.

"Worhandwerkerinnen und Vorhandwerker erhalten zum Tabellenentgelt eine
Zulage. ?Die Zulage betragt bis zum 31. Marz 2025 monatlich 342,25 Euro, vom
1. April 2025 bis zum 30. April 2026 monatlich 352,52 Euro und ab dem 1. Mai
2026 monatlich 362,39 Euro. 3Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker sind
Beschaftigte mit einer Berufsausbildung nach § 11, die aufgrund schriftlicher
Bestellung einer Arbeitsgruppe vorstehen und selbst mitarbeiten. Die Gruppe
muss auller der Vorhandwerkerin oder dem Vorhandwerker aus mindestens
zwei selbstandig tatigen Beschaftigten bestehen, von denen mindestens eine
Beschaftigte oder ein Beschaftigter eine Berufsausbildung nach § 11 haben
muss. *Auszubildende nach dem Tarifvertrag fiir Auszubildende des 6ffentli-
chen Dienstes vom 13. September 2005 in der jeweils geltenden Fassung kon-
nen im dritten oder vierten Ausbildungsjahr als Beschaftigte mit Berufsausbil-
dung nach § 11 gerechnet werden. 8Die Zulage fiir Vorhandwerkerinnen und
Vorhandwerker erhalten auch zu Vorarbeiterinnen oder Vorarbeitern bestellte
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 oder einer hdheren Entgeltgruppe; Satz 4 gilt
entsprechend.

Im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung und im Bereich der Bun-
despolizei gilt § 5 entsprechend.

Wird die Bestellung zur Vorarbeiterin oder zum Vorarbeiter oder zur Vorhand-
werkerin oder zum Vorhandwerker widerrufen, so ist die Zulage fur Vorarbeite-
rinnen und Vorarbeiter bzw. fur Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker fur die
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Dauer von vier Wochen weiterzuzahlen, es sei denn, dass die Bestellung von
vornherein fur eine bestimmte Zeit erfolgt ist.

Die Absatze 2 bis 5 gelten nicht fur Beschaftigte im Wachdienst sowie Wachte-
rinnen und Wachter der Entgeltgruppen 4 und 5, Besatzungen von Schiffen und
schwimmenden Geraten — mit Ausnahme der Fuhrerinnen und Fuhrer von
Schwimmrammen —, Schleusendecksleute sowie Feuerwehrleute.

'Im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung rechnen zur Gruppe der
Beschaftigten nach Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 4 auch Beschaftigte von
Kooperationspartnern der Bundeswehr. 2Kooperationspartner der Bundeswehr
sind Wirtschaftsunternehmen, die mit der Bundeswehr eine Kooperation im
Sinne des Kooperationsgesetzes der Bundeswehr (BwKoopG) eingegangen
sind.

§ 16
Ausbildungszulage

'Beschaéftigte, die nach einem Tatigkeitsmerkmal des Teils Ill Abschnitt 4 der
Entgeltordnung eingruppiert sind, erhalten fur die Dauer der Ausubung der Aus-
bildungstatigkeit als solche eine monatliche Zulage. ?Die monatliche Zulage er-
halten auch Beschaftigte, denen vorubergehend hoherwertige Tatigkeiten nach
einem Tatigkeitsmerkmal des Teils Il Abschnitt 4 der Entgeltordnung Ubertra-
gen werden, soweit und solange die/der Beschaftigte daflr die persodnliche Zu-
lage nach § 14 TVGD erhalt. 3Daneben wird die Zulage nach § 15 nicht gezahlt.

'Sofern ein Anspruch auf die Ausbildungszulage nicht fiir alle Tage eines Ka-
lendermonats besteht, gilt § 24 Abs. 3 TVAD. ?Die Ausbildungszulage wird bei
Unterbrechung der Austubung der Ausbildungstatigkeit fur die Dauer von vier
Wochen weitergezahlt.

Die Zulage nach Absatz 1 betragt bis zum 31. Marz 2025 monatlich
342,25 Euro, vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 monatlich 352,52 Euro und ab
1. Mai 2026 monatlich 362,39 Euro.
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§17
Entgeltgruppenzulagen

Die in der Entgeltordnung ausgebrachten Entgeltgruppenzulagen betragen:

Nr. der Entgelt-
gruppenzulage

Betrag
bis 31. Marz 2025

Betrag
vom 1. April 2025
bis 30. April 2026

Betrag
ab 1. Mai 2026

Euro je Monat

Euro je Monat

Euro je Monat

1 72,19 74,36 76,44
2 98,43 101,38 104,22
3 110,25 113,56 116,74
4 124,67 128,41 132,01
5 137,77 141,90 145,87
6 146,97 151,38 155,62
7 158,78 163,54 168,12
8 180,55 185,97 191,18

Zulagen fiir Beschaftigte im Pflegedienst

§18

Die Zulagen fur Beschaftigte im Pflegedienst gemaf} Protokollerklarung Nr. 2 zu
Abschnitt 25 Unterabschnitt 2 des Teils IV der Entgeltordnung (Bund) betragen:

Nr. der Zulage

Betrag
bis 31. Marz 2025

Betrag
vom 1. April 2025
bis 30. April 2026

Betrag
ab 1. Mai 2026

Euro je Monat

Euro je Monat

Euro je Monat

582,61

600,09

616,89

540,60

556,82

572,41

§19
Dynamisierung der Zulagen

'Die Zulagen nach §§ 15 bis 18 verandern sich bei allgemeinen Entgeltanpas-
sungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe

festgelegten Vomhundertsatz. 2Sockelbetrage, Mindestbetrage und vergleich-
bare nichtlineare Steigerungen bleiben unbertcksichtigt.
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ABSCHNITT IV
Schlussvorschriften

§ 20
Inkrafttreten, Laufzeit

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Der Tarifvertrag einschlie3lich Anlagen kann ohne Einhaltung einer Frist, jedoch
nur insgesamt, jederzeit schriftlich gekindigt werden, frGhestens jedoch zum
31. Dezember 2016; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen.
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Anhang zu § 15

Zulage fur Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter sowie
Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker

Tatigkeitsmerkmale der Entgeltordnung (Anlage 1)

1. Teil Il

2. Teil llI

Abschnitt 4, Abschnitt 9, Abschnitt 19, Abschnitt 22, Abschnitt 23, Abschnitt 29,
Abschnitt 31 Entgeltgruppen 3 und 4, Abschnitt 33, Abschnitt 37, Abschnitt 38,
Abschnitt 39, Abschnitt 44, Abschnitt 45 Entgeltgruppe 3, Entgeltgruppe 4,
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 und Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2, Abschnitt 48
Entgeltgruppe 8.

3. Teil IV

4. Teil V

a)

b)

Abschnitt 1 Entgeltgruppen 3 bis 7, Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 bis 3
und Entgeltgruppe 9a,

Abschnitte 4 bis 6,

Abschnitte 12 und 13,

Abschnitt 14 Entgeltgruppe 2 und Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 1,
Abschnitte 15 und 16,

Abschnitt 17 Entgeltgruppe 3, Entgeltgruppe 5 und Entgeltgruppe 6
Fallgruppe 1,

Abschnitte 18 und 19,

Abschnitte 21 und 22,

Abschnitt 26 Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2,
Abschnitt 28,

Abschnitt 30,

Abschnitt 31 Entgeltgruppen 5 bis 8.

Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Entgeltgruppe 6, Entgeltgruppe 7 Fallgruppe
2 und Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2,

Abschnitt 2 Unterabschnitt 2,

"
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c) Abschnitt 3 Entgeltgruppen 3 bis 8 und Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 1
und 3.

5. Teil VI
a) Abschnitt 1,
b)  Abschnitt 2 Entgeltgruppen 3 und 5 sowie Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,

c) Abschnitte 3 und 4.
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Anlage 1
Entgeltordnung

Inhaltsverzeichnis

Teil | Allgemeine Tatigkeitsmerkmale fiir den Verwaltungsdienst

Teil Il Allgemeine Tatigkeitsmerkmale fur korperlich/handwerklich gepragte

Tatigkeiten

Teil Il Tatigkeitsmerkmale fiir besondere Beschaftigtengruppen

1. Apothekerinnen und Apotheker

2. Beschaftigte in Archiven, Bibliotheken, Blichereien, Museen und anderen
wissenschaftlichen Anstalten

3. Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnarzte

4.  Ausbilderinnen und Ausbilder in Betrieben und Werkstatten

5. Fachangestellte fur Baderbetriebe sowie gepriifte Meisterinnen und Meister
fur Baderbetriebe

6. Baustellenaufseherinnen und -aufseher sowie Bauaufseherinnen und -
aufseher

7. Bauzeichnerinnen und -zeichner sowie technische Systemplanerinnen und -
planer

8. Berechnerinnen und Berechner von Amts-, Dienst- und Versorgungsbezigen
sowie von Entgelten

9. Botinnen und Boten sowie Pfértnerinnen und Pfortner

9a. Fachlehrerinnen und -lehrer im Bereich des Bundesministeriums der
Verteidigung und des Bundesministeriums fur Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sowie der Bundespolizei

10. Fahrerinnen und Fahrer

11. Systemtechnikerinnen und -techniker in der Fernmeldetechnik

12. Beschéftigte in der Forschung

13. Beschaftigte im Forstdienst

14. Fotografinnen und Fotografen

15. Fotolaborantinnen und -laboranten

16. Beschaftigte im Fremdsprachendienst

16.1 Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten
(Fremdsprachensekretarinnen und -sekretare)
16.2

16.3 Konferenzdolmetscherinnen und -dolmetscher
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16.4 Uberpriferinnen und Uberpriifer, Ubersetzerinnen und Ubersetzer,

16.5 Sprachlehrerinnen und -lehrer beim Bundessprachen-amt und im Bereich

17.
18.
19.

20.

21.
21

Terminologinnen und Terminologen sowie Lexikografinnen und
Lexikografen

des Auswartigen Amtes
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschaftigte
Geprufte Garthermeisterinnen und -meister
Beschaftigte in der Instandhaltung und Bedienung von Gebaude- und
Betriebstechnik
Geschaftsstellenverwalterinnen und -verwalter, Beschaftigte in
Serviceeinheiten sowie Justizhelferinnen und -helfer bei Gerichten und
Staatsanwaltschaften
Beschaftigte in Gesundheitsberufen

.1 Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten

21.2 Desinfektorinnen und Desinfektoren, Gesundheitsaufseherinnen und -

aufseher sowie Beschaftigte in der Medizinprodukteaufbereitung

21.3 Diatassistentinnen und -assistenten

21.4 Ergotherapeutinnen und -therapeuten

21.5 Lehrkrafte in Gesundheitsberufen

21.6 Logopadinnen und Logopaden

21.7 Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und

medizinische Bademeister

21.8 Medizinische Fachangestellte und zahnmedizinische Fachangestellte

21.9 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie

21
21
21
21
21
21

21

21

21
22.
23.
24.
25.

medizinisch-technische Gehilfinnen und Gehilfen

.10 Orthoptistinnen und Orthoptisten

.10a. Pharmakantinnen und Pharmakanten

.11 Pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte

.12 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten
.13 Physiotherapeutinnen und -therapeuten

.14 Praparationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie

Sektionsgehilfinnen und -gehilfen

.15 Psychologisch-technische Assistentinnen und Assistenten
.16 Zahntechnikerinnen und -techniker
.17  Beschaftigte im Rettungsdienst

Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter
Hausmeisterinnen und Hausmeister
Beschaftigte in der Informationstechnik
Ingenieurinnen und Ingenieure

"
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26.

27. Beschaftigte im Kassendienst

28. Beschaftigte in der Konservierung, Restaurierung und Grabungstechnik

28.1 Beschaftigte in der Konservierung und Restaurierung
28.2 Beschaftigte in der Grabungstechnik

29. Kuchenhilfskrafte und Buffethilfskrafte

30. Laborantinnen und Laboranten sowie Werkstoffpruferinnen und -prufer

31. Fachkrafte fur Lagerlogistik, Fachlageristinnen und -lageristen sowie
Magazinwarterinnen und -warter

32. Geprufte Meisterinnen und Meister

33. Modellbauerinnen und -bauer sowie Modelltischlerinnen und -tischler

34. Operateurinnen und Operateure, Strahlenschutztechnikerinnen und -
techniker sowie Strahlenschutzlaborantinnen und -laboranten in
Kernforschungseinrichtungen

35. Redakteurinnen und Redakteure

36. Beschaftigte in Registraturen

37. Reinigerinnen und Reiniger (gestrichen)

38. Reproduktions- und medientechnische Beschaftigte

39. Schweilderinnen und Schweiler

40. Beschaftigte in der Steuerverwaltung

41. Technikerinnen und Techniker

42. Technische Assistentinnen und Assistenten

43. Tierarztinnen und -arzte

44. Tierpflegerinnen und -pfleger

45. Vermessungstechnikerinnen und -techniker, Geomatikerinnen und
Geomatiker sowie Messgehilfinnen und -gehilfen

46. Vorlesekrafte fur Blinde und besondere Hilfskrafte fur sonstige
schwerbehinderte Menschen

47. Wachterinnen und Wachter

48. Weitere Beschaftigte

Teil IV Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich des Bundesministeriums
der Verteidigung

1. Besondere Tatigkeitsmerkmale
2. Beschaftigte in der Arbeitsvorbereitung oder in der Betriebsorganisation
3. Beschaftigte im Bereich des Bundesamtes fur Ausristung,
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
3.1 Beschaftigte im Beschaffungs- oder Vertragswesen sowie in der
Vertrags- und Instandsetzungs-abrechnung
3.2 Beschaftigte in der Preisverhandlung und in der Preisprifung
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
251
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Brickenwarterinnen und -warter
Diesellokfuhrerinnen und -lokflihrer sowie Rangiererinnen und Rangierer
Fahrerinnen und Fahrer sowie Wagenpflegerinnen und -pfleger
Fernsprecherinnen und -sprecher
Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Bundeswehrfeuerwehr
Beschaftigte im Bereich Film-Bild-Ton
Beraterinnen und Berater im Flugsicherheitsdienst
Geprufte Meisterinnen und Meister sowie staatlich geprufte Technikerinnen
und Techniker in der Flugsicherungstechnik, Flugdatenerfassung oder
Flugmesstechnik
Beschaftigte in der Forschung und Materialprifung
Festmacherinnen und Festmacher, Taklerinnen und Takler, Bootswartinnen
und -warte, Maschinistinnen und Maschinisten sowie Elektrotechnikerinnen
und -techniker in Landanschlusszentralen
Helferinnen und Helfer in Bundeswehrkrankenhausern oder anderen
kurativen Einrichtungen der Bundeswehr
Beschaftigte mit speziellen Instandsetzungs- oder Wartungstatigkeiten an
Luftfahrzeugen
Kasernenwarterinnen und -warter, Gebirgshitten-wartinnen und -warte sowie
Helferinnen und Helfer in Unterkinften und Liegenschaften
Kdchinnen und Kéche, Kochsmaaten, Stewardessen und Stewards sowie
Bedienungskrafte
Konserviererinnen und Konservierer, Verpackerinnen und Verpacker,
Packerinnen und Packer, Praserviererinnen und Praservierer sowie
Warenauszeichnerinnen und -auszeichner
Kranfuhrerinnen und Kranfuhrer sowie Anschlagerinnen und Anschlager
Klchenbuchhalterinnen und -buchhalter
Maschinistinnen und Maschinisten an besonderen Anlagen
Beschaftigte im Munitionsfachdienst
Nautische Beschaftigte und Beschaftigte im Schiffs- und Seedienst
Pfarrhelferinnen und -helfer sowie Seelsorgeassistentinnen und -assistenten
Beschaftigte im Pflegedienst

Beschaftigte in der Pflege

25.2 Leitende Beschaftigte in der Pflege
25.3 Lehrkrafte in der Pflege

26.
27.
28.
29.

Pruferinnen und Prifer von Luftfahrtgerat
Rechnungsfuhrerinnen und Rechnungsfihrer
Beschaftigte im Schiel3- und Erprobungsbetrieb
Sportlehrerinnen und -lehrer
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30. Strahlgeratebedienerinnen und -bediener
31. Taucherinnen und Taucher sowie Taucherarztgehilfinnen und -gehilfen
32. Beschaftigte im Wachdienst

Teil V Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich des Bundesministeriums fiir
Digitales und Verkehr

Vorbemerkungen zu den Abschnitten 1 bis 4
1.  Beschaftigte bei der Wasserstral3en- und Schifffahrtsverwaltung -
Kustenbereich
1.1 Besatzungen von Schiffen und schwimmenden Geraten
1.2 Beschaftigte an Seeschleusen
1.3 Beschaftigte an Land im nautischen Bereich
2.  Beschéftigte bei der Wasserstra3en- und Schifffahrtsverwaltung -
Binnenbereich

21 Besatzungen von Schiffen und schwimmenden Geraten
2.2 Beschaftigte an Schleusen an Binnenschifffahrtsstrallen
2.3 Beschaftigte an Land im nautischen Bereich

3.  Beschaftigte mit WSV-spezifischen Tatigkeiten an Land
4.  Beschaftigte beim Bundesamt flr Seeschifffahrt und Hydrographie
4.1 Besatzungen der Schiffe
4.2 Beschaftigte an Land im nautischen Bereich
5.  Beschaftigte im Kontrolldienst beim Bundesamt fur Logistik und Mobilitat
6. Beschaftigte im Wetterfachdienst beim Deutschen Wetterdienst

Teil VI Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich des Bundesministeriums
des Innern

Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich der Bundespolizei

Kdéchinnen und Kéche sowie Bedienungskrafte bei der Bundespolizei
Beschaftigte im SchielRbetrieb der Bundespolizei

Unterkunftswarterinnen und -warter, Gebirgshittenwartinnen und -warte
sowie Helferinnen und Helfer in Unterkunften und Liegenschaften im Bereich
der Bundespolizei

LN

"
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Teil |
Allgemeine Tatigkeitsmerkmale
fur den Verwaltungsdienst

Entgeltgruppe 15

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch das Mal3 der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

denen mindestens funf Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 13 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass sie
mindestens zu einem Drittel hochwertige Leistungen bei besonders schwieri-
gen Aufgaben erfordert.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

denen mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.




-22 -

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 9c heraushebit.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 9c

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 oder 2,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte im Buro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Auf3en-
dienst mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit
sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
2. Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Auf3en-
dienst,

deren Tatigkeit grindliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstandige
Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
deren Tatigkeit selbstandige Leistungen erfordert.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)
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Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

deren Tatigkeit mindestens zu einem Drittel selbstandige Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

deren Tatigkeit mindestens zu einem Funftel selbstandige Leistungen erfor-
dert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,
deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte im Buro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Auf3en-
dienst mit abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Auf3en-
dienst,
deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfordert.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 6)

Entgeltgruppe 4

1. Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Auf3en-
dienst
mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 7)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 3,

deren Tatigkeit mindestens zu einem Viertel griindliche Fachkenntnisse erfor-
dert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

"
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Entgeltgruppe 3

Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Auf3en-
dienst

mit Tatigkeiten, fur die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche An-
lernung erforderlich ist, die Uber eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 2

Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Auf3en-
dienst

mit einfachen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 8)

Entgeltgruppe 1

Beschaftigte mit einfachsten Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 9)

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Bei der Zahl der Unterstellten zahlen nicht mit:
a) Beschaftigte, die nach Teil lll Abschnitt 17, 24 oder 25 eingruppiert sind,

b) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der
Laufbahn des gehobenen Dienstes angehoren.

Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals bezieht sich nur auf
Tatigkeiten von Beschaftigten, die mit kaufmannischer Buchfuhrung beschaf-
tigt sind.

Grindliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegeniber den in den Ent-
geltgruppen 6, 7, 8 und 9a geforderten grindlichen und vielseitigen Fach-
kenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.

Selbstandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbstandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwick-
lung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese
Anforderung nicht erfullen.

'Die griindlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das
gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem die/der Beschaf-
tigte tatig ist, zu beziehen. ?Der Aufgabenkreis der/des Beschaftigten muss
aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein grindlicher und viel-
seitiger Fachkenntnisse ordnungsgemal bearbeitet werden kann.

Erforderlich sind ndhere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.
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Nr. 7 Schwierige Tatigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbei-
tung bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfor-
dern, z. B. durch einen héheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 8

Nr. 9

'Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten, die fur die Beherrschung der Arbeitsablaufe als
solche erforderlich sind.

Einfachste Tatigkeiten Gben z. B. aus

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g9)
h)

Beschaftigte, die Essen und Getranke ausgeben,
Garderobenpersonal,

Beschaftigte, die spllen, Gemuse putzen oder sonstige Tatigkeiten im
Haus- und Klchenbereich ausuben,

gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025
Warterinnen und Warter von Bedurfnisanstalten,
Serviererinnen und Servierer,
Hausarbeiterinnen und -arbeiter sowie
Hausgehilfinnen und -gehilfen.
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Teil Il
Allgemeine Tatigkeitsmerkmale
fur korperlich/handwerklich gepragte Tatigkeiten

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
die hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte mit kdrperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten mit abge-
schlossener Berufsausbildung, die in ihrem oder einem diesem verwandten
Beruf beschaftigt werden.

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte mit kdrperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten mit abge-
schlossener Berufsausbildung mit einer Ausbildungsdauer von weniger als
drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschaftigt
werden.

Entgeltgruppe 3

1. Beschaftigte mit korperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten,
flr die eine eingehende Einarbeitung erforderlich ist.

2. Angelernte Beschaftigte mit kdrperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 2 mit Tatigkeiten, die die Korperkrafte aulderor-
dentlich beanspruchen oder mit besonderer Verantwortung verbunden sind.

Entgeltgruppe 2

Beschaftigte mit kdrperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten
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mit einfachen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 1

Beschaftigte mit korperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten
mit einfachsten Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hoch-
wertigem fachlichen Konnen besondere Umsicht und Zuverlassigkeit erfor-
dern.

Nr. 2 Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Uberlegungsvermégen und
das fachliche Geschick der Beschaftigten Anforderungen stellen, die Uber das
Mafl dessen hinausgehen, das von solchen Beschaftigten Ublicherweise ver-
langt werden kann.

Nr. 3 Angelernte Beschaftigte sind Beschaftigte mit Tatigkeiten, die eine handwerkli-
che oder fachliche Anlernung erfordern.

Nr. 4 'Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung
oder Anlernphase hinausgeht. ?Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten, die flr die Beherrschung der Arbeitsablaufe als
solche erforderlich sind.

Nr. 5 Einfachste Tatigkeiten Uben z. B. aus
a) Beschaftigte, die Essen und Getranke ausgeben,
b) Garderobenpersonal,

c) Beschaftigte, die spulen, Gemuse putzen oder sonstige Tatigkeiten im
Haus- und Kichenbereich ausuben,

d) gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025

e) Warterinnen und Warter von Bedurfnisanstalten,
f) Serviererinnen und Servierer,

g) Hausarbeiterinnen und -arbeiter sowie

h) Hausgehilfinnen und -gehilfen.
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Teil 1l
Tatigkeitsmerkmale fir besondere Beschaftigtengruppen

1. Apothekerinnen und Apotheker

Entgeltgruppe 15

Apothekerinnen und Apotheker als Leiterinnen oder Leiter von Apotheken,

denen mindestens vier Apothekerinnen oder Apotheker durch ausdruckliche
Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 14

Apothekerinnen und Apotheker mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarung

Gegen Stundenentgelt tatige Apothekerinnen und Apotheker, die im Jahres-
durchschnitt nicht mehr als 18 Stunden wdéchentlich zur Arbeitsleistung heran-
gezogen werden, zahlen nicht mit.
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2. Beschaftigte in Archiven, Bibliotheken, Buichereien,
Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 9c

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Buchereien, Museen
oder in anderen wissenschaftlichen Anstalten mit einschlagiger abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse und selbstandige Leistungen erfor-
dert.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)
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Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse und zu einem Viertel selbstandige
Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Blchereien mit ein-
schlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit.
Beschaftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Blchereien,

deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Beschéftigte im Fachdienst in Museen oder anderen wissenschaftlichen An-
stalten,

deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Blichereien, Museen
oder anderen wissenschaftlichen Anstalten

mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Buchereien, Museen
oder anderen wissenschaftlichen Anstalten

mit Tatigkeiten, fur die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche An-
lernung erforderlich ist, die Uber eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschaftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Buchereien, Museen
oder anderen wissenschaftlichen Anstalten

mit einfachen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)
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Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Selbstandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbstandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwick-
lung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese
Anforderung nicht erflllen.

'Die griindlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das
gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem die/der Beschaf-
tigte tatig ist, zu beziehen. ?Der Aufgabenkreis der/des Beschaftigten muss
aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein grundlicher und viel-
seitiger Fachkenntnisse ordnungsgemal bearbeitet werden kann.

Erforderlich sind ndhere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.

Schwierige Tatigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbei-
tung bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfor-
dern, z. B. durch einen héheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

'Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung
oder Anlernphase hinausgeht. ?Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten, die flr die Beherrschung der Arbeitsablaufe als
solche erforderlich sind.




3.
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Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und
Zahnarzte

Entgeltgruppe 15

1.

Arztinnen und Arzte als Leiterinnen oder Leiter des Blutspendedienstes auler-
halb von Krankenhausern.

Arztinnen und Arzte,

denen mindestens fiinf Arztinnen oder Arzte oder Zahnarztinnen oder Zahn-
arzte durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Zahnarztinnen und Zahnarzte,

denen mindestens funf Zahnarztinnen oder Zahnarzte durch ausdriickliche
Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)
Facharztinnen und Facharzte mit entsprechender Tatigkeit.

Fachzahnarztinnen und Fachzahnarzte mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 14

1.
2.

Arztinnen und Arzte mit entsprechender Tatigkeit.

Zahnarztinnen und Zahnarzte mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarung

Gegen Stundenentgelt tatige Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und
Zahnarzte, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 18 Stunden wochentlich
zur Arbeitsleistung herangezogen werden, zahlen nicht mit.
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4. Ausbilderinnen und Ausbilder in Betrieben und
Werkstatten

Entgeltgruppe 9a

1. Beschaftigte mit kdrperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten mit abge-
schlossener Berufsausbildung, die ein Tatigkeitsmerkmal der Entgeltgruppen
8 oder 9a der Teile Ill, IV, V oder VI erfullen und dazu bestellt sind, neben ih-
rer handwerksmafigen Tatigkeit Auszubildenden nach dem Tarifvertrag fur
Auszubildende des o6ffentlichen Dienstes vom 13. September 2005 in der je-
weils geltenden Fassung in Betrieben oder Werkstatten Unterweisungen zu
erteilen.

2. Beschaftigte mit kdrperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten mit abge-
schlossener Berufsausbildung, die in Ausbildungswerkstatten bei der Erteilung
des theoretischen Unterrichts oder mit der Unterweisung beim praktischen Un-
terricht beschaftigt werden.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte mit kdrperlich/handwerklich gepragten Tatigkeiten mit abge-
schlossener Berufsausbildung, die dazu bestellt sind, neben ihrer handwerks-
mafigen Tatigkeit Auszubildenden nach dem Tarifvertrag fur Auszubildende
des offentlichen Dienstes vom 13. September 2005 in der jeweils geltenden
Fassung in Betrieben oder Werkstatten Unterweisungen zu erteilen.
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5. Fachangestellte fur Baderbetriebe sowie gepriifte
Meisterinnen und Meister fur Baderbetriebe

Entgeltgruppe 9a

1. Geprufte Meisterinnen und Meister fur Baderbetriebe als Betriebsleiterinnen
oder Betriebsleiter,

denen die Aufsicht Uber mindestens 18 Beschaftigte, davon mindestens flnf
Fachangestellte fir Baderbetriebe bzw. Beschaftigte in der Tatigkeit von Fach-
angestellten flr Baderbetriebe, durch ausdrickliche Anordnung standig Uber-
tragen ist.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 8.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)
2. Geprufte Meisterinnen und Meister fur Baderbetriebe als Betriebsleiterinnen
oder Betriebsleiter,

denen die Aufsicht Uber mindestens zehn Beschaftigte, davon mindestens drei
Fachangestellte fur Baderbetriebe bzw. Beschaftigte in der Tatigkeit von Fach-
angestellten fur Baderbetriebe, durch ausdruckliche Anordnung standig uber-
tragen ist.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

3. Geprufte Meisterinnen und Meister fur Baderbetriebe,

die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreterinnen oder Vertreter
der in Fallgruppe 1 eingruppierten Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter be-
stellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 8

1. Geprifte Meisterinnen und Meister fur Baderbetriebe mit entsprechender Tatig-
keit.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 als Badebetriebsleiterinnen oder -leiter.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 als stellvertretende Badebetriebsleiterinnen
oder -leiter.
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Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen als Schichtfuhrerinnen oder Schichtflihrer die Aufsicht Gber mindestens
vier Beschaftigte oder Uber mindestens zwei Fachangestellte fur Baderbe-
triebe bzw. Beschaftigte in der Tatigkeit von Fachangestellten flir Baderbe-
triebe durch ausdruckliche Anordnung standig Ubertragen ist.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

Fachangestellte fir Baderbetriebe mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarungen

Nr. 1 Anstelle einer Beschaftigten oder eines Beschaftigten in der Tatigkeit von
Fachangestellten fur Baderbetriebe kann auch eine Aufsichtskraft mit Ret-
tungsschwimmernachweis treten.

Nr. 2 (1) Zu den Aufgaben der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter gehdren die
Aufgaben der Badebetriebsleitung, d. h. im Wesentlichen

(2)

Uberwachung des Badebetriebes und Einhaltung der Haus- und Ba-
deordnung,

Einsatz, Beaufsichtigung und Uberwachung des Badepersonals,
Uberwachung der Badeeinrichtungen und
Beaufsichtigung der Reinigungsarbeiten.

1Zusatzlich bestehen die Aufgaben der Betriebsleiterinnen und Betriebslei-
ter im Folgenden:

a)

Haushalts- und Kassenangelegenheiten

Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, Bewirtschaftung
der Haushaltsmittel, Auswertung der ermittelten Betriebsergebnisse,
Prifung der Tages- und Monatsabrechnungen.

Personalangelegenheiten

Erstellung der Dienstplane bzw. Mitwirkung bei der Erstellung der
Dienstplane, Prufung der Stundennachweise, Bearbeitung von Ur-
laubs- und Krankheitsfallen, Aufsicht Gber das Verwaltungs- und das
betriebstechnische Personal.

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Aufnahme von Diebstahlen und Unfallen, Fuhren von Statistiken,
Fertigen von Berichten, Materialverwaltung.

2Es ist unschadlich, wenn der Betriebsleiterin oder dem Betriebsleiter ein-
zelne in den Buchstaben a bis ¢ genannte Aufgaben nicht Ubertragen sind.
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Nr. 3 'Die vertretene Person kann auch im Beamten- oder Soldatenverhaltnis ste-
hen. 2In diesem Falle ist auf das Tatigkeitsmerkmal abzustellen, nach dem die
vertretene Person eingruppiert ware, wenn sie unter diesen Abschnitt fiele.
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6. Baustellenaufseherinnen und -aufseher sowie
Bauaufseherinnen und -aufseher

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4,
die schwierige Kontrollarbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 4
Baustellenaufseherinnen und -aufseher sowie Bauaufseherinnen und
-aufseher.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte in der Baustellen- bzw. Bauaufsicht

mit Tatigkeiten, fur die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche An-
lernung erforderlich ist, die Uber eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase
hinausgeht.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Schwierige Kontrollarbeiten sind z. B.:

a) Festhalten von Zwischenaufmalden, die wahrend der Bauausfihrung er-
forderlich werden,;

b) Fertigen von einfacheren Aufmaliskizzen sowie einfacheren Flachen-
und Massenberechnungen;

c) Uberwachen von Erdarbeiten in schwierigem Gelande;
d) Kontrolle des Gefélles bei Graben und Rohrleitungen;
e) Kontrolle der Materialeinbringung fir Stahlbetonarbeiten;

f) Uberwachen der Arbeiten zahlreicher Baugewerke auf groReren Baustel-
len.

Nr. 2 Baustellenaufseherinnen und -aufseher sowie Bauaufseherinnen und
-aufseher sind Beschattigte, die die vorgeschriebene Ausfiihrung von Bauar-
beiten und das Baumaterial nach Menge und Gute kontrollieren.

Nr. 3 Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten,
die fur die Beherrschung der Arbeitsablaufe als solche erforderlich sind.
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7. Bauzeichnerinnen und -zeichner sowie technische
Systemplanerinnen und -planer

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
deren Tatigkeit besondere Leistungen erfordert.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 5

Bauzeichnerinnen und -zeichner sowie technische Systemplanerinnen und
-planer mit abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit
sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

Protokollerklarung

Besondere Leistungen sind z. B.: Anfertigung schwieriger Zeichnungen und
Plane nach nur groben Angaben oder nach Unterlagen ohne Anleitung sowie
Erstellung der sich daraus ergebenden Detailzeichnungen, Ausflihrung der
hiermit zusammenhangenden technischen Berechnungen wie Massenermitt-
lungen bzw. Aufstellung von Stlcklisten, selbstandige Ermittlung technischer
Daten und Werte und ihre Auswertung bei der Anfertigung von Planen.
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8. Berechnerinnen und Berechner von Amts-, Dienst-
und Versorgungsbeziigen sowie von Entgelten

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte, denen mindestens drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindes-
tens der Entgeltgruppe 6 durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt
sind.

Entgeltgruppe 9a

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,

die aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhaltnisse Entgelte einschliel3-
lich der Krankenbezige und Urlaubsentgelte selbstandig errechnen und die
damit zusammenhangenden Arbeiten (z. B. Feststellen der Versicherungs-
pflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von
Abtretungen und Pfandungen) selbstandig ausfliihren sowie den damit zusam-
menhangenden Schriftwechsel selbstandig fuhren.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2,

die aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhaltnisse die fur die pro-
grammgestutzte Errechnung und Zahlbarmachung der Amts-, Dienst- oder
Versorgungsbeziige oder Entgelte einschliellich der Krankenbeztige und Ur-
laubsentgelte notwendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchsvorausset-
zungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. Feststellen der Versiche-
rungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten
von Abtretungen und Pfandungen) und Kontrollen verantwortlich vornehmen
sowie den damit zusammenhangenden Schriftwechsel selbstandig fuhren.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2,

die mindestens zu einem Drittel aufgrund der angegebenen tatsachlichen Ver-
haltnisse die fir die programmgestitzte Errechnung und Zahlbarmachung der
Amts-, Dienst- oder Versorgungsbeziige oder der Entgelte einschliel3lich der
Krankenbezluge und Urlaubsentgelte notwendigen Merkmale und die sonsti-
gen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B.
Bearbeiten von Abtretungen und Pfandungen) und Kontrollen verantwortlich
vornehmen sowie den damit zusammenhangenden Schriftwechsel selbstandig
fihren.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)
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Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

die aufgrund der angegebenen Merkmale Amts-, Dienst- oder Versorgungsbe-
zuge oder Entgelte einschliel3lich der Krankenbezliige und Urlaubsentgelte
selbstandig errechnen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die flr die programm-
gestutzte Errechnung und Zahlbarmachung der Amts-, Dienst- oder Versor-
gungsbezlige oder der Entgelte einschliel3lich der Krankenbezige und Ur-
laubsentgelte erforderlichen Arbeiten und Kontrollen verantwortlich vorneh-
men.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

Berechnerinnen und Berechner von Amts-, Dienst- oder Versorgungsbezugen
oder von Entgelten einschliel3lich der Krankenbezlge oder Urlaubsentgelte,

deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfordert.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 4)

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Das Tatigkeitsmerkmal ist auch erfullt, wenn die oder der Beschaftigte die Be-
schaftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TV&D bei der
Einstellung nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfandungen nicht zu bear-
beiten hat.

Zu den Dienst- und Versorgungsbezugen bzw. den Entgelten im Sinne dieses
Tatigkeitsmerkmals gehoren gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z. B.
Beitragszuschuss nach § 257 SGB V oder vermogenswirksame Leistungen.

Das Tatigkeitsmerkmal ist auch erflllt, wenn die oder der Beschaftigte

a) die Erfahrungszeit oder die ruhegehaltfahigen Dienstbezlge nicht erst-
mals festzusetzen hat,

b) die ruhegehaltfahige Dienstzeit bei der Einstellung nicht festzustellen hat,
c) keine Widerspruchsbescheide zu erteilen hat oder
d) Abtretungen und Pfandungen nicht zu bearbeiten hat.

Erforderlich sind nahere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.
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9. Botinnen und Boten sowie Pfortnerinnen und Pfortner

Entgeltgruppe 3

1. Botinnen und Boten.

2. Pfortnerinnen und Pfortner.
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9a. Fachlehrerinnen und -lehrer im Bereich des

Bundesministeriums der Verteidigung und des
Bundesministeriums fur Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sowie der Bundespolizei

Vorbemerkung

Die folgenden Tatigkeitsmerkmale gelten flr Beschaftigte im Bereich des Bun-
desministeriums der Verteidigung und des Bundesministeriums fur Familie,
Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundespolizei

in der Tatigkeit von Lehrkraften des hoheren oder gehobenen Dienstes mit ab-
geschlossenem Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen Hochschule
und mit abgeschlossenem Lehramtsreferendariat oder Lehramtsvorberei-
tungsdienst,

sofern keine anderen tariflichen Tatigkeitsmerkmale einschlagig sind.

Entgeltgruppe 15

1.

Lehrkrafte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,

als Leiterin oder Leiter einer Fachschule mit beruflichem oder fachlichem Un-
terricht mit bis zu 360 Unterrichtsteilnehmerinnen oder Unterrichtsteilnehmern.

Lehrkrafte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,

als die standige Vertreterin oder der standige Vertreter der Direktorin oder des
Direktors einer Fachschule als Leiterin oder Leiter einer Fachschule mit beruf-
lichem oder fachlichem Unterricht mit mehr als 360 Unterrichtsteilnehmerinnen
oder Unterrichtsteilnehmern.

Entgeltgruppe 14

1.

Lehrkrafte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,

als die standige Vertreterin oder der standige Vertreter der Direktorin oder des
Direktors einer Fachschule als Leiterin oder Leiter einer Fachschule mit beruf-
lichem oder fachlichem Unterricht mit bis zu 360 Unterrichtsteilnehmerinnen
oder Unterrichtsteilnehmern.

Lehrkrafte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,
als Stufenleiterin oder Stufenleiter Sekundarstufe | an einer Fachschule.
Lehrkrafte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,

die ihre Tatigkeit auf einem geblndelten Dienstposten A 13h/A 14 wahrneh-
men,

nach funfjahriger Berufsaustbung.
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Entgeltgruppe 13

1.

Lehrkrafte mit Lehramtsbefahigung fur die Sekundarstufe Il oder fur berufliche
Schulen und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 4)

Lehrkrafte mit Lehramtsbefahigung fur die Sekundarstufe | und entsprechen-
der Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 4)
Lehrkrafte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1
nach funfjahriger Berufsausibung.

Lehrkrafte mit abgeschlossener Lehrerausbildung nach dem Recht der ehe-
maligen DDR.

Entgeltgruppe 12

1.

Lehrkrafte

mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule,

die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten
in mindestens zwei Fachern haben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 5)
Lehrkrafte
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung,

die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten
in mindestens einem Fach haben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Entgeltgruppe 11

Lehrkrafte
mit abgeschlossener Hochschulbildung,

die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten
in mindestens einem Fach haben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte.
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Protokollerklarungen:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Eine Lehramtsbefahigung fur die Sekundarstufe Il oder fur berufliche Schulen
liegt vor, wenn die Lehrkraft ein entsprechendes Lehramtsstudium an einer
wissenschaftlichen Hochschule abgeschlossenen hat, aufgrund dieses Studi-
ums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten in mindestens zwei Fa-
chern vorliegen und ein entsprechendes Lehramtsreferendariat bzw. ein ent-
sprechender Lehramtsvorbereitungsdienst abgeschlossen wurde.

Eine Lehramtsbefahigung fur die Sekundarstufe | liegt vor, wenn die Lehrkraft
ein Lehramtsstudium fir mindestens Sekundarstufe | an einer wissenschattli-
chen Hochschule abgeschlossenen hat, aufgrund dieses Studiums die fachli-
chen Voraussetzungen zum Unterrichten in mindestens zwei Fachern vorlie-

gen und ein entsprechendes Lehramtsreferendariat bzw. ein entsprechender

Lehramtsvorbereitungsdienst fir mindestens Sekundarstufe | abgeschlossen

wurde.

Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule liegt vor, wenn das Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten
Staatsprifung, mit einer Diplomprtfung oder mit einer Masterprifung beendet
worden ist.

Ein abgeschlossenes Lehramtsreferendariat oder ein abgeschlossener Lehr-
amtsvorbereitungsdienst liegt vor, wenn das Lehramtsreferendariat oder der
Lehramtsvorbereitungsdienst mit einer zweiten Staatsprifung bzw. einem ver-
gleichbaren Abschluss erfolgreich beendet worden ist.

Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule gilt als
a) abgeschlossenes Lehramtsstudium,

b) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschule,

c) abgeschlossene Hochschule,

wenn dieser von einer zustandigen Landesbehorde dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichgestellt ist.
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10. Fahrerinnen und Fahrer

Entgeltgruppe 5

1.

Fahrerinnen und Fahrer von Uberschweren Kraftfahrzeugen, gepanzerten
Rad- und Kettenfahrzeugen, Baugeraten oder sonstigen Spezialfahrzeugen,

z. B. Lastkraftwagen — ggf. mit Anhanger — mit einer zulassigen Gesamtmasse
von mehr als 3.500 kg, Sattelschleppern, Planierraupen, Strallenhobeln, Bag-
gern.

2. Fahrerinnen und Fahrer von Kraftfahrzeugen mit mehr als acht Fahrgastsitz-
platzen.

3. Fahrerinnen und Fahrer von sondergeschitzten (voll gepanzerten) Kraftfahr-
zeugen fur die Dauer dieser Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung)

4. Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer, die im standigen Wechsel und in einem Um-
fang von mindestens einem Viertel auch in den Fallgruppen 1, 2 oder 3 aufge-
fuhrte Kraftfahrzeuge fahren.

Entgeltgruppe 4

1. Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer.

2. Fahrerinnen und Fahrer von zum 6ffentlichen Verkehr zugelassenen Flurfor-
derzeugen.

3. Fahrerinnen und Fahrer von landwirtschaftlichen Ein- oder Mehrachsschlep-

pern.

Entgeltgruppe 3

Fahrerinnen und Fahrer von nicht zum 6ffentlichen Verkehr zugelassenen
Flurférderzeugen, landwirtschaftlichen Einachsschleppern, Elektrofahrzeugen
oder Elektrokarren.

Protokollerklarung

Abweichend von § 17 Abs. 5 Satz 2 TVAD wird bei Hoéhergruppierungen in
diese Entgeltgruppe die in der bisherigen Stufe zurlckgelegte Stufenlaufzeit
auf die Stufenlaufzeit angerechnet.
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Systemtechnikerinnen und -techniker in der
Fernmeldetechnik

Vorbemerkungen

1.

Systemtechnikerinnen und -techniker sind Beschaftigte mit einschlagiger ab-
geschlossener Berufsausbildung mit Tatigkeiten, die die Fahigkeit vorausset-
zen, digitale Telekommunikationssysteme zu konfigurieren (Vermittlungsanla-
gen und Ubertragungssysteme) sowie Funktionen und Schaltungsablaufe von
Fernmeldeanlagen verschiedener Systeme (bau- und systemtechnische Anla-
gen) anhand technischer Unterlagen (z. B. Stromlaufplanen, Montageplanen,
Zeitdiagrammen, Datenflussplanen) zu erkennen, um in der Lage zu sein, sol-
che Fernmeldeanlagen selbstandig instand zu halten und instand zu setzen.

Beschaftigte im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung, denen die
TIV-ID 7 in einem einschlagigen Ausbildungsberuf zuerkannt worden ist, sind
bei der Eingruppierung den Beschaftigten mit einschlagiger abgeschlossener
Berufsausbildung gleichgestellt.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen mindestens vier Systemtechnikerinnen oder -techniker durch ausdrick-
liche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit besonders schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die an elektronischen Systemen selbstandig Funktionsprifungen durchflhren
und Fehler beseitigen, wenn dabei schwierige Messungen vorzunehmen sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die an Telekommunikationssystemen besonderer Bauart selbstandig Funktion-
sprufungen durchflihren und Fehler beseitigen, wenn dazu besonderes Fach-
wissen erforderlich ist.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen mindestens eine Systemtechnikerin oder ein Systemtechniker durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt ist.
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Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 nach dreijahriger Tatigkeit in der Entgelt-
gruppe 6,

denen das Uberpriifen und Uberwachen des technischen Zustandes der tele-
kommunikationstechnischen Anlagen gemaR den VDE-Vorschriften tGbertra-
gen ist.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit schwierigen Tatigkeiten.

Entgeltgruppe 5

Systemtechnikerinnen und -techniker in der Fernmeldetechnik.

Protokollerklarungen

Nr. 1 Besonders schwierige Tatigkeiten sind z. B. Funktionskontrollen einschlie3lich
Eingrenzen und Beseitigen von Fehlern in Knotenvermittlungsanlagen oder an
digitalen Ferntubertragungssystemen.

Nr. 2 Elektronische Systeme sind z. B.:

a) digitale Ubertragungssysteme (z. B. multiplexe Ubertragungstechnik,
Richtfunksysteme),

b) Kommunikationssysteme (z. B. Fernmeldeanlagen, Kabelanlagen, Mobil-
funk),

c) Funkanlagen (z. B. nautischer Informationsfunk),
d) Videouberwachungsanlagen,

e) hydrologische Messstellen/Umwelttechnik (z. B. digitale Pegelmessanla-
gen, Radioaktivitatsmessstellen).




-48 -

12. Beschaftigte in der Forschung

Vorbemerkung

'Eine Téatigkeit in der Forschung ist die Wahrnehmung von Forschungsaufga-
ben. 2Forschungsaufgaben sind Aufgaben, die dazu bestimmt sind, den wis-
senschaftlichen Kenntnisstand zu erweitern, neue wissenschaftliche Methoden
zu entwickeln oder wissenschaftliche Kenntnisse und wissenschaftliche Me-
thoden auf bisher nicht beurteilbare Sachverhalte anzuwenden. 3Die Tatig-
keitsmerkmale fiir Beschéftigte mit Forschungsaufgaben gelten auch fiir Arz-
tinnen und Arzte, Apothekerinnen und Apotheker, Tierarztinnen und Tierarzte
sowie Zahnarztinnen und Zahnarzte mit Forschungsaufgaben.

Entgeltgruppe 15

Beschaftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich dadurch, dass sie bei schwierigen Forschungsaufgaben
hochwertige Leistungen erfordert, aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 her-
aushebt.

Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass
schwierige Forschungsaufgaben zur selbstandigen und verantwortlichen Bear-
beitung Ubertragen sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass min-
destens zu einem Drittel schwierige Forschungsaufgaben zur selbstandigen
und verantwortlichen Bearbeitung Ubertragen sind.

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit in der Forschung sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Ta-
tigkeiten ausuben.
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13. Beschaftigte im Forstdienst

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 9¢c

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte im forstlichen Innen- oder AuRendienst mit abgeschlossener
forstlicher Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Be-
schaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausuben.
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14. Fotografinnen und Fotografen

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 3,

die mindestens zu einem Viertel selbstandig neue Arbeitsverfahren zu entwi-
ckeln und zu erproben haben.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen mindestens acht Beschaftigte dieses Abschnitts durch ausdrickliche
Anordnung standig unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen mindestens vier Beschéaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgelt-
gruppe 8 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1,

die in Forschungseinrichtungen Arbeitsergebnisse zu erbringen haben, die ho-
hen wissenschaftlichen Ansprichen gentgen.

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit besonders schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
denen mindestens vier Beschaftigte dieses Abschnitts durch ausdrtickliche
Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

Fotografeninnen und Fotografen mit abgeschlossener Berufsausbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.
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Protokollerklarungen

Nr. 1 Besonders schwierige Tatigkeit ist das selbstandige Herstellen objektgerech-
ter fotografischer Aufnahmen unter Berlcksichtigung der jeweiligen fachlichen
Anforderungen bei besonders erschwerten fototechnischen Aufnahmebedin-

Nr. 2

gungen, z. B.

a) Aufnahmen von schlecht sichtbaren Spuren im Polizeidienst;

b) Intraoralaufnahmen, Aufnahme eines Lehrfilms bei einer Shuntoperation
im medizinischen Bereich;

c) Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung bestimmter fir die wis-
senschaftliche Bearbeitung notwendiger Merkmale erfordern, in der For-
schung und in der Materialprifung;

d) Aufnahmen in schwer zuganglichem Gelande, fur die umfangreiche al-

pine Kenntnisse wie z. B. alpines Skifahren, Klettern bis mindestens
Schwierigkeitsgrad 5 mit Akia oder behelfsmaRiger Ausrustung notwen-
dig sind.

Schwierige Tatigkeit ist das selbstandige Herstellen objektgerechter fotografi-
scher Aufnahmen unter Bertcksichtigung der jeweiligen fachlichen Anforde-

rungen, z. B.

a) Aufnahmen zur Beweissicherung an Tat- und Unfallorten im Polizei-
dienst;

b) Operationsaufnahmen im medizinischen Bereich;

c) Aufnahmen bei der Durchfihrung von Forschungsaufgaben, fur Lehrzwe-

cke oder bei Versuchen zur Materialprifung in den Bereichen der For-
schung, der wissenschaftlichen Lehre und der Materialprtfung.
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15. Fotolaborantinnen und -laboranten

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4,

die bei Colorentwicklungsarbeiten selbstandig Filterbestimmungen zur Erzie-
lung hochster Farbgenauigkeit oder besonderer Farbdarstellung vornehmen.

Entgeltgruppe 4

Fotolaborantinnen und -laboranten mit abgeschlossener Berufsausbildung und
entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte in der Tatigkeit von Fotolaborantinnen und -laboranten mit abge-
schlossener Berufsausbildung.
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16. Beschaftigte im Fremdsprachendienst

16.1 Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten
(Fremdsprachensekretarinnen und -sekretare)

Vorbemerkungen

1. 'Beschéftigte, die im Rahmen ihrer Tatigkeit Tastaturen mit nichtlateinischen
Schriftzeichen bedienen und hierbei vollwertige Leistungen erbringen, erhalten
fur die Dauer dieser Tatigkeit eine Entgeltgruppenzulage:
Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 gemal § 17 Nr. 5,
Beschaftigte der Entgeltgruppen 9aund 9b  gemafl § 17 Nr. 6.
2Der Umfang dieser Schreibleistungen muss mindestens ein Drittel der unter
diesen Unterabschnitt fallenden Tatigkeit ausmachen. 3Die Entgeltgruppenzu-
lage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 TVGAD) als Be-
standteil des Tabellenentgelts.

2. 'Ein einsprachiger Einsatz liegt vor, wenn der schriftliche Einsatz in der frem-

den Sprache mindestens 10 v. H. der gesamten Arbeitszeit der oder des Be-
schaftigten ausmacht. 2Ein zweisprachiger Einsatz liegt vor, wenn der schriftli-
che Einsatz in der zweiten fremden Sprache mindestens 5 v. H. der gesamten
Arbeitszeit der oder des Beschéftigten ausmacht. 3Ein mehr als zweisprachi-
ger Einsatz liegt vor, wenn der schriftliche Einsatz in einer dritten fremden
Sprache ebenfalls mindestens 5 v. H. der gesamten Arbeitszeit der oder des
Beschaftigten ausmacht.

Entgeltgruppe 9b

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretarinnen
und -sekretare), die in mehr als zwei fremden Sprachen Sekretariats- und Bu-
rotatigkeiten gelaufig ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretarinnen
und -sekretare), die in zwei fremden Sprachen Sekretariats- und Burotatigkei-
ten gelaufig austiben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe 8

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretarinnen
und -sekretare), die in einer fremden Sprache Sekretariats- und Burotatigkei-
ten gelaufig ausuben.
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(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte, die mit Rucksicht auf die beabsichtigte Beschaftigung als Fremd-
sprachenassistentin oder -assistent (Fremdsprachensekretarin oder

-sekretar) bei der Einstellung den Nachweis erbringen, dass sie in zwei frem-
den Sprachen schriftlich und mandlich Sekretariats- und Barotatigkeiten gelau-
fig austiben koénnen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte, die mit Rucksicht auf die beabsichtigte Beschaftigung als Fremd-
sprachenassistentin oder -assistent (Fremdsprachensekretarin oder

-sekretar) bei der Einstellung den Nachweis erbringen, dass sie in einer frem-
den Sprache schriftlich und mandlich Sekretariats- und Burotatigkeiten gelau-
fig austiben koénnen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Schriftliche fremdsprachliche Sekretariats- und Birotéatigkeiten sind insbeson-
dere Ubersetzungen von Texten, deren Verstandnis in der Ausgangssprache
weder inhaltlich noch sprachlich Schwierigkeiten bietet sowie von Texten, de-
ren adaquate Wiedergabe in der Zielsprache keine besonderen Anforderun-
gen an das Formulierungsvermogen stellt. 2Die Ubertragung einfacher Texte
schliel3t auch die Erledigung der fremdsprachigen Routinekorrespondenz, die
Anfertigung von Gesprachsprotokollen, die sprachliche Mitgestaltung des In-
ternetauftritts sowie die Erstellung von Einladungen und Programmen ein.
3Hierzu gehort auch die Aufbereitung von Texten fiir computerunterstiitztes
Ubersetzen und die computerunterstiitzte Sprachausbildung. *Unter miindliche
fremdsprachliche Sekretariats- und Burotatigkeiten fallen insbesondere fremd-
sprachliche Telefongesprache, Gesprache im Rahmen des Besucher- und
Kundenverkehrs, sowie die dienstliche Kommunikation mit anderen Beschaf-
tigten der Dienststellen im Ausland, die der deutschen Sprache nicht hinrei-
chend machtig sind. °Die dienstliche Kommunikation beinhaltet, Ausfiihrungen
bis zur Dauer von einer Minute inhaltlich richtig aus einer fremden Sprache ins
Deutsche und umgekehrt mindlich zu Ubertragen.

Der Anspruch auf Eingruppierung nach den Entgeltgruppen 6 und 7 erlischt,
wenn nicht spatestens nach Ablauf von drei Jahren nach der Einstellung die
endgultige Beschaftigung als Fremdsprachenassistentin oder -assistent
(Fremdsprachensekretarin oder -sekretar) erfolgt und wahrend dieser Frist
nicht durch alljahrlich von der beschéaftigenden Behérde anzuordnende Uber-
prufungen die erforderlichen sprachlichen Kenntnisse und Fahigkeiten nach-
gewiesen werden.
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Nr. 3 Werden einer oder einem nach diesem Unterabschnitt in den Entgeltgruppen
8 oder 9a eingruppierten Beschaftigten im Rahmen der im Auswartigen Dienst
Ublichen Rotation aus zwingenden dienstlichen Grinden Tatigkeiten einer
niedrigeren Entgeltgruppe Ubertragen, bleibt die bisherige Eingruppierung fur
die Dauer der aus zwingenden dienstlichen Grinden wahrgenommenen Tatig-
keit der niedrigeren Entgeltgruppe unberihrt (ohne zeitliche Befristung).
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16.2

(mit Wirkung vom 01.09.2020 gestrichen)
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16.3 Konferenzdolmetscherinnen und -dolmetscher

Vorbemerkungen

1.

"Woraussetzung fiir die Eingruppierung nach den Tatigkeitsmerkmalen dieses
Unterabschnitts ist, dass die Beschaftigten die Fahigkeit besitzen, konsekutiv
und simultan zu dolmetschen.

2Beschaftigte dolmetschen konsekutiv, wenn sie Ausfiihrungen in einer Spra-
che unmittelbar anschlielRend inhaltlich richtig und sprachlich einwandfrei in
eine andere Sprache miindlich Gibertragen. 3Sie miissen zusammenhangende
Ausflhrungen von etwa 10 Minuten Dauer Ubertragen kénnen.

4Beschaftigte dolmetschen simultan, wenn sie (iber eine technische Anlage
Ausflihrungen einer Rednerin oder eines Redners horen und die Ausfiihrun-
gen gleichzeitig inhaltlich richtig und sprachlich einwandfrei in eine andere
Sprache mundlich Ubertragen.

SDolmetschen Beschaftigte nur konsekutiv oder nur simultan, so erfiillen sie
ebenfalls die Voraussetzung flr die Eingruppierung nach den Tatigkeitsmerk-
malen dieses Unterabschnitts.

Auf die mindestens dreijahrige Berufserfahrung als Dolmetscherin oder Dol-
metscher werden Zeiten gleicher Tatigkeit au3erhalb des Geltungsbereichs
dieses Tarifvertrages angerechnet.

Entgeltgruppe 15

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Dolmetscherinnen
oder Dolmetscher, die aus mindestens einer fremden Sprache ins Deutsche
und umgekehrt dolmetschen und aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen
Kenntnisse allseitig verwendet werden.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Dolmetscherinnen
oder Dolmetscher, die aus mindestens zwei fremden Sprachen ins Deutsche
und umgekehrt dolmetschen und aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen
Kenntnisse vielseitig verwendet werden.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Dolmetscherinnen

oder Dolmetscher, die einen Sprachendienst oder, im Falle einer groReren ge-
gliederten Arbeitseinheit, einen seiner Fachbereiche leiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)
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Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Dolmetscherinnen
oder Dolmetscher, die aus mindestens einer fremden Sprache ins Deutsche
und umgekehrt dolmetschen und die gleichzeitig entweder aufgrund ihrer
sprachlichen und fachlichen Kenntnisse vielseitig verwendet werden oder de-
nen dauerhaft Uber ihren Aufgabenbereich hinausgehende fachliche oder
sprachliche Planungs- und Koordinierungsaufgaben schriftlich Gbertragen wur-
den.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 4)

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Dolmetscherinnen
oder Dolmetscher, die aus mindestens zwei fremden Sprachen ins Deutsche
und umgekehrt dolmetschen.

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Dolmetscherinnen
oder Dolmetscher, die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und umge-
kehrt dolmetschen.

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Die allseitige Verwendung erfordert die Fahigkeit, ohne Ricksicht auf die Zahl

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Konferenzen oder bei Besprechungen
zwischen fuhrenden Persodnlichkeiten auf den wesentlichen Fachgebieten des

Ressorts und ggf. auch auf einzelnen ressortfremden Fachgebieten zu dolmet-
schen.

Die vielseitige Verwendung erfordert die Fahigkeit, auf mehreren Fachgebie-
ten des Ressorts zu dolmetschen.

'Ein Sprachendienst in Form einer groReren gegliederten Arbeitseinheit ist
mehrzligig organisiert und besteht aus mehreren Fachbereichen. 2Der Leitung
eines Fachbereichs sind mindestens drei Beschaftigte dieses Unterabschnitts
unterstellt.




"
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Nr. 4 'Zu den fachlichen oder sprachlichen Planungs- und Koordinierungsaufgaben
zahlen die Rekrutierung und Koordination von Dolmetscherteams bei internati-
onalen Konferenzen, die Planung und Durchfiihrung von Fortbildungsmafnah-
men oder die Leitung einer aus mindestens vier Beschaftigten der Unterab-
schnitte 3 und 4 bestehenden Sprachgruppe. ?Die genannten Tatigkeiten mis-
sen mindestens 10 v. H. der Gesamttéatigkeit ausmachen. *Pro Sprache darf
nur eine Person mit der Sprachgruppenleitung beauftragt sein.
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16.4 Uberpriiferinnen und Uberpriifer, Ubersetzerinnen und Ubersetzer,
Terminologinnen und Terminologen sowie Lexikografinnen und
Lexikografen

Vorbemerkung

Werden Uberpriiferinnen oder Uberpriifer oder Ubersetzerinnen oder Uberset-
zer neben ihrer Tatigkeit als solche nicht nur gelegentlich als Konferenzdol-
metscherinnen oder -dolmetscher beschaftigt, so sind sie nach den dafir in
Betracht kommenden Tatigkeitsmerkmalen der Konferenzdolmetscherinnen
und -dolmetscher einzugruppieren, sofern es flr sie glnstiger ist.

Entgeltgruppe 15

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Uberpriferinnen
oder Uberprifer oder als Ubersetzerinnen oder Ubersetzer,

die Ubersetzungen in mindestens drei Sprachrichtungen verantwortlich tiber-
prufen und in druckreife Form bringen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

2. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Uberpriferinnen
oder Uberprifer oder als Ubersetzerinnen oder Ubersetzer,

die in mindestens zwei Sprachrichtungen entweder Ubersetzungen verant-
wortlich Uberprifen oder schwierige Texte qualifiziert bersetzen und die je-
weils aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kenntnisse allseitig verwen-
det werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4, 5 und 6)
3. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Uberpriferinnen

oder Uberprifer, als Ubersetzerinnen oder Ubersetzer oder als Terminologin-
nen oder Terminologen,

die einen Sprachendienst oder, im Falle einer grol3eren gegliederten Arbeits-
einheit, einen seiner Fachbereiche leiten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 7)

Entgeltgruppe 14

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Uberpriferinnen
oder Uberprufer oder als Ubersetzerinnen oder Ubersetzer,

die Ubersetzungen in mindestens einer Sprachrichtung verantwortlich tiber-
prufen und in druckreife Form bringen.



-61 -

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Uberpriferinnen
oder Uberprufer oder als Ubersetzerinnen oder Ubersetzer,

die in mindestens zwei Sprachrichtungen entweder Ubersetzungen verant-
wortlich Uberprufen oder schwierige Texte qualifiziert Ubersetzen und

c) die aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kenntnisse vielseitig ver-
wendet werden oder

d) denen mindestens zu einem Zehntel Uber ihren Aufgabenbereich hinaus-
gehende fachliche oder sprachliche Planungs- und Koordinierungsaufga-
ben schriftlich Gbertragen wurden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4, 5, 8 und 9)

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Terminologinnen
oder Terminologen, als Uberpriiferinnen oder Uberpriifer oder als Ubersetze-
rinnen oder Ubersetzer,

die redaktionell bearbeitete Wortgutbestande Gberprifen und grundsatzliche
und verbindliche lexikografische und terminologische Entscheidungen herbei-
fihren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 13

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Uberpriferinnen
oder Uberprufer oder als Ubersetzerinnen oder Ubersetzer,

die Ubersetzungen in mindestens zwei Sprachrichtungen verantwortlich Gber-
prufen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-

bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Uberpriferinnen
oder Uberprufer oder als Ubersetzerinnen oder Ubersetzer, die

a) Ubersetzungen in einer Sprachrichtung verantwortlich Giberpriifen und

b) aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kenntnisse vielseitig verwen-
det werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3 und 8)

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung,

die schwierige Texte in mindestens zwei Sprachrichtungen qualifiziert Uberset-
zen.
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(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 4 und 5)

Beschaftigte mit mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Ubersetzerinnen
oder Ubersetzer, die

a) schwierige Texte in mindestens zwei Sprachrichtungen Ubersetzen und

b) in der Sprachrichtung, in der sie Uberwiegend eingesetzt sind, nachweis-
lich Leistungen erbringen, die denen von Beschaftigten der Entgelt-
gruppe 13 Fallgruppe 3 entsprechen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3, 5 und 10)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung oder mindestens dreijahriger Berufserfahrung als Terminologinnen

oder Terminologen, als Uberpriferinnen oder Uberpriifer oder als Ubersetze-
rinnen oder Ubersetzer,

die lexikografische Arbeiten und terminologische Auswertungen verantwortlich
Uberprifen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten auslben, die

a) schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen Ubersetzen und dabei grindli-
che Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf
einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet
zur Geltung bringen sowie

b) bei Besprechungen kurzere zusammenhangende Ausfuhrungen inhalt-
lich und sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mind-
lich Ubertragen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5, 11 und 12)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausitben, die

a) schwierige Texte in mindestens drei Sprachrichtungen Ubersetzen und

b) dabei grindliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Res-
sorts oder auf einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet zur Geltung bringen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5 und 12)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, die

a) schwierige Texte in mindestens drei Sprachrichtungen Ubersetzen und
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b) bei Besprechungen kiirzere zusammenhangende Ausfuhrungen inhalt-
lich und sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mind-
lich Ubertragen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5 und 11)

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten auslben,

die Grundlagen fir die Ubersetzertatigkeit erarbeiten und bereits seit mindes-
tens zwei Jahren schwierige Texte in mindestens zwei Sprachrichtungen tber-
setzen und

a) dabei grindliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Res-
sorts oder auf einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet zur Geltung bringen, oder

b) bei Besprechungen kurzere zusammenhangende Ausfuhrungen inhalt-
lich und sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mind-
lich Ubertragen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5, 11 und 12)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, die

a) fremdsprachig/deutsches und deutsch/fremdsprachiges Wortgut in min-
destens zwei fremden Sprachen lexikografisch bearbeiten sowie

b) fremdsprachiges und deutsches Schrifttum in diesen Sprachen verglei-
chend terminologisch auswerten und Wortgutbestande redaktionell bear-
beiten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 13 und 14)

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausitben, die

a) schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen Ubersetzen und

b) dabei grindliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Res-
sorts oder auf einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet zur Geltung bringen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5 und 12)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, die

a) schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen Ubersetzen und
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b) bei Besprechungen kiirzere zusammenhangende Ausfuhrungen inhalt-
lich und sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mind-
lich Ubertragen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5 und 11)

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, die

a) schwierige Texte in einer Sprachrichtung Ubersetzen und dabei grundli-
che Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf
einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet
zur Geltung bringen sowie

b) bei Besprechungen kurzere zusammenhangende Ausfuhrungen inhalt-
lich und sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mind-
lich Ubertragen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5, 11 und 12)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben,

die schwierige Texte in mindestens drei Sprachrichtungen Ubersetzen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten auslben, die

a) fremdsprachig/deutsches und deutsch/fremdsprachiges Wortgut in min-
destens einer fremden Sprache lexikografisch bearbeiten sowie

b) fremdsprachiges und deutsches Schrifttum in dieser Sprache verglei-
chend terminologisch auswerten und Wortgutbestande redaktionell bear-
beiten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 13 und 14)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausitben, die

a) fremdsprachig/deutsches und deutsch/fremdsprachiges Wortgut in min-
destens zwei fremden Sprachen lexikografisch bearbeiten sowie

b) fremdsprachiges und deutsches Schrifttum in diesen Sprachen verglei-
chend terminologisch auswerten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 13 und 14)
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Entgeltgruppe 10

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben,

die schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen Ubersetzen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, die

a) schwierige Texte in einer Sprachrichtung Ubersetzen und

b) dabei grindliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Res-
sorts oder auf einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet zur Geltung bringen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5 und 12)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, die

a) schwierige Texte in einer Sprachrichtung Ubersetzen und

b) bei Besprechungen kiirzere zusammenhangende Ausfihrungen inhalt-
lich und sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mind-
lich Ubertragen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5 und 11)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben, die

a) fremdsprachig/deutsches und deutsch/fremdsprachiges Wortgut in min-
destens einer fremden Sprache lexikografisch bearbeiten sowie

b) fremdsprachiges und deutsches Schrifttum vergleichend terminologisch
auswerten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 13 und 14)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austiben,

die fremdsprachig/deutsches und deutsch/fremdsprachiges Wortgut in min-
destens zwei fremden Sprachen lexikografisch bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 14)

"



- 60 -

Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben,

die schwierige Texte in mindestens einer Sprachrichtung Ubersetzen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten auslben,

die fremdsprachig/deutsches und deutsch/fremdsprachiges Wortgut lexikogra-
fisch bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 14)

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

"Oberprifen heilt Vergleichen von Ubersetzungen mit dem Originaltext auf
Vollstandigkeit, auf sprachliche, sachliche und terminologische Richtigkeit, fer-
ner soweit erforderlich das stilistische Ausfeilen der Ubersetzung unter Wah-
rung der Stilebene des Originaltextes. 2Die Ubersetzungen dirfen nur von
Ubersetzerinnen oder Ubersetzern oder anderen Beschéftigten, nicht aber von
der oder dem Uberpriifenden angefertigt worden sein. 3Beschéftigte Gberpri-
fen verantwortlich, wenn die Uberpriifte Ubersetzung keiner weiteren Kontrolle
mehr unterliegt.

'Eine Ubersetzung ist dann in druckreife Form zu bringen, wenn sie unter
Wahrung der Stilebene des Originaltextes stilistisch ausgefeilt werden und den
fur die Abfassung von Gesetzen, Vertragen, Vorschriften, anderen amtlichen
Veroffentlichungen oder wissenschaftlichen Arbeiten geltenden Grundsatzen
der sprachlichen Gestaltung vollstandig entsprechen und hochsten Anforde-
rungen genligen muss. 20Ob die druckreife Form erforderlich ist, ergibt sich aus
dem Verwendungszweck der Ubersetzung oder aus einer ausdriicklichen An-
ordnung im Einzelfall.

Auf die mindestens dreijahrige Berufserfahrung als Ubersetzerin oder Uberset-
zer, als Uberpriferin oder Uberprifer oder als Terminologin oder Terminologe
werden Zeiten gleicher Tatigkeit aul3erhalb des Geltungsbereiches dieses Ta-
rifvertrages angerechnet.

Beschaftigte (ibersetzen qualifiziert, wenn die Ubersetzung besonderen quali-
tativen Anforderungen entspricht, weil sie in druckreife Form zu bringen ist.

Ein Text ist dann als schwierig zu bezeichnen, wenn

a) zu seinem sprachlich und inhaltlich richtigen Verstandnis eine einge-
hende Textanalyse sowie ein entsprechendes Einfuhlungs- und Vorstel-
lungsvermogen auf den einschlagigen wissenschaftlichen oder techni-
schen Fachgebieten erforderlich ist und




Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

- 067 -

b) seine originalgetreue, sinnwahrende, inhaltlich und formal adaquate
Ubertragung die erforderliche Vertrautheit mit den Ausdrucksmitteln der
Zielsprache voraussetzt.

6 Die allseitige Verwendung erfordert die Fahigkeit, auf den wesentlichen Fach-
gebieten des Ressorts und ggf. auch auf einzelnen ressortfremden Fachgebie-
ten qualifiziert zu Ubersetzen bzw. verantwortlich zu Uberprifen.

7 'Ein Sprachendienst in Form einer groReren gegliederten Arbeitseinheit ist
mehrziigig organisiert und besteht aus mehreren Fachbereichen. 2Der Leitung
eines Fachbereichs sind mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgelt-
gruppe 13 dieses Abschnitts oder mindestens funf Beschaftigte dieses Unter-
abschnitts unterstellt.

8 Die vielseitige Verwendung erfordert die Fahigkeit, auf mehreren Fachgebie-
ten des Ressorts qualifiziert zu Ubersetzen bzw. verantwortlich zu Uberprifen.

9 'Zu den fachlichen oder sprachlichen Planungs- und Koordinierungsaufgaben
zahlen die Rekrutierung und Koordination von Ubersetzerteams bei internatio-
nalen Konferenzen, die Planung und Durchfuhrung von Fortbildungsmalinah-
men oder die Leitung einer aus mindestens vier Beschaftigten der Unterab-
schnitte 3 und 4 bestehenden Sprachgruppe. 2Pro Sprache darf nur eine Per-
son mit der Sprachgruppenleitung beauftragt sein.

10 "Die oder der Beschaftigte hat nachzuweisen, dass ihre oder seine Leistungen
denen von Beschaftigten der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 3 entsprechen.
°Dieser Nachweis ist geflihrt, wenn die oder der Beschéftigte erfolgreich die
Prifung vor der Prifungskommission nach Maligabe der im Anhang enthalte-
nen Priifungsordnung erbracht hat. 3Besteht die oder der Beschéftigte die Pri-
fung, so wird sie oder er mit Ablauf der geforderten Tatigkeitsdauer héhergrup-
piert, wenn sie oder er den Antrag auf Zulassung zur Prifung vor Ablauf der
geforderten Tatigkeitsdauer gestellt und die Prifung in dem auf die Antragstel-
lung folgenden Priifungstermin bestanden hat. 4In allen anderen Fallen erfolgt
die Hohergruppierung mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem die Pru-
fung bestanden wird.

11 Die Eingruppierung in diese Fallgruppe setzt den Nachweis voraus, dass die
oder der Beschaftigte zusammenhangende Ausfuhrungen von etwa drei Minu-
ten Dauer Ubertragen kann.

12 'Grindliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet liegen vor, wenn
die oder der Beschaftigte befahigt ist, die wesentlichen fachlichen Zusammen-
hange aus dem zugewiesenen Fachgebiet zu erfassen und Ubersetzungen in
der zugehorigen Fachsprache abzufassen. ?Bei den geforderten Kenntnissen
handelt es sich nicht um Kenntnisse, die von Beschaftigten mit abgeschlosse-
ner wissenschaftlicher Hochschulbildung gefordert werden.

13 Die vergleichende terminologische Auswertung umfasst im Wesentlichen die
Erkennung und Erfassung von aquivalentem Wortgut aus originaler Fachlitera-
tur eines oder mehrerer Sprachenpaare und seine kritische Beurteilung unter
Berucksichtigung der Quellenlage und der Qualitat der Quellen sowie den Ver-
gleich des Befundes in mehreren Quellen; ferner die Erkennung und Registrie-
rung von Synonymen und Neologismen.

14 Die lexikografische Bearbeitung von Wortgut umfasst im Wesentlichen die
Auswahl von Wortgut aus gegebenen Wortgutsammlungen, die thematische
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und qualitative Klassifizierung, inhaltliche Erlauterung und sonstige lexikografi-
sche Aufbereitung des ausgewahlten Wortguts im Hinblick auf seine weitere
Verarbeitung; ferner die Ermittlung von Definitionen und Anwendungsbeispie-
len aus anderen Quellen, Erfassung von Schreibweisevarianten u. a.
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Anhang zu Unterabschnitt 4

Prifungsordnung

A. Vorschriften liber die Ablegung der Priifung

I. Prifungskommission

1. Der Prifungskommission gehdéren an:

a)

b)

d)

Die Leiterin oder der Leiter des Sprachendienstes des Auswartigen Amts
oder ihre oder seine Vertretung als Vorsitzende oder Vorsitzender;

die Leiterin oder der Leiter des Sprachendienstes der Bundesbehorde, in
deren Bereich die Eingruppierung erfolgen soll, oder ihre oder seine Ver-
tretung als erste Beisitzerin oder erster Beisitzer. Ist eine solche Person
nicht vorhanden, so tritt an deren Stelle die Leiterin oder der Leiter des
Sprachendienstes des Bundesministeriums der Finanzen. Gehort die
Prifungskandidatin oder der Prifungskandidat dem Sprachendienst des
Auswartigen Amts an, so werden die Aufgaben der ersten Beisitzerin
oder des ersten Beisitzers von der Leiterin oder dem Leiter des Spra-
chendienstes des Bundesministeriums der Finanzen wahrgenommen.
Handelt es sich um eine Ubersetzerin oder einen Ubersetzer, die oder
der bei einer Auslandsvertretung des Auswartigen Amts beschaftigt ist,
so wird die erste Beisitzerin oder der erste Beisitzer von der Personalab-
teilung des Auswartigen Amts bestimmt;

eine von der oder dem Vorsitzenden der Prifungskommission im Einver-
nehmen mit der ersten Beisitzerin oder dem ersten Beisitzer von Fall zu
Fall zu benennende zweite Beisitzerin oder ein zu benennender zweiter
Beisitzer; diese oder dieser muss im Fremdsprachendienst der Bundes-
verwaltung tatig sein und regelmaRig Ubersetzungen in die Priifungs-
sprache der Prufungskandidatin oder des Prufungskandidaten tUberprui-
fen;

eine von den vertragsschliellenden Gewerkschaften von Fall zu Fall zu
benennende Angeharige oder ein zu benennender Angehdriger des
Fremdsprachendienstes der Bundesverwaltung, die oder der mindestens
in Entgeltgruppe 13 eingruppiert sein muss und zu deren oder dessen
Arbeitssprachen die Prafungssprache der Kandidatin oder des Kandida-
ten gehort, als dritte Beisitzerin oder dritter Beisitzer.

2. Erweist es sich bei Prifungssprachen, die weniger gelaufig sind, als unmaog-
lich, eine zweite oder dritte Beisitzerin oder einen zweiten oder dritten Beisit-
zer zu benennen, die oder der die Voraussetzungen der Nr. 1 Buchst. ¢ oder d
erflllt, so

a)

benennt die oder der Vorsitzende eine Beamtin oder einen Beamten oder
eine Beschaftigte oder einen Beschaftigten des Auswartigen Dienstes
oder eine sonstige anerkannte Sachverstandige oder einen sonstigen an-
erkannten Sachverstandigen, die oder der die Prufungssprache be-
herrscht, als zweite Beisitzerin oder als zweiten Beisitzer,

"
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b) benennen die vertragsschliellienden Gewerkschaften eine Angehdrige
oder einen Angehorigen des Fremdsprachendienstes der Bundesverwal-
tung, die oder der die Voraussetzungen der Nr. 1 Buchst. d erflllt, oder
eine anerkannte Sachverstandige oder einen anerkannten Sachverstan-
digen, die oder der die Prufungssprache beherrscht, als dritte Beisitzerin
oder dritten Beisitzer.

Die Geschafte des Sekretariats der Prifungskommission werden von einer
Verwaltungsbeamtin oder einem Verwaltungsbeamten des Sprachendienstes
des Auswartigen Amts wahrgenommen.

Il. Prifungstermin

Prifungen finden jeweils in der zweiten Woche der Monate Mai und November eines
jeden Jahres statt, wenn mindestens eine Meldung zur Prifung bei der oder dem
Vorsitzenden der Prifungskommission eingereicht worden ist.

I1l. Meldung zur Priifung

1.

Wer die Prufung abzulegen winscht, hat tGber ihre oder seine personalbear-
beitende Dienststelle/Behodrde einen schriftlichen Antrag auf Zulassung zur
Prifung beim Sekretariat der Prifungskommission einzureichen. Aus dem An-
trag muss hervorgehen, in welcher Sprachrichtung sie oder er als Ubersetze-
rin oder Ubersetzer Uiberwiegend eingesetzt wird.

Der Antrag muss spatestens jeweils bis zum 1. Marz oder 1. September ge-
stellt sein. Erflllt die Kandidatin oder der Kandidat die Voraussetzungen fur
die Zulassung zur Prifung gemaf Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 4, so leitet die
personalbearbeitende Dienststelle/Behdrde den Antrag Uber die jeweilige
oberste Bundesbehdrde unverziglich an die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den der Prifungskommission weiter, so dass er dort spatestens einen Monat
vor der Prufungswoche vorliegt.

Erflllt die Kandidatin oder der Kandidat die Voraussetzungen nicht, so unter-
richtet die personalbearbeitende Dienststelle/Behdrde sie oder ihn hiervon un-
verzuglich.

Ist bei der Dienststelle/Behorde der Kandidatin oder des Kandidaten keine
Sprachendienstleitung vorhanden, so kann die Kandidatin oder der Kandidat
im Falle der Nichtweiterleitung ihres oder seines Antrags die Prifungskommis-
sion unmittelbar um Entscheidung bitten, ob sie oder er schwierige Texte im
Sinne der Protokollerklarung Nr. 5 zu Ubersetzen hat. Die Prifungskommis-
sion entscheidet unverzuglich, ob die Kandidatin oder der Kandidat die Vo-
raussetzungen flur die Zulassung zur Prifung erfullt.

Ein nicht fristgerecht gestellter Antrag gilt als Meldung fur den nachsten Pri-
fungstermin.

IV. Prifungsaufgaben

1.

Die Prafungskandidatinnen und -kandidaten haben folgende Leistungen zur
erbringen:

Ubersetzen von zwei schwierigen Texten (ein Text aus dem einschlagigen
Fachgebiet und ein allgemeinsprachlicher Text) von je 1.500 Zeichen (ohne
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Leerstellen) in der Sprachrichtung, in der sie oder er Uberwiegend eingesetzt
wird, unter Verwendung nicht elektronischer Nachschlagewerke nach Wahl
der Kandidatin oder des Kandidaten (Zeit je 90 Minuten). Bei Ubersetzungen
aus einer Fremdsprache mit Silbenschrift wird ein Ausgangstext gewahlt, des-
sen deutsche Ubersetzung etwa 1.500 Zeichen betragt.

Nach Aufforderung der oder des Vorsitzenden Ubersendet die Sprachen-
dienstleiterin oder der Sprachendienstleiter der obersten Bundesbehdérde, de-
ren Bereich die Kandidatin oder der Kandidat angehort, dem Sekretariat der
Prifungskommission unverzuglich unter Verschluss jeweils zwei Satze der in
Frage kommenden Arbeiten als Prufungstexte zur Auswahl durch die Pru-
fungskommission. Hat die oberste Bundesbehdrde der Kandidatin oder des
Kandidaten keine Sprachendienstleitung, so beschafft die oder der Vorsit-
zende die erforderlichen Prifungstexte.

Die Ubersetzungen werden in Klausur angefertigt. Auf Wunsch wird der Kandi-
datin oder dem Kandidaten ein Computer zur Verfigung gestellt. Die Kandida-
tin oder der Kandidat hat diesen Wunsch in ihrem oder seinem Antrag auf Zu-

lassung zur Prifung zum Ausdruck zu bringen.

V. Feststellung und Bekanntgabe des Priifungsergebnisses

1.

Die Prifungskommission beauftragt mit Stimmenmehrheit eines ihrer Mitglie-
der, die Prufungsarbeiten unverzuglich unter Beachtung der Korrekturrichtli-
nien zu korrigieren oder korrigieren zu lassen und anschlieRend dem Sekreta-
riat der Prufungskommission zuzuleiten. Den Mitgliedern der Prafungskommis-
sion wird je eine Ablichtung der korrigierten Prifungsarbeiten zugesandt. Die
oder der Vorsitzende beruft sodann die Prifungskommission zur mundlichen
Verhandlung ein, bei der das Prifungsergebnis von den Kommissionsmitglie-
dern festgestellt wird.

Die Kommission kann mit Stimmenmehrheit beschliel3en, die von der Korrek-
torin oder dem Korrektor vorgenommene Fehlerbewertung zu dndern. Ande-
rungen sind mit den entsprechenden Korrekturzeichen in griuner dokumenten-
echter Farbe auf dem Prifungsoriginal vorzunehmen; entsprechende rote Kor-
rekturzeichen sind dabei zu streichen oder zu andern. Die dann ermittelte Feh-
lerzahl wird in ein Korrekturgitter (Stempelaufdruck) eingetragen. Fur die Be-
wertung der Gesamtfehlerzahl gelten folgende Richtlinien:

"Sehr gut" ist eine Arbeit, die keine Fehler aufweist.

"Gut" ist eine Arbeit, die hdchstens drei Fehler, aber keinen
Doppelfehler aufweist.

"Befriedigend” ist eine Arbeit, die hdchstens sieben Fehler, davon héchs-

tens einen Doppelfehler, aufweist.

"Ausreichend" ist eine Arbeit, die hochstens zehn Fehler, davon hochs-
tens zwei Doppelfehler, aufweist.

"Mangelhaft" ist eine Arbeit, die hochstens 15 Fehler, davon hochstens
drei Doppelfehler, aufweist.

"Ungenugend" ist eine Arbeit mit mehr als 15 Fehlern oder mehr als drei
Doppelfehlern.
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Die Prifungskommission kann mit Stimmenmehrheit das Pradikat einer Pri-
fungsarbeit um eine Note anheben, wenn das Gesamtbild der Arbeit erkennen
lasst, dass der Prifling den Text im Wesentlichen richtig wiedergegeben hat,
und sich die Gesamtfehlerzahl Uberwiegend aus halben Fehlern zusammen-
setzt. In diesem Falle ist die Prufungsarbeit mit einer entsprechenden Begrun-
dung zu versehen.

Nach dieser Verfahrensfolge stellt die Prifungskommission das Prifungser-

gebnis fest. Die Feststellung lautet auf "bestanden”, wenn beide Prufungsar-
beiten mindestens mit "ausreichend" bewertet worden sind; andernfalls lautet
sie auf "nicht bestanden". Die Feststellung ist endgultig.

Uber die Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die von den Mit-
gliedern der Prufungskommission zu unterzeichnen ist.

Das Prifungsergebnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten sowie der
obersten Bundesbehdrde, der sie oder er angehort, von der oder dem Vorsit-
zenden der Prifungskommission schriftlich mitgeteilt.

VI. Wiederholung von Priifungen

Lautet das Prufungsergebnis auf "nicht bestanden", so kann die Prifung friihestens
am nachstfolgenden Prufungstermin wiederholt werden. Weitere Wiederholungen
sind nicht zulassig.

B. Korrekturrichtlinien

Fir die Korrektur schriftlicher Prifungsarbeiten gelten die nachstehenden Richtlinien:

1.
2.

Jede Prufungsarbeit wird von einer Korrektorin oder einem Korrektor gepruft.

Die Korrektur der Priufungsarbeit besteht in der Kennzeichnung der sprachli-
chen und sachlichen Verstdl3e, jedoch nicht in der Festsetzung der Pradikate.

Die Korrektur ist in roter dokumentenechter Farbe vorzunehmen.

Sprachliche und sachliche Verstofe sind im Text zu unterstreichen und auf
dem Korrekturrand durch Korrekturzeichen (siehe Nr. 5) kenntlich zu machen.
Gleiche Fehler sind jedes Mal nur im Text (nicht auf dem Korrekturrand) zu
kennzeichnen.
Jedes Korrekturzeichen besteht aus der Angabe der
a) Art,
b) Schwere des Fehlers
Dabei bedeuten:
a) G = Grammatik

V = Vokabular

A = Ausdruck bzw. Stil

T = Texttreue




10.

11.
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O = Orthographie
| = Interpunktion
b) + = Doppelfehler
| = ganzer Fehler
- = halber Fehler
Die Prufungsarbeiten sind von der Korrektorin oder dem Korrektor mit Namen,
Amtsbezeichnung und Datum abzuzeichnen.
Als Grammatikfehler (G) gilt ein Verstol} gegen Formen- oder Satzlehre.

a) Als Doppelfehler (G+) zahlt ein sehr grober oder sinnentstellender Ver-
stol3.

b) Als ganzer Fehler (G/) zahlt ein grober VerstoR3.
c) Als halber Fehler (G-) zahlt ein geringflgiger VerstoR.

Als Vokabelfehler (V) gilt falsche Wortwahl.

a) Als Doppelfehler (V+) zahlt ein sehr grober Verstold mit schwerwiegender
Sinnentstellung.

b) Als ganzer Fehler (V/) zahlt ein grober Verstold ohne schwerwiegende
Sinnentstellung.

c) Als halber Fehler (V-) zahlt ein geringfugiger Verstol3 ohne Sinnentstel-
lung.

Als Ausdrucks- bzw. Stilfehler (A) gilt eine mangelhafte Formulierung, die je-
doch dem Sachverhalt bzw. Vorstellungsinhalt entspricht und die Verstandlich-
keit nicht beeintrachtigt. Ein Ausdrucks- bzw. Stilfehler zahlt als halber Fehler
(A-).

Als Verstol gegen die Texttreue (T) gelten missverstandene Satze oder Satz-
teile, allzu freie Ubersetzung, Auslassungen oder Hinzufligungen. Bei Auslas-
sungen ist das Zeichen // an die betr. Stelle im Text zu setzen.

a) Als Doppelfehler (T+) zahlt ein sehr grober, sinnentstellender Verstol3.

b) Als ganzer Fehler (T/) zahlt ein grober, jedoch nicht stark sinnentstellen-
der VerstoR.

c) Als halber Fehler (T-) zahlt ein geringfugiger Verstol3 (z. B. zu freie, aber
sinnerhaltende Ubersetzung).

Bei Auslassungen ganzer Satze oder Satzglieder wird fur jeden fehlenden
Satz bzw. jedes fehlende Satzglied je nach Lange der Auslassung ein Doppel-
fehler (T+) oder ein ganzer Fehler (T/) angerechnet. Bei Hinzuflgungen ist
sinngemal zu verfahren.

Als Orthographiefehler (0) gilt ein Verstol3 gegen die Regeln der Rechtschrei-
bung.

a) Als ganzer Fehler (0/) zahlt ein grober Verstol3.

b) Als halber Fehler (0-) zahlt ein geringflgiger Verstol}.




12.

13.

-74 -

Sofern fur eine Sprache in ihren verschiedenen Sprachgebieten unterschiedli-
che Regeln der Rechtschreibung gelten (z. B. brit. und amerik. Englisch) ist
darauf zu achten, dass die Rechtschreibung jeweils einheitlich den Regeln ei-
nes Systems folgt. VerstoRe hiergegen gelten als halbe Fehler.

Als Interpunktionsfehler (1) gilt falsche Zeichensetzung.

a) Als ganzer Fehler (I/) zahlt ein grober, sinnentstellender Verstol.

b) Als halber Fehler (I-) zahlt ein Verstol} gegen Grundregeln.

Im Ubrigen sind Interpunktionsfehler nicht zu bewerten.

Bei mehreren Fehlern in einem Wort wird nur der schwerste angerechnet;

mehrere halbe Fehler in einem Wort werden als ein ganzer Fehler angerech-
net.
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16.5 Sprachlehrerinnen und -lehrer beim Bundessprachen-amt und im
Bereich des Auswartigen Amtes

Vorbemerkung

Als Tatigkeit der Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer der Entgeltgruppen 10
bis 13 gilt auch das Erarbeiten von Lehr-, Lern- oder Prifmaterial fir den
Sprachunterricht.

Entgeltgruppe 15

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
die die zentrale Lehrkrafteschulung im Bundessprachenamt verantwortlich lei-
ten.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,

die wissenschaftliche Grundlagen fur die Entwicklung fremdsprachlichen
Lehr-, Lern- und Prifmaterials verantwortlich erarbeiten und das erstellte Ma-
terial verantwortlich Uberprufen.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,

denen mindestens zehn Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer, davon mindes-
tens drei mindestens der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2, standig fach-
lich unterstellt sind.

4. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,

die die Sprachausbildung in der Akademie Auswartiger Dienst verantwortlich
leiten.

Entgeltgruppe 14

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
denen mindestens vier Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer mindestens der
Entgeltgruppe 12 standig fachlich unterstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
die in der zentralen Lehrkrafteschulung des Bundessprachenamts unterrich-
ten.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
die zur allgemeinen Verwendung bestimmtes fremdsprachliches Lehr-, Lern-
oder Prifmaterial erarbeiten.

4. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2
heraushebt, dass sie besondere Leistungen erfordert.
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(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 13

1.

Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer mit einschlagiger abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit.
Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

die durch entsprechenden Leistungsnachweis die Einarbeitungszeit beendet
und Tatigkeiten der Fallgruppe 1 auszutben haben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

denen mindestens acht Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer standig fachlich
unterstellt sind.

Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10

mit Tatigkeiten der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 wahrend einer langstens
zweijahrigen Einarbeitungszeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3
mit mindestens dreijahriger Berufserfahrung,
die vielseitig verwendbar sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

denen mindestens drei Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer standig fachlich
unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijahriger Berufserfah-
rung in der Entgeltgruppe 10, die vielseitig verwendbar sind und

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt, dass sie
die Lehrziele in einem standardisierten Ausbildungssystem in selbstandiger
Unterrichtsgestaltung erreichen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 4)
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Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt, dass sie
besondere fachsprachliche Kenntnisse oder besondere Kenntnisse in der Lan-
deskunde vermitteln oder regelmallig Sprachunterricht auch in einer zweiten
Sprache erteilen oder fur die Erstellung von Lehr-, Lern- oder Prifmaterial un-
ter wissenschaftlicher Anleitung eingesetzt werden.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Entgeltgruppe 10

Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer mit einschlagiger abgeschlossener Hoch-
schulbildung sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Kennt-
nisse und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Beschaftigte erbringen besondere Leistungen, wenn

a) ihnen regelmaldig Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer zur fachlichen
Einarbeitung oder Weiterbildung zugewiesen sind,

b) sie zur allgemeinen Verwendung geeignete Unterrichtsgrundlagen entwi-
ckeln,

c) sie regelmaRig Sprachunterricht auch in einer zweiten Sprache zu ertei-
len haben,

d) sie regelmaRig fremdsprachliche Seminare flr Statement- und Redetrai-
ning fur auslandische Diplomatinnen oder Diplomaten durchfiihren oder

e) sie regelmaRig die fremdsprachlichen Bestandteile von Auswahlverfah-
ren, Laufbahnprifungen und Diplomarbeiten fir den Auswartigen Dienst
verantwortlich betreuen.

Auf die Einarbeitungszeit werden Zeiten entsprechender Lehrtatigkeit aul’er-
halb des Geltungsbereiches dieses Tarifvertrages angerechnet.

Vielseitige Verwendung erfordert die Fahigkeit, Sprachunterricht auf mehreren
Fachgebieten des Ressorts zu erteilen.

Ein standardisiertes Sprachausbildungssystem umfasst eine festgelegte Me-
thodik und Didaktik zur Erlangung einer verwendungs- und fertigkeitsbezoge-
nen Kommunikationsfahigkeit auf der Grundlage von einheitlichen Leistungs-
stufendefinitionen fur die einzelnen Sprachfertigkeiten.

Besondere fachsprachliche Kenntnisse oder besondere Kenntnisse in der
Landeskunde sind solche, die Uber die bei allen Lehrkraften vorausgesetzten
Kenntnisse erheblich hinausgehen.

"
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17. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische

Beschaftigte

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte der Entgeltgruppe 12,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe 12 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch
kunstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 4)

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 5)

Entgeltgruppe 10

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschaftigte aller Fach-
richtungen mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fa-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 6)

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabenge-
bietes und grol3e Selbstandigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fall-
gruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 7 und 8)
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Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabenge-
bietes und grol3e Selbstandigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fall-
gruppe 2 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 7 und 8)

Entgeltgruppe 7

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1

mit Tatigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Vier-
tel selbstandige Leistungen erfordern.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 7, 9 und 10)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Viertel
selbstandige Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 7, 9 und 10)

Entgeltgruppe 6

1.

Staatlich geprifte Agrarbetriebswirtinnen und -wirte sowie Beschaftigte mit ab-
geschlossener gleichwertiger Ausbildung mit entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

die auf ihrem Fachgebiet in der technischen Beratung einfacherer Art oder bei
der Durchfihrung von Versuchen und sonstigen Arbeiten mit entsprechendem
Schwierigkeitsgrad tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 7 und 11)

Entgeltgruppe 5

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschaftigte aller Fach-
richtungen mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fa-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Als Fachrichtungen der gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnischen

Beschaftigten mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung gelten




Nr. 2

Nr. 3
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Gartenbau, Landbau, Weinbau und landliche Hauswirtschaft mit allen jeweili-
gen Fachgebieten und Untergebieten, z. B.:

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete

Baumschulen, Blumen- und Zierpflanzenbau, Garten- und Landschafts-
gestaltung, Obst- und Gemuisebau, Obst- und Gemuseverwertung,
Pflanzenschutz, Samenbau u. a. oder

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete:

Betriebswirtschaft, Obstbau, Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Tierhaltung
und -fatterung, Tierzucht u. a.

mit den Untergebieten z. B. in der Betriebswirtschaft:

Arbeitswirtschaft, Betriebsabrechnungswesen, Kreditwesen, Lan-
desplanung, Landtechnik, Marktwirtschaft, Raumordnung u. a.

Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen auch Beschaftigte, die am 31. Dezem-
ber 1990 in einem Arbeitsverhaltnis gestanden haben, das am 1. Januar 1991
zu demselben Arbeitgeber fortbestanden hat, und die vor dem 1. Januar 1991
die Abschlussprifung einer sechssemestrigen hoheren Fachschule abgelegt
haben oder die die Abschlussprufung einer sechssemestrigen héheren Land-
frauenschule abgelegt haben und dieser Abschlussprufung entsprechende Ta-
tigkeiten ausuben.

Tatigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 13 sind z. B.:

a) Entwickeln arbeitstechnischer Verfahren in der Produktion und in der
Aufbereitung der Erzeugnisse;

b) Erarbeiten von Leitbildern flr die Arbeitswirtschaft und fir die Mechani-
sierung von Betrieben oder als Muster fur die Bauausfuhrung;

c) Beratung aufgrund eigener Auswertung von Arbeitstageblchern fir
schwierige Betriebsumstellungen;

d) Fortbildung oder Spezialberatung von Beratungskraften der Entgeltgrup-
pen 9 bis 12 mehrerer Dienststellen oder vergleichbarer Beratungskrafte
aulerhalb des 6ffentlichen Dienstes oder selbstandiges Ausarbeiten von
Richtlinien fur Einzelaufgaben dieser Beratungskrafte;

e) Ausarbeiten von Gutachten Uber Antrage fir Férderungsmalnahmen fur
schwierige umfassende Betriebsumstellungen;

f)  Ausarbeiten von Vorschlagen fir regionale Strukturprogramme aufgrund
selbstandiger Auswertung der Strukturdaten;

g) Selbstandiges Bestimmen der optimalen Produktionsverfahren der ver-
schiedenen Produktionszweige im Einzelbetrieb;

h)  Ausarbeiten von allgemeinen Grundsatzen und Tabellen fur die Bewer-
tung von Wirtschaftsgutern (Werttaxen);

i)  Ausarbeiten von landeskulturellen Planen und gutachtlichen landespla-
nerischen und raumordnerischen Stellungnahmen grélieren Umfangs;

i) Spezialtatigkeit mit besonderer Bedeutung und besonderer Schwierigkeit
als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufgaben;




Nr. 4

k)

n)
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Entwickeln von Leitbildern und Planungsgrundsatzen fir Raum- und Ein-
richtungsprogramme, die als Grundlage fur Ubergebietliche Programme
dienen;

Leitung groRerer Sachgebiete (Amter, Abteilungen, Abschnitte oder Re-
ferate) in Gartenbauverwaltungen, wenn
mindestens vier Beschaftigte mit Tatigkeiten mindestens

der Entgeltgruppe 10 des Abschnitts 25 oder
der Entgeltgruppe 9b des Teils | und
mindestens drei Beschaftigte mit Tatigkeiten mindestens
der Entgeltgruppe 8 der Abschnitte 18 oder 41,
der Entgeltgruppe 6 des Teils | oder
der Entgeltgruppe 7 dieses Abschnitts
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind;

Ausarbeiten besonders schwieriger und umfangreicher Programme und
Folgeplane im Rahmen stadtebaulicher und landschaftspflegerischer Pla-
nungen, z. B. als Grundlage fur Flachennutzungsplane und Bebauungs-
plane;

Selbstandiges Planen und Leiten von Pflanzenschutzaktionen in Gebie-
ten mit vielfaltigen Kulturen unter schwierigen geografischen Bedingun-
gen.

Tatigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 12 sind z. B.:

a)
b)

c)

Entwickeln von besonderen Methoden fur die praktische Durchfiihrung
von Versuchen;

Erproben neuer arbeitstechnischer Verfahren in der Produktion und in
der Aufbereitung der Erzeugnisse;

Selbstandige Beratung auf besonders schwierigen Gebieten, z. B. Bera-
tung in Umschuldungsfragen, Beratung von Siedlungstragern oder von
Fertigbauherstellern Gber den hauswirtschaftlichen Raumbedarf oder die
Raumausstattung (Einflussnahme auf die Entwicklung neuer Bautypen
mit Variationsmaoglichkeiten), Ubergebietliche (Regierungsbezirk oder
Kammerbereich) Spezialberatung;

Umfassende Planung und Beratung eines landlichen Haushalts aufgrund
einer Haushaltsanalyse (Stufenplan fir mindestens zehn Jahre, geld-
und arbeitswirtschaftliche Voranschlage);

Beratung aufgrund eigener Auswertung von Arbeitstageblichern;

Beurteilen von Erfolgsrechnungen (Jahresabschlissen) und Analysieren
von Ergebnissen der Betriebs- bzw. Haushaltsrechnungen anhand von
errechneten Kenndaten;

Erarbeiten von Arbeitsvoranschlagen;

Ausarbeiten von Vorschlagen fur umfassende FérderungsmafRnahmen
zur Schwerpunktbildung im Einzelbetrieb aufgrund eines Betriebsumstel-
lungs- oder Entwicklungsplanes;

Selbstandiges Auswerten von Strukturdaten;
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k)

q)

-82 -

Ausarbeiten von Vorschlagen fiur Strukturmaflinahmen, z. B. Beurteilung
der topographischen Verhaltnisse, Vorschlage fur Gehoftstandorte;

Ermitteln der Werte von Pflanzenbestanden und des Wertes des leben-
den und toten Inventars eines Gartenbau-, Landwirtschafts- oder Wein-
baubetriebes;

Selbstandiges Planen und Leiten von Pflanzenschutzaktionen;

Besonders schwierige Tatigkeiten als Hilfskraft bei wissenschaftlichen
Aufgaben;

Ausarbeiten von Programmen und Folgeplanen im Rahmen stadtebauli-
cher oder landschaftspflegerischer Planungen, z. B. als Grundlage flr
Flachennutzungsplane und Bebauungsplane;

Leitung des Abschnitts fur Planungs- oder Neubau- oder Pflege- und
Ordnungsmalfinahmen im Grinflachenwesen oder in der Landschafts-
pflege, wenn der Abschnittsleitung

mindestens eine Beschaftigte oder ein Beschaftigter mit Tatigkeiten min-
destens der Entgeltgruppe 9b des Teils | und

mindestens zwei Beschaftigte mit Tatigkeiten mindestens
der Entgeltgruppe 8 der Abschnitte 18 oder 41 oder
der Entgeltgruppe 6 des Teils |

durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind;

Aufstellen oder Prifen von Entwilrfen besonders schwieriger Art (z. B. fur
Bezirkssportanlagen, Ausstellungsparks) einschliel3lich Massen- und
Kostenberechnungen und von Verdingungsunterlagen, deren Bearbei-
tung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung
oder kunstlerische Begabung voraussetzt;

Selbstandige Beratung im Pflanzenschutzdienst von Spezialbetrieben,
die eine betriebsbezogene Arbeitsplanung zur Durchflihrung des inte-
grierten Pflanzenschutzes erfordert.

Tatigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 11 sind z. B.:

a)

b)

d)

Selbstandiges Planen und Auswerten von Versuchen und Wertprafungen
mit besonderer Schwierigkeit, z. B. mit gleichzeitig mehreren Fragestel-
lungen (Komplexversuche) oder fur landtechnische Verfahren der Innen-
und Aulenwirtschaft;

Durchfihren von Versuchen und Wertprifungen in groRerem Ausmal,
wenn der oder dem Beschaftigten mehrere gartenbau-, landwirtschafts-
und weinbautechnische Beschaftigte mindestens in Tatigkeiten der Ent-
geltgruppe 7 Fallgruppe 1 oder 2 durch ausdrickliche Anordnung standig
unterstellt sind;

Feststellen der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln fur das Julius-Kihn-
Institut — Bundesforschungsinstitut fur Kulturpflanzen (JKI);

Selbstandige Beratung in schwierigen Bereichen des Fachgebiets der
Beschaftigten, die besondere Fachkenntnisse und besondere praktische
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Erfahrung voraussetzt, z. B. Ausarbeiten schwieriger Wirtschaftlichkeits-
rechnungen oder schwieriger Finanzierungsplane, Ausarbeiten von Ar-
beitsvoranschlagen nach der vereinfachten Methode;

Selbstandige Beratung Uber einfachere Gemeinschaftsmal3inahmen im
Rahmen der Verbesserung der Agrar-, Erzeugungs- oder Marktstruktur;

Beratung Uber MaRnahmen fur den Fremdenverkehr als Betriebszweig
auf dem Bauernhof;

Gruppenberatung durch schwierige Fachvortrage;

Durchfihren von Erwachsenenfortbildungslehrgangen tber Rationalisie-
rung im landwirtschaftlichen Haushalt;

Ausarbeiten von Vorschlagen zur Durchflihrung einzelner MaRnahmen
im Rahmen von Betriebsumstellungen;

Ausarbeiten von Vorschlagen fur BaumalRnahmen, z. B. zur Grundrissge-
staltung (Raumzuordnung und Einrichtung) flr grundlegende technische
Einrichtungen, z. B. zentrale Heizungs- und Warmwasserbereitungsanla-
gen mit Berechnungen der notwendigen Nennheizleistungen, der War-
medammung oder des Heizmaterialbedarfs;

Selbstandige schwierige Erhebungen und Berechnungen fur Teilaufga-
ben bei der Vorplanung von Flurbereinigungen oder sonstigen MalRnah-
men zur Verbesserung der Agrarstruktur, z. B. Feststellen der kunftigen
Acker-, Grinland- und Sonderkulturflachen aufgrund der natlrlichen Vo-
raussetzungen, Feststellen von Grenzertragsboden;

Selbstandiges Erarbeiten der betriebswirtschaftlichen Unterlagen flr die
Kalkulation von Produktionsverfahren;

Ermitteln der Werte von Wirtschaftserschwernissen bei Flachenverlusten;

Nachzuchtbeurteilungen fur Zuchtwertschatzungen von Vatertieren, z. B.
Beurteilung von Jungtieren der Besamungsbullen;

Selbstandiges Vorbereiten von Entscheidungen im Saatenanerken-
nungsverfahren bei Vorstufen und Hybridsorten, bei denen verschiedene
Zuchtkomponenten zu berucksichtigen sind;

Selbstandige Planung und Organisation von Pflanzenschutz- oder
Schadlingsbekampfungsmalnahmen, die sich auf das Gebiet einer oder
mehrerer Gemeinden erstrecken, und das Uberwachen ihrer Auswirkun-
gen,

Herausgabe von Warnmeldungen im Pflanzenschutzdienst fur den Bera-
tungsbezirk aufgrund eigener Feststellungen, soweit das Ermitteln der bi-
ologischen Daten schwierige Methoden erfordert;

Tatigkeit als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufgaben mit einem beson-
deren Mal} von Verantwortlichkeit;

Aufstellen oder Priifen von Entwurfen einschlieRlich Massen- und Kos-
tenberechnungen oder Verdingungsunterlagen, deren Bearbeitung be-
sondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrungen oder
kiinstlerische Begabung voraussetzt;
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Beaufsichtigen von Schatzerinnen oder Schatzern oder verantwortliches
Schatzen der Pflanzenbestande und des Inventarbestandes von Klein-
gartenanlagen oder Kleinsiedlungen in schwierigen Fallen;

Ortliche Leitung schwieriger Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-,
Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumafnahmen und deren Ab-
rechnung;

Selbstandige Beratung Uber die Bekampfung von Schadlingen, Krankhei-
ten und Schadpflanzen im Pflanzenschutzdienst einschliel3lich der selb-
standigen Beratung Uber die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und
-geraten fur hochwertige Spezialkulturen.

Tatigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 10 sind z. B.:

a)

b)

c)
d)

f)

g)

k)

Selbstandiges Planen von Versuchen nach vorgegebener Aufgabenstel-
lung und Auswerten der Versuche nach variationsstatistischen Metho-
den;

Uberwachen von mehreren gartenbau-, landwirtschafts- oder weinbau-
technischen Beschaftigten in Tatigkeiten der Entgeltgruppen 5 bis 8 bei
der Durchflhrung von Versuchen;

Anlage und Auswertung von Wertprufungen;

Selbstandige produktionstechnische Beratung auf dem Fachgebiet der
oder des Beschaftigten, z. B. Ausarbeiten von Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen, schwierigen Einzelplanen und Geldvoranschlagen; Beratung
uber einzelne Folgemalnahmen nach Flurbereinigungen und landkultu-
rellen MalRnahmen oder nach Betriebsumstellungen;

Tierzuchttechnische Beratung, z. B. Auswahl weiblicher Zuchttiere im
Einzelbetrieb;

Gruppenberatung durch schwierige Fachvortrage auf dem Gebiet der
oder des Beschaftigten;

Beratung in der landlichen Hauswirtschaft, insbesondere in der Haus-
haltsfuhrung, z. B. Ausarbeiten schwieriger Einzelplane flr Organisati-
onsplane, von Planen flr Haushaltseinrichtungen einschlie3lich techni-
scher Anlagen, Beratung Uber Vorratshaltung durch Gefrieren und Kuh-
len;

Selbstandige Beratung in Gesundheits- und Ernahrungsfragen;

Aufstellen und Pritfen von Entwtrfen nicht nur einfacher Art einschliel3-
lich Massen- und Kostenberechnungen oder von Verdingungsunterlagen,
Bearbeiten der damit zusammenhangenden technischen Angelegenhei-
ten — auch im technischen Rechnungswesen;

Ortliche Leitung oder Mitwirken bei der Leitung von nicht nur einfachen
Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-, Pflanzenbau-, Pflanzenschutz-
oder Weinbaumalinahmen und deren Abrechnung;

Mitwirken bei der Vorplanung von Flurbereinigungen oder von sonstigen
MaRnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, z. B. Erheben und Be-
rechnen von Daten, Beurteilung des Ist-Zustandes;

Selbstandiges Bearbeiten von Kreditfallen, die innerhalb der Beleihungs-
grenze liegen, bei landwirtschaftlichen ForderungsmalRnahmen;
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m) Feststellen von betriebswirtschaftlichen Daten fir die Kalkulation von
Produktionsverfahren;

n)  Mitwirken bei Strukturanalysen;

o) Ermitteln von Pachtpreisen fur gartenbaulich, landwirtschaftlich oder
weinbaulich genutzte Grundstlicke;

p) Schatzen des Wertes von Pflanzenbestanden;

q) Selbstandiges Vorbereiten von Entscheidungen fir die Saatenanerken-
nung oder fur die Kérung von Tieren oder fur die Ankdrung von Obstmut-
tergeholzen;

r)  Selbstandige Beratung Uber die Bekampfung von Schadlingen, Krankhei-
ten und Schadpflanzen im Pflanzenschutzdienst einschliel3lich der selb-
standigen Beratung uber die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und
-geraten;

s) Herausgabe von Warndienstmeldungen im Pflanzenschutzdienst fur den
Beratungsbezirk aufgrund eigener Feststellungen, soweit das Ermitteln
der biologischen Daten keine schwierigen Methoden erfordert;

t)  Tatigkeit als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufgaben;

u)  Uberwachung der Einhaltung von Vermarktungs- bzw. Qualitdtsnormen
verschiedener ein- und auszufliihrender Produkte in den Fachgebieten

aa) Obst, Zitrus- und Sudfrichte, Gemuse, sonstige pflanzliche Erzeug-
nisse des Landbaus, fir die andere als EG- oder deutsche Han-
delsklassenvorschriften bestehen, Kartoffeln sowie Schnittblumen
und Blattwerk oder

bb) Vieh und Fleisch sowie Eier und Geflugel.

Als Fachrichtung der gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnischen
Beschaftigten mit abgeschlossener einschlagiger Berufsausbildung gelten
Gartenbau, Landbau, Weinbau, landliche Hauswirtschaft mit den jeweiligen
Fachgebieten und Untergebieten, z. B.:

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete:

Baumschulen, Blumen- und Zierpflanzenbau, Landschaftsgartnerei,
Obst- und Gemusebau, Obst- und Gemuseverwertung, Pflanzenschutz,
Samenbau u. a. oder

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete:

Obstbau, Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Tierhaltung und -futterung,
Tierzucht u. a.

mit den Untergebieten z. B. in der Tierzucht:

Gefligelzucht, Pferdezucht, Rinderzucht, Schafzucht, Schweine-
zucht, Ziegenzucht u. a.

2Der einschlagigen abgeschlossenen Berufsausbildung steht eine einschla-
gige Gehilfenprifung mit durchlaufener einjahriger einschlagiger Fachschule
gleich.
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Nr. 8 Tatigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 9a sind z. B.:

Nr. 9

Durchfuhren und Auswerten schwieriger Versuche und Gegenuberstellen
der Ergebnisse;

Uberwachen der Leistungspriifungen an Priifstationen;

Durchfihren von Versuchen zur Feststellung von Sorten, die zu Gefrier-
verfahren geeignet sind;

Produktionstechnische Beratung, z. B. in Spezialbetriebszweigen beim
Aufbau von Erzeugerringen, Erzeugergemeinschaften oder Anbauge-
meinschaften; Ausarbeiten von Einzelplanen wie Anbauplanen, Din-
gungsplanen, Fruchtfolgeplanen, Futterungsplanen, Spritzplanen,;

Mitwirken bei Gruppen- und Massenberatungen durch Fachvortrage;

Beratung bei der Planung von Gemeinschaftseinrichtungen fur hauswirt-
schaftliche Zwecke;

Beratung bei der Einrichtung von einzelnen Wohn- und Wirtschaftsrau-
men;

Beratung in der Organisation der Vatertierhaltung;

Mitwirken bei Fachlehrgangen der landwirtschaftlichen Berufsausbildung
und -fortbildung;

Selbstandiges Durchfiihren von Feldbegehungen unter produktionstech-
nischen Gesichtspunkten;

Mitwirken bei Anerkennungsentscheidungen nach Feldbestanden bei der
Saatenanerkennung;

Arbeitszeitfeststellungen in der landlichen Hauswirtschaft;

Selbstandige pflanzenbauliche Beurteilungen und Schatzungen, z. B. Bo-
nitierungen, Schadensfeststellungen oder Identifizierungen von Sorten.

Tatigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 7 sind z. B.:

a)

b)

c)

d)

f)

¢))

Durchfiihren und Auswerten von einfachen Versuchen nach statistischen
Methoden und Gegenuberstellen der Ergebnisse;

Durchfihren von landtechnischen Versuchen mit Datenermittiung, z. B.
Schlupf- und Zugwiderstandsmessungen, Feststellen von Ladeleistun-
gen;

Durchfihren von schwierigen Leistungsprufungen, z. B. Zugleistungspru-
fungen bei Pferden einschliellich Auswerten der Messdiagramme, Ultra-
schallmessungen bei Schweinen, Messungen am Schlachtkorper;

Einfache produktionstechnische oder verwertungstechnische Beratung
oder Absatzberatung auf dem Fachgebiet der oder des Beschaftigten;

Aufnehmen des Betriebszustandes und Priifen der Betriebsverhaltnisse
fur die produktionstechnische Beratung;

Laufende Priufung der Betriebsvorgange einschliel3lich Erstellen der Be-
triebsberechnung;

Einfachere Produktionswertberechnungen;
Einfache Beratung in der Technik der landlichen Hauswirtschaft;
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Herstellen von Beratungs- und Anschauungsmaterial nach Weisung;
Mitwirken bei der landwirtschaftlichen Berufsausbildung und -fortbildung;

Mitwirken bei pflanzenbaulichen Beurteilungen und Schatzungen, z. B.
Bonitierungen, Schadensfeststellungen und ldentifizierung von Sorten;

Sortenfeststellung und Guteprifung nach aulderen Merkmalen bei der
Saatgutverkehrskontrolle;

Handbonitierung von Qualitadtsproben nach Bewertungsschlusseln;
Durchfihren von Qualitatsprufungen;

Mitwirken bei amtlichen Uberwachungen und Anerkennungen, z. B. bei
Saatgutanerkennungen oder Korungen;

Mitwirken beim Vollzug staatlicher Férderungsmalinahmen,;
Mitwirken bei der Erzeugungs- und Marktberichterstattung;
Ernteermittlungen;

Durchfuhren der Blattlauskontrolle in virusgefahrdeten Kulturen.

Nr. 10 Die selbstandigen Leistungen missen sich auf die Tatigkeit, die der Gesamt-
tatigkeit das Geprage gibt, beziehen.

Nr. 11 '"Technische Beratungen einfacherer Art sind Empfehlungen und Hinweise in
produktionstechnischen Fragen nach allgemeinen Richtlinien und dazugeho-
rige technische Berechnungen.

2Zur Durchflihrung von Versuchen und sonstigen Arbeiten mit entsprechen-
dem Schwierigkeitsgrad gehdren z. B. folgende Tatigkeiten:

a)
b)
c)

d)

Feststellen von Produktionsvorgangen oder Entwicklungsablaufen bei
der Durchflhrung von einfacheren Versuchen aller Art nach Plan;

Beaufsichtigen oder Leiten von Arbeitsgruppen oder Arbeitskolonnen bei
Versuchen nach Weisung;

Fachtechnische Arbeiten fur Ausstellungen, Schauen, Vorfuhrungen oder
Wettbewerbe;

Mitwirken bei Feldbegehungen und Besichtigungsfahrten.

"
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18. Geprufte Gartnermeisterinnen und -meister

Vorbemerkung

Geprufte Gartnermeisterinnen und -meister sind Beschaftigte mit einschlagiger
Meisterprufung, die eine Tatigkeit in folgenden Fachgebieten ausuben: Baum-
schule, Friedhofsgartnerei, Garten- und Landschaftsbau, Gemusebau, Obst-
bau, Staudengartnerei, Zierpflanzenbau.

Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

a) denen mehrere geprifte Gartnermeisterinnen oder -meister, davon min-
destens eine oder einer mit Tatigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 8,
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind oder

b) die regelmalig vergleichbare Arbeitskrafte von Unternehmern einzuset-
zen und zu beaufsichtigen haben.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich

a) dadurch, dass sie in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit
einem hdéheren Mal} von Verantwortlichkeit beschaftigt sind und

b)  durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und grof3e
Selbstandigkeit wesentlich

aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabenge-
bietes und grol3e Selbstandigkeit wesentlich

aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen
Gartnerinnen oder Gartner mit abgeschlossener Berufsausbildung beschaftigt
werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem hoheren Malf}
von Verantwortlichkeit beschaftigt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)




-89 -

Entgeltgruppe 8

Geprufte Gartnermeisterinnen und -meister mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarungen

Nr. 1 Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind z. B. Betriebsstatten.

Nr. 2 Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals
sind solche, die erheblich Uber den normalen Schwierigkeitsgrad hinausge-
hen.
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19. Beschaftigte in der Instandhaltung und Bedienung von
Gebaude- und Betriebstechnik

Vorbemerkungen

1. Anlagen der Gebaude- und Betriebstechnik sind z. B. Abwasser-, Wasser-,
Gas-, Kalte-, Warmeversorgungsanlagen, Lufttechnische Anlagen, Nieder-
und Mittelspannungsanlagen und sicherheitstechnische Anlagen.

2. Das Instandhalten von Anlagen umfasst die Wartung, Inspektion und Instand-
setzung.

Entgeltgruppe 9a

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 mit einer zusatzlichen fachli-
chen Fortbildung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,

die bei Bedarf die Regelungstechnik programmieren.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 mit einer zusatzlichen fachli-
chen Fortbildung,

die in grol3en Arbeitsstatten mit zentraler Gebaude- und Betriebstechnik kom-
plizierte Anlagen instand halten, die Betriebsbereitschaft gewahrleisten und in
der Lage sind, die Regelung und Steuerung der Anlagen technischen Ande-
rungen anzupassen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 8

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1 oder 2,

die Anlagen der zentralen Gebaude- und Betriebstechnik bedienen und in-
stand halten und bei Bedarf die Regelungstechnik IT-gestutzt parametrieren.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)
2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1 oder 2 mit einer zusatzlichen
fachlichen Fortbildung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,

die Anlagen der Gebaude- und Betriebstechnik bedienen und instand halten
und bei Bedarf die Regelungstechnik programmieren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2,

die neben der Beaufsichtigung oder Wartung von Regelanlagen zur Steuerung
angeschlossener Unterzentralen besonders schwierige Instandsetzungen
durchfihren.
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Entgeltgruppe 7

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die bei Bedarf die Regelungstechnik parametrieren (auch IT-gestltzt).

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die an umfangreichen Anlagen der Gebaude- und Betriebstechnik schwierige
Instandsetzungen selbstandig durchfihren.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und anla-
genspezifischem Sachkundenachweis,

die Anlagen der Gebaude- und Betriebstechnik bedienen und instand halten,
fir deren Betrieb ein entsprechender Sachkundenachweis Voraussetzung ist.

Protokollerklarungen

Nr. 1 Das Parametrieren oder Programmieren setzt voraus, dass in die Regelungs-
technik eingegriffen wird. Dabei sind mit einer bestehenden Software rege-
lungstechnische Anpassungen und Erweiterungen durchzufihren.

Nr. 2 Die zusatzliche fachliche Fortbildung wird auch durch einen Meisterbrief erfulit.

Nr. 3 Zentrale Gebaude- und Betriebstechnik ist eine Vernetzung verschiedener An-
lagen der Gebaude- und Betriebstechnik, die durch eine zentrale Gebaudeau-
tomation (Gebaudeleittechnik) gesteuert werden.
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Geschaftsstellenverwalterinnen und -verwalter,
Beschaftigte in Serviceeinheiten sowie
Justizhelferinnen und -helfer bei Gerichten und
Staatsanwaltschaften

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3
mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit mindestens zu einem Drittel schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3
mit mindestens zu einem Drittel schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit mindestens zu einem Flnftel schwierigen Tatigkeiten.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 1))

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Beschaftigte der Fallgruppe 3
mit mindestens zu einem Flnftel schwierigen Tatigkeiten.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 1.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Beschaftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)
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Entgeltgruppe 5

Geschaftsstellenverwalterinnen und -verwalter bei Gerichten oder Staatsan-
waltschaften.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 3

Justizhelferinnen und -helfer.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Schwierige Tatigkeiten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind z. B.:

a)

b)

f)

g)

die Anordnung von Zustellungen, die Ladung von Amts wegen, die Her-
anziehung und die Vermittlung von Zustellungen im Parteibetrieb, die
Heranziehung und die Ladung der ehrenamtlichen Richterinnen und
Richter, die Besorgung der offentlichen Zustellung und Ladung;

die Erteilung von Rechtskraft- und Notfristzeugnissen sowie die Erteilung
von Vollstreckungsklauseln, die Vollstreckbarkeitsbescheinigung in Straf-
sachen;

die Aufgaben nach den Anordnungen Uber die Erhebung von statisti-
schen Daten und der Mitteilung an das Bundeszentralregister, das Ge-
werbezentralregister und das Kraftfahrtbundesamt;

die Aufgaben der Kostenbeamtin oder des Kostenbeamten, die Aufgaben
der Geschaftsstelle bei der Bewilligung von Prozesskostenbeihilfe mit
Zahlungsbestimmung, die Festsetzung und Anweisung der den Zeugin-
nen und Zeugen, Sachverstandigen und ehrenamtlichen Richterinnen
und Richtern sowie den Beteiligten zu gewahrenden Entschadigungen
(einschl. etwaiger Vorschusse);

die Aufgaben als Urkundsbeamtin oder Urkundsbeamter der Geschafts-
stellen bei den obersten Gerichtshofen des Bundes und beim General-
bundesanwalt;

die unterschriftsreife Vorbereitung von Beschlissen und Verfligungen so-
wie die Anordnungen fir Richterinnen und Richter, Staatsanwaltinnen
und Staatsanwalte sowie Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, die Vor-
prufung von Klagen und Anschuldigungsschriften, Antragen sowie
Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen in Gerichtsverfahren (z. B. Spruchkor-
perzustandigkeit, Ermittlung des Berichterstatters, Fristwahrung, Beweis-
angebote in patentgerichtlichen Verfahren), die Uberpriifung fristgebun-
dener Gebuhrenzahlungen in patentgerichtlichen Verfahren;

die Beantwortung von Sachstandsanfragen und Auskunftsersuchen for-
meller Art sowie die Uberwachung von Akteneinsichten in patentgerichtli-
chen Verfahren.




Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5
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Das Tatigkeitsmerkmal ist auch erfillt, wenn die schwierigen Tatigkeiten zu-
sammen mit der selbstandigen Fertigung von Inhaltsprotokollen in Strafsachen
mindestens 35 v. H. der Gesamttatigkeit ausmachen.

Beschaftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften sind
Beschaftigte, die die Ausbildung nach der Verordnung Uber die Berufsausbil-
dung zum Justizfachangestellten/zur Justizfachangestellten vom 26. Januar
1998 (BGBI. I. S. 195) erfolgreich abgeschlossen haben und Aufgaben des
mittleren Justizdienstes bzw. der entsprechenden Qualifikationsebene und der
Justizfachangestellten (z. B. Geschaftsstellentatigkeit, Protokollfihrung, Assis-
tenztatigkeiten) ganzheitlich bearbeiten, sowie sonstige Beschaftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatig-
keiten in Serviceeinheiten ausuben.

Geschéftsstellenverwalterinnen und -verwalter sind Beschaftigte, die Schriftgut
verwalten und mindestens zu einem Drittel ihnrer Gesamttatigkeit die sonstigen,
in den Geschaftsordnungen fir die Gerichte und Staatsanwaltschaften fir ihr
Arbeitsgebiet dem mittleren Dienst bzw. der entsprechenden Qualifikationse-
bene zugewiesenen Tatigkeiten wahrnehmen.

Justizhelferinnen und -helfer sind Beschaftigte bei den Gerichten und Staats-
anwaltschaften, die die Aufgaben einer Justizwachtmeisterin oder eines Jus-
tizwachtmeisters erfullen (insbesondere auch Sitzungs- und Vorfuhrdienst).

"
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Beschaftigte in Gesundheitsberufen

Vorbemerkung

Die Bezeichnungen

umfassen auch

Audiologie-Assistenteninnen und
-Assistenten

Ergotherapeutinnen und
-therapeuten

Masseurinnen und medizinische Ba-
demeisterinnen und Masseure und
medizinische Bademeister

Medizinische Fachangestellte

Pharmazeutisch-kaufmannische
Angestellte

Physiotherapeutinnen und
-therapeuten

Praparationstechnische Assistentin-
nen und Assistenten

Zahnmedizinische Fachangestellte

Audiometristinnen und
Audiometristen

Beschaftigungstherapeutinnen und
-therapeuten

Masseurinnen und Masseure

Arzthelferinnen und Arzthelfer

Apothekenhelferinnen und -helfer

Krankengymnastinnen und
Krankengymnasten

Dermoplastikerinnen und Dermo-
plastiker, Moulageurinnen und Mou-
lageure, Biologiemodellmacherinnen
und -modellmacher

Zahnarztliche Helferinnen und Helfer
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21.1 Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erflllen:

—  Gehorprufungen bei Sauglingen oder schwersterkrankten Patientinnen
oder Patienten,

—  Durchfihrung des Hoértrainings nach Cochlea-Implantationen,

—  Mitwirkung bei der BAHA- oder Soundbridge-Versorgung, Hortraining
nach der Versorgung mit BAHA- oder Soundbridge-Implantaten,

—  spezifische Diagnostik (z. B. BERA-Untersuchung) wahrend Operatio-
nen.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfillen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 7
Audiologie-Assistenteninnen und -Assistenten mit staatlicher Anerkennung

oder mit mindestens zweijahriger Fachausbildung an Universitatskliniken oder
medizinischen Akademien und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Audiologie-Assistenteninnen und
-Assistenten.
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Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudi-
ogrammen, Gehdrprufung bei Kleinkindern oder geistig behinderten Patientin-
nen oder Patienten sowie Gehorgerateanpassung und Gehorerziehung — Hor-
training — bei Kleinkindern.
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21.2 Desinfektorinnen und Desinfektoren, Gesundheitsaufseherinnen und -

aufseher sowie Beschaftigte in der Medizinprodukteaufbereitung

Entgeltgruppe 9a

1

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4

als Leiterinnen oder Leiter des technischen Betriebes von Desinfektionsanstal-
ten,

denen mindestens 18 Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prifung durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4,

denen mindestens funf Gesundheitsaufseherinnen oder -aufseher oder Be-
schaftigte in der Tatigkeit von Gesundheitsaufseherinnen oder -aufsehern
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4

als Leiterinnen oder Leiter des technischen Betriebes von Desinfektionsanstal-
ten,

denen mindestens neun Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prifung
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4

als ausdrucklich bestellte standige Vertreterinnen oder Vertreter von Leiterin-
nen oder Leitern des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten,

denen mindestens 18 Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prifung durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4,

denen mindestens zwei Gesundheitsaufseherinnen oder -aufseher oder Be-
schaftigte in der Tatigkeit von Gesundheitsaufseherinnen oder -aufsehern
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

"
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Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben im gesamten Aufga-
benbereich einer Gesundheitsaufseherin oder eines Gesundheitsaufsehers er-
fullen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Leiterinnen oder Leiter von Aufbereitungseinheiten fur Medizinprodukte.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4

als ausdrucklich bestellte standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterin-
nen und Leitern des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten,

denen mindestens neun Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prifung
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4,

denen mindestens vier Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prifung durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4,

die mindestens zu einem Viertel Aufsichtstatigkeit bei Begasungen mit hoch-
giftigen Stoffen auf Schiffen, schwimmenden Geraten oder an Land in Gebau-
den, Silos, Containern oder Waggons ausuben.

Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher mit Prifung und entsprechender Ta-
tigkeit.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2,

denen mindestens funf Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4,

denen mindestens zwei Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prifung
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Fachkrafte fir Medizinprodukteaufbereitung mit entsprechender Tatigkeit so-
wie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.
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Entgeltgruppe 4

1.
2.

Desinfektorinnen und Desinfektoren mit Prifung und entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte in Aufbereitungseinheiten fir Medizinprodukte mit Fachkunde |
und .

Entgeltgruppe 3

Desinfektionshelferinnen und -helfer.

Beschaftigte in der Tatigkeit von Gesundheitsaufseherinnen und -aufsehern.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte in Aufbereitungseinheiten fur Medizinprodukte.

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Zu den Desinfektionsanstalten rechnen auch entsprechende Einrichtungen mit
anderer Bezeichnung.

Beschéftigte, die die Tatigkeit einer Gesundheitsaufseherin oder eines
-aufsehers ausliben und die Prifung als Gesundheitsaufseherin oder
-aufseher deshalb nicht abgelegt haben, weil in dem betreffenden Land eine
Prifungsmaoglichkeit fir Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher nicht be-
steht, sind nach den Tatigkeitsmerkmalen fur Gesundheitsaufseherinnen und
-aufseher mit Prifung eingruppiert.

'Schwierige Aufgaben sind z. B. die Begutachtung von Flachennutzungspla-
nen und die Begutachtung von gro3en Bauvorhaben mit noch nicht gesicher-
ter Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 2Zur Erflillung der schwieri-
gen Aufgaben gehort auch, dass die Gesundheitsaufseherin oder der Gesund-
heitsaufseher den Sachverhalt bewertet, daraus die notwendigen Folgerungen
zieht und die hiermit zusammenhangenden Berichte, Gutachten und sonstigen
Schreiben entwirft.

Voraussetzung fur die Leitung einer Aufbereitungseinheit fir Medizinprodukte
(AEMP) ist eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung fur das Fachgebiet
,Leitung einer AEMP“. Dieser Managementlehrgang umfasst mindestens 720
Stunden aufgeteilt in Module.
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21.3 Diatassistentinnen und -assistenten

Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7

als Leiterinnen oder Leiter von Diatktchen, die fur die Versorgung von durch-
schnittlich taglich mindestens 400 Personen mit Diatverpflegung verantwortlich
sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 mit zusatzlicher Ausbildung als Ernahrungs-
beraterin oder -berater und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7

als Leiterinnen oder Leiter von Diatktichen, die fur die Versorgung von durch-
schnittlich taglich mindestens 200 Personen mit Diatverpflegung verantwortlich
sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7

als durch ausdruckliche Anordnung bestellte standige Vertreterinnen oder Ver-
treter von Leiterinnen oder Leitern von Diatkliichen, die flr die Versorgung von
durchschnittlich taglich mindestens 400 Personen mit Diatverpflegung verant-

wortlich sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

als durch ausdruckliche Anordnung bestellte standige Vertreterinnen oder Ver-
treter von Leiterinnen oder Leitern von Diatklchen, die fur die Versorgung von
durchschnittlich taglich mindestens 200 Personen mit Diatverpflegung verant-

wortlich sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7
als Diatkuchenleiterin oder -leiter.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)
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3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 7

Diatassistentinnen und -assistenten mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Diatassistentinnen und -assistenten.

Protokollerklarungen

Nr. 1 'Diatkiichen kdnnen auch unselbstandige Teile einer GroRkiiche sein. 2Zu den
Diatklichen zahlen auch die Diatmilchkiichen. 3Schonkost ist keine Didtkost.

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B.:

a)
b)

Diatberatung von einzelnen Patientinnen oder Patienten,
selbstandige Durchfuhrung von Erndhrungserhebungen,

Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernahrungs-
lehre,

Herstellung und Berechnung spezifischer Diatformen bei dekompensier-
ten Leberzirrhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidamien,

Stoffwechsel-Bilanz-Studien,
Maldigestion und Malabsorption nach Shunt-Operationen,
Kalzium-Test-Diaten,

spezielle Anfertigung von Sondenernahrung fur Patientinnen oder Patien-
ten auf Intensiv- und Wachstationen.

Nr. 3 In den Landern, in denen eine staatliche Anerkennung als Diatkuchenleiterin
oder Diatkuchenleiter nicht erfolgt, gilt das Tatigkeitsmerkmal als erfullt, wenn
sich die Diatassistentin oder der Diatassistent drei Jahre als Diatkuchenleiterin
oder -leiter bewahrt hat.
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21.4 Ergotherapeutinnen und -therapeuten

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zur Halfte folgende Aufgabe erflllen:
Ergotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 7

Ergotherapeutinnen und -therapeuten mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Ergotherapeutinnen und -therapeuten.

Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschaftigungstherapie bei Querschnittslah-
mungen, in Kinderlahmungsfallen, mit spastisch Gelahmten, in Fallen von
Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie.
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21.5 Lehrkrafte in Gesundheitsberufen

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1
als Erste Lehrkrafte.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9b

1.

Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten, Diatassistentinnen und
-assistenten, Ergotherapeutinnen und -therapeuten, Logopadinnen und Logo-
paden, Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten, Orthoptistin-
nen und Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assis-
tenten, Physiotherapeutinnen und -therapeuten,

die als Lehrkrafte an entsprechenden Schulen eingesetzt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a
als Erste Lehrkrafte.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9a

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizi-
nische Bademeister sowie Physiotherapeutinnen und -therapeuten,

die als Lehrkrafte an Schulen fir Masseurinnen und medizinische Bademeis-
terinnen und Masseure und medizinische Bademeister eingesetzt sind.

Protokollerklarung

Erste Lehrkrafte sind Lehrkrafte, denen auch die Leitungsaufgaben der Schule
unter der Verantwortung der Leiterin oder des Leiters der Schule durch aus-
drickliche Anordnung Ubertragen sind.
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21.6 Logopadinnen und Logopaden

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die schwierige Aufgaben erfllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 6

Logopadinnen und Logopaden mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte in der Tatigkeit von Logopadinnen und Logopaden.

Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von Kehlkopflosen, von Pati-
entinnen oder Patienten nach Schlaganfallen oder Gehirnoperationen, von Pa-
tientinnen oder Patienten mit Intelligenzminderungen, von Aphasiepatientin-
nen oder -patienten, von Patientinnen oder Patienten mit spastischen Lah-
mungen im Bereich des Sprachapparates.
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21.7 Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und
medizinische Bademeister

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen mindestens acht Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrickli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 8

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
denen mindestens vier Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.
2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,
die schwierige Aufgaben erfllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfillen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 5

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizi-
nische Bademeister mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte in der Tatigkeit von Masseurinnen und medizinischen Bademeis-
terinnen und Masseuren und medizinischen Bademeistern.
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Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von Kohlensaure- oder Sauer-
stoffbadern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage- oder Baderbe-
handlung nach Schlaganfallen oder bei Kinderlahmung, Massagebehandlung
von Frischoperierten.
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21.8 Medizinische Fachangestellte und zahnmedizinische Fachangestelite

Entgeltgruppe 8

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

denen mindestens zehn Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 dieses Unterab-
schnitts durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

2. Fachwirtinnen und -wirte fur ambulante medizinische Versorgung mit entspre-
chender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, die eigenverantwortlich Heilfur-
sorgeangelegenheiten bearbeiten und das Personal der Teileinheit G-Kar-
tei/Heilfirsorge fuhren, beaufsichtigen und anleiten.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2,

denen mindestens flnf Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 dieses
Unterabschnitts durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tatigkeit.

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrechnungen im stationaren und
ambulanten Bereich, Durchfuhrung von Elektro-Kardiogrammen mit allen Ab-
leitungen, Einfarben von cytologischen Praparaten oder gleich schwierige Ein-
farbungen, Durchfihren zahnmedizinisch-spezifischer diagnostischer, praven-
tiver und therapeutischer Malinahmen, z. B. Zahnprophylaxe.
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21.9 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie
medizinisch-technische Gehilfinnen und Gehilfen

Entgeltgruppe 10

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten,

denen mindestens 16 Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrtckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrickli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die mindestens zur Halfe eine oder mehrere Aufgaben der Entgeltgruppe 9a
erfullen.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die mindestens zu einem Viertel eine oder mehrere der folgenden Aufgaben
erfullen:

a) Wartung und Justierung von hochwertigen und schwierig zu bedienen-
den Messgeraten (z. B. Autoanalyzern) und Anlage der hierzu gehoren-
den Eichkurven, Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorberei-
tung der Praparate fur Elektronenmikroskopie;

b) Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Bestimmung der Eisen-
bindungskapazitat, schwierige Hormonbestimmungen, schwierige Fer-
mentaktivitatsbestimmungen, schwierige gerinnungsphysiologische Un-
tersuchungen;

c) Virusisolierungen oder ahnliche schwierige mikrobiologische Verfahren,
Gewebezlchtungen, schwierige Antikdrperbestimmungen (z. B.
Coombs-Test, Blutgruppen-Serologie);

d) Vorbereitung und Durchfuhrung von rontgenologischen Gefaliuntersu-
chungen in der Schadel-, Brust- oder Bauchhohle;
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e) Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Di-
mensionen mit Spezialgeraten, Enzephalografien, Ventrikulografien,
schwierigen intraoperativen Réntgenaufnahmen.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr.3)

Entgeltgruppe 7

Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit entsprechender
Tatigkeit.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4,

die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfiillen, soweit diese
nicht den medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten vorbehal-
ten sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr.3)

Entgeltgruppe 4

Medizinisch-technische Gehilfinnen und Gehilfen mit staatlicher Prafung nach
zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender Tatigkeit sowie sonstige
Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Leitende medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten im Sinne die-
ses Tatigkeitsmerkmals sind Assistentinnen und Assistenten, denen unter der
Verantwortung einer Arztin oder eines Arztes fiir eine Laboratoriumsabteilung
oder fur eine radiologische Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung, die
Uberwachung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausfiihrung durch ausdriickli-
che Anordnung Ubertragen sind.

Nr. 2 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten, die im Rahmen ihrer
Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem
besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind, sind auch dann als
solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tatigkeit Aufgaben erfullen,
die im Tatigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 9a genannt sind.
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Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. der Diagnostik vorausgehende technische Ar-
beiten bei Uberwiegend selbstandiger Verfahrenswahl auf histologischem, mik-
robiologischem, serologischem und quantitativ klinisch-chemischem Gebiet;
ferner schwierige rontgenologische Untersuchungsverfahren, insbesondere
zur rontgenologischen Funktionsdiagnostik, messtechnische Aufgaben und
Hilfeleistung bei der Verwendung von radioaktiven Stoffen sowie schwierige
medizinisch-fotografische Verfahren.
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21.10 Orthoptistinnen und Orthoptisten

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Mal von Verantwortlichkeit tatig sind.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erflllen:

orthoptische Untersuchungen bei Sduglingen, Kleinkindern oder geistig
behinderten Patienten mit Schielerkrankungen oder Nystagmus,

diagnostische Untersuchungen zur Vorbereitung auf Schieloperationen
und Mitwirken bei der Dosierung der Operationsstrecken,

Durchfihrung und Auswertung von VEP-Messungen,

Untersuchung von komplizierten infra- und supranuklearen Mobilitatssto-
rungen sowie nystagmusbedingten Kopfzwangshaltungen an z. B. Tan-
gentenskalen oder Synoptometern,

neuroophthalmologische Untersuchungen bei Orbitaerkrankungen (z. B.
Tumorerkrankungen).

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 7

Orthoptistinnen und Orthoptisten mit entsprechender Tatigkeit.
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Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Orthoptistinnen und Orthoptisten.

Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung eingefahrener beidaugiger
Anomalien, exzentrischer Fixationen und Kleinstanomalien.
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21.10a. Pharmakantinnen und Pharmakanten

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die in Reinraumen der Klasse B mit der Sterilproduktion einschliefdlich deren
Vor- und Nachbereitung beschaftigt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)
Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die in Reinraumen der Klasse B mit der aseptischen Herstellung einschliellich
deren Vor- und Nachbereitung und Uberwachung beschaftigt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)
Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die neben der Arzneimittelproduktion in der Qualitdtsanalyse von Produkten
sowie Roh- und Hilfsstoffen oder in der Systemsteuerung und Stérungsbeseiti-
gung beschaftigt sind.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die Tatigkeiten mit besonderen hygienischen Anforderungen bei der Arzneimit-
telproduktion in Reinrdumen bis Klasse C ausuben (z. B. in Blutbanken).

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 7

Pharmakantinnen und Pharmakanten mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarungen:

Nr. 1

Nr. 2

In Reinrdumen bestehen besondere hygienische Anforderungen. Damit keine
Keime oder Verschmutzungen in den Reinraum oder ein Produkt einge-
schleppt werden, gelten strenge Hygienevorschriften, z. B. das Tragen einer
speziellen Schutzkleidung (Reinraumwasche, Mundschutz, Haarnetz und
Haube, Schutzbrille, zwei paar Latexhandschuhe, ein Overall sowie Galo-
schen Uber den Sicherheitsschuhen), die in festen Ablaufen Gber mehrere
Schleusen angezogen werden muss. Einen Reinraum dirfen nur Beschaftigte
betreten, die dazu gesondert ermachtigt sind und die hierfur notwendige Schu-
lung nachweisen kdnnen. Reinrdume werden gem. Leitfaden EU-GMP mit An-
nex 1 in die Klassen A, B, C und D festgelegt.

Die Produktion von sterilen Arzneimitteln mit Endsterilisation erfolgt in einem
Reinraum der Klasse B. Die aseptische Herstellung erfolgt in einem Reinraum
der Klasse A, z. B. in einem Kabinett mit laminarer Luftstromung oder Isolator,
dessen Umgebung ein Reinraum der Klasse B ist.
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Nr. 3 Fur die aseptische Herstellung ist eine besonders hohe Erfahrung in der Pro-
duktion, spezielle Schulung und Prozessverstandnis notwendig. Von den Be-
schaftigten wird ein Héchstmal} an Konzentration, Selbstbeherrschung und
fachlichem Konnen gefordert. Der Herstellungsprozess wird zum Produkt-

schutz u. a. videouberwacht.
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21.11 Pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
in Arzneimittelausgabestellen,

denen mindestens drei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
die schwierige Aufgaben erfllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

Pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte mit entsprechender Tatigkeit.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Apotheken sind keine Arzneimittelausgabestellen im Sinne dieses Tatigkeits-
merkmals.

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B. Taxieren, Mitwirkung bei der Herstellung von
sterilen Losungen oder sonstigen Arzneimitteln unter Verantwortung einer
Apothekerin oder eines Apothekers.

Nr. 3 Den pharmazeutisch-kaufmannischen Angestellten stehen Drogistinnen und
Drogisten gleich.
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21.12 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder As-
sistenten oder pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte mit Tatigkeiten
mindestens der Entgeltgruppe 6 durch ausdrickliche Anordnung standig un-
terstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit tatig sind.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zur Halfte schwierige Aufgaben erfillen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 7

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit entsprechen-
der Tatigkeit.

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Den pharmazeutisch-kaufmannischen Angestellten stehen Drogistinnen und
Drogisten gleich.

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B.:

a) in der chemisch-physikalischen Analyse: gravimetrische, titrimetrische
und fotometrische Bestimmungen einschl. Komplexometrie, Leitfahig-
keitsmessungen und chromatografische Analysen;

b) in der Pflanzenanalyse: Anfertigung mikroskopischer Schnitte, schwierige
Identitats- und Reinheitspriafungen nach dem Deutschen Arzneibuch
(Chemikalien, Drogen);
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Herstellung und Kontrolle steriler Losungen der verschiedensten Zusam-
mensetzungen in groRerem Umfang unter Verwendung moderner Appa-

raturen:;

Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in groRerem Umfang unter Ver-
wendung moderner in der Galenik gebrauchlicher Apparaturen (Supposi-
torien, Salben, Pulvergemische, Ampullen, Tabletten u. a.);

Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept oder Einzelvorschrift.

"
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21.13 Physiotherapeutinnen und -therapeuten

Entgeltgruppe 10

Leitende Physiotherapeutinnen und -therapeuten,

denen mindestens 16 Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erflllen:
— Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz,

— Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten auf einer Intensivstation
nach einem Polytrauma.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfillen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 7

Physiotherapeutinnen und -therapeuten mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Physiotherapeutinnen und -therapeuten.
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Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Leitende Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind Physiotherapeutinnen
oder -therapeuten, denen unter der Verantwortung einer Arztin oder eines Arz-
tes fur eine physiotherapeutische Abteilung insbesondere die Arbeitseintei-
lung, die Uberwachung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausfihrung durch
ausdruckliche Anordnung Ubertragen sind.

Schwierige Aufgaben sind z. B. Krankengymnastik nach Lungen- oder Her-
zoperationen, nach Herzinfarkten, bei Querschnittslahmungen, in Kinderlah-
mungsfallen, mit spastisch Gelahmten, in Fallen von Dysmelien, nach Ver-
brennungen, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von Endoprothe-
sen.

"
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21.14 Praparationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie
Sektionsgehilfinnen und
-gehilfen

Entgeltgruppe 9a

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

denen mindestens zwei Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 dieses Unterab-
schnitts, davon mindestens eine oder einer mit Tatigkeiten der Entgeltgruppe
8 Fallgruppe 2, durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2,

die mindestens zu einem Drittel ihrer Gesamttatigkeit selbstandig Demonstrati-
onen im Hdérsaal vorbereiten und bei der Durchfihrung mitwirken.

Entgeltgruppe 8

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
denen mindestens zwei Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 7 dieses
Unterabschnitts durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.
2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 7
Praparationstechnische Assistentinnen und Assistenten mit entsprechender
Tatigkeit.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3,

die mindestens zu einem Viertel auch Tatigkeiten von praparationstechni-
schen Assistentinnen und Assistenten ausuben und

denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 3

Sektionsgehilfinnen und -gehilfen.
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Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. Herstellung von Korrosionspraparaten, Dar-
stellung feinerer Gefalle und Nerven.
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21.15 Psychologisch-technische Assistentinnen und Assistenten

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die besonders schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
die schwierige Aufgaben erfllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und einer
Weiterbildung zur psychologisch-technischen Assistentin oder zum psycholo-
gisch-technischen Assistenten mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Besonders schwierige Aufgaben sind:

a) eigenverantwortliche Einsteuerung der Bewerberinnen und Bewerber in
Stationen der psychologischen Eignungsfeststellung, insbesondere Steu-
erung und Organisation der computergestiutzten Testverfahren in Abstim-
mung mit anderen Stationen der Eignungsfeststellung;

b)  Aufsichtsfunktion;
c) Standardisierung der Testleitertatigkeiten;

d) Ausbildung und Einweisung neuer Testleiterinnen und Testleiter oder
Karriereberaterinnen und Karriereberater.

e) Im Rahmen von experimentell-wissenschaftlichen, psychologischen Un-
tersuchungen mit Probandinnen und Probanden oder Versuchsreihen bei
Forschungsprojekten: Durchfihrung und Auswertung dieser Untersu-
chungen.

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B.:

a) Durchfihrung komplexer eignungsdiagnostischer Verfahren, die sich aus
der Vielzahl und Vielseitigkeit der untersuchten zivil/militarischen Ver-
wendungen und Laufbahnen ergeben; hierflr sind besondere Kenntnisse
der Anforderungen der Verwendungen und Laufbahnen sowie Kennt-
nisse zu den Testverfahren/Normgruppen erforderlich;




b)

d)
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Durchfihrung komplexer eignungsdiagnostischer Verfahren fir Spezial-
personal (z. B. KSK, Pilotinnen und Piloten) die Kenntnisse zu den spezi-
fischen Anforderungen der Verwendung voraussetzen;

Durchfuhrung komplexer eignungsdiagnostischer Verfahren, die die
nachgewiesene Fahigkeit zur Gesprachsfuhrung und Verhaltensbe-
obachtung/-bewertung erfordern;

Arbeit mit psychisch belasteten/psychisch erkrankten Probandinnen und
Probanden im Bereich der klinischen Psychologie, die besondere Kennt-
nisse und Fahigkeiten fur den Umgang mit den betreffenden Personen
erfordert.

"
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21.16 Zahntechnikerinnen und -techniker

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1,

denen mindestens 16 Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 oder der Entgeltgruppe 6,

denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts mit Tatigkeiten
mindestens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 durch ausdrickliche Anordnung
standig unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 oder der Entgeltgruppe 6,

die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Mal von Verantwortlichkeit tatig sind.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1

mit Tatigkeiten, die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern,
oder die Epithesen herstellen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1,

denen an Universitatskliniken die handwerkliche Unterweisung von Studentin-
nen oder Studenten in zahntechnischen Arbeiten obliegt.

Entgeltgruppe 8

1.

Geprufte Zahntechnikermeisterinnen und -meister mit entsprechender Tatig-
keit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6

mit Tatigkeiten, die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern,
oder die Epithesen herstellen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 6

Zahntechnikerinnen und -techniker mit entsprechender Tatigkeit.
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Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B. Tatigkeiten in der zahnarztlichen Keramik, in
der Kiefer-Orthopadie, in der Parallelometertechnik, in der Vermessungstech-
nik fur Einstuckgussprothesen, in der Geschiebetechnik.
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21.17 Beschaftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe 8

Notfallsanitaterinnen und -sanitater mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 6

Rettungsassistentinnen und -assistenten mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 4

Rettungssanitaterinnen und -sanitater mit entsprechender Tatigkeit.

(Die Beschaftigten dieser Entgeltgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 1.)
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22. Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter

Entgeltgruppe 2

Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 ein-
gruppiert.
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23. Hausmeisterinnen und Hausmeister

Entgeltgruppe 5

Hausmeisterinnen und Hausmeister mit einschlagiger abgeschlossener Be-
rufsausbildung.

Entgeltgruppe 4

Hausmeisterinnen und Hausmeister.
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24. Beschaftigte in der Informationstechnik

Vorbemerkung

"Nach diesem Abschnitt sind Beschéftigte eingruppiert, die sich mit Systemen
der Informationstechnik befassen ohne Rucksicht auf ihre organisatorische
Eingliederung. 2Zu diesen Systemen zahlen insbesondere informationstechni-
sche Hard- und Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenbanken,
Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen IT- und IT-Weitverkehrs-
netzen sowie Produkte und Services, die mit diesen Systemen erstellt werden.
3Dabei werden Téatigkeiten im gesamten Lebenszyklus eines solchen IT-Sys-
tems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung,
Implementierung, Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion,
Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qualitatssicherung.
4Auch Tatigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter die
nachfolgenden Merkmale. °Da mit den informationstechnischen Systemen in
der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden
Merkmale auch fur die Beschaftigten in der Produktionssteuerung und im IT-
Servicemanagement.

8Nicht unter diesen Abschnitt fallen Beschéaftigte, die lediglich IT-Systeme an-
wenden oder Beschaftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen flr die Infor-
mationstechnik schaffen und sich die informationstechnischen Spezifikationen
von den IT-Fachleuten zuarbeiten lassen (z. B. Beschaftigte in der Personal-
wirtschaft und —entwicklung, auch wenn es dabei um die Betreuung von IT-
Personal geht oder Beschaftigte in der Beschaffung, auch wenn IT-Systeme
beschafft werden).

Entgeltgruppe 13

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Mal der Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.
Beschaftigte der Entgeltgruppe 10

mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,

die durch ausdruckliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe
bestellt sind und denen mindestens

a) zwei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12
oder

b) drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.
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Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben

aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich

mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
oder durch Spezialaufgaben

aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung,

die durch ausdrickliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe
bestellt sind und denen mindestens

a) zwei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11
oder

b) drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen
aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der
Fachrichtung Informatik) und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Be-
schaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausiben.
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Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a,
deren Tatigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,
deren Tatigkeit zusatzliche Fachkenntnisse erfordert.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
deren Tatigkeit Uber die Standardfalle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die ohne Anleitung tatig sind.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung (z. B.
Fachinformatikerinnen und -informatiker der Fachrichtungen Anwendungsent-
wicklung oder Systemintegration, Technische Systeminformatikerinnen und
-informatiker, IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektronikerinnen und
-elektroniker) und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Ta-
tigkeiten ausuben.

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Besondere Leistungen sind Tatigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine
fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.

Nr. 2 Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenliber den in der Entgelt-
gruppe 9a geforderten Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der
Breite nach.
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25. Ingenieurinnen und Ingenieure

Vorbemerkung

Die Tatigkeitsmerkmale dieses Abschnitts gelten auch fur Beschaftigte mit ab-
geschlossener Hochschulbildung in einem naturwissenschaftlichen Studien-
gang und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 13

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1,
deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Mal} der Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Mal der Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3 heraushebt.

Entgeltgruppe 12

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich

durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch kinstlerische oder
Spezialaufgaben

aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich

mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
oder durch kinstlerische oder Spezialaufgaben

aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich

durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch schopferische oder
Spezialaufgaben

aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

4. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich

mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
oder durch schopferische oder Spezialaufgaben
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aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen
aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
Fallgruppe 2 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen
aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 10

1.

Technische Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung
und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten
ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)
Beschaftigte in der Vermessungstechnik und Geomatik mit abgeschlossener
technischer Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige

Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tatigkeiten ausitben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 4 und 5)

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Besonders schwierige Tatigkeiten und bedeutende Aufgaben im Sinne dieses

Tatigkeitsmerkmals sind z. B.:

a) Ausfihrung von umfangreichen Vermessungen zur Fortfiihrung oder
Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters (Katastervermessungen) mit
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widerspruchlichen Unterlagen oder von umfangreichen Katastervermes-
sungen mit gleichem Schwierigkeitsgrad (z. B. in Grubensenkungsgebie-
ten);

b)  Absteckungen fur umfangreiche Ingenieurbauten, z. B. fur Bricken-,
Stralden, Bahnen, Schleusen, Wehre, Tunnel oder andere vergleichbare
Ingenieurbauten wie z. B. Hochhauser, Hallen etc., ggf. einschlieBlich der
Vor- und Folgearbeiten;

c) Lagefestpunktvermessungen (Erkundung bzw. Erkundung und Messung)
in engbebauten Gebieten oder unter gleich schwierigen Verhaltnissen,
z. B. Baustellen, Gewasser, Senkungsgebiete (Lagefestpunkte sind trigo-
nometrische Polygon- und gleichwertige Punkte);

d) Ausfuhrung oder Auswertung von Prazisionsvermessungen in Uberge-
ordneten Netzen des Lage- oder Hohenfestpunktfeldes;

e) Aufsichts- und Priftatigkeit bei der Auswertung von Vermessungen mit
widerspruchlichen Unterlagen oder bei kartografischen, nivellitischen,
photogrammetrischen, topographischen oder trigonometrischen Arbeiten
oder bei Verfahren mit gleichem Schwierigkeitsgrad. (Das Fehlen der
Aufsichtstatigkeit ist unerheblich, wenn dem Beschaftigten besondere
schwierige Prifungen Ubertragen sind, z. B. Priftatigkeit zur Ubernahme
von Vermessungsunterlagen bei umfangreichen Fortfuhrungs- oder Neu-
vermessungen);

f)  Aufsichts- und Pruftatigkeit bei der Prufung fertiger Arbeitsergebnisse der
Flurbereinigung, ggf. einschliel3lich der Herstellung der Unterlagen flr die
Berichtigung des Grundbuches und der vermessungstechnischen Unter-
lagen fur die Berichtigung des Liegenschaftskatasters, oder beim Ausbau
der gemeinschaftlichen Anlagen;

g) vermessungstechnische Auswertung von Bauleitplanen unter besonde-
ren technischen Schwierigkeiten;

h) vermessungstechnische Auswertung von schwierigen Vermessungen im
Innendienst (umfangreiche FortfUhrungs-, Bau- und Sondervermessun-
gen wie z. B. hydrographische Vermessungen);

i)  vermessungstechnische Auswertung zur Karten- oder Planherstellung
und —fortfihrung durch technische Verfahren wie Luftbildvermessung,
Laserscan, Radar, Sonar.

Nr. 2 Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder Prufung von Entwirfen, de-
ren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfah-
rung oder kiunstlerische Begabung voraussetzt, sowie ortliche Leitung bzw.
Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten sowie
deren Abrechnung.

Nr. 3 Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.:

a) Aufstellung oder Priufung von Entwarfen nicht nur einfacher Art ein-
schlieRlich Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Verdin-
gungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammenhangenden laufen-
den technischen Angelegenheiten — auch im technischen Rechnungswe-
sen —, oOrtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und
Bauabschnitten sowie deren Abrechnung;
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Nr.4 (1)

(2)
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Ausflhrung besonders schwieriger Analysen, Schiedsanalysen oder
selbstandige Erledigung neuartiger Versuche nach kurzer Weisung in
Versuchslaboratorien, Versuchsanstalten und Versuchswerkstatten.

'Beschéftigte in der Vermessungstechnik und Geomatik, die vor dem

1. Juli 1972 eine der technischen Hochschulbildung gleichwertige behord-
liche Prufung abgelegt haben, sind den Beschaftigten in der Vermes-
sungstechnik und Geomatik mit abgeschlossener technischer Hochschul-
bildung gleichgestellt. 2Das gleiche gilt, wenn die behordliche Priifung
nach dem 30. Juni 1972 abgelegt worden ist, die Ausbildung jedoch vor
dem 1. Juli 1972 begonnen hat.

'Den Beschaftigten in der Vermessungstechnik und Geomatik mit einer
vor dem 1. Juli 1972 abgelegten gleichwertigen behdrdlichen Prifung ste-
hen die behoérdlich gepriften Kulturbautechnikerinnen und -techniker
gleich, die vor dem 1. Juli 1972 die behdrdliche Prifung nach der hessi-
schen Ausbildungs- und Prifungsordnung fur kulturbautechnische Ange-
stellte der Wasserwirtschaftsverwaltung vom 21. Januar 1958 (Staats-An-
zeiger fur das Land Hessen S. 134) erfolgreich abgelegt haben. 2Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend.

Nr. 5 Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.:

a)

b)

Ausfuhrung oder Auswertung von trigonometrischen oder topographi-
schen Messungen nach Lage und Héhe nicht nur einfacher Art, von Ka-
tastermessungen oder von bautechnischen Messungen nicht nur einfa-
cher Art; photogrammetrische Auswertungen und Entzerrungen;

kartografische Entwurfs- und FortfUhrungsarbeiten.
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(mit Wirkung vom 01.09.2020 gestrichen)
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27. Beschaftigte im Kassendienst

Vorbemerkung

Unter diesen Abschnitt fallen Beschaftigte in der Kassen- oder Kontenverwal-
tung in der Zentralkasse des Bundes, den Bundeskassen und Zahlstellen.

Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 5,

die das Ergebnis mehrerer Kassiererinnen oder Kassierer zusammenfassen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraus-
hebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4,

denen mindestens drei Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 oder der
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 dieses Abschnitts mit buchhalterischen Tatigkei-
ten standig unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 mit besonders schwierigen Ta-
tigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1,
die schwierige buchhalterische Tatigkeiten ausuben.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte im Kassendienst,

denen mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 5 mit buch-
halterischen Tatigkeiten standig unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4,

die schwierige buchhalterische Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 6,
denen mindestens drei Beschaftigte standig unterstellt sind.

Leiterinnen und Leitern von Kassen mit mindestens drei Beschaftigten dieses
Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 4.
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Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1,

die mindestens zu einem Viertel schwierige buchhalterische Tatigkeiten ausu-
ben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1,
deren Tatigkeit besondere Zuverlassigkeit erfordert.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Beschaftigte im Kassendienst,

denen mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 4 mit buch-
halterischen Tatigkeiten standig unterstellt sind.

Beschaftigte in der Zentralkasse des Bundes, die verantwortlich Personen-
oder Sachkonten flihren oder verwalten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingruppiert.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen standig nach Art und
Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschéafte anfallen.

Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens einer oder einem Kassen-
beschaftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten flihren oder ver-
walten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Beschaftigte im Kassendienst, deren Tatigkeit griindliche Fachkenntnisse er-
fordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Kassiererinnen und Kassierer in kleineren Kassen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Zahlstellenverwalterinnen und -verwalter groRerer Zahlstellen.

Verwalterinnen und Verwalter von Einmannkassen.
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Entgeltgruppe 4

Beschaftigte im Kassendienst mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte im Kassendienst

mit Tatigkeiten, fur die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche An-
lernung erforderlich ist, die Uber eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschaftigte im Kassendienst
mit einfachen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 8)

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Besonders schwierige Tatigkeiten sind z. B. Zahlungsverkehr; Nachweis der
zentralen Kredite, Rucklagen, Geldanlagen; Gesamtrechnungslegung.

Schwierige buchhalterische Tatigkeiten sind z. B.:
a) selbstandiger Verkehr mit den bewirtschafteten Stellen;
b) Bearbeiten schwierig aufzuklarender Verwahrposten;

c) Fuhren oder Verwalten von Sachkonten flr Haushaltsausgaben, wenn
damit das Uberwachen zahlreicher Zahlungen mit Kontrollnummern ver-
bunden ist;

d) Fuhren oder Verwalten von Konten fir den Abrechnungsverkehr mit Kas-
sen oder Zahlstellen;

e) Fuhren oder Verwalten schwieriger Konten der Vermogensrechnung;

f)  Fuhren oder Verwalten von Sachkonten mit zahlreichen Buchungen von
Verpflichtungsermachtigungen und damit verbundenen Festlegungen.

Besondere Zuverlassigkeit liegt vor, wenn die fachliche Aufsicht auf ein Min-
destmald beschrankt werden kann.

Beschaftigte fuhren oder verwalten verantwortlich Personen- oder Sachkon-
ten, wenn sie die Belege (auch Anordnungen oder Anweisungen, die durch
elektronische Schnittstellen Ubermittelt und freigegeben werden) vor der Bu-
chung auf ihre OrdnungsmaRigkeit nach den Kassenvorschriften zu prufen
und fir die Richtigkeit der Buchungen die Verantwortung zu tragen haben.

Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen auch Kassiererinnen und Kassierer
sowie Beschaftigte fur unbaren Zahlungsverkehr.
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Nr. 6 Erforderlich sind nahere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.

Nr. 7 Schwierige Tatigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbei-
tung bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfor-
dern, z. B. durch einen héheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 8 'Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten, die flr die Beherrschung der Arbeitsablaufe als
solche erforderlich sind.
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28. Beschaftigte in der Konservierung, Restaurierung und
Grabungstechnik

28.1 Beschaiftigte in der Konservierung und Restaurierung

Vorbemerkungen

Dieser Unterabschnitt gilt fir Beschaftigte im Bereich der Konservierung und
Restaurierung an kunstgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen und naturkundli-
chen Sammlungen und Forschungseinrichtungen, an Archiven, Bibliotheken
und in der Denkmalpflege.

Konservierung und Restaurierung im Sinne dieses Unterabschnitts sind samt-
liche Tatigkeiten, die zum Ziel haben, Objekte bzw. audiovisuelle Aufzeichnun-
gen von kunstlerischer, kulturhistorischer, wissenschaftlicher oder dokumenta-
rischer Bedeutung oder von didaktischem Wert ohne Rucksicht auf ihren ma-
teriellen oder kommerziellen Wert langfristig zu erhalten sowie wiederherzu-
stellen, und sie damit u. a. fur die wissenschaftliche als auch allgemeine Nut-
zung zu sichern und zu bewahren.

'Eine Restaurierung kann auch die Nachbildung bzw. Rekonstruktion als Er-
ganzung fehlender Teile des Originals einschlieBen. 2Fallweise ist es auch
notwendig, die im Rahmen der restauratorischen Untersuchung am Objekt
festgestellten Materialzusammensetzungen oder auch Schadensbilder an Mo-
dellen kunstlich zu erzeugen, um z. B. neue, adaquate Restaurierungsmetho-
den zu entwickeln bzw. kunsttechnologische Befunde anhand von Rekonstruk-
tionen zu Uberprifen.

Zur Konservierung und Restaurierung gehoren auch Tatigkeiten wie z. B.:

a) Sammlungsbetreuung und Schadenspravention etwa durch konservato-
risch richtige Lagerung der Sammlungsobjekte, Erstellen von Vorgaben
zur Klimatisierung und Ausstattung der Ausstellungs- und Depotraume,
Beratung zu Ausstellungs- und Depotflachen bei Neu- und Umbau;

b) technologisch-materielle Untersuchung und Erforschung der Objekte;

c) Tatigkeiten im Zusammenhang mit Leihverkehr und Ausstellung, z. B.
Beurteilung der Leihfahigkeit aus restauratorischer Sicht, Definieren der
Transport- und Ausstellungsbedingungen, Erstellen von Zustandsproto-
kollen, Uberwachen sowohl des Ein- und Auspackens sowie des Trans-
ports und der Montierung der Sammlungsobjekte vor Ort;

d) Bestandserhaltungsmanagement, wie Planung und Koordination inklu-
sive Vergabewesen;
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e) Forschungstatigkeit sowie Verfassen wissenschaftlicher Publikationen
und Offentlichkeitsarbeit;

f)  beratende und gutachterliche Tatigkeiten.

Entgeltgruppe 15

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,
deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebit.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

denen mindestens flnf Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 14

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,
deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 13 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

denen mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatig-
keiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11,

deren Tatigkeit sich durch das Mal3 der Verantwortung aus der Entgelt-
gruppe 11 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)



- 144 -

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 10

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b
mit mindestens dreijahriger Erfahrung in Tatigkeiten der Entgeltgruppe 9b,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besondere Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b,

denen mindestens drei Beschaftigte dieses Abschnitts durch ausdrickliche
Anordnung standig unterstellt sind, davon mindestens eine oder einer mindes-
tens der Entgeltgruppe 9b.

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

2. Beschaftigte mit Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und Restaurierung,

denen mindestens sieben Beschaftigte, davon mindestens zwei mindestens
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts, durch ausdruckliche
Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte mit Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und Restaurierung,

denen mindestens zwei Beschaftigte, davon mindestens eine oder einer min-
destens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts, durch aus-
druckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte mit schwierigen Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und
Restaurierung.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)
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2. Beschaftigte mit Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und Restaurierung,

denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts durch ausdruckli-
che Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte mit nicht mehr einfachen Tatigkeiten im Bereich der Konservie-
rung und Restaurierung.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte mit einfachen Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und Res-
taurierung.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 8)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.:

a)

Durchfihren von konservatorischen und restauratorischen MalRhahmen

an bedeutenden oder sehr empfindlichen Objekten mit einem sehr kom-
plexen Schadensbild; insbesondere Durchflihren besonders schwieriger,
z. B. sensibler und risikoreicher Malinahmen;

Durchfiihren kunst- und materialtechnologischer Untersuchungen auf
wissenschaftlicher Grundlage;

wissenschaftliches Auswerten von Ergebnissen naturwissenschaftlicher
Analysen oder bildgebender Untersuchungsverfahren, auch zur
Echtheitsbestimmung;

Erkennen von Degradationsprozessen auf Grundlage naturwissenschaft-
licher Kenntnisse, Abschatzen des damit verbundenen Schadenspotenzi-
als und Konzipieren des weiteren Vorgehens;

Erstellen von Konzepten fir konservatorische und restauratorische Mal}-
nahmen an Objekten, die aufgrund ihrer sehr komplexen Beschaffenheit
und Herstellungstechnik oder ihres Schadensbildes sehr empfindlich
oder besonders bedeutend sind;

Konzepterstellung im Bereich der praventiven Konservierung, wenn ne-
ben sammlungs- oder materialspezifischen auch ubergreifende Gesichts-
punkte zu berucksichtigen sind;

Betreuung und Koordinierung von externen Vergabeverfahren ein-
schlielich der Erstellung des Restaurierungskonzepts, der Kostenkalku-
lation und der Kontrolle sowie Endabnahme;

Beurteilen der Leihfahigkeit von empfindlichen oder bedeutenden Objek-
ten;




Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
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i) Entwickeln oder Leiten eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens
einschliel3lich Entwickeln neuartiger Restaurierungsverfahren;

i) Erstellen von Gutachten und Beraten zu umfassenden restauratorischen,
konservatorischen oder kunsttechnologischen Fragestellungen, z. B. bei
Echtheitsprifungen, Neuerwerbungen oder Bauvorhaben.

Eine Heraushebung durch das Mal} der Verantwortung liegt z. B. vor bei:

a) Durchflhren von konservatorischen und restauratorischen Mallnahmen
an sehr empfindlichen Objekten mit einem komplexen Schadensbild,;

b) Erstellen von Konzepten fiur konservatorische und restauratorische Mal3-
nahmen fur Sammlungskonvolute mit heterogenem Zustand und Scha-
densbild;

c) Erstellen von Konzepten im Bereich der praventiven Konservierung fur
ganze Sammlungen unter Berlcksichtigung sammlungs- oder material-
spezifischer Gesichtspunkte.

Eine Heraushebung durch besondere Leistungen liegt vor, wenn spezielle
Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind, z. B. bei:

a) Durchflhren von konservatorischen und restauratorischen Malinahmen
an empfindlichen Objekten mit einem weniger komplexen Schadensbild;

b) Erstellen von Konzepten fir konservatorische und restauratorische Mal3-
nahmen fur empfindliche Objekte mit einem weniger komplexen Scha-
densbild;

c) Erfassen und Kartieren weniger komplexer Schadensbilder;
d) Durchfihren schwieriger materialtechnologischer Untersuchungen;

e) Erstellen von detaillierten Zustandsprotokollen fir den Leihverkehr und
Kurierbegleitung bei empfindlichen Objekten einschliel3lich deren Instal-
lierung vor Ort.

Besondere Fachkenntnisse erfordert z. B.:

a) das Durchfuhren von konservatorischen und restauratorischen Mal3nah-
men an Objekten, die aufgrund ihrer Empfindlichkeit und ihres Schadens-
bildes fortgeschrittene Fahig- und Fertigkeiten sowie besondere Umsicht
und Sorgfalt erfordern;

b) das Durchfluhren nicht mehr einfacher materialtechnologischer Untersu-
chungen;

c) Erfassen und Kartieren nicht mehr einfacher Schadensbilder.
Eine entsprechende Tatigkeit liegt z. B. vor bei:

a) Durchfihren konservatorischer und restauratorischer Mallnahmen an
wenig empfindlichen Objekten mit einem nicht mehr einfachen Scha-
densbild;

b) Malinahmen zur Schadensprophylaxe, wie die Erfassung moglicher Um-
gebungseinflisse (z. B. Klima oder Licht) auf das Kulturgut sowie Kon-
trolle und Umsetzung von Verbesserungsmalinahmen;
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Erstellen von detaillierten Zustandsprotokollen fir den Leihverkehr und
Kurierbegleitung bei weniger empfindlichen Objekten einschliefl3lich de-
ren Installierung vor Ort;

schriftlichem und fotografischem Dokumentieren und Kartieren von Be-
funden und MafRnahmen;

Erfassen und Kartieren einfacherer Schadensbilder;
Durchfihren einfacher materialtechnologischer Untersuchungen;

abschlieBendem Prifen neu hergestellter audiovisueller Archivalien auf
Erreichen des Ziels der konservatorischen oder restauratorischen Mal}-
nahme und Fehlerfreiheit, gegebenenfalls Formulieren von Reklamati-
onsanspruchen;

schwierigem analogen oder digitalen Restaurieren an schad- und fehler-

haften Bild- oder Tonaufzeichnungen wie z. B. Farbkorrektur starker Bild-
ausbleichung, Reduzieren breitbandigen Tonrauschens, Ausfiltern ober-

wellenhaltiger Tonstorungen.

Schwierige Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und Restaurierung lie-
gen z. B. vor bei:

1.

Reinigen:

Die Reinigung umfasst die Trockenreinigung (Absaugen, Entstauben

0. a. mittels Pinsel oder Mikrofasertuch) ohne Verwendung von chemi-
schen Behandlungsmitteln bzw. die Anwendung mechanischer und abra-
siver Behandlungsmethoden (z. B. schlecht erhaltener Ledergegen-
stande oder vergleichbar empfindlicher organischer Materialien).

Aufbau von Ausstellungen und Betreuen von zeitgendssischen Kunstob-
jekten (,Art-Handling®):

a) Unterstitzen beim Aufbau von Kunstobjekten, wie Installationen
aus grol3en, unempfindlichen Elementen, die zum Kunstwerk geho-
ren, bei denen Gerate wie z. B. Kran oder Steiger bedient werden
mussen;

b)  Unterstutzen bei der Hangung/Montage von komplizierten, mehrtei-
ligen Objekten oder Objekten ohne Schutzrahmen;

c) Bedienen von komplizierten technischen Geraten, die zum Kunst-
werk gehdren und eine sensible Handhabung erfordern, z. B. Einle-
gen von ungeschitztem Filmmaterial;

d) Austauschen von Ersatzteilen an kinetischen, elektrischen oder
elektronischen Kunstwerken einschliel3lich Auswechseln von zum
Kunstobjekt gehérenden Leuchtmitteln.

Tatigkeiten im Rahmen von Konservierungs- und Restaurierungsmalf3-
nahmen:

a) Zusammensetzen und Erganzen von Gebrauchskeramik,
-porzellan und -glasern;

b) einfaches Zusammensetzen empfindlicher Skulpturen;

c) einfaches Montieren von Wandmalereifragmenten und Mosaiken
mit einfachen Bruchflachen;
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Vorbereiten des Freilegens durch Abnehmen schwer entfernbarer
Ubertiinchungen auf stabilen, mehrschichtig Gibermalten Wandma-
lereien und Mosaiken und schwer entfernbarer Sinterschichten auf
stabilen Mosaiken;

standardisierte Behandlungsbader ungefasster Steingegenstande;

Behandeln von Wasserrandern und Stockflecken an weniger emp-
findlichen Archivalien sowie anschlieBendes Glatten solcher Blatter;

SchlieRen von Rissen und Fehlstellen an empfindlichen Archivalien
mittels Japanpapier und Buchblattern im Massenverfahren;

Ldsen zusammengeklebter unempfindlicher Archivalien und Buch-
blatter in schwierigen Fallen;

Heften unempfindlicher Lagen unter Verwendung historischer Tech-
niken;

Herstellen von handgestochenen Kapitalen fur Bucheinbande nach
historischen Vorlagen;

Herstellen von Buchbeschlagen komplizierter Art;

Herstellen von schwierigen Bucheinbanden in schwierigen Fallen
(z. B. aus Gewebe, Papier, Leder oder Pergament);

vorbereitende Arbeiten fur das Erganzen reich ornamentaler oder
reich intarsierter Mobel oder an Gemalderahmen,;

Nacharbeiten fehlender AuRenteile und entsprechend schwierige
Arbeiten an Musikinstrumenten zur auferen Wiederherstellung;

Herstellen von Galvanoplastiken nach Originalen;
originalgetreues Nachformen von Originalen komplizierter Form;
originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen;

Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenstanden und
sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach skiz-
zenhaften Angaben,;

schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegen-
standen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse;

Retuschen an beschadigten fotografischen Archivalien.

Tatigkeiten im Rahmen der praventiven Konservierung:

a)

b)

Auflegen empfindlicher, gut erhaltener Textilien auf stitzende Un-
terlagen sowie Unterlegen von Fehlstellen;

Absaugen/Entstauben von empfindlichen Bucheinbanden inhomo-
gener Buchbestande (z. B. Trockenreinigung mittels Saugen oder
Pinsel).

Anfertigen von individuell, an das jeweilige Objekt anzupassenden Auf-
bewahrungs-, Prasentations- oder Transportbehaltnissen, die eine Hand-
habung des Originals erfordern, z. B.:

a)

Anfertigen von an das Objekt angepassten Schutzhillen, z. B. fur
einen barocken Stuhl mit gepolsterter Arm- und Ruckenlehne;
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b) Anfertigen von dreidimensionalen Buchstiutzen ohne erhabene Be-
schlage oder Sonderformen/Verformungen;

c) Anfertigen von Passepartouts fur gebrochene Glasnegative;

d) Anfertigen von Prasentationshilfen aus verschiedenen Materialien
inkl. Anpassen und Umkleiden eines Stutzkerns mit schadstofffreien
Materialien und Standkonstruktionen fur Objekte komplizierter
Form, auch aus Kompositmaterialien, wie z. B. fur Federhauben
oder Dudelsacke;

e) Anfertigen von aufwandigeren Transport- und Depotverpackungen;

f)  Herstellen von Unterkonstruktionen zur Prasentation kompletter his-
torischer Raumausstattungen;

g) Fertigen von Figurinen flr Kostume nach vorgegebenen Modellen;

h) fadengerechtes Spannen von Stoffen zur Unterlage und dauerhaf-
ten Montierung von historischen Textilien.

6. Schwieriges Verpacken und Umlagern von schwer handhabbaren oder
empfindlichen Objekten, z. B.:

a) Verlagern von fertig palettierten oder in Lagergestellen befindlichen
GroRbildwerken und monumentalen Denkmalern mit hohen Eigen-
gewichten und komplizierten Formen, bei denen geeignete Trans-
portmittel zu bedienen und statische Erfordernisse zu bewerten
sind;

b)  Aufrichten von Einhausungen, Abdeckungen und Schutzwanden
um monumentale Bildwerke, z. B. aus Stein oder Metall, wobei die
Gefahrdung der Objekte zu bertcksichtigen ist;

c) Entfernen von schadigenden Diarahmen von ungeschitztem Film-
material.

Nr. 7 Nicht mehr einfache Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und Restaurie-
rung liegen z. B. vor bei:

1. Reinigen:
a) der Oberflache von:
— empfindlichen und ungefassten Steinfragmenten;

— empfindlichem und gebranntem Ton, Keramik, Porzellan oder
Glas;

- empfindlichen Mosaiken;
b) ungefasster Skulpturen;

c) gut erhaltener Ledergegenstande oder vergleichbar empfindlichen
Materials;

d) empfindlicher Siegel,
e) empfindlicher Teile und Mechaniken von Musikinstrumenten;
f)  unempfindlicher Bucheinbande inhomogener Buchbestande.
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Die Reinigung umfasst die Trockenreinigung (Absaugen, Entstauben

0. a. mittels Pinsel oder Mikrofasertuch) ohne die Verwendung von che-
mischen Behandlungsmitteln bzw. die Anwendung mechanischer und ab-
rasiver Behandlungsmethoden.

Aufbau von Ausstellungen und Betreuen von zeitgendssischen Kunstob-
jekten (,Art-Handling"):

a)
b)

Ein- und Ausrahmen von unempfindlichen Gemalden;

Bedienen von technischen Geraten, die zum Kunstwerk gehoren
und eine besonders sorgfaltige Handhabung erfordern, z. B. Hand-
haben von nur teilweise geschutztem Filmmaterial.

Tatigkeiten im Rahmen von Konservierungs- und Restaurierungsmal3-

nahmen:

a) einfaches Zusammensetzen unempfindlicher Skulpturen;

b) mechanisches Abnehmen leicht entfernbarer Ubertiinchungen auf
stabilen Wandmalereien und Mosaiken mit guter Oberflachenerhal-
tung und fester Haftung an ihrem Untergrund;

c) Vorbereiten und Durchflihren von Behandlungsbadern an Archiva-
lien und Blchern in Massenverfahren;

d) klebstofffreies Montieren empfindlicher grafischer Blatter und Archi-
valien;

e) Schliel3en von Rissen an leicht beschadigten Archivalien mittels Ja-
panpapier;

f)  Lésen zusammengeklebter unempfindlicher Archivalienblatter und
Buchblatter;

g) Nachleimen von Papieren in Massenverfahren im Bereich der Ar-
chivalienrestaurierung;

h)  Herstellen von Bucheinbanden (z. B. aus Gewebe, Papier, Leder
oder Pergament);

i) Heften unempfindlicher Lagen bei regelmaligem Fadenverlauf;

j)  Rekonstruieren von komplizierten Holzdeckeln fur Bucheinbande;

k)  vorbereitende Arbeiten fur das Ergadnzen ornamentaler Holz- und
Metallteile an Mdbeln oder Gemalderahmen (z. B. Schnitzen einer
Rocaille);

)  Stimmen von Cembali mithilfe eines Stimmgerats;

m) Herstellen von Negativformen von unempfindlichen und ungefass-
ten Objekten komplizierter Form und Herstellen der Abgusse;

n) einfache zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegenstan-
den und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse;

0) Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenstanden und

sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach Vorla-
gen,
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p) Manuelles oder maschinelles Behandeln mechanisch, chemisch
oder biologisch geschadigter fotografischer oder audiovisueller Ar-
chivalien;

gq) Herstellen von Reproduktionen beschadigter fotografischer Archiva-
lien einschliel3lich Retuschen;

r)  Herstellen von Reproduktionen beschadigter audiovisueller Archiva-
lien;

s) Vergleichen und Kennzeichnen von audiovisuellen Archivalien zur
Herstellung moglichst vollstandiger und qualitativ hochwertiger Ko-
pien;

t)  Prifen von fotografischen und audiovisuellen Archivalien auf Che-
mikalienrtckstande;

u) nicht mehr einfache Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an au-
diovisuellen Archivalien wie z. B. komplizierte durchgehende Risse
oder vollig fehlende Perforation;

v) nicht mehr einfache analoge oder digitale Reparatur- und Ausbes-
serungsarbeiten an schad- und fehlerhaften Bild- oder Tonaufzeich-
nungen wie z. B. automatische Korrektur von Dichteschwankungen
nach Referenzbild, automatische Beseitigung von Klickgerauschen.

4. Tatigkeiten im Rahmen der praventiven Konservierung:
a) Oberflachenbehandlung von gut erhaltenen Metallgegenstanden;
b)  Auflegen empfindlicher und gut erhaltener Textilien.

5.  Anfertigen von objektbezogenen, passgerechten Hilfsmitteln und Behalt-
nissen fur die Aufbewahrung, Prasentation oder den Transport, z. B.:

a) mehrschichtig aufgebaute und bespannte Wabenplatten fur Textil-
objekte;

b) Vorbereiten und Verarbeiten von Materialien mit komplizierten For-
men fur Konservierung, Aufbewahrung und Prasentation, z. B. An-
fertigen von Podesten, Einhausungen, Abdeckungen und Schutz-
wanden fur monumentale Bildwerke (z. B. aus Stein oder Metall);

c) Fertigen und Ausstatten von mehrschichtigen, aus verschiedenen
Materialien gefertigten Transportbehaltnissen.

6. Sortieren, Verpacken und Umlagern von weniger stabilen und empfindli-
cheren, aber gut handhabbaren Objekten, z. B.:

a) Tonscherben, Steinobjekte aus empfindlicherem, aber nicht vorge-
schadigtem Gestein (z. B. Kalkstein, Alabaster und Mineralien);

b) Einlegen empfindlicherer grafischer Blatter und Archivalien in Map-
pen.

Nr. 8 Einfache Tatigkeiten im Bereich der Konservierung und Restaurierung liegen
z. B. vor bei:

1. Reinigen:
a) der Oberflache von:
- unempfindlichen und ungefassten Steinen;
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- unempfindlichem und gebranntem Ton, Keramik, Porzellan
oder Glas;

- stabilen Wandmalereien oder Mosaiken;
b) unempfindlicher Siegel,
c) unempfindlicher Teile von Musikinstrumenten;

d) von unempfindlichen Bucheinbanden aus Leder bei homogenen
Buchbestanden.

Die Reinigung umfasst die Trockenreinigung (Absaugen, Entstauben

0. a. mittels Pinsel oder Mikrofasertuch) ohne die Verwendung von che-
mischen Behandlungsmitteln bzw. die Anwendung mechanischer und ab-
rasiver Behandlungsmethoden.

Aufbau von Ausstellungen und Betreuung von zeitgendssischen Kunst-
objekten (,Art-Handling“):

einfache Montage unempfindlicher Exponate und Ausstellungshilfsmit-
tel.

Tatigkeiten im Rahmen von Konservierungs- und Restaurierungsmal3-
nahmen:

a) Durchfiihren und Uberwachung von standardisierten Waschverfah-
ren unempfindlicher, ungefasster Keramikfragmente;

b) klebstofffreies Montieren unempfindlicher grafischer Blatter und Ar-
chivalien;

c) SchlieRen von Rissen an leicht beschadigten Archivalien in Mas-
senverfahren;

d) Rekonstruieren von einfachen Holzdeckeln flr Bucheinbande;
e) Heften einfacher Art bei stabiler Lage (z. B. Aktenstich);

f)  einfache analoge oder digitale Reparatur- und Ausbesserungsarbei-
ten an audiovisuellen Archivalien, z. B. an schad- und fehlerhaften
Bild- oder Tonaufzeichnungen (z. B. manuelle Bildretusche und
Ausfuhrung einfacher Tonschnitte);

g) Synchronlegen von getrennt vorliegenden analogen oder digitalen
Bild- oder Tonaufzeichnungen mit Startzeichen bei audiovisuellen
Archivalien;

h)  Herstellen von Negativformen von unempfindlichen und ungefass-
ten Originalen einfacher Form und Herstellen der Abgisse;

i) Herstellen einfacher Modelle von Sammlungsgegenstanden und
sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach Vorla-
gen.

Tatigkeiten im Rahmen der praventiven Konservierung:

a) punktuelles Erfassen und Dokumentieren der vorgegebenen Klima-
werte (Temperatur, relative Feuchte, Lux/UV) einschlie3lich Bedie-
nen der analogen/digitalen Klimaaufzeichnungsgerate;

b) Auflegen unempfindlicher und gut erhaltener Textilien.
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Anfertigen bzw. Vorbereiten von Hilfsmitteln fir die Konservierung, Auf-
bewahrung oder Prasentation, z. B.:

Falten und Aufrichten von einfachen, vorgestanzten Kartonagen
und Aufbewahrungsbehaltnissen fur die Deponierung;

Anfertigen von Hilfsmitteln, wie z. B. Zulagen jeglicher Art, Keile,
Gewichte oder einfachere Objektbefestigungen;

Nahen von Staub- und Lichtschutztlichern, z. B. Hille in rechtecki-
ger Form mit einer offenen Seite;

Vorbereiten der Materialien zum Schutz von Objekten wie das Zu-
schneiden von Stoffen, Pappen, Folien, Glas oder anderen Materia-
lien in einfacherer Form.

Sortieren und Umverpacken von stabilen, unempfindlichen und gut hand-
habbaren Objekten, z. B.:

a)
b)

c)

Einlegen unempfindlicher Blatter und Archivalien in Mappen,;

Umschlage nach Bedarf zuschneiden, falzen und unempfindliche
Bucher und Archivalien einlegen (,rehousing®);

Verpacken, Verlagern und Sortieren von Objekten aus ungefass-
tem, unempfindlichem und nicht vorgeschadigtem Gestein, z. B.
Granit, Marmor oder Basalt oder Keramik.
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28.2 Beschaftigte in der Grabungstechnik

Vorbemerkungen

1.

'Dieser Unterabschnitt kommt fir Beschaftigte zum Tragen, die in der Boden-
denkmalpflege, archaologischen Forschung und Entwicklung sowie mit der
Dokumentation von archaologischen Kulturgttern beschaftigt bzw. betraut
sind. ?Bei diesen Tatigkeiten spielt die Verbindung einer wissenschaftlich-fun-
dierten Arbeitsweise mit ingenieurtechnischen bzw. methodischen Arbeitsan-
sétzen eine zentrale Rolle. 3Je nach Einsatzaufgaben sind unterschiedliche
Kenntnisse bzw. Berufsabschlisse denkbar.

1Zu den Aufgaben in der Grabungstechnik gehort die technische Leitung ar-
chaologischer Ausgrabungen oder Kontrolle der Arbeit von Grabungsfirmen.
°Die Beschaftigten entscheiden vor Ort selbstandig liber Grabungs-, Ber-
gungs- und Dokumentationsmethoden, leiten die Beschaftigten an und treffen
Absprachen mit Investoren, Bauherren und Baubetrieben und vertreten damit
offentliche Institutionen vor Ort. 3Durch Aufgaben bei der Erfassung und
Pflege von Bodendenkmalen tragen sie in erheblichem Male zum Schutz und
Erhalt von archaologischem Kulturgut bei. Zu den Tatigkeiten von Grabungs-
technikerinnen und Grabungstechnikern zahlen weiterhin die Vermittlung von
Grabungsergebnissen durch Offentlichkeitsarbeit und Publikationen. 3Um ar-
chaologische Quellen bestmoglich zu erschlieRen und fur die Zukunft zu be-
wahren, entwickeln sie unter Anwendung moderner Technologien neue Me-
thoden und wissenschaftliche Konzepte. °Sie betreuen die Ausbildung und
fuhren Fortbildungsveranstaltungen durch.

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung (z. B. Diplom-Ausgrabungsingenieurin und Diplom-Ausgrabungsinge-
nieur, Master Geo- oder Feldarchaologie, Master Landschaftsarchaologie) und
entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11,

deren Tatigkeit sich durch das Mal3 der Verantwortung aus der Entgeltgruppe
11 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
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Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 10
Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b mit mindestens dreijahriger Erfahrung in
Tatigkeiten der Entgeltgruppe 9b,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besondere Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 9b
Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte mit besonders schwierigen Tatigkeiten im Bereich der Grabungs-
technik.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte mit schwierigen Tatigkeiten im Bereich der Grabungstechnik.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte mit nicht mehr einfachen Tatigkeiten im Bereich der Grabungs-
technik.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 8)

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte mit einfachen Tatigkeiten im Bereich der Grabungstechnik.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 9)
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Protokollerklarungen

Nr. 1 Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.:

Nr. 2

Nr. 3

a)

b)

c)

Eine
a)

b)

die technische Leitung von herausragend schwierigen Grabungen, z. B.
Grabungen im Bereich der Landschaftsarchaologie, der Unterwasser-
oder Feuchtbodenarchaologie sowie der Hohlen- bzw. Montanarchaolo-
gie, einschliel3lich dem Ausarbeiten der publikationsreifen Grabungsbe-
richte;

die wissenschaftliche Weiterentwicklung und Erprobung von Methoden
zur Bearbeitung und Erhebung von Daten in der Bodendenkmalpflege.

Heraushebung durch das Mal der Verantwortung liegt z. B. vor:

bei der technischen Leitung mehrerer oder einer besonders schwierigen
Grabung (wie z. B. komplizierte Kirchen-, Burgen- oder Stadtkerngrabun-
gen, sowie bei Ausgrabungen an Grabhugeln und komplizierten mehr-
phasigen Siedlungsgrabungen) einschlieRlich des Ausarbeitens der pub-
likationsreifen Grabungsberichte;

bei der Vorbereitung und technischen Leitung von mehreren Grabungen
oder Prospektionen;

(Es ist von mehreren Grabungen/Prospektionen auszugehen, wenn die
einzelnen Bodeneingriffe bzw. Personaleinsatzgebiete weiter als 100 Me-
ter voneinander entfernt sind oder durch naturraumliche Gegebenheiten
bzw. eine differierende Zeitstellung die methodische Grabungsweise in
den einzelnen Bereichen der Ausgrabung wesentlich voneinander abwei-
chen.

Mit dem Begriff Prospektion werden alle Untersuchungen in der archao-
logischen Forschung oder Denkmalpflege bezeichnet, die zur Auffindung,
Bestimmung, rdumlichen Eingrenzung, etc. von Fundstellen dienen. Bei
einer Prospektion werden ohne aufwendige Erdarbeiten relevante Daten
uber ein Gebiet bzw. Denkmal ermittelt. Bodeneingriffe werden nur in be-
grenztem Malde mit Bohrungen oder kleinen Sondagen hinzugerechnet.)

bei der Vorbereitung und technischen Leitung einer Grabung oder Pros-
pektion im aul3ereuropaischen Ausland.

Heraushebung durch besondere Leistungen liegt z. B. vor bei:

sehr schwierigen Vermessungen (z. B. bei Grabungen in noch stehenden
Gebauden oder Gebaudeteilen, in Tunneln bzw. Hohlengrabungen, Ge-
oprofilen oder in vermessungstechnisch noch nicht erfassten Gebieten)
inklusive der Aufbereitung der entstandenen Daten;

(Vermessungstechnisch noch nicht erfasste Gebiete sind solche Gebiete,
in der kein fUr die Ausgrabung verwendungsfahiges Lagebezugssystem
anzutreffen ist, sondern von den Beschaftigten erst geplant, erstellt und
in ein Ubliches Landes- bzw. Weltbezugssystem Uberfihrt werden muss.)

der selbstandigen Umsetzung und Anpassung geeigneter Schutzmal}-
nahmen fur gefahrdete Denkmale;

bei der Vorbereitung und technischen Leitung einer komplexen Grabung
oder Prospektion.

"
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(Eine komplexe Grabung oder Prospektion liegt vor, wenn bei der Tatig-
keit naturwissenschaftliche Methoden [z. B. C14-Datierung, Dendrochro-
nologie, Phosphatanalysen, Thermoluminiszens, Geomagnetik, Geo-
elektrik, Bodenradar, etc.] zur Anwendung kommen, die eine wichtige

Rolle zur Klarung der zentralen wissenschaftlichen Fragestellung spielen.

Aufgaben des Beschaftigten bei der Vorbereitung und technischen Lei-
tung einer komplexen Grabung oder Prospektion sind z. B. die Koordina-
tion des Einsatzes der verschiedenen Methoden, die Vorbereitung der
Bodeneingriffe flr eine naturwissenschaftliche Bestimmung oder die kor-
rekte Entnahme von Probenmaterial bzw. die Durchfuhrung der Me-
thode.)

Nr. 4 Besondere Fachkenntnisse erfordern z. B.:

Nr. 5

Nr. 6

a)

b)

f)

topographische Vermessungen, die besondere Fertigkeiten erfordern,
z. B. Burgwalle, Grabhugel und andere komplizierte Gelandedenkmaler,
einschlieBlich der Aufbereitung der entstandenen Daten (z. B. Hohen-
schichtplanen);

die technische Leitung von einer Grabung oder einer Prospektion inklu-
sive der Erstellung eines Grabungsberichts;

die Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit, der Erarbeitung von Ge-
fahrdungsanalysen und der Ermittlung von Losungsvorschlagen im Rah-
men von schwierigen Grabungsvorhaben;

die Erstellung von Grabungsrichtlinien, Leistungsverzeichnissen und
Standards fur Ausgrabungen in der Bodendenkmalpflege;

die denkmalfachliche Beratung sowie Betreuung von MalRnahmenpart-
nern externer archaologischer Ausgrabungen;

die Darstellung und o6ffentliche Prasentation von Grabungen und ihren
Ergebnissen.

Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.:

a)

b)

die Durchfihrung schwieriger Grabungen unter wissenschaftlicher oder
technischer Anleitung. Dazu gehoren z. B. Planen und Vermessen von
Probeschnitten, Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und Gra-
bungs- oder Fundberichte sowie fotografische Dokumentation;

die Erkennung und Bewertung archaologischer Bodendenkmaler (Feld-
begehung) sowie deren Lagebestimmung.

'Eine besonders schwierige Tatigkeit ist z. B. die Durchflihrung einfacherer
Teilgrabungen. 2Dazu gehoren z. B.:

a)
b)

Vermessungstatigkeiten nach einfachen Methoden;
fotografische Dokumentation;
Fundfreilegung von empfindlichen Objekten auf dem Grabungsgelande;

Anfertigen einfacher mafRystablicher Grabungszeichnungen und einfacher
Grabungs- oder Fundberichte;

Beaufsichtigung von mindestens zwei Grabungsarbeiterinnen oder
-arbeitern.

"



Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9
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3Eine Teilgrabung liegt vor, wenn die oder der Beschaftigte die Aufsicht liber
einen von mehreren Bodeneingriffen bzw. Personaleinsatzgebieten im Bereich
einer Grabung Ubertragen bekommt. “Diese Tatigkeit wird haufig als ,Schnitt-
leiter” bezeichnet. °Dabei muss die Grabung durch eine technische oder wis-
senschaftliche Leiterin oder einen technischen oder wissenschaftlichen Leiter
gefuhrt werden, unter deren oder dessen Anleitung die oder der Beschaftigte
ihre oder seine Teilgrabung beaufsichtigt.

Schwierige Tatigkeiten sind z. B.:

a) das Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und unterstitzende
Tatigkeiten bei der Grabungsvermessung;

b) das Anleiten und Uberwachen von einfachen Tatigkeiten in der Fundre-
gistrierung.

Nicht mehr einfache Tatigkeiten sind z. B.:
a) das Freilegen und Bergen von Bodenfunden;

b) das Herrichten von Erdprofilen und Grabungsflachen zum Zeichnen und
Messen;

c) das Anfertigen von Grabungsskizzen oder einfachen mafstablichen Gra-
bungszeichnungen;

d) das Begehen von Gebieten (meist ,Feldbegehung“ bezeichnet) nach ar-
chaologischem Fundmaterial unter wissenschaftlicher oder technischer
Anleitung.

Einfache Tatigkeiten sind z. B.:
a) das Freilegen wenig empfindlicher Bodenfunde oder Strukturen;
b) die Fundregistrierung bei Grabungen.
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29. Kuchenhilfskrafte und Buffethilfskrafte

Entgeltgruppe 3

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 2, die nicht nur gelegentlich kassieren.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 2, die Kaltverpflegung zubereiten, Maschinen
bedienen oder nicht nur gelegentlich mit schweren korperlichen Arbeiten be-
schaftigt werden.

Entgeltgruppe 2

Klchenhilfskrafte und Buffethilfskrafte, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 ein-
gruppiert.
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30. Laborantinnen und Laboranten sowie
Werkstoffpruferinnen und -prufer
Entgeltgruppe 9a

Laborantinnen und Laboranten mit abgeschlossener Berufsausbildung,

die schwierige Aufgaben erfullen und mindestens zu einem Viertel verantwort-
lichere Tatigkeiten verrichten.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die sich in Entgeltgruppe 6 besonders bewahrt haben, deren Tatigkeit selb-
standige Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5

mit Tatigkeiten, die besondere Leistungen erfordern.
Entgeltgruppe 5

Laborantinnen und Laboranten sowie Werkstoffpriferinnen und -prifer mit ab-
geschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 4
Beschaftigte der Entgeltgruppe 3
mit schwierigen Tatigkeiten.
Entgeltgruppe 3

Beschaftigte in der Tatigkeit von Laborantinnen und Laboranten sowie Werk-
stoffprtferinnen und -prufern.
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31. Fachkrafte fur Lagerlogistik, Fachlageristinnen und
-lageristen sowie Magazinwarterinnen und -warter
Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
bei denen die Leitung mit besonderer Verantwortung verbunden ist.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
als Leiterinnen oder Leiter eines Lagers oder Magazins.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5
mit besonders verantwortlichen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

Fachkrafte fur Lagerlogistik mit abgeschlossener Berufsausbildung und ent-

sprechender Tatigkeit.
Entgeltgruppe 4
1. Fachlageristinnen und -lageristen mit abgeschlossener zweijahriger Berufs-

ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

2. Magazinwarterinnen und -warter.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 3

Helferinnen und Helfer in einem Magazin oder in einem Lager.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
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Protokollerklarungen

Nr. 1 Eine besondere Verantwortung liegt z. B. vor bei der Lagerung von besonders
wertvollen oder gefahrlichen Gutern oder von Gitern, an deren Lagerung und
Umgang besondere Anforderungen gestellt werden.

Nr. 2 Magazin ist eine Stelle flr die Einnahme und Ausgabe von Werkzeugen oder
Materialien bei Instandsetzungs- oder Ausbildungseinrichtungen.
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32. Gepriufte Meisterinnen und Meister

Vorbemerkung

Aufgabenspezifische Sonderausbildungen sind Ausbildungen von Handwerke-
rinnen und Handwerkern oder Facharbeiterinnen und Facharbeitern im militar-
fachlichen Meisterlehrgang der Bundeswehr in der Materialerhaltung von Luft-
fahrtgerat sowie Ausbildungen in gleichwertigen Ausbildungsgangen fur Hand-
werkerinnen und Handwerker oder Facharbeiterinnen und Facharbeiter.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 oder 2,

deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabenge-
bietes und grol3e Selbstandigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fall-
gruppe 1 oder 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

die grofRe Arbeitsstatten (Bereiche, Werkstatten, Abteilungen oder Betriebe)
zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerkerinnen und Handwerker oder
Facharbeiterinnen und Facharbeiter beschaftigt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

die an einer besonders wichtigen Arbeitsstatte mit einem héheren Mal} von
Verantwortlichkeit beschaftigt sind.

Entgeltgruppe 8

Geprufte Meisterinnen und Meister mit entsprechender Tatigkeit sowie sons-

tige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tatigkeiten austben, sowie Meisterinnen und Meister mit
erfolgreich abgeschlossener Sonderausbildung und entsprechender Tatigkeit.
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33. Modellbauerinnen und -bauer sowie
Modelltischlerinnen und -tischler

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die selbstandig nach Entwurfsunterlagen besonders schwierige Modelle anfer-
tigen (z. B. Anfertigen von Kernkasten, Zahnradmodellen).

Entgeltgruppe 7

Modellbauerinnen und -bauer sowie Modelltischlerinnen und -tischler mit ein-
schlagiger abgeschlossener Berufsausbildung.
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Operateurinnen und Operateure,
Strahlenschutztechnikerinnen und -techniker sowie
Strahlenschutzlaborantinnen und -laboranten in
Kernforschungseinrichtungen

Vorbemerkungen

1.

Kernforschungseinrichtungen sind Reaktoren sowie Hochenergiebeschleuni-
ger- und Plasmaforschungsanlagen und ihre hiermit rdumlich oder funktionell
verbundenen Institute und Einrichtungen.

Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne dieser Regelung sind solche, de-
ren Endenergie bei der Beschleunigung von Elektronen 100 Mill. Elektronen-
volt (MeV), bei Protonen, Deuteronen und sonstigen schweren Teilchen 20
MeV Uberschreitet.

Plasmaforschungsanlagen im Sinne dieser Regelung sind solche Anlagen, de-
ren Energiespeicher mindestens 1 Million Joule aufnimmt und mindestens 1
Million VA als Impulsleistung abgibt oder die fur langer als 1 msec mit Magnet-
feldern von mindestens 50.000 Gauf} arbeiten und in denen eine kontrollierte
Kernfusion angestrebt wird.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

deren Tatigkeit aufgrund schwieriger Arbeitsablaufe besonders hohe Anforde-
rungen stellt.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

deren Tatigkeit ein hohes Mal} an Verantwortung erfordert oder die schwierige
Aufgaben erfillen.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
deren Tatigkeit besondere Zuverlassigkeit erfordert.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte im Strahlenschutz, die Kontrollbereiche selbstandig Gberwachen
oder Abschirmungs- und Dosisberechnungen durchfuhren (Strahlenschutz-
technikerinnen und -techniker).
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Entgeltgruppe 6

Operateurinnen und Operateure.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 5
1. Beschaftigte wahrend der Ausbildungszeit zur Operateurin oder zum Opera-
teur.

(Hierzu Protokollerklarung)
2. Beschaftigte, die einfache Operateuraufgaben selbstandig erledigen.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 3,

die Strahlungsmessungen beurteilen und Empfehlungen fiir strahlenschutzge-
rechtes Verhalten geben.

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte, die Strahlungsmessungen durchflihren und protokollieren (Strah-
lenschutzlaborantinnen und -laboranten).

Protokollerklarung

Operateurinnen und Operateure sind Beschaftigte an Reaktoren, Beschleuni-
geranlagen, Tieftemperaturanlagen, heif3en Zellen oder vergleichbaren Experi-
mentieranlagen, die eine oder mehrere der nachstehenden Aufgaben erfullen:

a) Bedienung des Steuerpults eines Reaktors oder Beschleunigers und der
Betriebskreislaufe,

b) Kontrolle und Bedienung von Experimentieranlagen und -kreislaufen,

c) Kontrolle und Bedienung der zu den in den Buchstaben a und b genann-
ten Anlagen gehérenden Maschinenanlagen und Behebung von Stérun-
gen.
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35. Redakteurinnen und Redakteure

Entgeltgruppe 15

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch das Mal3 der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

die Unterrichtungsprodukte der damit befassten Abteilung des Presse- und In-
formationsamtes der Bundesregierung zum Zwecke der Unterrichtung der
Bundesregierung selbstandig und alleinverantwortlich erstellen, mit vielseitiger
Verwendbarkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,
deren Tatigkeit sich

a) durch die besondere Schwierigkeit und Bedeutung ihres Aufgabenkrei-
ses oder

b)  durch hochwertige Leistungen in einem besonders schwierigen Aufga-
benkreis

aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13,

denen mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 standig
unterstellt sind.

Entgeltgruppe 13

Redakteurinnen und Redakteure mit abgeschlossener wissenschaftlicher
Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 4)

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Die selbstandige und alleinverantwortliche Erstellung von Unterrichtungspro-

dukten erfiillt das Merkmal, wenn die Arbeitsergebnisse ohne Uberpriifung
herausgegeben werden.




Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4
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Die Anforderung der vielseitigen Verwendbarkeit ist erfullt, wenn die Redak-
teurin oder der Redakteur im Lagezentrum oder in mindestens zwei Redaktio-
nen der damit befassten Abteilung des Presse- und Informationsamtes der
Bundesregierung als Redakteurin oder Redakteur verwendbar ist.

Das Tatigkeitsmerkmal der Redakteurinnen und Redakteure mit abgeschlos-
sener wissenschaftlicher Hochschulbildung ist erfullt, wenn die Erledigung der
Ubertragenen Aufgaben

a) zur Unterrichtung von Verfassungsorganen, obersten Bundesbehodrden
oder Auslandsmissionen: Sammeln, Sichten, Ordnen sowie Bearbeiten
von Informationsmaterial zum Zwecke der allgemeinen Unterrichtung;

b)  zur Information der Offentlichkeit: Planung und Bestimmung der Themen,
Gestaltung und Erarbeitung des zu veroéffentlichenden Materials, Aus-
wahl und fachliche Beratung anderer Autorinnen oder Autoren sowie
Uberarbeitung des von diesen gelieferten Materials

ein Wissen und Kénnen erfordert, wie es im Regelfall durch eine abgeschlos-
sene wissenschaftliche Hochschulbildung vermittelt wird.

(Die Anforderung in Buchstabe b kann im Einzelfall auch dann erfillt sein,
wenn die Redakteurin oder der Redakteur nicht alle aufgefihrten Tatigkeiten
ausubt.)

Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen auch Beschaftigte mit abgeschlossener
wissenschaftlicher Hochschulbildung, die in der damit befassten Abteilung des
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung das deutsche und
fremdsprachige Nachrichtenmaterial sammeln, sichten und fur die endgultige
Verarbeitung vorbereiten, sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausu-
ben.
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36. Beschaftigte in Registraturen

Vorbemerkung

Die Registraturtatigkeiten umfassen auch solche der elektronischen Schriftgut-
verwaltung.

Entgeltgruppe 9b

Leiterinnen und Leiter von Registraturen,

deren Tatigkeit sich durch die besondere Bedeutung der Registratur aus der
Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 oder 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 9a

1. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten
Registratur,

denen mindestens flnf Registraturbeschaftigte, davon zwei mindestens der
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)
2. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten
Registratur in obersten Bundesbehorden,

denen mindestens drei Registraturbeschaftigte, davon zwei mindestens der
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 8

1. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten
Registratur,

denen mindestens drei Registraturbeschaftigte, davon eine oder einer mindes-
tens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)
2. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten
Registratur in obersten Bundesbehdrden,

denen mehrere Registraturbeschaftigte, davon eine oder einer mindestens der
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Leiterinnen und Leiter von Registraturen,

denen mindestens vier Registraturbeschaftigte, davon drei mindestens der
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, standig unterstellt sind.
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(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Leiterinnen und Leiter von Registraturen,
denen mindestens acht Registraturbeschaftigte standig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 7

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3,

die aufgrund des Verstandnisses der fremdsprachlichen Fachtermini fremd-
sprachliche Dokumente verwalten.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3,

die in einer Verschlusssachen-Registratur tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Entgeltgruppe 6

1.

Leiterinnen und Leiter von Registraturen,

denen mindestens zwei Registraturbeschaftigte, davon mindestens eine oder
einer mindestens der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Leiterinnen und Leiter von Registraturen,

denen mindestens flnf Registraturbeschaftigte standig unterstellt sind.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Registraturbeschaftigte in einer nach Sachgesichtspunkten vielfach geglieder-
ten Registratur,

deren Tatigkeiten grindliche, umfangreiche Fachkenntnisse des Registratur-
wesens und eingehende Kenntnisse des verwalteten Schriftgutes erfordern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

1.

Registraturbeschaftigte, deren Tatigkeiten grindliche Fachkenntnisse erfor-
dern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Leiterinnen und Leiter von Registraturen.
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Entgeltgruppe 4

Registraturbeschaftigte mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Entgeltgruppe 3

Registraturbeschaftigte

mit Tatigkeiten, fur die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche An-
lernung erforderlich ist, die Uber eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Registraturbeschaftigte mit einfachen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor,
wenn das Schriftgut auf der Grundlage eines eingehenden, systematisch nach
Sachgebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefacherten
Aktenplans unterzubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Rei-
henfolge geordnetes Schriftgut erflllt diese Voraussetzungen nicht.

Leiterinnen und Leiter von Registraturen, denen weniger Registraturbeschaf-
tigte als im Tatigkeitsmerkmal gefordert standig unterstellt sind, sind nach den
Tatigkeitsmerkmalen fur Registraturbeschaftigte eingruppiert, wenn dies fur
sie gunstiger ist.

Zu den Registraturbeschaftigten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals gehdren
auch die Beschaftigten im Registraturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4.

Eine Verschlusssachen-Registratur ist eine Registratur, in der Verschlusssa-
chen mit der Einstufung VS-vertraulich, geheim oder streng geheim verwaltet
werden.

Erforderlich sind eingehende Kenntnisse im Geschaftsbereich, in der Weiter-
fuhrung und im Ausbau einer Registratur.

Schwierige Tatigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbei-
tung bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfor-
dern, z. B. durch einen héheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

'Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung
oder Anlernphase hinausgeht. ?Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten, die fur die Beherrschung der Arbeitsablaufe als
solche erforderlich sind.
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37. Reinigerinnen und Reiniger

(mit Wirkung vom 1. Januar 2025 gestrichen)



"
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38. Reproduktions- und medientechnische Beschaftigte

Vorbemerkung

Nach diesem Abschnitt sind auch medientechnische Beschaftigte aller Fach-
richtungen eingruppiert.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die schwierige Aufgaben besonderer Art erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
deren Tatigkeit besondere Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem reproduktions-
und medientechnischen Beruf und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige

Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)
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Entgeltgruppe 4
1. Beschaftigte an Burooffsetmaschinen.
2. Beschaftigte in Druckereien

a) als Maschinenhelferinnen und -helfer im Buch- oder Flachdruck,
b) als Anlegerinnen und Anleger fur groformatigen Mehrfarbendruck oder
c) als Anlegerinnen und Anleger beim Druck mehrfarbiger Landkarten.

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte
a) an Burovervielfaltigungs- oder Druckmaschinen oder
b) in der Mikroverfilmung.

Entgeltgruppe 2

Beschaftigte
mit einfachen reproduktionstechnischen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 4)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Schwierige Aufgaben besonderer Art sind z. B.:

a) Vorbereiten und Herstellen von grof3formatigen Karten mit Transparen-
zen, Kartenteilen im Format DIN AO und gro3er oder inhaltsreichen Kar-
ten im MaRstab 1:25.000 und kleiner mit komplexen Darstellungen;

b) Setzen von Farbprofilen zum Plot auf verschiedenen Papiersorten oder
Durchfihren von Farbmessungen, die ein sehr hohes Mal an Fachwis-
sen voraussetzen,;

c) Konzeption oder Herstellung besonders hochwertiger Medien- und Print-
produkte, wie z. B. Kunstkataloge unter Verwendung von Spezialmateria-
len wie Folien, Kunststoffen und gussgestrichenem Papier;

d) Planung, Konzeption, Layout von Medienelementen (z. B. Symbolen, Lo-
gos, Emblemen) fir die crossmediale Verwendung; Anfertigung grafisch
hochwertiger und gestaltungstechnisch anspruchsvoller Produkte unter
Einhaltung der ausgaberelevanten Spezifikationen.

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B.:

a) Fertigen von Entwirfen und/oder Herstellen von besonders komplexen
Medienprodukten flr Print und Online und komplexen grafischen Darstel-
lungen, die Uber die Tatigkeiten der Entgeltgruppe 6 hinausgehen, wie z.
B. Broschuren, Kataloge, Schriftreihen, grol3formatige Medien sowie Vi-
deo-, Bild- und Tonaufnahmen;




Nr. 3

Nr. 4
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b) Bedarfsgerechte eigenstandige Weiterentwicklung oder Modifikation von
geltenden Gestaltungsvorgaben; konzeptionelle Planung von Medien-
und Printprodukten nach Auftragsvorgaben;

c) Veredelung und Weiterverarbeitung von Printmedien unter Anwendung
von material- und produktspezifischen Druckverarbeitungstechniken.

Reproduktions- und medientechnische Berufe sind z. B.:

a) Mediengestalterin und Mediengestalter Digital und Print,
b) Mediengestalterin und Mediengestalter Bild und Ton,

c) Medientechnologin und Medientechnologe Druck.

'Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung
oder Anlernphase hinausgeht. ?Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten, die flr die Beherrschung der Arbeitsablaufe als
solche erforderlich sind.
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39. Schweierinnen und SchweilRer

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 mit Schweil3fachmannprifung und entspre-
chender Tatigkeit in einem Schweil}fachbetrieb.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 mit Schweillwerkmeisterprifung und ent-
sprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4 mit abgeschlossener Berufsausbildung im
technischen Bereich.

Entgeltgruppe 4

Schweilerinnen und Schweil’er mit Schweillberechtigung.
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40. Beschaftigte in der Steuerverwaltung

Vorbemerkung

"Nach diesem Abschnitt sind Beschéftigte bei der Zollverwaltung eingruppiert,
die nach §12 Abs. 2 des Finanzverwaltungsgesetzes bei der Verwaltung der
Kraftfahrzeugsteuer mitwirken. 2Dazu gehdren nicht die Beschéaftigten mit all-
gemeinen Verwaltungsaufgaben, die Beschaftigten in den Kassen und Zahl-
stellen sowie die Beschaftigten im Aul3endienst mit Ausnahme der Steuerer-
mittlerinnen und -ermittler sowie Fahndungshelferinnen und -helfer.

Entgeltgruppe 12

Leiterinnen und Leiter von Sachgebieten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.

Entgeltgruppe 9¢c

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 9b

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die einfachere Veranlagungen durchfuhren
oder gleichwertige Tatigkeiten austben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)
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Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die mindestens zu einem Drittel einfachere
Veranlagungen durchfiihren oder gleichwertige Tatigkeiten austben.

Entgeltgruppe 8

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die mindestens zu einem Finftel einfachere
Veranlagungen durchfuhren oder gleichwertige Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nrn. 2 und 3)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,
deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

Entgeltgruppe 5

1. Beschaftigte in der Kraftfahrzeugsteuerverwaltung mit einschlagiger abge-
schlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit.

2. Beschaftigte in der Kraftfahrzeugsteuerverwaltung, deren Tatigkeit griindliche
Fachkenntnisse erfordert.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Ist fur die Tatigkeit einer Sachgebietsleiterin oder eines Sachgebietsleiters
eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung erforderlich, gilt § 3
Abs. 4 Satz 3.

Nr. 2 Einfachere Veranlagungen zur Kraftfahrzeugsteuer umfassen insbesondere
die
a) Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen, soweit diese nicht maschinell
erfolgt ist,

b)  Prufung der Voraussetzungen fur Steuerbefreiungen und Steuerermafi-
gungen und

c) Festsetzung (Neufestsetzung oder Anderung) der Héhe der Steuer.
Nr. 3 Gleichwertige Tatigkeiten sind z. B. die Bearbeitung von

a) Stundungs- und Erlassantragen oder

b) Antragen auf Aussetzung der Vollziehung.

Nr. 4 Erforderlich sind nahere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.
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41. Technikerinnen und Techniker

Vorbemerkungen

1. Die Tatigkeitsmerkmale dieses Abschnitts gelten auch fur Kern-, Reaktor-, Re-
chenmaschinen-, Synchrotron-, Tieftemperatur- sowie Vakuumtechnikerinnen
und -techniker in Kernforschungseinrichtungen im Sinne des Abschnitts 34.

2. Die Tatigkeitsmerkmale dieses Abschnitts gelten auch fur Beschaftigte, die
diese Tatigkeiten unter der Bezeichnung ,Baustellenaufseherin“ oder ,Baustel-
lenaufseher®, ,Bauaufseherin“ oder ,Bauaufseher” oder ,Zeichnerin“ oder
,Zeichner* ausuben.

3. FUr Beschaftigte mit einer Ausbildung als Chemotechniker im Sinne der Rah-
menordnung der staatlichen Prifung fir Chemotechniker vom 14./15. Mai
1964 bzw. vom 31. Juli 1970 gelten die Tatigkeitsmerkmale des Abschnitts 42
(Technische Assistentinnen und Assistenten).

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a,
die schwierige Aufgaben erfllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,
die selbstandig tatig sind.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 8

Staatlich geprtfte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tatigkeit
sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet im
oberen Bereich der Schwierigkeitsskala liegen oder die in konkreten Einzelfal-
len wegen der Besonderheiten Leistungen erfordern, die Uber das im Regelfall
erforderliche Mal an Kenntnissen und Fahigkeiten wesentlich hinausgehen,
z. B. durch die Breite des geforderten fachlichen Wissens und Koénnens, die
geforderten Spezialkenntnisse, aullergewohnliche Erfahrungen oder sonstige
Qualifizierungen vergleichbarer Wertigkeit.
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Nr. 2 'Technikerinnen und Techniker sind selbstandig tatig, wenn sie bei techni-
schen Arbeitsablaufen in Ausfuhrung technischer, mehr routinemafiger Ent-
wurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten eigene technische Entscheidungen zu
treffen haben. ?Dass das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer fachlichen An-
leitung und Uberwachung durch Vorgesetzte unterworfen wird, beriihrt die
Selbstandigkeit der Tatigkeit nicht. 2Aufgrund der nach der Ausbildung voraus-
zusetzenden Kenntnisse sind der zur Erflllung der Aufgabe einzuschlagende
Weg und die anzuwendende Methode zu finden.
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42. Technische Assistentinnen und Assistenten

Vorbemerkung
Technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Anerkennung im
Sinne der Tatigkeitsmerkmale dieses Abschnitts sind z. B. chemisch-techni-
sche Assistentinnen und Assistenten, physikalisch-technische Assistentinnen

und Assistenten oder landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assis-
tenten jeweils mit staatlicher Anerkennung.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

deren Tatigkeit ein besonders hohes Mal3 an Verantwortlichkeit erfordert.
Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

die mindestens zu einem Viertel verantwortlichere Tatigkeiten verrichten.
Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die schwierige Aufgaben erflllen.
Entgeltgruppe 6

Technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Anerkennung und

entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.
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43. Tierarztinnen und -arzte

Entgeltgruppe 15

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 14,

denen mindestens funf Tierarztinnen oder -arzte durch ausdriickliche Anord-
nung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

2. Fachtierarztinnen und -arzte mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 14

Tierarztinnen und -arzte mit entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarung

Gegen Stundenentgelt tatige Tierarztinnen und -arzte, die im Jahresdurch-
schnitt nicht mehr als 18 Stunden wochentlich zur Arbeitsleistung herangezo-
gen werden, und gegen Stlckvergutung tatige Tierarztinnen und -arzte zahlen
nicht mit.
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44. Tierpflegerinnen und -pfleger

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1 oder 2
mit besonders verantwortlicher Tatigkeit.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 7

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 oder 2,
die Tierversuche nach § 8 Tierschutzgesetz durchflihren und Gberwachen.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

die die Versuchsnachbereitung nach § 7 Tierschutzgesetz einschlieBlich § 4
Tierschutzgesetz durchfihren.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,
die hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 5

Tierpflegerinnen und -pfleger mit abgeschlossener Berufsausbildung und ent-
sprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 4

Helferinnen und Helfer in der Tierpflege mit schwierigen Tatigkeiten.

Entgeltgruppe 3

Helferinnen und Helfer in der Tierpflege (Tierwarterinnen und -warter).
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Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Besonders verantwortliche Tatigkeiten liegen bei gesteigerten Anforderungen
an die zu betreuenden Tiere vor, z. B. wenn von den Tieren eine grolte Ge-
fahrdung ausgeht, oder wenn deren Pflege aulerordentliche hygienische
MaRnahmen erfordern oder wenn es sich um Tiere mit besonders hohem Wert
handelt.

Besonders hochwertige Arbeiten sind z. B. die Leitung eines Bereichs, in dem
Tiere mit unterschiedlichen Belastungen durch verschiedene Krankheitserre-
ger oder mindestens zehn verschiedene Tierarten zu betreuen sind.

Hochwertige Arbeiten sind z. B. die Mitwirkung bei der Planung und Einrich-
tung neuartiger Haltungssysteme, das Erkennen und die Beschreibung von
Verhaltensanomalien und sonstigen klinischen Anzeichen, oder die Vornahme
von schwierigen Inokulationen beispielsweise in das Gehirn oder in das Mus-
kelgewebe.
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45. Vermessungstechnikerinnen und -techniker,
Geomatikerinnen und Geomatiker sowie
Messgehilfinnen und -gehilfen

Vorbemerkung

Den Vermessungstechnikerinnen und -technikern mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung sind die nach der hessischen Ausbildungs- und Prifungsord-
nung fur kulturbautechnische Angestellte der Wasserwirtschaftsverwaltung
vom 21. Januar 1958 (Staats-Anzeiger flr das Land Hessen S. 134) ausgebil-
deten Kulturbautechnikerinnen und -techniker mit verwaltungseigener Lehrab-
schlussprufung gleichgestellt.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,
die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,
die mindestens zu einem Drittel schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1,
deren Tatigkeit besondere Leistungen erfordert.
2. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und mit verwaltungseige-

ner Prifung zur Messgehilfin oder zum Messgehilfen und entsprechender Ta-
tigkeit.
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1. Vermessungstechnikerinnen und -techniker sowie Geomatikerinnen und Geo-
matiker mit abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit
sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben,

Entgeltgruppe 5

2. Messgehilfinnen und -gehilfen mit verwaltungseigener Prufung und entspre-
chender Tatigkeit.
Entgeltgruppe 4

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3, die auch Dienstfahrzeuge fuhren.

Entgeltgruppe 3

Messgehilfinnen und -gehilfen.

Protokollerklarung

Schwierige Aufgaben sind z. B.:

a) schwierige Einmessungen von Nutzungs-, Schatzungs-, und Bodenwertgren-
zen;

b) Gebaudeeinmessungen oder Lageplanvermessungen in bebauten Ortslagen,
wenn die Messung behindert ist, oder bei gleich schwierigen Verhaltnissen;

c) einfachere Lagepasspunktbestimmungen;

d) Messungen in Sondergebieten (Bergbau, See, Gewasser etc.) unter Einsatz
spezieller Hard- oder Software;

e) Bearbeiten von schwierigeren Vermessungen im Innendienst (wie Bau-, Son-
dervermessungen oder hydrographische Vermessungen oder Bearbeiten von
FortfGhrungsvermessungen bei einer groReren Zahl von Nachweisen);

f)  in der Luftbildvermessung:
Vorbereiten der Kartenunterlagen fur den Bildflug; Passpunktbestimmung;
schwierige Einpassungen von Luftbildern in Grundrisse unter gleichzeitiger to-
pographischer Auswertung; selbstandige photogrammetrische Auswertungen
einfacher Art; Entzerrungen einfacher Art;

g) schwierige Neuherstellung und Fortfihrung von Karten- oder Grundrissdaten in
Geoinformationssystemen (z. B. in Altstadtgebieten, von schwierigen Stral3en-
und Wasserlaufvermessungen); schwieriges Einpassen von Kartenteilen;

h)  Generalisierung von Situation (ohne Ortsteile) und Gelande (Hohenlinien);

i) besonders schwierige Herstellung und Fortfihrung von Karten- oder Geoda-
tenoriginalen nach Entwurfsvorlagen — einschlie3lich Randbearbeitung und
Ausfuhrung von Korrekturen — in der Kartografie;

j) besonders schwierige Montagen oder Ubertragungen in inhaltsreichen Karten-
oder Geodatensystemen;
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schwierige Ubertragung und Generalisierung von Fachplanungen fiir das

Raumordnungskataster (z. B. Neueintragung von Fachplanungen mit MalRstab-
sumstellung und Neudarstellung);

Nachweis und FUuhrung von Nutzungsrechten, Lasten- und Beschrankungen,

rechtlichen Einschrankungen, Jagd- und Fischereirechten in Sonderkarten- und
Geoinformationssystemen.




"
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46. Vorlesekrafte fur Blinde und besondere Hilfskrafte fur
sonstige schwerbehinderte Menschen
Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 mit schwieriger Tatigkeit.

Entgeltgruppe 5

Vorlesekrafte fur Blinde und besondere Hilfskrafte fur sonstige schwerbehin-
derte Menschen.
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47. Wachterinnen und Wachter

Entgeltgruppe 6

Leiterinnen und Leiter einer Wachgruppe, denen mindestens funf Wachleute
standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3 mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3 mit Dienstwaffe, Begleithund oder im Freien.
2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 3 mit abgeschlossener Berufsausbildung mit

einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren und entsprechender Ta-
tigkeit.
Entgeltgruppe 3

Wachterinnen und Wachter.

Protokollerklarung

Einschlagige Berufsausbildung ist z. B. die Ausbildung als Fachkraft fur
Schutz und Sicherheit.
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48. Weitere Beschaftigte

Entgeltgruppe 9b

Technische Beschaftigte mit besonders verantwortungsvoller Tatigkeit

a) als Schichtfihrerinnen oder Schichtflhrer in grolen thermischen Kraft-
werken, grol3en Heizkraftwerken oder grof3en Mullverbrennungsanlagen,
die aulderhalb der regularen Tagesarbeitszeit fur den gesamten Betrieb
allein verantwortlich sind,

b) in grol3en E-Lastverteileranlagen, die in der Schicht fur die Netzbetriebs-
fuhrung allein verantwortlich sind,

c) als Leiterinnen oder Leiter von grof3en und vielschichtig strukturierten In-
standsetzungsbereichen

sowie

sonstige technische Beschaftigte mit vergleichbarer Tatigkeit, die wegen der
Schwierigkeit der Aufgaben und der Grole der Verantwortung ebenso zu be-
werten ist, wie die Tatigkeiten nach Buchstaben a bis c.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 8.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die Uberwiegend nach Entwurfsunterlagen oder sonstigen technischen Anga-
ben hochwertige Versuchsgerate oder Instrumente unter eigener Verantwor-
tung zusammenbauen und justieren.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die besonders schwierige Instandsetzungen an elektrisch oder mechanisch
komplizierten Funk- oder sonstigen Spezialgeraten ausflihren, wobei sie Feh-
ler durch eigene hochfrequenztechnische oder gleich schwierige Messungen
selbst eingrenzen.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die besonders schwierige Instandsetzungen und Spezialarbeiten an hoch
empfindlichen und komplizierten Geraten selbstandig ausfuhren.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im elektrotechnischen Be-
reich, die bei Kabelfehlern an Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen
selbstandig und eigenverantwortlich die Ortung vorbereiten und Ortungen mit
schwierigen Hochleistungsmessgeraten wie Messbricken oder Impulsmess-
geraten ausfuhren.
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Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

'Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die
Arbeit von mindestens drei Gewerken zu koordinieren ist und mindestens drei
Gewerken jeweils gepriifte Meisterinnen oder Meister vorstehen. 2Gewerke
sind Fachrichtungen im Sinne anerkannter Ausbildungsberufe, in denen die
Meisterpriifung abgelegt werden kann. 3lm Mehrschichtbetrieb ist es unschad-
lich, wenn in den mindestens drei Gewerken nicht in allen Schichten jeweils
Meisterinnen oder Meister im Sinne des Satzes 1 eingesetzt sind.

Dieses Tatigkeitsmerkmal gilt nicht fir den Bereich des Bundesministeriums
der Verteidigung.
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Teil IV

Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich des

Bundesministeriums der Verteidigung

1. Besondere Tatigkeitsmerkmale

Entgeltgruppe 9b

Technische Beschaftigte

a)

b)

d)

im Technischen Betriebsdienst

denen mindestens drei geprufte Meisterinnen oder Meister oder Meiste-
rinnen oder Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung durch ausdruckliche Anordnung standig unter-
stellt sind, wenn keine Beschaftigten mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung eingesetzt sind,

in Luftverteidigungsanlagen

als Leiterinnen oder Leiter der Koordination oder als Schichtfuhrerinnen
oder Schichtfihrer,

in der Flugzeuginstandsetzung

aa) als Leiterinnen oder Leiter von Instandsetzungsbereichen, denen
mindestens funf geprufte Meisterinnen oder Meister oder Meisterin-
nen oder Meister mit erfolgreich abgeschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung durch ausdruckliche Anordnung standig
unterstellt sind,

bb) als Leiterinnen oder Leiter der Kraftstoffgerateinstandsetzung,

cc) als Leiterinnen oder Leiter der Instandsetzung von Chassis elektro-
nischer Bauteile oder von Avionikgeraten mit Hilfe rechnergesteuer-
ter Prlfgerate,

dd) als Leiterinnen oder Leiter der Triebwerksabnahme an stationaren
Prufstdnden oder

ee) als Leiterinnen oder Leiter anderer besonders wichtiger Arbeitsbe-
reiche, die nach ihrer GréRe und Bedeutung sowie nach dem Um-
fang der Verantwortung der Beschaftigten den vorstehend genann-
ten entsprechen,

in der Instandsetzung von Schiffen,

aa) die als Leiterinnen oder Leiter von Instandsetzungsgruppen Mess-,
Pruf-, Justier- und Abgleicharbeiten an komplexen Ortungs- oder
Navigationsanlagen, sofern diese Uber ein automatisiertes Daten-
aufbereitungssystem zusammengeschaltet sind, selbstverantwort-
lich vorzunehmen haben oder
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bb) als Leiterinnen oder Leiter anderer besonders wichtiger Arbeitsbe-
reiche, die nach ihrer GroRe und Bedeutung sowie nach dem Um-
fang der Verantwortung der Beschaftigten den vorstehend genann-
ten entsprechen.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 8.)

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die in
Hauptquartieren und Schulen der Bundeswehr komplexe rechnergestitzte In-
formationsdarstellungs- und -verarbeitungssysteme (Grol3lagedarstellungen)
warten und besonders schwierige Instandsetzungen selbstandig durchfihren.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die im Ka-

librierungszentrum der Bundesehr nach Durchfihrung von Eingangsprifungen
oder Fehlerdiagnosen hochempfindliche und komplizierte lichttechnische ser-

vopneumatische oder prozessorgesteuerte Mess- und Prifgerate instand set-

zen und eigenverantwortlich kalibrieren.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die in Hee-
resinstandsetzungswerken oder vergleichbaren Einrichtungen schwierige Pruf-
arbeiten an elektronischem Gerat mit automatisierten Prufstationen durchfih-
ren und die hierfur erforderlichen Prifprogramme erarbeiten, anwenden, opti-
mieren und pflegen.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die in zent-
ralen Instandhaltungseinrichtungen, im Marinearsenal oder in vergleichbaren
Einrichtungen besonders schwierige Instandsetzungen an hochempfindlichen
und komplexen Waffen- oder Teilsysteme (z. B. rechnergestitzten Waffenleit-
oder Ortungsanlagen, Anlagen der elektronischen Kampffuhrung, Flugkor-
perwaffenanlagen) durchfiihren und hierfir fachtbergreifende Kenntnisse be-
notigen.

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die in den Lehrmittelwerkstatten Lehr-, Ausbildungs- und Versuchsgerate nach
Entwurfsunterlagen oder sonstigen technischen Angaben unter Eigenverant-
wortung fertigen, zusammenbauen oder justieren.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die als Arbeitsprufer in Eingangs- oder Ausgangsinspektionen (keine Baugrup-
pen) beschaftigt werden.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die besonders schwierige Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hoch
empfindlichen und komplizierten Waffen oder Geraten oder Schiffsantriebsan-
lagen selbstandig durchfuhren.




- 194 -

4. Beschaftigte, die an Simulatoren eingesetzt sind und dabei Simulationsablaufe
nach Vorgaben konfigurieren, erstellen oder ausfuhren.

5. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die nach Entwurfsunterlagen oder sonstigen technischen Angaben besonders
schwierige Bauteile und Ausristungsgegenstande fur den Erprobungsflugbe-
trieb an unterschiedlichen Luftfahrzeugbaumustern im Bereich der Absetztech-
nik selbstandig herstellen, einbauen, Instand setzen und erproben.

Entgeltgruppe 7

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 oder 2,
die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechat-
ronikerin oder -mechatroniker, Kraftfahrzeugschlosserin oder -schlosser, Kraft-
fahrzeugmechanikerin oder -mechaniker, Kraftfahrzeugelektrikerin oder
-elektriker oder in einem verwandten Beruf, die schwierige Instandsetzungen
an verschiedenen in der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1, 2, 3, 4 oder 5 Buch-
staben b und c oder in der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 des Abschnitts 6 ge-

nannten Spezialfahrzeugen in Instandsetzungseinrichtungen und Werkstatten
durchfihren.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und aufgabenspezifischer
Fortbildung oder Einweisung und entsprechender Tatigkeit.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

2. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Ta-
tigkeit,

die zu mindestens einem Dfittel mit Arbeiten beschaftigt werden, die an die
Eignung und selbstandige Uberlegung besondere Anforderungen stellen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 4)

3. Motorenwarterinnen und -warter mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung oder mit entsprechender Befahigung im Marinearsenal oder in
Wehrtechnischen Dienststellen.

Entgeltgruppe 5

1. Fallschirmlegerinnen und -leger.

2. Bremsschirmlegerinnen und -leger.
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Entgeltgruppe 4

Akkumulatorenwarterinnen und -warter, die Torpedohochleistungsbatterien
oder vergleichbare Hochleistungsbatterien aufbereiten und hierbei auch Plat-
ten und Separatoren ein- und ausbauen.

Entgeltgruppe 3

1.

Helferinnen und Helfer in Nachschub- oder Versorgungseinrichtungen, Vor-
schriften- und Kartenstellen oder in Waffen-, Gerate- oder Bekleidungskam-
mern.

Museumsaufseherinnen und -aufseher.

Warterinnen und Warter von Zug- oder Tragtieren.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hoch-
wertigem fachlichen Kénnen besondere Umsicht und Zuverlassigkeit erfor-
dern.

Das Tatigkeitsmerkmal gilt nur fur kérperlich/handwerklich gepragte Tatigkei-
ten und nur, sofern keine spezielleren Tatigkeitsmerkmale des Teils Il ein-
schlagig sind.

Hierunter fallen zum Beispiel Beschaftigte als Mechanikerinnen oder Mechani-
ker, Mechatronikerinnen oder Mechatroniker, Elektrikerinnen oder Elektriker
sowie Elektronikerinnen oder Elektroniker fur Luft-, Wasser oder Bodenfahr-
zeuge, oder anderes bundeswehrspezifisches Gerat, Waffen oder Material,
Blchsenmacherinnen oder -macher, Flugzeugsattlerinnen oder -sattler,
Schlosserinnen oder Schlosser oder Tischlerinnen oder Tischler in Lehrmittel-
werkstatten.

'Derartige Arbeiten sind zum Beispiel:

a) schwierige Instandsetzungen von Kraft- oder Arbeitsmaschinen ein-
schlieRlich der Stark- oder Schwachstromanlagen oder von Kalteaggre-
gaten, Aufzugsanlagen, Heizungsanlagen oder Klimaanlagen,

b) Einstellen, Instandsetzen oder Priifen komplizierter Apparate wie Zind-,
Licht- oder Anlassmaschinen sowie Kraftstoffeinspritzvorrichtungen an
Kraftfahrzeugen,

c) sonstige handwerkliche Arbeiten, die im Allgemeinen nur aufgrund be-
sonderer Erfahrungen geleistet werden kénnen, sofern bei der Ausfih-
rung der Arbeiten an das Uberlegungsvermdgen und handwerksmaRige
Geschick Anforderungen gestellt werden, die Gber das Mal} dessen hin-
ausgehen, was von Beschaftigten der Entgeltgruppe 5 des Teils Il ver-
langt werden kann.

2Handwerkliche Arbeiten, die im Allgemeinen nur aufgrund besonderer Erfah-
rungen geleistet werden konnen, liegen auch vor, wenn Handwerkerinnen und
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Handwerker standig neben den Arbeiten im erlernten Handwerk auch hand-
werkliche Arbeiten in anderen Berufen zu leisten haben und auch in diesen
Berufen vollwertige Leistungen erbringen.

Nr. 5 Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen auch Warterinnen und Warter von Zug-
oder Tragtieren, die auch die Tiere fuhren.



_197_ ‘

2. Beschaftigte in der Arbeitsvorbereitung oder in der
Betriebsorganisation

Vorbemerkung

Eine aufgabenspezifische Sonderausbildung im Sinne dieses Abschnitts ist
die Ausbildung von Handwerkerinnen und Handwerkern sowie Facharbeiterin-
nen und -arbeitern im militarfachlichen Meisterlehrgang der Bundeswehr in der
Materialerhaltung von Luftfahrtgerat oder eine Ausbildung in einem den militar-
fachlichen Meisterlehrgangen gleichwertigen Ausbildungsgang fur Handwerke-
rinnen und Handwerker oder Facharbeiterinnen und -arbeiter.

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung und abge-
schlossener REFA-Grundausbildung sowie mit einer REFA-Sonderausbildung
auf dem Gebiet der Arbeitsvorbereitung sowie sonstige Beschaftigte mit abge-
schlossener REFA-Fachausbildung oder MTM-Praktikerausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatig-
keiten ausuben,

als Leiterinnen oder Leiter der gesamten Arbeitsvorbereitung in Dienststellen
mit Uber 300 Beschaftigten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung und abge-
schlossener REFA-Grundausbildung sowie mit einer REFA-Sonderausbildung
auf dem Gebiet der Arbeitsvorbereitung sowie sonstige Beschaftigte mit abge-
schlossener REFA-Fachausbildung oder MTM-Praktikerausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatig-
keiten ausuben,

als Leiterinnen oder Leiter der gesamten Arbeitsvorbereitung.

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung und abge-
schlossener REFA-Grundausbildung sowie sonstige Beschaftigte mit abge-
schlossener REFA-Fachausbildung oder MTM-Praktikerausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatig-
keiten ausuben,

als Leiterinnen oder Leiter der Auftragsvorbereitung, Auftragsplanung, Koordi-
nierung, Kapazitatsplanung, Kalkulation, Arbeitsplanung oder Arbeitsauf-
nahme.
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1. Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung sowie sons-
tige Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Fachausbildung oder MTM-Prak-
tikerausbildung, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tatigkeiten ausuben,

Entgeltgruppe 10

als Arbeitsplanerinnen oder -planer, Fachleute fur Zeitstudien oder Kalkulato-
rinnen oder Kalkulatoren.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

2. Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung sowie sons-
tige Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Fachausbildung oder MTM-Prak-
tikerausbildung, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tatigkeiten ausiben,

als Arbeitsgruppenleiterinnen oder -leiter in der Auftragsvorbereitung, Auf-
tragsplanung, Koordinierung, Kapazitatsplanung, Kalkulation, Arbeitsplanung,
Arbeitsaufnahme oder Werkstattkalkulation.

3. Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung sowie sons-
tige Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Fachausbildung oder MTM-Prak-
tikerausbildung, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tatigkeiten ausuben,

die als Betriebsplanerinnen oder -planer oder Steurerinnen oder Steuerer die
Eigen- und Fremdleistungen, Ersatzteil- und Geratebeistellungen bei grofl3en
Projekten (z. B. bei umfangreichen Instandsetzungen, Umbauten oder Uber-
holungen von Schiffen) koordinieren.

Entgeltgruppe 9c

Geprufte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbildung sowie staat-
lich geprufte Technikerinnen und Techniker

mit zusatzlicher militarischer Qualifikation (z.B. SASPF, ESS oder MDS) zur
technischen Betriebsfuhrung fur mehrere Muster fliegender Waffensysteme,
die auf Grundlage ihrer zusatzlichen Qualifikation

a) als Terminbearbeiterinnen oder —bearbeiter fur komplexe Gerate schwie-
rige Koordinationstatigkeiten zwischen Dienststellen, Werkstatten, In-
dustrie- oder Handwerksbetrieben austben oder

b) als Betriebsplanerinnen oder —planer oder —steurerinnen oder —steuerer
fur komplexe Gerate nicht programmierbare Arbeitsauftrage unter Be-
rucksichtigung der Kapazitat einplanen oder steuern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)
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Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Fachausbildung und MTM-Praktiker-
ausbildung, die als Arbeitsplanerinnen oder -planer oder Fachleute flr Zeitstu-
dien Arbeitsstudien fur Uberbetriebliche Datensysteme durchfuhren.

Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Grundausbildung, die als Arbeitsvor-

bereiterinnen oder -vorbereiter fur die gesamte Arbeitsvorbereitung in Mechat-
ronikzentren oder in Dienststellen mit vergleichbarem Aufgabenumfang bei der
Arbeitsvorbereitung verantwortlich sind.

Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Grundausbildung, als Arbeitsplane-
rinnen oder -planer, Fachleute fir Zeitstudien oder Kalkulatorinnen oder Kal-
kulatoren

fur schwierige Arbeitsgebiete (z. B. Motoren, Getriebe, Bremsanlagen, Funk-
gerate, Fernschreiber, Elektroanlagen).

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Grundausbildung, die als Terminbe-
arbeiterinnen oder -bearbeiter fur komplexe Gerate schwierige Koordinie-
rungstatigkeiten zwischen Dienststellen, Werkstatten, Industrie- oder Hand-
werksbetrieben ausitben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Grundausbildung, die als Betriebs-
planerinnen oder -planer oder Steurerinnen oder Steuerer fur komplexe Ge-
rate nicht programmierte Arbeitsauftrage unter Bertcksichtigung der Kapazitat
einplanen oder steuern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Geprufte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbildung sowie staat-
lich geprufte Technikerinnen und Techniker

mit zusatzlicher militarischer Qualifikation (z. B. SASPF, ESS oder MDS) zur
technischen Betriebsflihrung fur ein Muster fliegender Waffensysteme, die auf
Grundlage ihrer zusatzlichen Qualifikation

a) als Terminbearbeiterinnen oder —bearbeiter fir komplexe Gerate schwie-
rige Koordinationstatigkeiten zwischen Dienststellen, Werkstatten, In-
dustrie- oder Handwerksbetrieben ausiben oder

b) als Betriebsplanerinnen oder —planer oder —steurerinnen oder —steuerer
fur komplexe Gerate nicht programmierbare Arbeitsauftrage unter Be-
rucksichtigung der Kapazitat einplanen oder steuern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)
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Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener REFA-Grundausbildung als Arbeitsvorberei-
terinnen oder -vorbereiter, Arbeitsplanerinnen oder -planer, Arbeitsaufnehme-

rinnen oder -aufnehmer, Werkstattkalkulatorinnen oder -kalkulatoren, Termin-

bearbeiterinnen oder -bearbeiter, Betriebsplanerinnen oder -planer oder Steu-
rerinnen oder Steuerer.

Materialdisponentinnen und -disponenten mit abgeschlossener REFA-Grund-
ausbildung mit schwieriger Tatigkeit,

denen mindestens vier Materialdisponentinnen oder -disponenten, davon min-
destens zwei der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 4, durch ausdruckliche Anord-
nung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 8

1.

Terminbearbeiterinnen und -bearbeiter, die den Arbeitsablauf zwischen den
Zubringer- und Hauptwerkstatten abstimmen und im Arbeitsablauf auftretende
Storungen beseitigen.

Betriebsplanerinnen und -planer sowie Steurerinnen und Steuerer, die einge-
hende Arbeitsauftrage in den Arbeitsablauf einplanen oder steuern.

Kostenrechnerinnen und -rechner, die in der Auftragsabrechnung Auftrage in
ihrer Gesamtheit zum Zwecke der Kostenermittlung bearbeiten.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6

mit schwieriger Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Entgeltgruppe 6

Materialdisponentinnen und -disponenten, die auftragsgebundenes Material,
Gerat oder Leistungsbeistellungen anfordern.

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Fur die Ermittlung der Beschaftigtenzahl gilt § 5 entsprechend.

Nr. 2 Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.: Arbeitsplanung oder Kalkulation bei der

Instandsetzung von hochwertigen Sende- und Empfangsanlagen, wie Mehrka-
nalfernwahlgeraten von Sprechsendern oder DmW-Sprechsendern und
-empfangern, automatischen Sichtpeilanlagen, HF-Steueranlagen, Infrarot-Ge-
raten, Sonaranlagen, elektronischen Messgeraten, elektromechanischen Feu-
erleitgeraten und Feuerleitrechengeraten, kompletten Flak- und Seezielgera-
ten, selbstzielsuchender Munition; Projektkalkulationen mit hohem Schwierig-
keitsgrad, wie Havariekalkulationen.
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Nr.
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Nach diesem Tatigkeitsmerkmal sind auch Beschaftigte mit abgeschlossener
technischer Hochschulbildung eingruppiert, die Angemessenheitsbeurteilun-
gen von Angeboten und Rechnungen vornehmen, sowie sonstige Beschaftigte
mit abgeschlossener REFA-Fachausbildung oder MTM-Praktikerausbildung,
die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben.

Der Nachweis der zusatzlichen militarischen Qualifikation erfolgt zweistufig in
Form eines Lehrganges fur die jeweiligen Betriebsfuhrungssysteme des Waf-
fensystems und einer erfolgreichen Ausbildung am Arbeitsplatz.

Nach diesem Tatigkeitsmerkmal sind auch die Projektkalkulatorinnen und
-kalkulatoren eingruppiert.

Komplexe Gerate sind solche, in denen mehrere Teilgerate oder Baugruppen,
die verschiedenen Fachgebieten mindestens einer Ingenieurfachrichtung
(z. B. Maschinenbau) zuzuordnen sind, funktionell zusammenwirken.

Schwierige Tatigkeiten sind z. B. die Ermittlung oder Auswahl von gleichwerti-
gem Material, Gerat oder gleichwertigen Ersatzteilen.
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Beschaftigte im Bereich des Bundesamtes fur
Ausrustung, Informationstechnik und Nutzung der
Bundeswehr

Beschaftigte im Beschaffungs- oder Vertragswesen sowie in der
Vertrags- und Instandsetzungs-abrechnung

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1, denen mindestens zwei Be-
schaftigte dieses Unterabschnitts mindestens der Entgeltgruppe 9b standig
unterstellt sind.

Beschaftigte in der Vertrags- und Instandsetzungsabrechnung,

denen mindestens

a) vier Beschaftigte in der Vertrags- und Instandsetzungsabrechnung min-
destens der Entgeltgruppe 8, davon mindestens zwei Beschaftigte min-
destens der Entgeltgruppe 9b,

oder

b) drei Beschaftigte in der Vertrags- und Instandsetzungsabrechnung min-
destens der Entgeltgruppe 9b

standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 10

1.

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Beschaffungs- oder Vertragswe-
sen, die selbstandig besonders schwierige Vertrage vorbereiten und abwi-
ckeln.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Vertrags- und Instandset-
zungsabrechnung,

a) die besonders schwierige Abrechnungsvorgange rechnerisch oder wirt-
schaftlich abwickeln und

b) denen mindestens zwei Beschaftigte in der Vertrags- und Instandset-
zungsabrechnung mindestens der Entgeltgruppe 6 standig unterstellt
sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 9b

1.

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Vertrags- und Instandset-
zungsabrechnung, die schwierige Abrechnungsvorgange rechnerisch oder
wirtschaftlich verantwortlich abwickeln.
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(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

2. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Beschaffungs- oder Vertragswe-
sen, die selbstandig Vertrage vorbereiten und abwickeln.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

3. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Vertrags- und Instandset-

zungsabrechnung, die schwierigere Abrechnungsvorgange rechnerisch oder
wirtschaftlich verantwortlich abwickeln.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte in der Vertrags- und Instandsetzungsabrechnung, die einfachere
Abrechnungsvorgange rechnerisch verantwortlich abwickeln.

Protokollerklarungen

Nr. 1 Vertrage im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind im Wesentlichen:
a) Beschaffungsvertrage,
b)  Entwicklungsvertrage,
c) Dienstleistungsvertrage.

Nr. 2 Tatigkeiten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind z. B. die Vorbereitung
und Abwicklung internationaler Entwicklungsvertrage einfacherer Art, die Be-
arbeitung von Gewabhrleistungsfallen oder von Haftungsfragen.

Nr. 3 Tatigkeiten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind z. B.

a) die Abrechnung von Vertragen mit verschiedenen Preistypen (Fest-,
Richt- und Erstattungspreise), Mischpreisen, Preisgleitklauseln,

b) die Abrechnung von bi- und multilateralen, teils fremdsprachlichen Ver-
tragen aus internationalen Gemeinschaftsprogrammen mit teils verschie-
denen Buchflhrungsarten sowie Devisenhilfen.

Nr. 4 Tatigkeiten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind insbesondere:

a) die Bearbeitung von Abrechnungsvorgangen und Unterlagen, die schwie-
rige Abrechnungsarbeiten erfordern, die insbesondere von den gewohnli-
chen Zahlungs- und Abrechnungsbedingungen stark abweichen, z. B.
prozentual festgelegte Ratenzahlungen im Schiffbau, Voraus- und Ab-
schlagszahlungen, Verwahr- und Sonderkonten;

b)  Abrechnungsarbeiten, die aufweisen: Blrgschaftsleistungen und
-entlassungen, Pramienruckvergutungen, Forderungsabtretungen, Kos-
tenverbuchung bei mehreren Haushaltstiteln (insbesondere bei Fremd-
wahrung);

c) Bearbeitung von Forderungen des Bundes, Zahlungsverboten und Pfan-
dungs- und Uberweisungsbeschlissen;

d) Verfolgen von Ansprichen in Insolvenz- und Vergleichsverfahren.
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Nr. 5 Tatigkeiten im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind insbesondere die Bear-
beitung von Abrechnungsvorgangen, fur die nicht nur die ublichen Zahlungs-
und Abrechnungsbedingungen vereinbart sind, einschliellich des Entwurfs
von Vermerken und Schreiben bei einfacherem Sachverhalt; diese umfassen
ggf. auch die Verrechnung von Kosten im Rahmen der Gemeinschaftspro-
gramme.
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3.2 Beschaiftigte in der Preisverhandlung und in der Preispriifung

Entgeltgruppe 11

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraus-
hebt, dass sie

a) Uber vorkalkulatorisch ermittelte Preise mit Klein- und Mittelbetrieben
oder

b)  mit GroRRbetrieben
aa) Uber einfache vorkalkulatorisch ermittelte Preise oder

bb) Uber nachkalkulatorisch ermittelte Preise
selbstandig verhandeln.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraus-
hebt, dass sie besonders schwierig und verantwortungsvoll ist.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 10

1. Preisverhandlerinnen und -verhandler mit griindlichen und umfassenden
Fachkenntnissen des industriellen Rechnungswesens, die

a) schwierige Preiskalkulationen und schwierige Prifungsberichte auswer-
ten oder

b) Uber nachkalkulatorisch ermittelte Preise mit Klein- und Mittelbetrieben
oder uber Marktpreise selbstandig verhandein.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 4)
2. Preispruferinnen und -prufer mit grindlichen und umfassenden Fachkenntnis-
sen des industriellen Rechnungswesens, die

a) schwierige Preiskalkulationen oder einfache Preiskalkulationen mit tiefer
Gliederung der Kostenrechnung prufen oder

b) groéRere Teilprifungsaufgaben innerhalb einer Prufungsgruppe selbstan-
dig durchfihren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Entgeltgruppe 9b

1. Preisverhandlerinnen und -verhandler mit grindlichen und umfassenden
Fachkenntnissen der industriellen Kostenrechnung, die
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a) Preiskalkulationen oder Prifungsberichte auswerten oder

b) bei der Vereinbarung von Marktpreisen oder nachkalkulatorisch ermittel-
ten Preisen mit Klein- und Mittelbetrieben mitwirken.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)
Preispruferinnen und -prufer mit griindlichen und umfassenden Fachkenntnis-
sen der industriellen Kostenrechnung, die

a) Preiskalkulationen ohne tiefe Gliederung der Kostenrechnung anhand
schlussiger Unterlagen der Betriebsabrechnung prufen oder

b) Teilprifungsaufgaben innerhalb einer Prifungsgruppe durchflihren.

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nachkalkulatorisch ermittelte Preise sind Selbstkostenerstattungspreise nach
§ 7 der Verordnung Preisrecht 30/53.

Kleinbetriebe sind Betriebe mit bis zu 100 Beschaftigten, Mittelbetriebe sind
Betriebe mit mehr als 100 bis 500 Beschaftigten.

Besonders schwierige und verantwortungsvolle Tatigkeiten liegen z. B. vor,
wenn — ggf. unter Hinzuziehung technischer Kostenpruferinnen oder -prufer —
Nachkalkulationen ohne Begrenzung der Auftragswerte und Fertigungszeiten
oder finanziell bedeutsame Vorkalkulationen erheblicher Schwierigkeitsgrade
Uberpruft oder schwierige Teilprifungsaufgaben innerhalb einer Prifungs-
gruppe selbstandig durchgefuhrt werden.

Schwierige Preiskalkulationen oder schwierige Prifungsberichte liegen vor,
wenn kalkulatorische Kostenbereiche, z. B. Fertigungswagnisse, kalkulatori-
sche Abschreibungen, kalkulatorischer Unternehmerlohn, beurteilt werden
massen.

Schwierige Preiskalkulationen liegen z. B. vor, wenn sie einen komplexen Auf-
bau oder Nebenkalkulationen aufweisen.
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4. Bruckenwarterinnen und -warter

Entgeltgruppe 7
Brickenwarterinnen und -warter mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-

ausbildung, die an der Jachmannbrticke in Wilhelmshaven die Aufsicht verant-
wortlich fuhren.

Entgeltgruppe 4

Brickenwarterinnen und -warter in den Standortbereichen Borkum und Wil-
helmshaven.
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5. Diesellokfuhrerinnen und -lokfuhrer sowie
Rangiererinnen und Rangierer

Entgeltgruppe 6

Diesellokfiihrerinnen und -lokfuhrer, die Diesellokomotiven Uber 257 kW
(349 PS) fUhren.

Entgeltgruppe 5

Diesellokfiihrerinnen und -lokfuhrer.

Entgeltgruppe 4

Rangiererinnen und Rangierer mit Rangierleiterpriifung der Deutsche Bahn
AG.

(Hierzu Protokollerklarung)

Protokollerkldarung

Die entsprechenden Prifungen der Deutschen Bundesbahn und der Deut-
schen Reichsbahn sind gleichgestellt.
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6. Fahrerinnen und Fahrer sowie Wagenpflegerinnen und
-pfleger

Entgeltgruppe 8

Fahrerinnen und Fahrer von Fahrzeugkranen mit einer Hublast von mindes-
tens 35 t.

Entgeltgruppe 6

1. Fahrerinnen und Fahrer von Panzern.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Fahrerinnen und Fahrer von
a) Flurférderzeugen oder
b) Feldumschlaggeraten

mit einer Hublast von mindestens 8 t fiir Container.

3. Fahrerinnen und Fahrer von Fahrzeugkranen mit einer Hublast von mindes-
tens 10 t.
4. Fahrerinnen und Fahrer von Schwerlasttransportern mit einer Nutzlast von

mehr als 40 t, die auch die Zusatzgerate dieser Fahrzeuge bedienen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

5. Fahrerinnen und Fahrer solcher Spezialfahrzeuge, die in der Entgeltgruppe 5
Fallgruppen 1, 2, 3, 4, oder 5ausdrlcklich erwahnt sind, wenn sie als Einfahre-
rinnen oder Einfahrer oder beim Unterweisen tatig sind, sowie Fahrerinnen

und Fahrer bei Erprobungsaufgaben fiir Kraftfahrzeuge in den Wehrtechni-
schen Dienststellen.

Entgeltgruppe 5

1. Fahrerinnen und Fahrer von Lastkraftwagen mit einer zulassigen Gesamt-
masse von mehr als 3.500 kg.

2. Fahrerinnen und Fahrer von Kraftomnibussen oder Kraftfahrzeugen, die zur
Beforderung von mehr als acht Personen aulder dem Fahrzeugflihrer ausge-
legt und gebaut sind.

3. Fahrerinnen und Fahrer von Krankentransportwagen.

4. Fahrerinnen und Fahrer von sondergeschutzten (voll gepanzerten) Kraftfahr-
zeugen fur die Dauer dieser Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)



-210 -

Fahrerinnen und Fahrer von

a) zum offentlichen Verkehr zugelassenen Mehrzweckfahrzeugen (Unimog,
Mehrachsschlepper und vergleichbare Fahrzeuge) bei regelmaRiger Ver-
wendung verschiedener Anbaugerate,

b) zum &ffentlichen Verkehr zugelassenen Planierraupen, Stra3enhobeln,
Baggern, Schwenkladern oder von Flurférderzeugen oder Feldumschlag-
geraten mit einer Hublast ab 5 t oder

c) Spezialfahrzeugen der Bundeswehrfeuerwehr oder von geschutzten oder
gepanzerten Rad- und Kettenfahrzeugen oder von sonstigen Spezialfahr-
zeugen (z. B. Sattelschleppern, Rontgenschirmbildfahrzeugen).

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer der Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1, die im stan-
digen Wechsel und zu mindestens einem Viertel auch in den Fallgruppen 1
oder 5 aufgeflihrte Spezialfahrzeuge fahren.

Entgeltgruppe 4

1.
2.

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer.

Fahrerinnen und Fahrer von Flurférderzeugen oder Feldumschlaggeraten, die
nicht zum o6ffentlichen Verkehr zugelassen sind, mit einer Hubkraft

a) ab2toder

b) ab 1tim Verpflegungsamt der Bundeswehr, in der Bekleidungswirtschaft
fur die Bundeswehr einschlie3lich der von der Bundeswehr beauftragten
Bekleidungseinrichtungen (mit den Aufgaben der ehemaligen Wehrbe-
reichsbekleidungsamter), Depots oder ahnlichen Versorgungseinrichtun-
gen.

Fahrerinnen und Fahrer von Elektrofahrzeugen, Flurférderzeugen, Feldum-
schlaggeraten oder Mehrachsschleppern, wenn die Fahrzeuge zum &ffentli-
chen Verkehr zugelassen sind.

Entgeltgruppe 3

1.
2.

Wagenpflegerinnen und -pfleger.

Beschaftigte, die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Aus-
nahme von einfachen Rasenmahern) fihren.

Fahrerinnen und Fahrer, die landwirtschaftliche Einachsschlepper bedienen,
fur die eine Fahrerlaubnis erforderlich ist.

Fahrerinnen und Fahrer von nicht zum 6ffentlichen Verkehr zugelassenen
Flurférderzeugen, Feldumschlaggeraten oder Lagerhausschleppern.

"
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Protokollerklarungen

Nr. 1 Hierunter fallen auch Fahrerinnen und Fahrer von Bergepanzern, Brickenle-
gepanzern oder Fahrerinnen und Fahrer von Panzern bei Erprobungsaufga-
ben.

Nr. 2 Dieses Tatigkeitsmerkmal gilt auch, wenn das Fahrzeug von zwei Fahrerinnen
oder Fahrern einer Besatzung abwechselnd gefahren wird.

Nr. 3 Abweichend von § 17 Abs. 5 Satz 2 TVAD wird bei Héhergruppierungen in
diese Entgeltgruppe die in der bisherigen Stufe zurlckgelegte Stufenlaufzeit
auf die Stufenlaufzeit angerechnet.
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7. Fernsprecherinnen und -sprecher

Vorbemerkung

'Fernsprecherin oder -sprecher ist, wer einen entsprechenden Befahigungs-
nachweis oder eine vergleichbare Priifung erfolgreich abgelegt hat. 2Zu den
Tatigkeiten gehdren z. B.: Abwickeln des Fernsprechverkehrs (Gesprachsan-
nahme und -vermittlung) im 6ffentlichen Fernsprechnetz (Inland), im Bundes-
wehr-Fernsprechnetz (Inland) und in Bundeswehr-Sondernetzen unter Bertick-
sichtigung der einschlagigen Vorschriften.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4, die die Aufsicht Uber mindestens 18 weitere
Beschaftigte dieses Abschnitts fuhren.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 4, die die Aufsicht Uber neun weitere Beschaf-
tigte dieses Abschnitts flhren.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 4, die fremdsprachlichen Fernsprechverkehr
abwickeln.

Entgeltgruppe 5

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 4, die zu mindestens einem Viertel fremd-
sprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten fur die Dauer der ihnen tber-
tragenen Tatigkeit als Schichtfihrerin oder Schichtfihrer eine Entgeltgruppen-
zulage gemafl § 17 Nr. 4, wenn neben ihnen mindestens eine weitere Fern-
sprecherin oder ein weiterer Fernsprecher in dieser Schicht tatig ist und sie fur
den ordnungsgemalien Ablauf ihrer Schicht verantwortlich sind.)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 4 an Auskunftsplatzen.

Entgeltgruppe 4

Fernsprecherinnen und -sprecher.

(Die Beschaftigten erhalten fur die Dauer der ihnen Ubertragenen Tatigkeit als
Schichtfihrerin oder Schichtfuhrer eine Entgeltgruppenzulage gemaf § 17
Nr. 3, wenn neben ihnen mindestens eine weitere Fernsprecherin oder ein
weiterer Fernsprecher in dieser Schicht tatig ist und sie fur den ordnungsge-
mafen Ablauf ihrer Schicht verantwortlich sind.)



-213 -

8. Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der
Bundeswehrfeuerwehr

Vorbemerkung

Eine einschlagige Berufsausbildung im Sinne dieses Abschnitts ist diejenige,
die Ublicherweise von den Berufsfeuerwehren als einschlagig anerkannt wird.

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst mit einschlagiger abgeschlosse-
ner Berufsausbildung und erfolgreich abgeschlossenem B3-Lehrgang als Lei-
terinnen oder Leiter einer Bundeswehrfeuerwehr

a) auf Flugplatzen, denen mindestens 60 Beschaftigte standig unterstellt
sind oder

b) auf den Flugplatzen Blchel, Nérvenich und Furstenfeldbruck.
(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 1.)

2. Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst mit einschlagiger abgeschlosse-
ner Berufsausbildung und erfolgreich abgeschlossenem B3-Lehrgang

als Leiterinnen oder Leiter einer Bundeswehrfeuerwehr auf Flugplatzen, in De-
pots oder Untertageanlagen.

Entgeltgruppe 9a
Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst mit einschlagiger abgeschlosse-
ner Berufsausbildung und erfolgreich abgeschlossenem B3-Lehrgang

als Leiterinnen oder Leiter einer Bundeswehrfeuerwehr (Hauptbrandmeisterin-
nen und -meister).

Entgeltgruppe 8
Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst mit einschlagiger abgeschlosse-
ner Berufsausbildung und erfolgreich abgeschlossenen B3-Lehrgang

a) als standige Vertreterinnen oder Vertreter der Leiterinnen oder Leiter der
Bundeswehrfeuerwehr (Wachabteilungsleiterinnen und -leiter) oder

b) als stadndige Vertreterinnen oder Vertreter der Wachabteilungsleiterinnen
oder -leiter (Einsatzleiterinnen und -leiter im Auf3endienst).
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Entgeltgruppe 7

Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst mit einschlagiger abgeschlosse-
ner Berufsausbildung und erfolgreich abgeschlossenem B3-Lehrgang (Ober-
brandmeisterinnen und -meister) als Staffelfuhrerinnen oder Staffelfuhrer,
Truppfuhrerinnen oder Truppflhrer oder Disponentinnen oder Disponenten.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte im feuerwehrtechnischen Dienst mit einschlagiger abgeschlosse-
ner Berufsausbildung und Zusatzprufung fir den feuerwehrtechnischen Dienst
als Truppfrauen oder -manner (Brandmeisterinnen und -meister).
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9. Beschaftigte im Bereich Film-Bild-Ton

Entgeltgruppe 15

1. Chefredakteurinnen und -redakteure AV/TV mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung.

2. Dramaturginnen und Dramaturgen mit
a) abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder
b)  kunstlerischer Ausbildung und mindestens dreijahriger Berufserfahrung

mit entsprechender Tatigkeit, die auch Drehbticher fur Eigenproduktionen ver-
fassen.

Entgeltgruppe 14

1. Dramaturginnen und Dramaturgen mit
a) abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung oder
b)  kunstlerischer Ausbildung und mindestens dreijahriger Berufserfahrung
mit entsprechender Tatigkeit.

2. Leiterinnen und Leiter des Horfunk-Dienstes, die die Arbeiten von Programm-,
Musik- und Wortredaktionen, Archiven und Studios koordinieren, Produktions-
vorbereitungen und Sendungen verantwortlich leiten und denen das gesamte
Personal des Horfunk-Dienstes durch ausdrtickliche Anordnung standig unter-
stellt ist (Sendeleiterinnen und Sendeleiter).

3. Leiterinnen und Leiter der Abteilung Technik (Film-TV-Hoérfunk) mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung mit entsprechender Tatig-
keit, denen die selbstandige Planung der technischen Ausruastung der Dienst-
stelle sowie die Durchfihrung der Truppenversuche Ubertragen und das ge-
samte Produktionspersonal durch ausdrickliche Anordnung standig fachlich
unterstellt ist.

4. Produktionsleiterinnen und -leiter (Film-TV-Hérfunk), die die Arbeiten von Pro-
grammredaktion, Dramaturgie, Regie, Produktionsbetrieb, Musikproduktion
und Archiv koordinieren, Produktionen verantwortlich leiten und denen das
Personal der Produktionsleitung durch ausdrickliche Anordnung standig fach-
lich unterstellt ist.

Entgeltgruppe 13

1. Regisseurinnen und Regisseure.

2. Erste Produktionsleiterinnen und -leiter (Film-TV-Ho6rfunk), die Film-TV-Hor-
funkproduktionen sowie Dokumentation und Ankauf von Archivmaterial verant-
wortlich in organisatorischer, technischer und kinstlerischer Hinsicht uberwa-
chen und finanziell abwickeln.
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Erste Bildproduktionsleiterinnen und -leiter, die die Auftrags- und Eigenproduk-
tion von Bildreihen in organisatorischer, technischer und kunstlerischer Hin-
sicht Uberwachen und finanziell abwickeln.

Leiterinnen und Leiter HF- und NF-Technik mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung sowie sonstige Beschaftigte, die auf Grund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben,

denen das technische Personal dieses Bereichs durch ausdruckliche Anord-
nung standig fachlich unterstellt ist.

Entgeltgruppe 11

1.

Chefkameraleute, die selbstandig Bildregie fUhren und denen mindestens zwei
Kameraleute durch ausdrickliche Anordnung standig fachlich unterstellt sind.

Chefschnittmeisterinnen und -meister sowie Cutterinnen und Cutter, denen
mindestens zwei Filmschnittmeisterinnen oder -meister durch ausdruckliche
Anordnung standig fachlich unterstellt sind, und die selbstandig ohne Anwei-
sung der Regisseurin oder des Regisseurs die Zusammenstellung des vorhan-
denen Filmmaterials und den Ablauf der Mischungen nach kunstlerischen und
technischen Gesichtspunkten vornehmen.

Tonmeisterinnen und -meister, die nach kluinstlerischen und technischen Ge-
sichtspunkten Tonmischungen durchfihren.

Filmproduktionsleiterinnen und -leiter (Film-TV), denen die selbstandige Lei-
tung der Synchronisation Ubertragen ist (Eigenproduktion).

Chefsprecherinnen und -sprecher, die verantwortlich redaktionelle Beitrage
bearbeiten, schwierige und besonders wichtige Texte sprechen und flr die
Aus- und Weiterbildung von Sprecherinnen und Sprechern verantwortlich sind.

Programmingenieurinnen und —ingenieure in der Bildtechnik sowie Beschaf-
tigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 5,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung ihres Auf-
gabengebietes oder durch kinstlerische oder Spezialtatigkeit heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung)

Leiterinnen und Leiter des Film-Bild-Ton Archivs/der Mediendatenbank mit ab-
geschlossener technischer Hochschulbildung sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Ta-
tigkeiten ausuben, denen das gesamte Personal der Mediendatenbank durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt ist.

Entgeltgruppe 10

1.

Leiterinnen und Leiter der Filmstelle einer Wehrtechnischen Dienststelle, de-
nen mindestens zwei Kameraleute durch ausdrickliche Anordnung standig
unterstellt sind.

"



-217 -

Kameraleute, die Aufnahmen selbstandig nach kunstlerischen und techni-
schen Gesichtspunkten herstellen und Bildregie fuhren.

Zweite Produktionsleiterinnen und -leiter, denen die Uberwachung der einzel-
nen Produktionen und der Disposition, die Vorprufung der Kalkulation und der
Organisation der Vorhaben Ubertragen ist.

Programmingenieurinnen und —ingenieure in der Bildtechnik sowie Beschaf-
tigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 5,

deren Tatigkeit sich dadurch heraushebt, dass sie besondere Leistungen er-
fordert.

Landeskundlerinnen und -kundler bei der PSV.

Aufnahmeleiterinnen und -leiter, die verantwortlich die Eigenherstellung von
Film-, Fernseh- oder Horfunkproduktionen vorbereiten und begleiten.

Medieninformatikerinnen und -informatiker mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung in der AV-/Fernsehproduktion sowie sonstige Beschaftigte,
die auf Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausuben,

die die Medieninformations- und -produktionssysteme und entsprechende
Netzwerke aller Art selbstandig installieren, verwalten und pflegen sowie Soft-
waretools anpassen und entsprechend der Produktionsaufgaben entwickeln.

Grafikdesignerinnen und -designer mit abgeschlossener Hochschulbildung
und mindestens dreijahriger Berufserfahrung sowie sonstige Beschaftigte, die
auf Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben,

die im Bereich Film- und TV-Produktion sowie Printmedien auf digitaler Basis
Grafiken, Animationen, Senderlayouts, Formate, reale und virtuelle Kulissen
sowie Grundlagengestaltung entwerfen und umsetzen.

Chefschnittmeisterinnen und -meister, denen mindestens zwei Filmschnitt-
meisterinnen oder -meister durch ausdruckliche Anordnung standig fachlich
unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9b

1.

Leiterinnen und Leiter der Teileinheit Filmdokumentation einer Wehrtechni-
schen Dienststelle oder des Marinearsenals, denen mindestens sechs Be-
schaftigte dieses Abschnitts durch ausdrickliche Anordnung standig fachlich
unterstellt sind.

Kameraleute, die Aufnahmen selbstandig nach kinstlerischen und techni-
schen Gesichtspunkten durchfluhren.

Filmschnittmeisterinnen und -meister sowie Cutterinnen und Cutter, die Film-
schnitt- und Filmvertonungsarbeiten nach kunstlerischen und technischen Ge-
sichtspunkten selbstandig durchfuhren.
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11.

12.
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Rundfunksprecherinnen und -sprecher, die Nachrichten und Kommentare
sprechen.

Bild-, Mess-, Sender- oder Toningenieurinnen und -ingenieure mit abgeschlos-
sener technischer Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit, sowie
sonstige Beschaftigte, die auf Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Grafikdesignerinnen und -designer mit abgeschlossener Hochschulbildung so-
wie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben,

die im Bereich Film- und TV-Produktion sowie Printmedien auf digitaler Basis
Grafiken, Animationen, Senderlayouts, Formate, reale und virtuelle Kulissen
nach Vorgaben einer Beschaftigten oder eines Beschaftigten nach Entgelt-
gruppe 10 Fallgruppe 8 kreativ und selbstandig umsetzen.

Bildmischerinnen und -mischer, die nach Regieanweisung oder selbstandig
nach Regiebuch die Bildgeschehnisse von Kameras, Diagebern, Filmgebern
oder magnetischen Bildaufzeichnungsanlagen nach kunstlerischen und techni-
schen Gesichtspunkten sowie nach der Aktualitat im Bild-Mischpult mischen.

Programmgestalterinnen und -gestalter, die im Rahmen des Programmauftra-
ges Teile des Gesamtprogramms selbstandig gestalten.

Leiterinnen und Leiter des Verleihwesens, denen die selbstandige Abwicklung
des Verteilungs- und Verleihwesens von Filmen und Bildvorhaben fir die Bun-
deswehr im In- und Ausland Ubertragen ist.

Leiterinnen und Leiter der Film- und Bildstelle einer Wehrtechnischen Dienst-
stelle, in der Stehbilder und Filme vorfuhrfertig hergestellt werden.

Leiterinnen und Leiter der Teileinheit Fotodokumentation einer Wehrtechni-
schen Dienststelle oder eines Marinearsenals,

denen mindestens vier Beschaftigte, davon mindestens zwei Beschaftigte min-
destens der Entgeltgruppe 6 dieses Abschnitts, durch ausdrtckliche Anord-
nung standig fachlich unterstellt sind.

Beschaftigte, die das Filmentwicklungs- und -kopierwerk einer Wehrtechni-
schen Dienststelle leiten und schwierige Licht- und Farbfilterbestimmungen
ausfuhren.

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, die mindestens zu einem Drit-
tel selbstandig einfachere Aufnahmen drehen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, die mindestens zu einem Drit-
tel selbstandig Tonaufnahmen durchfihren.
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Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2, die schwierige Aufgaben erfiil-
len und selbstandig tatig sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 6, die mindestens zu einem Drit-
tel selbstandig Regieanweisungen nach vorliegendem kunstlerischem Entwurf
(Drehbuch) geben.

Leiterinnen und Leiter der Teileinheit Fotodokumentation einer Wehrtechni-
schen Dienststelle oder eines Marinearsenals, denen mindestens zwei Be-
schaftigte, davon mindestens eine oder einer mindestens der Entgeltgruppe 6
dieses Abschnitts, durch ausdrickliche Anordnung standig fachlich unterstellt
sind.

Aufnahmetruppflhrerinnen und -truppfthrer fir Stehbildaufnahmen in den
Wehrtechnischen Dienststellen, denen mindestens zwei Beschaftigte, davon
mindestens eine oder einer mindestens der Entgeltgruppe 6 dieses Ab-
schnitts, durch ausdruckliche Anordnung standig fachlich unterstellt sind.

Beschaftigte, die in Wehrtechnischen Dienststellen Filmschnitte fir Bewe-
gungsanalysen selbstandig herstellen.

Entgeltgruppe 6

1.

Filmschnitt-, Kamera- oder Tonassistentinnen und -assistenten.

2. Bild-, Mess-, Sender- oder Tontechnikerinnen und -techniker.

3. Assistentinnen und Assistenten in der Dramaturgie, Film- oder Bildproduktion,
Synchronisation oder Redaktion.

4. Mediengestalterinnen und -gestalter, die Schrift und Grafiken nach Vorgabe
einer Grafikdesignerin oder eines Grafikdesigners fur TV-Produktionen her-
stellen.

5. Beschaftigte, die selbstandig Dispositionen des zentralen Verleihs aller Film-
Bild-Ton-Ausbildungshilfen an militarische und zivile Stellen durchfuhren (Ver-
leihdisponentinnen und -disponenten).

6. Regieassistentinnen und -assistenten.

7. Leiterinnen und Leiter der Teileinheit Film-, Bilddokumentation einer Wehr-
technischen Dienststelle oder eines Marinearsenals.

Entgeltgruppe 3

Medienhelferinnen und -helfer.

"



"
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Protokollerklarung

Solche Tatigkeiten sind z. B.:

a) verantwortliche bildtechnische Abwicklung schwieriger elektronischer Studiopro-
duktionen;

b)  verantwortliche messtechnische Uberprifung der gesamten Sender-, Studio-
und Fernsehtechnik;

c) selbstandige Leitung und Bedienung eines mobilen Rundfunksenders;

d) verantwortliche Studioleitung zur Durchfuhrung der Programmproduktion und
der technischen Betriebsabwicklung nach Programmplan;

e) verantwortliche Her- oder Sicherstellung technisch schwieriger Mischungen in
mobilen Einrichtungen.
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10. Beraterinnen und Berater im Flugsicherheitsdienst

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b,

denen mindestens drei Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b dieses Abschnitts
standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a nach erfolgreich abgeschlossenem Lehr-
gang fur die militarische Flugberatung (Teil 1 und Teil 2).

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten Entgeltgruppenzulagen ge-
mafk § 17 Nrn. 2 und 4.)

Entgeltgruppe 9a

Beraterinnen und Berater im Flugsicherheitsdienst nach erfolgreich abge-
schlossenem Grundlagenlehrgang fur die militarische Flugberatung.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 4 sowie zusatzlich nach § 17 Nr. 2, wenn sie in Flugsiche-
rungssektoren sowie in zentralen Stellen der Flugdatenbearbeitung eingesetzt
sind.)
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11. Geprufte Meisterinnen und Meister sowie staatlich
geprufte Technikerinnen und Techniker in der
Flugsicherungstechnik, Flugdatenerfassung oder
Flugmesstechnik
Vorbemerkung

Eine aufgabenspezifische Sonderausbildung im Sinne dieses Abschnitts ist
die Ausbildung von Handwerkerinnen und Handwerkern sowie Facharbeiterin-
nen und -arbeitern im militarfachlichen Meisterlehrgang der Bundeswehr in der
Flugsicherungstechnik, Flugdatenerfassung oder Flugmesstechnik oder eine
Ausbildung in gleichwertigen Ausbildungsgangen flur Handwerkerinnen und
Handwerker sowie Facharbeiterinnen und -arbeiter.

Entgeltgruppe 11

Geprufte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbildung sowie staat-
lich geprifte Technikerinnen und Techniker in der Flugsicherungstechnik,

die aufgrund entsprechender fachlicher Befahigung und bundeswehrspezifi-
scher Zusatzausbildung flr Radar selbstandig Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten, Stérungssuche sowie die Uberwachung an Flugsicherheitsan-
lagen vornehmen.

Entgeltgruppe 10

1.

Geprufte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbildung sowie staat-
lich geprifte Technikerinnen und Techniker in der Flugsicherungstechnik,

die aufgrund entsprechender fachlicher Befahigung und bundeswehrspezifi-
scher Zusatzausbildung flr Funkgeratemechanik selbstandig Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten, Stérungssuche sowie die Uberwachung an Flugsi-
cherheitsanlagen vornehmen.

Geprufte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbildung sowie staat-
lich geprufte Technikerinnen und Techniker in der Flugdatenerfassung oder
Flugmesstechnik in Wehrtechnischen Dienststellen, die aufgrund entsprechen-
der fachlicher Befahigung und bundeswehrspezifischer Zusatzausbildung fur
Flugdatenerfassungseirichtungen oder Luftfahrzeugmessanlagen selbststan-
dig Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Stérungssuche sowie die Uber-
wachung an Flugdatenerfassungsanlagen oder an im Luftfahrzeug eingesetz-
ten Messanlagen vornehmen.

"
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12. Beschaftigte in der Forschung und Materialprufung

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 mit mindestens dreijahriger Berufserfahrung
in Forschungs- oder Materialprifungsstatten oder in wehrwissenschaftlichen
oder wehrtechnischen Dienststellen,

die Uberdurchschnittliche Kenntnisse der Werkstoffe und deren Verarbeitung
besitzen und bei Materialpruf- und -versuchsarbeiten selbstandig und gestal-
tend mitwirken.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 mit Tatigkeiten, fur die neben vielseitigem
hochwertigem fachlichen Kénnen besondere Umsicht und Zuverlassigkeit er-
forderlich sind.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die die fur die Forschung, wissenschaftliche Lehre und Materialprtifung bené-
tigten Apparaturen, Hilfsgerate oder Priufkorper anfertigen, instand setzen oder
bedienen und instand setzen.




13.
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Festmacherinnen und Festmacher, Taklerinnen und
Takler, Bootswartinnen und -warte, Maschinistinnen
und Maschinisten sowie Elektrotechnikerinnen und
-techniker in Landanschlusszentralen

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich
oder mit nationalem schiffsmaschinentechnischen Befahigungszeugnis als
Maschinistin oder Maschinist an Dampf- oder Motorenantriebsschulanlagen
der technischen Marineschulen.

Beschaftigte mit abgeschlossener elektrotechnischer Berufsausbildung in den
Landanschlusszentralen flir schwimmende Einheiten der Bundesmarine.

Entgeltgruppe 6

Taklerinnen und Takler mit abgeschlossener Berufsausbildung als Schiffs-me-
chanikerin oder -mechaniker, Matrosin oder Matrose oder Binnenschifferin
oder -schiffer.

Entgeltgruppe 5

1.

Bootswartinnen und -warte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Schiffs-
mechanikerin oder -mechaniker, Matrosin oder Matrose oder Binnenschifferin
oder -schiffer.

2. Festmacherinnen und Festmacher mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Schiffsmechanikerin oder -mechaniker, Matrosin oder Matrose oder Binnen-
schifferin oder -schiffer.

3. Taklerinnen und Takler.

Entgeltgruppe 3

Festmacherinnen und Festmacher.
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14. Helferinnen und Helfer in Bundeswehrkrankenhausern
oder anderen kurativen Einrichtungen der
Bundeswehr

Entgeltgruppe 3

1. Desinfektionshelferinnen und -helfer.

2. Helferinnen und Helfer in Bundeswehrkrankenhausern oder anderen kurativen
Einrichtungen der Bundeswehr.

3. Stationshilfen in Bundeswehrkrankenhausern oder anderen kurativen Einrich-
tungen der Bundeswehr.
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15. Beschaftigte mit speziellen Instandsetzungs- oder
Wartungstatigkeiten an Luftfahrzeugen

Entgeltgruppe 9c

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 2 und 3 mit mehr als zwei TIV-
ID 6 oder zwei TIV-ID 6 fur Waffensysteme, bei denen mehrere Systeme in ei-
nem Ausbildungsgang zusammengefasst werden.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 2 und 3 mit zwei TIV-ID 6 oder
einer TIV-ID6 fir Waffensysteme, bei denen mehrere Systeme in einem Aus-
bildungsgang zusammengefasst werden.

Entgeltgruppe 9a

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die in In-
standsetzungszentren der Bundeswehr oder vergleichbaren Einrichtungen ta-
tig sind und besonders schwierige Instandsetzungen oder schwierige Spezial-
arbeiten

a) an ausgebauten hoch empfindlichen und komplizierten Luftfahrzeugin-
strumenten (z. B. kodierter oder servopneumatischer Hdhenmesser),

b) an ausgebauten hoch empfindlichen und komplizierten Luftfahrzeughyd-
raulikbauteilen (z. B. Hohenruderkraftsteuergerat),

c) an komplexen Komponenten der Luftfahrzeugavionik, Luftfahrzeugelekt-
ronik oder Luftfahrzeugoptronik oder

d) an automatischen Prifgeraten fur Luftfahrzeugkomponenten

selbstandig durchfiihren und Abnahmeprifungen an den o. a. Instrumenten,
Bauteilen oder Komponenten verantwortlich durchflhren.

2. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und zusatz-
licher militarischer Meisterprufung fur das jeweilige Baumuster, die

a) komplexe Systeme (z. B. Hydraulik, Mechanik, Triebwerk, Navigations-
/Avionikgerate) an Luftfahrzeugen der Bundeswehr selbstandig Uberpru-
fen, warten und instand setzen,

b) im Rahmen von periodischen Inspektionen komplexe Systeme (Hydrau-
lik, Mechanik, Triebwerk) selbstandig Uberprifen und instand setzen so-
wie nicht planbare Instandsetzungen selbstandig durchfuhren oder

c) besonders schwierige Instandsetzungen oder schwierige Spezialarbeiten
an ausgebauten hochempfindlichen und komplizierten Luftfahrzeugin-
strumenten oder an komplexen Komponenten der Luftfahrzeugelektro-
nik/-optronik selbstandig durchfihren.
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Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung bei Wehr-
technischen Dienststellen, die

a) Arbeiten aller Materialerhaltungsstufen an unterschiedlichen Flugzeug-
baumustern durchfiihren und hierfir mindestens drei Berechtigungs-
scheine bendtigen oder

b) besonders schwierige Erprobungseinbauten und -umbauten an unter-
schiedlichen Flugzeugbaumustern selbstandig durchfihren.

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die besonders schwierige Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an ausge-
bauten hoch empfindlichen und komplizierten Instrumenten (z. B. kodierter
oder servopneumatischer Hohenmesser) oder Hydraulikbauteilen (z. B. Ho-
henruderkraftsteuergerat) von Flugzeugen oder Hubschraubern in Instandset-
zungseinheiten selbstandig durchfuhren.

Flugzeug- oder Hubschrauberwartinnen und -warte in Wartungs- oder Siche-
rungsstaffeln sowie Flugzeug- oder Hubschrauberwartinnen und -warte im
Cross-Servicing mit Berechtigungsscheinen fur mehrere Luftfahrzeugtypen,
die Uberwiegend Vor-, Zwischen- und Nachflugkontrollen durchfihren und Sto-
rungen beheben.
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16. Kasernenwarterinnen und -warter, Gebirgshutten-
wartinnen und -warte sowie Helferinnen und Helfer in
Unterkunften und Liegenschaften

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 2 mit einschlagiger abgeschlos-
sener Berufsausbildung.

Entgeltgruppe 4
1. Gebirgshuttenwartinnen und -warte, die mit der Wartung und Instandhaltung

sowie kleineren Reparaturen an der Hutte, den Aggregaten und des Pionier-
und Unterkunftsgerats beauftragt sind.

2. Kasernenwarterinnen und -warter.

Entgeltgruppe 3

Helferinnen und Helfer in Unterkinften oder Liegenschaften.
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17. Kochinnen und Koche, Kochsmaaten, Stewardessen
und Stewards sowie Bedienungskrafte

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 als Erste Kochin oder Erster
Koch auf Schiffen oder schwimmenden Geraten, denen mindestens eine wei-
tere Kochin oder ein weiterer Koch unterstellt ist.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1,

die Arbeiten verrichten, die an das Uberlegungsvermégen und das fachliche
Geschick Anforderungen stellen, die Uber das Mal} dessen hinausgehen, das
von solchen Beschaftigten tblicherweise verlangt werden kann.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 als Kéchinnen oder Kéche auf
Schiffen oder schwimmenden Geréten.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2

als Erste Stewardess oder Erster Steward, denen mindestens eine weitere Be-
schaftigte oder ein weiterer Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 2 dieses Abschnitts unterstellt ist.

Entgeltgruppe 5

1. Kdéchinnen und Kéche mit abgeschlossener Berufsausbildung als Kéchin oder
Koch, Fleischerin oder Fleischer, Backerin oder Backer oder Konditorin oder
Konditor oder mit abgeschlossener Ausbildung als Feldkochin oder -koch.

2. Stewardessen und Stewards mit abgeschlossener einschlagiger Ausbildung
aus dem Gastronomie- oder Hauswirtschaftsbereich.

Entgeltgruppe 4
Fachkrafte Kiche mit abgeschlossener zweijahriger Berufsausbildung und

entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiuben.

Entgeltgruppe 3
1. Bedienungskrafte in Kasinos oder vergleichbaren Einrichtungen.
2. Kochsmaate.

3. Stewardessen und Stewards.
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18. Konserviererinnen und Konservierer, Verpackerinnen
und Verpacker, Packerinnen und Packer,
Praserviererinnen und Praservierer sowie
Warenauszeichnerinnen und -auszeichner

Entgeltgruppe 4
Konserviererinnen und Konservierer sowie Verpackerinnen und Verpacker an
Konservierungs- oder Verpackungsanlagen.

Entgeltgruppe 3

1. Packerinnen und Packer sowie Warenauszeichnerinnen und -auszeichner in
Depoteinrichtungen oder Lagern fur Bundeswehrgerat und Material.

2. Praserviererinnen und Praservierer sowie Entpraserviererinnen und Entpra-
servierer von Waffen, Geraten, Fahrzeugen oder Motoren, auch soweit bei
dieser Tatigkeit ein Zerlegen oder Zusammensetzen notwendig ist.
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19. Kranfuhrerinnen und Kranfuhrer sowie
Anschlagerinnen und Anschlager

Entgeltgruppe 8

1 Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 auf Kranen ab 80 t Tragkraft.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 auf Schwimmkranen ab 80 t
Tragfahigkeit.

Entgeltgruppe 7

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 auf Uberschweren Kranen ab
25 t Tragkraft, Portaldrehwippkranen oder Verladebricken.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 auf Schwimmkranen.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1,

die Gerate flhren, flr deren Bedienung und Unterhaltung ein amtlich aner-
kanntes oder vergleichbares Befahigungszeugnis erforderlich ist.

2. Fuhrerinnen und Fuhrer von Portaldrehwippkranen oder Verladebrucken.

3. Anschlagerinnen und Anschlager auf Schwimmkranen.

Entgeltgruppe 5

1. Kranfihrerinnen und Kranflhrer mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung.
2. Anschlagerinnen und Anschlager an Portaldrehwippkranen, Verladebricken

oder uberschweren Portalkranen ab 50 t Tragfahigkeit.

Entgeltgruppe 4

Anschlagerinnen und Anschlager an Portaldrehwippkranen, Verladebricken
oder uberschweren Portalkranen ab 25 t Tragfahigkeit.

Entgeltgruppe 3

Kranfihrerinnen und Kranfuhrer.
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20. Kuchenbuchhalterinnen und -buchhalter

Vorbemerkung

Klchenbuchhalterinnen und -buchhalter sind Beschaftigte, die bei der Bereit-
stellung von Verpflegungsmitteln den Bedarf flr die Ausschreibung errechnen,
Verpflegungsmittel abrufen und nach Menge und Qualitat abnehmen, Rech-
nungen Uberpruafen und rechnerisch feststellen, den Verpflegungsmittelbe-
stands- und Wertabschluss aufstellen sowie die damit zusammenhangenden
Arbeiten erledigen.

Entgeltgruppe 8
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die Verpflegungsmittel im Rahmen der frei-
handigen Vergabe selbstandig beschaffen und an der Aufstellung des Verpfle-
gungsplans verantwortlich beteiligt sind, wenn diese Tatigkeiten zusammen
mit der Abnahme der Verpflegungsmittel nach Qualitat Gberwiegen.

Entgeltgruppe 6

Kichenbuchhalterinnen und -buchhalter.
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21. Maschinistinnen und Maschinisten an besonderen
Anlagen

Entgeltgruppe 8
Maschinistinnen und Maschinisten mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung
in Kraftwerken in Luftraumiberwachungseinrichtungen.

Entgeltgruppe 7

1. Maschinistinnen und Maschinisten mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung
in kombinierten Versorgungsanlagen.

2. Maschinistinnen und Maschinisten mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung
an Stromerzeugungsanlagen mit mindestens insgesamt 588 kW (800 PS).
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22. Beschaftigte im Munitionsfachdienst

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die besonders schwierige Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hoch

empfindlicher und komplizierter oder unbekannter Munition durchfihren.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,
die schwierige Spezialarbeiten verrichten.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

die Munition untersuchen und dabei Messungen unter Verwendung von nicht
einfachen Messgeraten ausfuhren oder Gewichte mit Prazisionswaagen ermit-
teln.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5,

die zurlckgelieferte, vorbelastete, abgeanderte oder beschadigte Munition un-
tersuchen, klassifizieren oder laborieren.

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte im Munitionsfachdienst mit verwaltungseigener Prifung.
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23. Nautische Beschaftigte und Beschaftigte im Schiffs-
und Seedienst

Vorbemerkung

Hinsichtlich Gultigkeit, Gleichwertigkeit und Umfang der nautischen und tech-
nischen Befahigungszeugnisse wird zwischen folgenden Bereichen und Be-
rufsgruppen unterschieden:

1. Nautische Beschaftigte auf Schiffen und schwimmenden Geraten

'Die Einteilung der internationalen und nationalen Befahigungszeugnisse rich-
tet sich nach der Verordnung Uber die Befahigungen der Seeleute in der See-
schifffahrt (Seeleute-Befahigungsverordnung — See-BV) in der jeweils gelten-
den Fassung. Beschéftigte auf Schiffen und schwimmenden Geraten, von de-
nen ein nautisches oder technisches Befahigungszeugnis verlangt wird, mus-
sen Uber ein gultiges Befahigungszeugnis nach der See-BV verflgen.

2. Nautische Beschaftigte an Land

'Die Einteilung der internationalen und nationalen Befahigungszeugnisse rich-
tet sich nach der Verordnung Uber die Befahigungen der Seeleute in der See-
schifffahrt (Seeleute-Befahigungsverordnung — See-BV) in der jeweils gelten-
den Fassung. ?Beschéftigte, die an Land eingesetzt werden, und von denen
ein nautisches oder technisches Befahigungszeugnis verlangt wird, missen
Uber ein Befahigungszeugnis nach der See-BV verfliigen, dessen Gultigkeit
mindestens einmal vorgelegen haben muss.

3. Die Gleichwertigkeit der Befahigungszeugnisse, die vor dem 1. Juni 2014 aus-
gestellt worden sind, zu den in den Ziffern 1 und 2 geforderten Befahigungs-
zeugnissen ergibt sich wie folgt:



"
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See-BV ab Befahigungszeug- | Patente bis Ehemalige DDR ab
1.6.2014 nisse nach 2002 14.1972
SchOffAusbV vor Y
dem 1.6.2014
Internationales Internationales AG, AGW A6, A5
nautisches Befahi- | nautisches Befahi-
gungszeugnis gungszeugnis AM, AMW A4, A3, B6, B5
NK, NEO, NWO, AK, AKW A2, A1
BG, BGW, BK,
BKW BG, BGW, BK, B2 B1
BKW ’
Nationales nauti- Nationales nauti- AN
sches Befahi- sches Befahi- AKii
gungszeugnis gungszeugnis
NK 500; NK 100,
NWO 500, NSF, ..
BKii BKU
Internationales Internationales Cl Ce6, C5
schiffsmaschinen- | schiffsmaschinen- CIW
technisches Befa- technisches Befa-
higungszeugnis higungszeugnis
TLM, TZO, TWO cT C4, C3
CTW
CMa C2,C1
CMaw
Schiffsmaschinen- | Schiffsmaschinen- | CKU,
technisches Befa- technisches Befa- CMot,
higungszeugnis higungszeugnis - )
zum Schiffsmaschi- | zum Schiffsmaschi- I\/Ir?j?l:::mlsten
nisten fir Schiffe | nisten fur Schiffe | P N9
mit einer Antriebs- | mit einer Antriebs-
leistung bis 750 kW | leistung bis 750 kW
TSM

Entgeltgruppe 13
1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 auf Betriebsstofftransportern
der Klasse 707, die in der Seeversorgung eingesetzt werden.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 8.)



"
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2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 auf Betriebsstofftransportern
mit einer Ladekapazitat Uber 10.000 t, die in der Seeversorgung eingesetzt
werden, auf dem Wehrforschungsschiff ,,Planet” oder auf Hochseeschleppern.

3. Erste nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Be-
fahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707, die in der See-
versorgung eingesetzt werden.

4. Beschaftigte der Entgeltgruppe 8, Fallgruppe 2 auf Betriebsstofftransportern
der Klasse 707, die in der Seeversorgung eingesetzt werden.

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 auf Bergungsschleppern.

2. Erste nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Be-
fahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern mit einer Ladekapazitat uber
10.000 t, die in der Seeversorgung eingesetzt werden, auf dem Wehrfor-
schungsschiff ,Planet” oder auf Hochseeschleppern.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 auf Betriebsstofftransportern
mit einer Ladekapazitat Uber 10.000 t, die in der Seeversorgung eingesetzt
werden, auf dem Wehrforschungsschiff ,Planet” oder auf Hochseeschleppern.

Entgeltgruppe 11

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 auf Seeschleppern, Mehr-
zweckbooten (mittel), Taucherschulbooten oder auf seegangigen 100-t-
Schwimmkranen.

2. Erste nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Be-
fahigungszeugnis auf Bergungsschleppern.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 auf Bergungsschleppern.

Zweite technische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem schiffsma-
schinentechnischen Befahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern der
Klasse 707.

5. Zweite nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen
Befahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707.

Entgeltgruppe 10

1. Erste nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Be-
fahigungszeugnis auf Seeschleppern, Mehrzweckbooten (mittel) oder auf Tau-
cherschulbooten.

2. Zweite nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen
Befahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern mit einer Ladekapazitat aber
10.000 t, die in der Seeversorgung eingesetzt werden, auf dem Wehrfor-
schungsschiff ,Planet* oder auf Hochseeschleppern.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 auf Taucherschulbooten und
auf Seeschleppern.
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Zweite technische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem schiffsma-
schinentechnischen Befahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern mit ei-
ner Ladekapazitat Gber 10.000 t, die in der Seeversorgung eingesetzt werden,
oder auf Hochseeschleppern.

Dritte nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Be-
fahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707.

Entgeltgruppe 9c

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 5 auf Betriebsstofftransportern
der Klasse 707.

Dritte technische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem schiffsmaschi-
nentechnischen Befahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern der Klasse
707.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 auf Mehrzweckbooten (mittel).

Zweite technische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem schiffsma-
schinentechnischen Befahigungszeugnis auf Bergungsschleppern, auf dem
Wehrforschungsschiff ,Planet®, auf Seeschleppern oder auf Taucherschulboo-
ten.

Dritte technische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem schiffsmaschi-
nentechnischen Befahigungszeugnis auf Betriebsstofftransportern mit einer
Ladekapazitat Uber 10.000 t, die in der Seeversorgung eingesetzt werden,
oder auf Hochseeschleppern.

Kapitaninnen und Kapitane mit internationalem nautischen Befahigungszeug-
nis und entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 auf seegangigen 100-t-
Schwimmkranen.

Zweite und Dritte nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem
nautischen Befahigungszeugnis, auf Seeschleppern, Taucherschulbooten
oder auf Bergungsschleppern.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 5 auf Betriebsstofftransportern
mit einer Ladekapazitat tUber 10.000 t, die in der Seeversorgung eingesetzt
werden, oder auf dem Wehrforschungsschiff ,Planet".

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 6 auf Schiffen mit dieselelektri-
schem Antrieb, Betriebsstofftransportern der Klasse 707, Hochseeschleppern
oder auf dem Wehrforschungsschiff ,Planet®.

Dritte nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Be-
fahigungszeugnis auf Hochseeschleppern.
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Entgeltgruppe 9a

1.

Nautische Beschaftigte mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis,
dessen Giultigkeit mindestens einmal vorgelegen haben muss, die als Kreuz-
kartenberichtigerinnen oder -berichtiger Seekarten unter eigener Verantwor-
tung zu berichtigen haben.

Kapitaninnen und Kapitadne mit nationalem nautischen Befahigungszeugnis.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 oder 3 auf Mehrzweckbooten
(klein) oder auf seegangigen 100-t-Schwimmkranen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 4 auf Betriebsstofftransportern
der Klasse 707, auf Hochseeschleppern oder auf dem Wehrforschungsschiff
.Planet”.

Erste Funkoffizierinnen und -offiziere sowie Alleinfunkoffizierinnen und -offi-
ziere mit allgemeinem Betriebszeugnis fir Funker (General Operator’s Certifi-
cate, GOC) und Zusatzausbildung im Seefunkdienst der Bundeswehr

als Krypto-Bearbeiterinnen oder -Bearbeiter.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemall § 17 Nr. 4.)

Geprufte Elektromeisterinnen und -meister auf Schiffen.

Dockmeisterinnen und -meister mit internationalem nautischen oder schiffsma-
schinentechnischen Befahigungszeugnis oder geprufte Meisterinnen und
Meister in einschlagiger Fachrichtung auf Schwimm- oder Hebedocks.

Zweite und Dritte Funkoffizierinnen und -offiziere sowie Alleinfunkoffizierinnen
und -offiziere mit allgemeinem Betriebszeugnis fur Funker (General Operator’s
Certificate, GOC) und Zusatzausbildung im Seefunkdienst der Bundeswehr.

Bootsleute auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707 und auf Hochsee-
schleppern.

Entgeltgruppe 8

1.

Nautische Wachoffizierinnen und -offiziere mit internationalem nautischen Be-
fahigungszeugnis.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemafl § 17 Nr. 1.)

Leiterinnen und Leiter der Maschinenanlage mit internationalem schiffsma-
schinentechnischen Befahigungszeugnis.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemafl § 17 Nr. 1.)

Technische Alleinoffizierinnen und -offiziere mit internationalem schiffsmaschi-
nentechnischen Befahigungszeugnis.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 1.)




10.

11.
12.

13.
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Technische Wachoffizierinnen und -offiziere mit internationalem schiffsmaschi-
nentechnischen Befahigungszeugnis.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 1.)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 mit Zusatzausbildung im See-
funkdienst der Bundeswehr und entsprechender Tatigkeit.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 1.)

Bootsflihrerinnen und Bootsfiuhrer mit nationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis und entsprechender Tatigkeit.

Bootsfrauen und Bootsmanner.
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4

a) auf Erprobungs- oder Forschungsschiffen mit umfangreicher elektrotech-
nischer Ausrustung (z. B. Kontrollanlagen fur die Schiffsfuhrung, elektri-
sche Steuerungsanlagen, elektrische Ausrustung flr Waffenerprobung),

b) auf Diesel-Elektroschiffen,

c) auf Schwimmdocks des Marinearsenals,

d) auf Hochseeschleppern oder

e) auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 mit nationalem nautischen oder
schiffsmaschinentechnischen Befahigungszeugnis und entsprechender Tatig-
keit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 6 als Maschinistinnen oder Ma-
schinisten mit internationalem schiffsmaschinentechnischen Befahigungszeug-
nis und entsprechender Tatigkeit.

Steuerleute mit nautischem Patent.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 6 als Signalmatrosinnen oder -
matrosen auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707 oder auf Hochsee-
schleppern.

Pumpenfrauen und -manner auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707.

Entgeltgruppe 7

1.

Nautische Beschaftigte mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis,
die als Seekartenberichtigerinnen oder -berichtiger eingesetzt werden.

Nautische Wachoffizierinnen und -offiziere mit nationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis.

Dockmaschinistinnen und -maschinisten mit nationalem schiffsmaschinentech-
nischen Befahigungszeugnis auf Schwimm- oder Hebedocks.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4,

die Spezialanlagen instand halten, instand setzen und etwaige Fehler selb-
standig beseitigen.
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5. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 5
a) auf Motorbooten Uber 65 kW (89 PS),
b) auf Motorbooten, die im Fahrgastverkehr eingesetzt sind oder

c) auf Schleppschiffen (Schleppbooten) oder auf sonstigen Schiffen, die
mindestens zu einem Drittel im Schleppdienst eingesetzt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 als Signalmatrosinnen oder -matrosen.
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.

Pumpenfrauen und -manner auf Tankschiffen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 6 auf Betriebsstofftransportern
der Klasse 707 oder auf Hochseeschleppern.

Entgeltgruppe 6

1. Funkoffizierinnen und -offiziere mit allgemeinem Betriebszeugnis fir Funker
(General Operator’s Certificate, GOC).
Geratefuhrerinnen und Geratefuhrer.

3. Lagerhalterinnen und -halter auf Betriebsstofftransportern.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe auf Betriebsstofftransportern der Klasse 707
erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf § 17 Nr. 1.)

4. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Elektromechanikerin
oder Elektromechaniker oder Mechatronikerin oder Mechatroniker der Fach-
richtung Elektrotechnik oder Mechanik oder in einem vergleichbaren Ausbil-
dungsberuf mit entsprechender Tatigkeit.

5. Bootsfuhrerinnen und Bootsfiihrer.

Schiffsmechanikerinnen und -mechaniker mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 4

Schiffs-, Gerate- oder Bootspersonal (Decksleute).

Protokollerklarung

Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen auch Matrosinnen und Matrosen sowie
Motorenwarterinnen und -warter, die ihre Ausbildung vor Inkrafttreten der Ent-
geltordnung abgeschlossen haben.
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24. Pfarrhelferinnen und -helfer sowie
Seelsorgeassistentinnen und -assistenten

Entgeltgruppe 8
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 mit mindestens einjahriger Erfahrung in Ta-
tigkeiten der Entgeltgruppe 6,
die diakonische oder vergleichbare seelsorgliche Tatigkeiten ausuben.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 6
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 mit abgeschlossener mindestens eineinhalb-
jahriger diakonischer oder theologischer Ausbildung im kirchlichen Bereich.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 5

Pfarrhelferinnen und -helfer sowie Seelsorgeassistentinnen und -assistenten.

Protokollerkldrungen

Nr. 1 Eine einjahrige Erfahrung in Tatigkeiten der Entgeltgruppe 6 wird durch ein
Abschlusszertifikat nachgewiesen.

Nr. 2 Die Ausbildung muss entsprechen

a) im evangelischen Zweig der Militarseelsorge einer mindestens einein-
halbjahrigen diakonischen Ausbildung,

b) im katholischen Zweig der Militarseelsorge dem erfolgreichen Abschluss
des Grundkurses ,Theologie im Fernkurs“ gemall Rahmenprifungsord-
nung der Katholischen Akademie Domschule Wurzburg,

jeweils nachgewiesen durch ein Abschlusszertifikat.




25.

251
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Beschaftigte im Pflegedienst

Beschaftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1.

'Die Bezeichnung ,Pflegehelferinnen und Pflegehelfer" umfasst auch Gesund-
heits-und Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehel-
fer, Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten. sowie Altenpflegehelferinnen
und Altenpflegehelfer?Die Bezeichnung "Pflegerinnen und Pfleger" umfasst
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger, Pflegefachfrauen und Pflegefachmanner sowie Altenpfle-
gerinnen und Altenpfleger in allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen.

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Pflegefachfrauen und

Pflegefachmannern ausiben, sind als Pflegerinnen und Pfleger eingruppiert.

Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Pflege-
fachfrauen und Pflegefachmannern ausuben, sind als Pflegerinnen und Pfle-
ger eingruppiert.

Nach den Tatigkeitsmerkmalen fur Pflegerinnen und Pfleger sind auch Heb-
ammen und Entbindungspfleger sowie Operationstechnische Assistentinnen
und Assistenten und Anasthesietechnische Assistentinnen und Assistenten
mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung vom 17. Septem-
ber 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher
Regelung, die die Tatigkeit von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und
Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern auszuuben ha-
ben, eingruppiert.

Zu der entsprechenden Tatigkeit von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern bzw.
von Pflegerinnen und Pflegern gehdrt auch die Tatigkeit in Ambulanzen, Blut-
zentralen und Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht Uberwiegend um eine
Verwaltungs- oder Empfangstatigkeit handelt.

Die Bezeichnungen

—  Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kranken-
pfleger umfassen auch Pflegefachfrauen und Pflegefachmanner.

—  Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Kran-
kenpflegehelfer umfassen auch Krankenpflegehelferinnen und Kranken-
pflegehelfer.

—  Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kranken-
pfleger umfassen auch Krankenschwestern und Krankenpfleger.
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—  Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger umfassen auch Kinderkrankenschwestern und Kinder-
krankenpfleger.

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 9c

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie
besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen
der Protokollerklarung Nr. 7 entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Entgeltgruppe P 9

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Fach-
weiterbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3 und 6)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlosse-
ner Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft und entsprechender Tatigkeit.

"
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Entgeltgruppe P 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich auf-
grund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fall-
gruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 6)
Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit berufspadagogischer

Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Regelung und entsprechender Ta-
tigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3 und 6)
Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich auf-

grund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fall-
gruppe 2 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 6)

Entgeltgruppe P 7

1.

Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens dreijahriger Ausbildung und entspre-
chender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3 und 7)

Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Anasthesietech-
nische Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung nach
der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung
oder nach gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und jeweils entsprechen-
der Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 6

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjahriger Ausbildung und
entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 5

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit entsprechender Tatigkeit.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3)

Protokollerkldrungen:

1.

'Beschéftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behand-
lungspflege zeitlich Uberwiegend bei




- 246 -

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen oder Patien-
ten (z. B. Tuberkulose-Patientinnen oder -Patienten), die wegen der An-
steckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder Infektionssta-
tionen untergebracht sind,

b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-system)
psychiatrischen Abteilungen oder Stationen,

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen,

d) Gelahmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen und Pati-
enten,

e) Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder
von Knochenmark,

f)  an AIDS (Vollbild) erkrankten Patientinnen oder Patienten,

g) Patientinnen oder Patienten, bei denen Chemotherapien durchgefiihrt
oder die mit Strahlen oder mit inkorporierten radioaktiven Stoffen behan-
delt werden,

ausuben, erhalten fur die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche Zulage in
Hohe von 90 Euro. ?Die Zulage steht auch bei Erflllung mehrerer Tatbestande
nur einmal zu.

'Beschéftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die zeitlich iberwiegend in der
Anasthesiepflege, in der Intensivmedizin oder im Operationsdienst einschlief3-
lich der Vor- und Nachbereitung tatig sind, erhalten fir die Dauer dieser Tatig-
keit eine monatliche Zulage von 150 Euro. ?Operationsdienst leisten hierbei
Beschéftigte, die der Arztin oder dem Arzt bei der Vorbereitung, Durchfiihrung
und Nachbereitung von Operationen mit pflegerischen und operationstechni-
schen Tatigkeiten assistieren. Dies schlieRt auch invasive Operationen und
Eingriffe ein. *Sofern die Voraussetzungen nach der Protokollerklarung 1 die-
ses Unterabschnitts erflillt werden, wird nur die héhere Zulage gezahilt.

'Beschéftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behand-
lungspflege bei schwerbrandverletzten Patientinnen oder Patienten in Einhei-
ten fur Schwerbrandverletzte, denen durch die Einsatzzentrale/Rettungsleit-
stelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte vermittelt werden, ausu-
ben, erhalten eine Zulage in Hohe von 1,80 Euro fur jede volle Arbeitsstunde
dieser Pflegetatigkeit. 2Eine nach den Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2 zu-
stehende Zulage vermindert sich um den Betrag, der in demselben Kalender-
monat nach Satz 1 zusteht.

Tatigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Ent-
geltgruppe P 7 herausheben, sind

a) Tatigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach
den DKG-Empfehlungen zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kin-
der-) Krankenpflegekraften (siehe Protokollerklarung Nr. 6) vorgesehen
ist, oder

b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufga-
ben aulierhalb von Spezialbereichen nach Buchstabe a:

—  Wundmanagerin oder Wundmanager,
—  Gefalassistentin oder Gefallassistent,
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—  Breast Nurse/Lactation,

—  Painnurse,

— auf einer Stroke-Unit-Station,

— auf einer Intermediate-Care-Station oder
c) die Tatigkeit im Case- oder Caremanagement.

Auf Pflegerinnen und Pfleger in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhau-
sern oder Einrichtungen, die aufgrund Erflllung der Anforderung des Buchsta-
ben a der Protokollerklarung Nr. 4 in Entgeltgruppe P 8 eingruppiert sind, fin-
den

a) Buchstabe b der Protokollerklarung Nr. 1 und

b) § 1 Abs. 1 Ziffer 5 Unterabs. 1 des Tarifvertrages Uber die Gewahrung
von Zulagen gemaf § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT

keine Anwendung.

'Bei den Fachweiterbildungen muss es sich entweder um eine Fachweiterbil-
dung nach § 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom
29. September 2015 in der jeweiligen Fassung oder um eine Fachweiterbil-
dung nach § 1 der DKG-Empfehlung fur die Weiterbildung Notfallpflege vom
18. Juni 2019 in der jeweiligen Fassung bzw. um eine gleichwertige Weiterbil-
dung jeweils nach § 21 dieser DKG-Empfehlung handeln. “Bei der Weiterbil-
dung zur Praxisanleitung muss es sich um eine Befahigung im Sinne des § 4
Abs. 3 der Ausbildungs- und Prifungsverordnung fur die Pflegeberufe vom
2. Oktober 2018 in der jeweiligen Fassung handeln. 3Besteht keine bundes-
rechtliche Regelung der Weiterbildung, dient die DKG-Empfehlung vom

18. Juni 2019 als Mal3stab.

Die hochschulische Ausbildung befahigt dartiber hinaus insbesondere

a) zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der
Grundlage wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Ent-
scheidungen,

b) vertieftes Wissen Uber Grundlagen der Pflegewissenschaft, des gesell-
schaftlich institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns sowie
des normativ-institutionellen Systems der Versorgung anzuwenden und
die Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versor-
gung dadurch maR3geblich mitzugestalten,

c) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten
Stand der gesicherten Erkenntnisse erschlieRen und forschungsgestitzte
Problemlésungen wie auch neue Technologien in das berufliche Handeln
Ubertragen zu kdnnen sowie berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-
bedarfe zu erkennen,

d) sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch
praktischem Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert inno-
vative Losungsansatze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Hand-
lungsfeld entwickeln und implementieren zu kdnnen und

e) an der Entwicklung von Qualitatsmanagementkonzepten, Leitlinien und
Expertenstandards mitzuwirken.
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25.2 Leitende Beschaiftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1.

'Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tatigkeitsmerkmale fiir Lei-
tungskrafte in der Pflege folgende regelmallige Organisationsstruktur zu
Grunde:

a) 'Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar.
2Einer Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr als
neun Beschaftigte unterstellt.

b) 'Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. 2Einer Stationslei-
tung sind in der Regel nicht mehr als zwolf Beschaftigte unterstellt.

c) 'Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Statio-
nen. 2Einer Bereichs- bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht mehr
als 48 Beschaftigte unterstellt.

°Die Beschaftigten missen fachlich unterstellt sein.

Soweit flr vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Be-
zeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbe-
achtlich.

§ 5 gilt mit folgenden Maldgaben:

a) Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem
Teil ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschaftigt sind, zahlen entspre-
chend dem Verhaltnis dieses Anteils an der regelmalligen Arbeitszeit ei-
ner oder eines entsprechenden Vollbeschaftigten.

b)  'Auszubildende zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann, Schiilerin-
nen und Schiler in der Gesundheits- und Krankpflege, Gesundheits- und
Krankenpflegehilfe, bleiben auBer Betracht. 2Fir die Berlicksichtigung
von Stellen, auf die Schulerinnen und Schuler angerechnet werden, gilt
§ 5 Satz 4 entsprechend.

Entgeltgruppe 15

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich
—  durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie
— erheblich durch das Mal der damit verbundenen Verantwortung

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte in Krankenhausern, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit der
Aufgaben und der GroRRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten nach Fallgruppe 1.
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Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindes-
tens zu einem Dirittel

— durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

—  durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwieri-
gen Aufgaben

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte in Krankenhausern, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit der
Aufgaben und der GroRRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 13

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.

Beschaftigte in Krankenhausern, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit der
Aufgaben und der GroRRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe P 16

Beschaftigte der Entgeltgruppe P 15,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe P 15 heraushebt.

Entgeltgruppe P 15

1.

Beschaftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungslei-
terinnen oder Abteilungsleiter,

deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabenge-
bietes sowie durch grol3e Selbstandigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P
14 heraushebt.

Beschéftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Beschaftigten der
Entgeltgruppe P 16.

Entgeltgruppe P 14

1.

Beschaftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungslei-
terinnen oder Abteilungsleiter.




2.
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Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Bereichsleiterin-
nen oder Bereichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern der
Entgeltgruppe P 15.

Entgeltgruppe P 13

Beschaftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit einem héheren Mal}

von Verantwortlichkeit oder von grof3en Stationen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe P 12

1.

Beschaftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen

oder Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von Bereichsleiterinnen oder
Bereichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe P 11

1.

Beschaftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterin-
nen oder Teamleiter mit einem hdéheren Mald von Verantwortlichkeit oder von
grolen Gruppen oder Teams.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen
oder Stationsleitern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe P 10

1.

Beschaftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterin-
nen oder Teamleiter.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterin-

nen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern der Ent-
geltgruppe P 11 Fallgruppe 1.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

"
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Entgeltgruppe P 9

Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterin-
nen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Protokollerklarungen:

1.

Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, Teamleiterinnen und Teamleiter, Stati-

onsleiterinnen und Stationsleiter sowie deren standige Vertreterinnen und Ver-
treter erhalten die Zulage nach der Protokollerklarung Nr. 1 oder 2 zu Unterab-
schnitt 25.1 ebenfalls, wenn die ihnen durch ausdrtckliche Anordnung standig
unterstellten Pflegekrafte Anspruch auf die jeweilige Zulage haben.

'Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, die durch aus-
druckliche schriftliche Anordnung zu Mitgliedern der Krankenhausbetriebslei-

tung bestellt worden sind, erhalten flr die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage

in Entgeltgruppe  gemal’ § 18

P16 Nr. 2

P15 Nr. 3

2Die Zulage wird nur fiir die Zeitraume gezahlt, in denen Beschaftigte einen
Anspruch auf Entgelt oder auf Entgeltfortzahlung nach § 21 TV6D haben. 3Sie
ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 TV6D) zu berlcksichti-
gen.
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25.3 Lehrkrafte in der Pflege

Entgeltgruppe 15

Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.

Entgeltgruppe 14

1. Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.

2. Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pflegeschule.

Entgeltgruppe 13

Lehrkrafte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und —
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen — mit erfolgreich absol-
viertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) und entsprechender Tatigkeit so-
wie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 11
Lehrkrafte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte mit entsprechender Zusatzqualifikation.
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26. Pruferinnen und Prufer von Luftfahrtgerat

Vorbemerkungen

'Priferinnen und Priifer von Luftfahrtgerat, die die Nachpriferlaubnis nach der
ZDv 19/1 besitzen, erhalten eine Zulage von 40,90 Euro monatlich; die Zulage
wird nicht gewahrt, wenn eine andere Priferlaubnis die Nachpruferlaubnis le-
diglich einschlielt. 2Die Zulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23
Abs. 3 TVAD) als Bestandteil des Tabellenentgeltes. 3Die Zulage ist — auch im
Rahmen der Jahressonderzahlung - nicht zusatzversorgungspflichtig.

Entgeltgruppe 11

Geprufte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossenem Meisterlehrgang der Bundeswehr in einschlagiger
Fachrichtung

als Leiterinnen oder Leiter einer Prufgruppe.

Entgeltgruppe 10

1.

Beschaftigte mit einer Militarluftfahrzeuginstandhaltungslizenz fur Freigabebe-
rechtigtes Personal der Kategorie C gemal} der VO (EG) Nr. 1321/2014 An-
hang Il (Teil 66) und der Berechtigung zur Erteilung von Freigabebescheini-
gungen (CRS) fur mindestens zwei Luftfahrzeugmuster,

mit entsprechender Tatigkeit.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 8.)

Geprufte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit erfolg-
reich abgeschlossenem Meisterlehrgang der Bundeswehr in einschlagiger
Fachrichtung

als Systempruferinnen oder -prufer.

Beschaftigte mit einer Militarluftfahrzeuginstandhaltungslizenz fur Freigabebe-
rechtigtes Personal der Kategorie B gemal} der VO (EG) Nr. 1321/2014 An-
hang Ill (Teil 66) und der Berechtigung zur Erteilung von Freigabebescheini-
gungen (CRS) fur mindestens zwei Luftfahrzeugmuster,

mit entsprechender Tatigkeit.

Pruferinnen und Prufer flr zerstérungsfreie Werkstoffprafung im Geltungsbe-
reich C Stufe 3 gemal der Allgemeinen Regelung A2-1033/0-0-3 "Zersto-
rungsfreie Prufung”; Ziff. 308, mit der Berechtigung zur Durchfuhrung und Aus-
wertung von zerstdrungsfreien Prifungen und der Berechtigung Prifanwei-
sungen und Ausbildung/Auditierung (A2-1033/0-0-3; Ziff.138 i. V. m. Ziffer
134) von ZfP-Prufern aller Stufen zu genehmigen,

mit entsprechender Tatigkeit.
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Beschaftigte mit einer Militarluftfahrzeuginstandhaltungslizenz fir Freigabebe-
rechtigtes Personal der Kategorie C gemal} der VO (EG) Nr. 1321/2014 An-
hang Il (Teil 66) und der Berechtigung zur Erteilung von Freigabebescheini-
gungen (CRS) fur ein Luftfahrzeugmuster,

mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9¢c

1.

Beschaftigte mit einer Pruferlaubnis fur luftfahrttechnisches Prifpersonal

a) in mehr als einer Fachrichtung mit Freigabeberechtigung fir mehr als ein
Sachgebiet oder

b)  fur mindestens drei Luftfahrzeugmuster und entsprechender Freigabebe-
rechtigung

gem. Allgemeiner Regelung "Das Pruf- und Zulassungswesen fur Luftfahr-
zeuge und Luftfahrtgerat Teil 1" A1-275/2-8901,

die auf Grundlage der Berechtigung die Verkehrssicherheit des Luftfahrzeug-
musters bestatigen.

Pruferinnen und Prufer flr zerstérungsfreie Werkstoffprafung im Geltungsbe-
reich C Stufe 2 gemal der Allgemeinen Regelung A2-1033/0-0-3 "Zersto-
rungsfreie Prufung"; Ziff. 307, und der Berechtigung zur Durchflihrung und
Auswertung von zerstérungsfreien Prifungen sowie zum Entwurf von Prifan-
weisungen,

mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte mit Militarluftfahrzeuginstandhaltungslizenz (MAML) fUr Freigabe-
berechtigtes Personal der Kategorie B und der Berechtigung des Instandhal-
tungsbetriebs zur Erteilung von Freigabebescheinigungen (CRS) fur ein Luft-
fahrzeugmuster,

mit entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte mit einer Priferlaubnis fur luftfahrttechnisches Prifpersonal in ei-
ner Fachrichtung oder einer Freigabeberechtigung fir ein Sachgebiet am Luft-
fahrzeug gem. Allgemeiner Regelung "Das Pruf- und Zulassungswesen fur
Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerat Teil 1" A1-275/2-8901,

die auf Grundlage der Berechtigung die Verkehrssicherheit des Luftfahrzeug-
musters bestatigen.

"



"
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Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte mit Militarluftfahrzeuginstandhaltungslizenz (Military Airworthin-
ess Maintenance License (MAML)) fur Freigabeberechtigtes Personal der Ka-
tegorie A und der Berechtigung des Instandhaltungsbetriebs Freigabebeschei-
nigungen (Certificate of Release to Service (CRS)) zu erteilen,

mit entsprechender Tatigkeit.
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27. Rechnungsfuhrerinnen und Rechnungsfuhrer

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6,

die mindestens zu einem Drittel Trennungsgeld, Fahrkostenzuschuss, Reise-
kostenvergutung oder Umzugskostenvergutung berechnen.

Entgeltgruppe 6

Rechnungsfuhrerinnen und Rechnungsfuhrer (z. B. fur Wehrsold oder Verpfle-
gung).
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28. Beschaftigte im SchieB- und Erprobungsbetrieb

Entgeltgruppe 7

Schielleiterinnen und -leiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Elekt-
rikerin oder Elektriker, Elektronikerin oder Elektroniker oder Mechatronikerin
oder Mechatroniker oder in einem metallverarbeitenden Ausbildungsberuf und
dem Nachweis der Befahigung fur den Umgang mit Munition und Explosivstof-
fen - mindestens der Stufe B -, die Schiel3- und Versuchsvorhaben mit

a) eingefuhrter oder nicht eingefuhrter Waffe oder eingeflihrtem oder nicht
eingefuhrtem Waffensystem,

b) nicht eingeflihrter oder eingeflhrter oder belasteter Munition oder
c) veranderter Waffe oder Munition oder verandertem Waffensystem

gemal’ der Betriebsschutzweisung fur das Schiel3en bei Erprobungen, Versu-
chen und sonstigen Uberprifungen von Waffen und Munition durchfihren und
uberwachen.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Elektrikerin oder
Elektriker, Elektronikerin oder Elektroniker, Mechatronikerin oder Mechatroni-
ker oder in einem metallverarbeitenden Ausbildungsberuf, die in Sicherheits-
leitstellen den Erprobungsbetrieb koordinieren und Gberwachen.

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die an
Scheibenzuganlagen die Anlage und deren Aggregate auch warten oder in-
stand setzen.

SchieRbahnwartinnen- und warte, Schiel3standwartinnen und -warte sowie Pi-
oniergerate- oder Schiel3standgeratewartinnen und -warte mit einschlagiger
abgeschlossener Berufsausbildung.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf, die im Zielbau auf Truppenlbungsplatzen tatig sind
und die Zielbaugerate oder Scheibenzuganlagen mit elektrischen oder elektro-
nischen Baugruppen aufbauen, Uberprifen, bedienen, warten oder instand
setzen.

Entgeltgruppe 4

1.
2.

Beschaftigte an Scheibenzuganlagen.

Beschaftigte in der Tatigkeit von Beschaftigten der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 3.
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Entgeltgruppe 3

1.
2.

Schiel3standgeratewartinnen und -warte.

Fernmeldeleitungsbauerinnen und -bauer auf Schiel3platzen oder Truppen-
Ubungsplatzen.

Helferinnen und Helfer auf SchielRplatzen und Truppenlbungsplatzen.

Helferinnen und Helfer bei Erprobungen in Wehrtechnischen oder Wehrwis-
senschaftlichen Dienststellen oder im Marinearsenal.




- 259 -
29. Sportlehrerinnen und -lehrer

Entgeltgruppe 15

Sportlehrerinnen und -lehrer mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaft-
licher Hochschulbildung als Leiterinnen oder Leiter des Dezernats Sport beim
Kommando Streitkraftebasis.

Entgeltgruppe 14

Sportlehrerinnen und -lehrer mit einschlagiger abgeschlossener wissenschaft-
licher Hochschulbildung als Sportreferentinnen oder -referenten oder
Sportdezernentinnen oder -dezernenten in Kommandobehorden.

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2, die als Leitende Sportlehre-
rinnen oder -lehrer an einer Ausbildungseinrichtung oder in einem Kommando
tatig sind.

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2, die

a) in der Ausbildung von Ubungsleiterinnen oder -leitern der Bundeswehr
oder Trainerinnen oder Trainern (Truppenfachlehrerin oder -lehrer) an
der Sportschule der Bundeswehr oder an den Offiziersschulen,

b) in spezifischer Lehrtatigkeit in der Abteilung Flugphysiologie (FlugMed-

Inst) oder

c) inder wissenschaftlichen Grundlagenarbeit an der Sportschule der Bun-
deswehr

tatig sind.

Entgeltgruppe 11

1. Sportlehrerinnen und -lehrer der Entgeltgruppe 9b, die

a) inder Ausbildung von Fachsportleiterinnen oder -leitern, in Sonderlehr-
gangen oder im Rahmen von Truppenversuchen an der Sportschule der
Bundeswehr,

b) in der Weiterbildung von Ubungsleiterinnen oder -leitern der Bundeswehr
oder Fachsportleiterinnen oder -leitern,

c) in spezifischer Lehrtatigkeit (z. B. Ausbildung von Rettungsschwimmerin-
nen oder -schwimmern),
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d) in der Beratung von Kommandeurinnen oder Kommandeuren, Dienststel-
lenleiterinnen oder -leitern und Sportverantwortlichen (Sportlehrerin oder
-lehrer Truppe) oder

e) als Sportlehrerinnen oder -lehrer bei speziellen Einsatzkraften (z. B.
KSK, SEK M)

tatig sind.

2. Diplom-Sportlehrerinnen und -lehrer mit abgeschlossener Hochschulbildung
und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 10
Sportlehrerinnen und -lehrer der Entgeltgruppe 9b, die an Sportzentren der
Universitaten der Bundeswehr, an der Fuhrungsakademie der Bundeswehr
oder an Unteroffiziersschulen der Bundeswehr tatig sind.

Entgeltgruppe 9b

Staatlich geprifte Sportlehrerinnen und -lehrer sowie staatlich geprufte Fach-
sportlehrerinnen und -lehrer mit entsprechender Tatigkeit.

"
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30. Strahlgeratebedienerinnen und -bediener

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3,
deren Tatigkeit an das fachliche Geschick besondere Anforderungen stellt.

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte, die Strahlgerate fur feste Strahimittel bedienen.
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31. Taucherinnen und Taucher sowie
Taucherarztgehilfinnen und -gehilfen
Entgeltgruppe 9b

Tauchermeisterinnen und -meister mit Tauchermeisterprifung als Taucherein-
satzleiterinnen oder -einsatzleiter.

Entgeltgruppe 8

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die Erprobungsaufgaben durchflhren.

2. Taucherarztgehilfinnen und -gehilfen, die mit Erfolg an einem Taucherarzt-ge-
hilfen-Lehrgang der Bundeswehr teilgenommen haben.

Entgeltgruppe 7

Taucherinnen und Taucher mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbil-
dung.

Entgeltgruppe 6

1. Taucherinnen und Taucher.
2. Signalfrauen und -manner mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbil-
dung.

Entgeltgruppe 5

Signalfrauen und -manner.




- 263 -

32. Beschaftigte im Wachdienst

Entgeltgruppe 6

Wachleiterinnen und Wachleiter.

Entgeltgruppe 5

1.

Wachschichtfihrerinnen und Wachschichtfiihrer, die die Aufsicht fUhren und
die selbst nicht regelmafiig Wache gehen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4, die zugleich den Dienst als Aufsichtsha-
bende wahrnehmen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3 mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 4

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3 mit abgeschlossener Berufsausbildung mit
einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren und entsprechender Ta-
tigkeit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3, die mit militarischen Aufgaben im Sinne des
§ 1 Abs. 3 des Gesetzes Uber die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die
Ausubung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und ver-
blndeter Streitkrafte sowie zivile Wachpersonen (UZwGBw) beauftragt sind.

Entgeltgruppe 3

Wachterinnen und Wachter.

Protokollerklarung

Einschlagige Berufsausbildung ist z. B. die Ausbildung als Fachkraft fir Schutz
und Sicherheit.
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Teil V
Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich des
Bundesministeriums fir Digitales und Verkehr

Vorbemerkungen zu den Abschnitten 1 bis 4

Fur die Gultigkeit, die Gleichwertigkeit und den Umfang der nautischen und
schiffsmaschinentechnischen Befahigungszeugnisse wird zwischen folgenden
Bereichen und Berufsgruppen unterschieden:

(1) Beschaftigte auf Schiffen und schwimmenden Geraten sowie an Land im
Bereich der Seeschifffahrtsstrallen und See:

a) 'Die Unterscheidung zwischen den internationalen und nationalen
Befahigungszeugnissen richtet sich fir die Beschaftigten auf den
Schiffen und schwimmenden Geraten sowie an Land im Bereich
der Seeschifffahrtsstrallen und See nach der Verordnung Uber die
Befahigungen der Seeleute in der Seeschifffahrt (Seeleute-Befahi-
gungsverordnung — See-BV) in der jeweils geltenden Fassung. ?Die
Befahigungszeugnisse des Kapitans in der kistennahen Fahrt bis
500 BRZ und des nautischen Wachoffiziers in der kiistennahen
Fahrt bis 500 BRZ gelten weiterhin als nationale Befahigungszeug-
nisse. 3Die Befahigungszeugnisse des Kapitans auf kleineren Schif-
fen bis 100 BRZ gelten als nationale Befahigungszeugnisse.

b) Beschaftigte auf Schiffen und schwimmenden Geraten, von denen
ein nautisches oder schiffsmaschinen- bzw. elektrotechnisches Be-
fahigungszeugnis oder Befahigungsnachweis zum Schiffselektriker
verlangt wird, mussen Uber ein gultiges Befahigungszeugnis bzw.
Befahigungsnachweis nach der See-BV verfugen.

c) Beschaftigte, die an Land eingesetzt werden und von denen ein
nautisches oder schiffsmaschinen- bzw. elektrotechnisches Befahi-
gungszeugnis oder Befahigungsnachweis zum Schiffselektriker ver-
langt wird, mussen uber ein Befahigungszeugnis bzw. Befahigungs-
nachweis nach der See-BV verfugen, dessen Gultigkeit mindestens
einmal vorgelegen haben muss.

d) Die Gleichwertigkeit der Befahigungszeugnisse, die vor dem 1. Juni
2014 ausgestellt worden sind, zu den in Buchstaben b und ¢ gefor-
derten Befahigungszeugnissen ergibt sich wie folgt:



(2)

"
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See-BV ab Befahigungs- Patente bis 2002 | Ehemalige DDR
1.6.2014 zeugnisse nach ab
SchOffAusbV vor 1.4.1972
dem 1.6.2014
Internationales Internationales AG, AGW AB, AS
nautisches Befa- | nautisches Befa- | oM. AMw A4, A3, B6, B5
higungszeugnis higungszeugnis
AK, AKW A2, A1
NK, NEO, NWO, B2 B1
o2 POV B BG, Baw, BK, ’
BKW
Nationales nauti- | Nationales nauti- | AN
sches Befahi- sches Befahi- AKU
gungszeugnis gungszeugnis
NK 500; NK 100,
NWO 500, NSF, BKii
BKu
Internationales Internationales Cl Ce6, C5
schiffsmaschinen- | schiffsmaschinen- | ¢
technisches Be- technisches Be-
fahigungszeugnis | fahigungszeugnis
TLM, TZO, TWO CT C4,C3
CTwW
CMa C2,C1
CMaWw
Schiffsmaschi- Schiffsmaschinen | CKi,
nentechnisches | technisches CMot,
Beféhigungs- Befahigungszeug | \1aschinisten-
zeugnis zum nis zum ¥
ten fiir Schiffe mit | en fur Schiffe mit
einer Antriebsleis- | €iner Antriebs-
tung bis 750 kw | leistung bis 750
kW
TSM

'Beschéftigte auf Schiffen und schwimmenden Geraten sowie an Land
im Bereich der Binnenschifffahrtsstrallen (Bundeswasserstralten Rhein,
Mosel und Donau sowie diejenigen Bundeswasserstraf3en, auf denen die
Binnenschifffahrtsstrallen-Ordnung gilt):

°Die Zuordnung der entsprechenden nautischen Befahigungszeugnisse
richtet sich fur die Beschaftigten auf Schiffen und schwimmenden Gera-
ten sowie an Land im Bereich der Binnenschifffahrtsstral3en nach der
Verordnung uber die Besatzung und uber die Befahigungen der Besat-
zung von Fahrzeugen in der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtpersonal-
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verordnung — BinSchPersV) in der jeweils geltenden Fassung und im Be-
reich des Rheins nach der Verordnung Uber das Schiffspersonal auf dem
Rhein (Schiffspersonalverordnung-Rhein — RheinSchPersV) in der je-
weils geltenden Fassung.

3Hierbei wird zwischen einem Befahigungszeugnis ohne Einschrankun-
gen und einem Befahigungszeugnis mit Einschrankungen entsprechend

der RheinSchPersV und der BinSchPersV wie folgt unterschieden:

BinSchPersV BinSchPatV RheinSchPersV | RheinSchPersV
ab 18.1.2022 bis 17.1.2022 ab 1.4.2023 bis 31.3.2023
Nautisches | Unionspatent Schifferpatent Rheinpatent Groles Patent
Befahi- A
gungszeug-
nis ohne Schifferpatent
Einschran- B
kungen
Nautisches | Kleinschiffer- Schifferpatent Behordenpatent | Kleines Patent**
Befahi- zeugnis c1*
gungs- Befahigungs- Behdrdenpatent
zeugnis mit | Behordenschif- | Schifferpatent zeugnis nach
Einschrén- | ferzeugnis cz* den nationalen Befahigungs-
kungen Vorschriften der | zeugnis nach
Rheinuferstaa- den nationalen
ten und Belgi- Vorschriften der
ens fur Binnen- | Rheinuferstaa-
gewasser ten und Belgi-
ens fur Binnen-
gewasser

* Die Schifferpatente C1 und C2 sind zum 18. Januar 2022 weggefallen. Sie bleiben bis zu dem auf der
Patentkarte vermerkten Unglltigkeitsdatum, lIangstens jedoch bis zum 17. Januar 2032 gultig. Die Uber-
gangsbestimmungen der BinSchPersV sind zu beachten.

> Das Kleine Patent auf dem Rhein ist zum 1. April 2023 weggefallen. Kleine Rheinpatente bleiben bis zu
dem auf der Patentkarte vermerkten Ungultigkeitsdatum, langstens jedoch bis zum 17. Januar 2032
glltig. Die Ubergangsbestimmungen der RheinSchPersV sind zu beachten.

“Nachweise Uber erforderliche Streckenkunde bleiben davon unberihrt.
Die Befahigung zum Fiihren eines Dienstfahrzeuges der Wasserstra-
Ren- und Schifffahrtsverwaltung von weniger als 20 Metern Lange und
ohne Zulassung oder Eignung zum Schieben oder Schleppen kann auch
durch einen amtlichen Berechtigungsschein i. S. d. BinSchPersV nach-
gewiesen werden. ®Der amtliche Berechtigungsschein ist in diesen Fallen
einem nautischen Befahigungszeugnis mit Einschrankungen gleichzuset-
zen.

"Die Ubergangsbestimmungen der BinSchPersV zur Giiltigkeit von Befa-
higungsnachweisen und -zeugnissen, die vor dem 18. Januar 2022 er-
worben wurden, sowie die Ubergangsbestimmungen der RheinSchPersV
zur Gultigkeit von Befahigungsnachweisen und -zeugnissen, die vor dem
1. April 2023 erworben wurden, finden entsprechende Anwendung.
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FUr Beschaftigte auf Schiffen und schwimmenden Geraten, die sowohl im
Kusten- als auch im Binnenbereich eingesetzt sind (z. B. auf dem Nord-Ost-
see-Kanal), findet je nach Anforderung an das Befahigungszeugnis entweder
Unterabschnitt 1.1 (Kustenbereich) oder Unterabschnitt 2.1 (Binnenbereich)

Anwendung.

Die Zuordnung der Wasserfahrzeugtypen richtet sich nach der Verwaltungs-
vorschrift der Wasserstral3en- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Ob-
jektkatalog (ObKat) VV-WSV 1102 in der Fassung vom 31. Januar 2005.

"
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1 Beschaftigte bei der WasserstraRen- und
Schifffahrtsverwaltung - Kistenbereich

1.1 Besatzungen von Schiffen und schwimmenden Geraten

Vorbemerkungen

1. Dieser Unterabschnitt gilt flir Besatzungen von Schiffen und schwimmenden
Geraten auf Wasserstral3en, die unter die Seeschifffahrtsstrallen-Ordnung
(SeeSchStrO) fallen.

2. Der Begriff Schiffsfuhrerinnen und SchiffsfUhrer umfasst auch Bootsfuhrerin-
nen und Bootsfuhrer.

Entgeltgruppe 12

1. Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfihrer mit abgeschlossener technischer Hoch-
schulbildung, durch die ein internationales nautisches Befahigungszeugnis er-
worben wird, auf einem Gewasserschutzschiff.

2. Gerateflhrerinnen und Gerateflhrer mit abgeschlossener technischer Hoch-
schulbildung, durch die ein internationales nautisches Befahigungszeugnis er-
worben wird, auf einem Laderaumsaugbagger.

Entgeltgruppe 11

1. Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfihrer mit abgeschlossener technischer Hoch-
schulbildung, durch die ein internationales nautisches Befahigungszeugnis er-
worben wird, und entsprechender Tatigkeit.

2. Leiterinnen und Leiter der Maschinenanlage mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung, durch die ein internationales schiffsmaschinentechnisches
Befahigungszeugnis erworben wird, und entsprechender Tatigkeit.

3. Erste nautische Offizierinnen und Offiziere mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung, durch die ein internationales nautisches Befahigungszeug-
nis erworben wird, auf einem Gewasserschutzschiff.

Entgeltgruppe 10
Schiffsfiihrerinnen und Schiffsfihrer mit internationalem nautischen Befahi-

gungszeugnis und Zusatzqualifikation zur Seevermessungstechnikerin oder
zum Seevermessungstechniker und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9b

1. Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfiuhrer mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis und entsprechender Tatigkeit.
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Geratefuhrerinnen und Geréatefiihrer mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis und entsprechender Tatigkeit.

Steuerleute mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis und entspre-
chender Tatigkeit auf einem Gewasserschutzschiff oder auf einem Laderaum-
saugbagger.

Steuerleute mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis und Zu-
satzqualifikation zur Seevermessungstechnikerin oder zum Seevermessungs-
techniker und entsprechender Tatigkeit.

Leiterinnen und Leiter der Maschinenanlage mit internationalem schiffsma-
schinentechnischen Befahigungszeugnis und entsprechender Tatigkeit.

Maschinistinnen und Maschinisten mit internationalem schiffsmaschinentech-
nischen Befahigungszeugnis und entsprechender Tatigkeit auf einem Gewas-
serschutzschiff oder auf einem Laderaumsaugbagger.

Staatlich geprufte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tatigkeit
sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben, auf einem Gewasserschutz-
schiff oder auf einem Laderaumsaugbagger.

Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfihrer mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis bis 500 BRZ in der kiistennahen Fahrt mit Einsatzen in den Ge-
wassern und Fahrten nach Hafen des europaischen Teiles der Niederlande,
Polens und Danemark (mit Ausnahme der Faréer und Gronland) und Zu-
satzqualifikation zur Seevermessungstechnikerin oder zum Seevermessungs-
techniker und entsprechender Tatigkeit.

Elektrotechnische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem elektrotechni-
schen Befahigungszeugnis und entsprechender Tatigkeit auf einem Gewas-
serschutzschiff oder auf einem Laderaumsaugbagger.

Entgeltgruppe 9a

1.

Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfihrer mit nationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis und Zusatzqualifikation zur Seevermessungstechnikerin oder zum
Seevermessungstechniker und entsprechender Tatigkeit.

Schiffsfuhrerinnen und Schiffsflihrer mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis bis 500 BRZ in der kistennahen Fahrt mit Einsatzen in den Ge-
wassern und Fahrten nach Hafen des europaischen Teiles der Niederlande,
Polens und Danemarks (mit Ausnahme der Faréer und Gronland) und ent-
sprechender Tatigkeit.

Geratefuhrerinnen und Geratefuhrer mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis bis 500 BRZ in der kiistennahen Fahrt mit Einsatzen in den Ge-
wassern und Fahrten nach Hafen des europaischen Teiles der Niederlande,
Polens und Danemarks (mit Ausnahme der Farder und Gronland) und ent-
sprechender Tatigkeit.

Steuerleute mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis bis 500 BRZ
in der kistennahen Fahrt mit Einsatzen in den Gewassern und Fahrten nach
Hafen des europaischen Teiles der Niederlande, Polens und Danemark (mit
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Ausnahme der Faréer und Gronland) und Zusatzqualifikation zur Seevermes-
sungstechnikerin oder zum Seevermessungstechniker und entsprechender
Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

1.

10.

11.

Schiffsfihrerinnen und Schiffsfihrer mit nationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis.

Gerateflhrerinnen und Gerateflhrer mit nationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis und entsprechender Tatigkeit.

Steuerleute mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis und entspre-
chender Tatigkeit.

Maschinistinnen und Maschinisten mit internationalem schiffsmaschinentech-
nischen Befahigungszeugnis zum technischen Wachoffizier und entsprechen-
der Tatigkeit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1

mit Zusatzqualifikation zur Seevermessungstechnikerin oder zum Seevermes-
sungstechniker und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Steuerleute mit nationalem nautischen Befahigungszeugnis und Zusatzqualifi-
kation zur Seevermessungstechnikerin oder zum Seevermessungstechniker
und entsprechender Tatigkeit.

Bordhandwerkerinnen und Bordhandwerker mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung im metalltechnischen Bereich, die auf einem Laderaumsaugbagger
selbstandig besonders schwierige Arbeiten durchfihren, z. B. Fehlersuche,
Schadensfeststellung und Instandsetzung von baggertechnischen und hydrau-
lischen Systemen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2,
die Spezialanlagen auf einem Gewasserschutzschiff oder auf einem Lade-
raumsaugbagger warten, instand setzen und Fehler selbstandig beseitigen.

Bootsleute mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, denen min-
destens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts mindestens der Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2 unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Rohrflihrerinnen und Rohrflihrer mit nationalem nautischen Befahigungszeug-
nis auf einem Laderaumsaugbagger.

Fahrschiffsfuhrerinnen und Fahrschiffsfihrer mit nationalem nautischen Befa-
higungszeugnis auf dem Nord-Ostsee-Kanal.
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Entgeltgruppe 7

1.
2.

10.

Steuerleute mit nationalem nautischen Befahigungszeugnis.

Geratefuhrerinnen und Geratefiihrer mit schiffsmaschinentechnischem Befahi-
gungszeugnis zum Schiffsmaschinisten.

Maschinistinnen und Maschinisten mit schiffsmaschinentechnischem Befahi-
gungszeugnis zum Schiffsmaschinisten.

Fahrmaschinistinnen und Fahrmaschinisten mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung im elektro- oder metalltechnischen Bereich auf einer Schwebefahre.
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

die auf einem Laderaumsaugbagger schwierige Spezialarbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Kranfuhrerinnen und Kranfuhrer mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung auf einem Gewasserschutzschiff oder einem Tonnenleger.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Erste Seezeichenmatrosinnen und -matrosen mit einschlagiger abgeschlosse-

ner Berufsausbildung auf einem Tonnenleger oder einem Gewasserschutz-
schiff.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Erste Matrosinnen und Matrosen mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung auf einem Laderaumsaugbagger.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2,
die Spezialanlagen warten, instand setzen und Fehler selbstandig beseitigen.

Steuerleute mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis bis 500 BRZ
in der kustennahen Fahrt mit Einsatzen in den Gewassern und Fahrten nach
Hafen des europaischen Teiles der Niederlande, Polens und Danemark (mit

Ausnahme der Faréer und Gronland).

(Beschaftigte dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§17 Nr. 3.)

Entgeltgruppe 6

1.

Kranfuhrerinnen und Kranflhrer sowie Erdbaugeratefuhrerinnen und Erdbau-
gerateflhrer mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung auf Schiffen
oder schwimmenden Geraten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

"
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die zugleich als Kochin oder Koch eingesetzt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Kdéchinnen und Kéche mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung.
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 auf einem Gewasserschutz-
schiff oder auf einem Laderaumsaugbagger.

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und ent-
sprechender Tatigkeit.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 1.)

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im elektro- oder metall-
technischen Bereich und entsprechender Tatigkeit.

3. Stewardessen und Stewards mit abgeschlossener einschlagiger Ausbildung
aus dem Gastronomie- oder Hauswirtschaftsbereich.

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte auf Schiffen oder schwimmenden Geraten.

Protokollerkldarungen

Nr. 1 Einschlagige Berufsausbildungen sind z. B. die Ausbildung als Schiffsmecha-

nikerin und Schiffsmechaniker oder die frihere Ausbildung als Matrosin und
Matrose.

Nr. 2 Hochwertige Arbeiten sind z. B. Tatigkeiten als Erste Matrosin oder Erster

Matrose oder im maschinentechnischen oder elektromechanischen Betrieb.
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1.2 Beschaftigte an Seeschleusen

Entgeltgruppe 9a
Wachleitende Schleusenmeisterinnen und -meister sowie Betriebsstellenleite-

rinnen und -leiter mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis und ent-
sprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

1. Wachleitende Schleusenmeisterinnen und -meister mit nationalem nautischen
Befahigungszeugnis.

2. Schleusenmaschinistinnen und -maschinisten mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung im metall- oder elektrotechnischen Bereich,

die auf der Seeschleuse Wilhelmshaven schichtweise die Verantwortung fur
den technischen Betrieb tragen.

3. Schleusenmeisterinnen und -meister mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis.
Entgeltgruppe 7

1. Schleusenmeisterinnen und -meister mit nationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis oder mit nautischem Befahigungszeugnis des Binnenbereiches.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,
die selbstandig Instandsetzungsarbeiten ausfihren.

Entgeltgruppe 6

1. Schleusen- oder Pumpwerksmaschinistinnen und -maschinisten mit abge-
schlossener Berufsausbildung im metall- oder elektrotechnischen Bereich.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 als Schleusengehilfinnen oder -gehilfen.

Entgeltgruppe 5
Schleusendecksleute mit abgeschlossener Berufsausbildung als Schiffsme-

chanikerin oder -mechaniker, Matrosin oder Matrose oder Binnenschifferin
oder Binnenschiffer.

Entgeltgruppe 4

Schleusendecksleute.
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1.3 Beschaftigte an Land im nautischen Bereich

Vorbemerkung

Dieser Unterabschnitt gilt auch flr Beschaftigte an Land im nautischen Be-
reich der Bundesstelle fur Seeunfalluntersuchung.

Entgeltgruppe 15

Beschaftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe 14

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

3. Untersuchungsfihrerinnen und Untersuchungsfiuhrer bei Seeunfalluntersu-
chungen mit einer wissenschaftlichen Hochschulbildung im Bereich Schiffsfuh-
rung- oder Schiffsbetriebstechnik, durch die ein internationales Befahigungs-
zeugnis erworben wird.

4. Untersuchungsfihrerinnen und Untersuchungsfiuhrer bei Seeunfalluntersu-
chungen mit einer wissenschaftlichen Hochschulbildung im Bereich Schiffs-
bau.

Entgeltgruppe 13

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 mit darauf aufbauender abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tatig-
keit.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Mal} der Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.



- 275 -

Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1

mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder Spezialaufgaben
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich

mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
oder Spezialaufgaben

aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

Leiterinnen und Leiter einer Verkehrszentrale mit abgeschlossener techni-
scher Hochschulbildung, durch die ein internationales nautisches Befahi-
gungszeugnis erworben wird.

Untersuchungskrafte bei Seeunfalluntersuchungen mit abgeschlossener tech-
nischer Hochschulbildung, durch die ein internationales nautisches Befahi-
gungszeugnis erworben wird.

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen
aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 mit Zusatzqualifikation zum
Nautiker vom Dienst und entsprechender Tatigkeit in einer Verkehrszentrale.

Entgeltgruppe 10

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung, durch die ein
internationales nautisches Befahigungszeugnis erworben wird, und entspre-
chender Tatigkeit.

Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung, durch die ein
internationales nautisches Befahigungszeugnis erworben wird, und entspre-
chender Tatigkeit in einer Verkehrszentrale.
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Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,
deren Tatigkeit selbstandige Leistungen erfordert.
Nautische Beschaftigte mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis,

die die dadurch erworbenen Fahigkeiten und Kenntnisse in der Bauaufsicht
anwenden.

Nautische Beschaftigte mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis
und entsprechender Tatigkeit in einer Verkehrszentrale.

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7,

deren Tatigkeit mindestens zu einem Drittel selbstandige Leistungen erfordert.
Nautische Beschaftigte mit nationalem nautischen Befahigungszeugnis und
entsprechender Tatigkeit in einer Verkehrszentrale.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 1.)

Hafenmeisterinnen und -meister mit internationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis.

Entgeltgruppe 7

Nautische Beschaftigte mit internationalem nautischen Befahigungszeugnis
und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 6

1.

Nautische Beschaftigte mit nationalem nautischen Befahigungszeugnis und
entsprechender Tatigkeit.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 1.)

Hafenaufseherinnen und -aufseher mit nationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis.
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Beschaftigte bei der WasserstraBen- und
Schifffahrtsverwaltung - Binnenbereich

Besatzungen von Schiffen und schwimmenden Geraten

Vorbemerkungen

1.

Dieser Unterabschnitt gilt flir Besatzungen von Schiffen und schwimmenden
Geraten auf Binnenschifffahrtsstral3en (Bundeswasserstra3en Rhein, Mosel
und Donau sowie diejenigen Bundeswasserstral’en, auf denen die Binnen-
schifffahrtsstraRen-Ordnung gilt).

Der Begriff Schiffsfuihrerinnen und Schiffsfihrer umfasst auch Bootsfuhrerin-
nen und Bootsfluhrer.

Entgeltgruppe 9a

1.

Gerateflhrerinnen und Gerateflhrer mit nautischem Befahigungszeugnis mit
Einschrankung auf einem selbstfahrenden Loffelschwimmbagger, selbstfah-
renden Hebebock oder selbstfahrenden Taucherschacht.

Einsatzleiterinnen und -leiter mit nautischem Befahigungszeugnis ohne Ein-
schrankung auf einem Taucherschacht.

Entgeltgruppe 8

1.

Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfuhrer mit nautischem Befahigungszeugnis mit
Einschrankungen auf einem Peilschiff, hydrologischen Messschiff oder Eisbre-
cher.

Schiffsfihrerinnen und Schiffsfihrer sowie Geratefihrerinnen und Geratefuh-
rer mit nautischem Befahigungszeugnis mit Einschrankungen, denen kein
Schiff oder schwimmendes Gerat fest zugewiesen ist.

Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfiihrer auf Schiffen, fir deren Einsatz ein nauti-
sches Befahigungszeugnis ohne Einschrankungen erforderlich ist.

Geratefuhrerinnen und Geratefuhrer auf Schiffen, fur deren Einsatz ein nauti-
sches Befahigungszeugnis ohne Einschrankungen erforderlich ist.

Geratefuhrerinnen und Geratefuhrer auf einem Hebebock oder Taucher-
schacht.
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2

mit verwaltungsinterner vermessungstechnischer Fortbildung, die Vermes-
sungstatigkeiten ausuben.
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Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2,
die auf einem Taucherschacht oder Hebebock tatig sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2,
die zugleich als Geratefuhrerinnen oder Geratefuhrer tatig sind.

Fahrschiffsfihrerinnen und Fahrschiffsfuhrer mit nautischem Befahigungs-
zeugnis auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Entgeltgruppe 7

1.

Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfuhrer sowie Geratefuhrerinnen und Geratefuh-
rer auf Schiffen, fir deren Einsatz ein nautisches Befahigungszeugnis mit Ein-
schrankungen erforderlich ist.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich
(z. B. Binnenschifferinnen und Binnenschiffer oder Metallbauerinnen und Me-
tallbauer) und Zusatzqualifikation zur Maschinistin oder zum Maschinisten
oder der Qualifikation als Maschinenkundige oder Maschinenkundiger und
entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,

die auf einem Spezialschiff oder auf einem schwimmenden Gerat mit eigenem
Antrieb oder auf einem Hebebock tatig sind und in alleiniger Verantwortung
die maschinentechnischen Aufgaben wahrnehmen.

Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

die als Matrosenmotorenwarterinnen oder -warter oder als Bootsfrauen oder
Bootsmanner tatig sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu Protokollerklarung)

Kdéchinnen und Kdche mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,
die zugleich als Koéchin oder Koch eingesetzt sind.
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Entgeltgruppe 5

1. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung zur Binnenschifferin oder
zum Binnenschiffer, die als Matrosinnen oder Matrosen tatig sind.

2. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und der Qualifikation zur
Matrosin oder zum Matrosen und entsprechender Tatigkeit.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 4 mit der Qualifikation zur Matrosenmotoren-

warterin oder zum Matrosenmotorenwarter oder zur Bootsfrau oder zum
Bootsmann und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 4

Matrosinnen und Matrosen.

Entgeltgruppe 3

Bordarbeiterinnen und Bordarbeiter
(ungelerntes Boots-, Gerate- und Schiffspersonal).
Protokollerklarung

Hochwertige Arbeiten sind z. B. Tatigkeiten als Kran- oder Erdbaugeratefihre-
rin oder Kran- oder Erdbaugeratefuhrer oder Peil- und Messarbeiten.
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2.2 Beschiftigte an Schleusen an BinnenschifffahrtsstraBen

Vorbemerkung

Bootsschleusen sind Schiffsschleusen fur den Verkehr mit kleinen Schiffen,
besonders Sportbooten gemaf DIN 4054 in Verbindung mit der Verwaltungs-
vorschrift der WSV des Bundes (VV-WSV 2302) ,Schleusenbetrieb an Binnen-
schifffahrtsstrallen®.

Entgeltgruppe 9a
Betriebsstellenleiterinnen und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung und Zusatzqualifikation zur Schichtleiterin oder zum Schichtleiter
a) in einer Leitzentrale fur Schleusenanlagen,
b) an den Schleusen Iffezheim oder Geesthacht oder
c) in der Betriebszentrale Gdsselthalmihle.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1. Schichtleiterinnen und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und
Zusatzqualifikation zur Schichtleiterin oder zum Schichtleiter

a) in einer Leitzentrale fur Schleusenanlagen,
b) an den Schleusen Iffezheim oder Geesthacht oder
c) in der Betriebszentrale Gdsselthalmuhle.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
2. Betriebsstellenleiterin und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung
und Zusatzqualifikation zur Schichtleiterin oder zum Schichtleiter
an einer Schleusenanlage.
3. Betriebsstellenleiterinnen und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung und Zusatzqualifikation zur Schichtleiterin oder zum Schichtleiter
an einer Leitzentrale flr Bootschleusen.

Entgeltgruppe 7

1. Schichtleiterinnen und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und
entsprechender Zusatzqualifikation
an einer Schleusenanlage.

2. Betriebsstellenleiterinnen und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung und Zusatzqualifikation zur Schichtleiterin oder zum Schichtleiter
an einer Bootsschleuse mit dazugehorigen Wehren.



3.

-281 -

Schichtleiterinnen und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und
entsprechender Zusatzqualifikation

an einer Leitzentrale flr Bootschleusen.

Entgeltgruppe 6

1.
2.

(aufgehoben mit Wirkung vom 31.08.2016)

Schichtleiterinnen und -leiter mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und
entsprechender Zusatzqualifikation
an einer Bootsschleuse mit dazugehorigen Wehren.

Beschaftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einer Leitzentrale
und entsprechender Tatigkeit.

Schaltwarterinnen und Schaltwarter mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung.

Entgeltgruppe 5

1.

Schleusen- und Wehrgehilfinnen und -gehilfen mit einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung.

Beschaftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, denen die Be-
triebsabwicklung an einer Bootsschleuse mit dazugehdrigen Wehren obliegt.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 1)

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Entgeltgruppe 4

Beschaftigte der Entgeltgruppe 3,

denen mindestens schichtweise die Betriebsabwicklung an einer Boots-
schleuse und den dazugehdrigen Wehren obliegt.

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte an einer Schleusen- oder Wehranlage.

"
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Protokollerklarungen

Nr. 1 Bei Ubertragung einer entsprechenden Tétigkeit bis zum 31. Dezember 2034
sind Betriebsstellenleiterinnen und -leiter im Mehrschichtbetrieb an einer
Schleusenanlage, die fur den Schiffsverkehr auf Wasserstral3en der Klasse 1V
und hoher eingerichtet ist, in Entgeltgruppe 9a eingruppiert.

Nr. 2 Bei Ubertragung einer entsprechenden Tétigkeit bis zum 31. Dezember 2034
sind Schichtleiterinnen und -leiter im Mehrschichtbetrieb an einer Schleusen-
anlage, die fur den Schiffsverkehr auf Wasserstral3en der Klasse IV und héher
eingerichtet ist, in Entgeltgruppe 8 eingruppiert.

Nr. 3 Die Betriebsabwicklung erfordert keine Zusatzqualifikation als Schichtleiterin
oder Schichtleiter.
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2.3 Beschiftigte an Land im nautischen Bereich

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c, deren Tatigkeit sich

durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c her-
aushebt.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c, deren Tatigkeit sich

mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
aus der Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.

Entgeltgruppe 9c

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraus-
hebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 9b
1. Nautische Beschaftigte mit nautischem Befahigungszeugnis und entsprechen-
der Tatigkeit,

deren Tatigkeit grindliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstandige
Leistungen erfordert.

2. Nautische Sachverstandige mit nautischem Befahigungszeugnis in einer
Schiffsuntersuchungskommission.

3. Leiterinnen und Leiter einer Revierzentrale mit nautischem Befahigungszeug-
nis.
Entgeltgruppe 8

Nautische Beschaftigte mit nautischem Befahigungszeugnis und entsprechen-
der Tatigkeit in einer Revierzentrale.
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3 Beschaftigte mit WSV-spezifischen Tatigkeiten an
Land
Vorbemerkung

Dieser Abschnitt gilt sowohl fur den Kisten- als auch fur den Binnenbereich.

Entgeltgruppe 9b

Geprufte Wasserbaumeisterinnen und -meister als Erste Wasserbaumeisterin-
nen oder -meister im Leitungsbereich eines AuRenbezirks.

Entgeltgruppe 9a

1.

Geprufte Wasserbaumeisterinnen und -meister als Zweite Wasserbaumeiste-
rinnen oder -meister im Leitungsbereich eines Aul3enbezirks.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und Unter-
weisung im Schiffseichdienst und entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3,

die bei Entwicklungs- und Versuchsarbeiten an Modellen oder bei der Erstel-
lung von Modellen selbstandig und gestaltend mitwirken, wenn diese Tatigkei-
ten Uberdurchschnittliche Kenntnisse der Werkstoffe und deren Verarbeitung
erfordern.

Entgeltgruppe 8

1.

Geprufte Wasserbaumeisterinnen und -meister mit entsprechender Tatigkeit in
einem Aul}enbezirk.

Tauchermeisterinnen und -meister mit entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die beson-
ders schwierige Instandsetzungen oder besonders schwierige Spezialarbeiten
an Seezeichen oder an Modellen selbstandig durchfihren.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung als Maschi-
nistinnen und Maschinisten auf Schleusen, Pumpwerken oder Hubbricken.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im metalltechnischen Be-
reich, die

a) selbstandig besonders schwierige Einbauten von Schiffsantriebsanlagen
durchfuhren,

b) auf Prufstanden Motoren einstellen, einregulieren und abbremsen oder
c) Dieselmotoren Uberholen und einstellen.
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Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im elektrotechnischen Be-
reich, die besonders schwierige Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an
komplizierten elektrischen Anlagen oder Geraten selbstandig ausfihren.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die selb-
standig besonders schwierige Arbeiten an Antrieben oder Steuerungen aus-
fuhren.

Maschinistinnen und Maschinisten in der Leitstelle und den Maschinenanlagen
des Fahrzeug- und FuRgangertunnels Rendsburg sowie der Klappbrucke (fri-
her Herrenbricke) in Libeck.

Wasserbewirtschafterinnen und —bewirtschafter mit einschlagiger abgeschlos-
sener Berufsausbildung in der Fernsteuerzentrale Datteln, den Zentralen fir
Wasserbewirtschaftung Minden, Magdeburg — Rothensee, Gosselthalmunhle,
Griesheim, Eddersheim und Leda-Sperrwerk.

Entgeltgruppe 7

1.

Bauaufseherinnen und -aufseher mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung, die die von Unternehmern auszufuhrenden Bauarbeiten beaufsichtigen,
z. B. an Schleusen, Wehren oder Briicken.

Taucherinnen und Taucher mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbil-
dung.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung, die schwie-
rige Spezialarbeiten an Seezeichen oder an Modellen verrichten.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung sowie mit Zusatzqualifika-
tion zur Vergabefachkraft und entsprechender Tatigkeit, z. B. selbstandiges
Erstellen von Leistungsverzeichnissen.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2, die hochwertige Arbeiten ver-
richten.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 6

1.

Dammbeobachterinnen und -beobachter mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung.

Elektronikerinnen und Elektroniker mit abgeschlossener Berufsausbildung und
entsprechender Tatigkeit.

Kranfuhrerinnen und Kranflhrer, Erdbaugeratefuhrerinnen und Erdbaugerate-
fihrer sowie Radladerfahrerinnen und -fahrer mit einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung.

Kochinnen und Kéche mit abgeschlossener Berufsausbildung
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in einem Berufsbildungszentrum.

5. Wahrschauerinnen und Wahrschauer mit einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung im Wahrschaudienst.

6. Beschaftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die an der Erstel-
lung von Modellen mitwirken.

7. Taucherinnen und Taucher.
8. Signalfrauen und -manner mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbil-
dung.

Entgeltgruppe 5

1. Hafenaufseherinnen und -aufseher.

2. Signalfrauen und -manner.

Entgeltgruppe 4

1. Fahrerinnen und Fahrer von Flurférderzeugen mit einer Hubkraft ab 2.000 Ki-
logramm.

2. Kranfuhrerinnen und Kranfuhrer.

Entgeltgruppe 3

Helferinnen und Helfer in der Streckenunterhaltung oder in einem Bauhof.

Protokollerklarung

Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Uberlegungsvermogen und
das fachliche Geschick der Beschaftigten Anforderungen stellen, die Uber das
MalR dessen hinausgehen, das von solchen Beschaftigten Ublicherweise ver-
langt werden kann.
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4 Beschaftigte beim Bundesamt fur Seeschifffahrt und
Hydrographie

41 Besatzungen der Schiffe

Entgeltgruppe 13

1. Kapitaninnen und Kapitane

a) mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung, durch die ein inter-
nationales nautisches Befahigungszeugnis erworben wird, und

b)  mit abgeschlossener technischen Hochschulbildung der Fachrichtung
Vermessungstechnik und Geomatik sowie sonstige Beschaftigte, die auf
Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausiben,

die zugleich als Leiterin oder Leiter der Vermessung tatig sind.
(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 8.)

2. Erste nautische Offizierinnen und Offiziere

a) mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung, durch die ein inter-
nationales nautisches Befahigungszeugnis erworben wird, und

b)  mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung der Fachrichtung
Vermessungstechnik und Geomatik sowie sonstige Beschaftigte, die auf
Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten auslben,

die zugleich als Erste Vermessungsgruppenleiterin oder -leiter tatig sind.

Entgeltgruppe 12

1. Erste nautische Offizierinnen und Offiziere
a) mitinternationalem nautischen Befahigungszeugnis und

b)  mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung der Fachrichtung
Vermessungstechnik und Geomatik sowie sonstige Beschaftigte, die auf
Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben,

die zugleich als Erste Vermessungsgruppenleiterin oder -leiter tatig sind.

2. Nautische Offizierinnen und Offiziere

a) mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung, durch die ein inter-
nationales nautisches Befahigungszeugnis erworben wird, und
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b) mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung der Fachrichtung
Vermessungstechnik und Geomatik sowie sonstige Beschaftigte, die auf
Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben,

die zugleich als Vermessungsgruppenleiterin oder -leiter tatig sind.

Entgeltgruppe 11

1.

Nautische Offizierinnen und Offiziere
a) mitinternationalem nautischen Befahigungszeugnis und

b)  mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung der Fachrichtung
Vermessungstechnik und Geomatik sowie sonstige Beschaftigte, die auf
Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausiben,

die zugleich als Vermessungsgruppenleiterin oder -leiter tatig sind.

Leiterinnen und Leiter der Maschinenanlage mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung, durch die ein internationales schiffsmaschinentechnisches
Befahigungszeugnis erworben wird, und entsprechender Tatigkeit sowie

sonstige Beschaftigte mit internationalem schiffsmaschinentechnischen Befa-
higungszeugnis, die auf Grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 10

1.

Nautische Offizierinnen und Offiziere mit abgeschlossener technischer Hoch-
schulbildung, durch die ein internationales nautisches Befahigungszeugnis er-
worben wird, und entsprechender Tatigkeit.

Elektrotechnische Offizierinnen und Offiziere mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung, durch die ein internationales elektrotechnisches Befahi-
gungszeugnis erworben wird, und entsprechender Tatigkeit.

(Die Beschaftigten dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage ge-
maf § 17 Nr. 8.)

Entgeltgruppe 9b

1.

Nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis und Zusatzqualifikation zur Seevermessungstechnikerin oder
zum Seevermessungstechniker und entsprechender Tatigkeit.

Leiterinnen und Leiter der Maschinenanlage als Alleinmaschinistinnen oder
-maschinisten mit internationalem schiffsmaschinentechnischen Befahigungs-
zeugnis.
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Technische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem schiffsmaschinen-
technischen Befahigungszeugnis zur Zweiten technischen Offizierin oder zum
Zweiten technischen Offizier und entsprechender Tatigkeit.

Elektrotechnische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem elektrotechni-
schen Befahigungszeugnis

und entsprechender Tatigkeit.

Staatlich geprifte Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker mit internationa-
lem Befahigungsnachweis zur Schiffselektrikerin oder zum Schiffselektriker
und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten
ausuben.

Entgeltgruppe 9a

1.

Nautische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis und entsprechender Tatigkeit.

Technische Offizierinnen und Offiziere mit internationalem schiffsmaschinen-
technischen Befahigungszeugnis zur technischen Wachoffizierin oder zum
technischen Wachoffizier und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

1.

Tauchermeisterinnen und -meister sowie gleichwertige Taucheraufseherinnen
und Taucheraufseher,

denen mindestens eine Taucherin oder ein Taucher dieses Unterabschnitts
unterstellt ist.

Bootsfuhrerinnen und Bootsfuhrer mit nationalem nautischen Befahigungs-
zeugnis und entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1

als Bootsleute, denen mindestens zwei Beschaftigte dieses Unterabschnitts
mindestens der Entgeltgruppe 5 unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1

mit Zusatzqualifikation zur Seevermessungstechnikerin oder zum Seevermes-
sungstechniker und entsprechender Tatigkeit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 mit nationalem nautischen Befahigungszeug-
nis,

die zugleich als Bootsfuhrerin oder Bootsfuhrer eingesetzt werden.

Beschéftigte der Entgeltgruppe 7 mit Zusatzqualifikation zur Seevermessungs-
technikerin und zum Seevermessungstechniker,

die zugleich als Seevermessungstechnikerin oder -techniker eingesetzt wer-
den.
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Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im elektrotechnischen Be-
reich und mit internationalem Befahigungsnachweis zur Schiffselektrikerin
oder zum Schiffselektriker

und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 7

Taucherinnen und Taucher mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbil-
dung.

Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1,
die hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 auf Schiffen im mehrtagigen
Einsatz.

Kdéchinnen und Kéche mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung.
Taucherinnen und Taucher.

Signalfrauen und -manner mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbil-
dung.

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich
und entsprechender Tatigkeit.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 1.)

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Stewardessen und Stewards mit abgeschlossener einschlagiger Ausbildung
aus dem Gastronomie- oder Hauswirtschaftsbereich.

3. Signalfrauen und -manner.

Entgeltgruppe 4

Stewardessen und Stewards als Servierkrafte.

"
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Protokollerklarungen

Nr. 1 Hochwertige Arbeiten sind z. B. die Bedienung ozeanographischer Gerate
oder sonstiger Spezialgerate, die Durchfihrung von Vermessungsarbeiten
oder Arbeiten im maschinentechnischen Bereich.

Nr. 2 Abgeschlossene Berufsausbildungen im technischen Bereich sind z. B. Be-
rufsausbildungen zur Schiffsmechanikerin oder zum Schiffsmechaniker, zur
Matrosin oder zum Matrosen oder zur Metallbauerin oder zum Metallbauer.
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4.2 Beschiftigte an Land im nautischen Bereich

Entgeltgruppe 15

Beschaftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe 14

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,
deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 mit darauf aufbauender abgeschlossener
wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit.

2. Leiterinnen und Leiter einer Organisationseinheit mit abgeschlossener techni-
scher Hochschulbildung, durch die ein internationales nautisches oder ein in-
ternationales schiffsmaschinentechnisches Befahigungszeugnis erworben
wird,

denen mindestens drei Beschaftigte dieses Unterabschnitts mit internationa-
lem nautischen oder internationalem technischen Befahigungszeugnis standig
unterstellt sind.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Mal} der Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe 12

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder Spezialaufgaben
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1
mit mindestens dreijahriger praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich
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mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
oder Spezialaufgaben

aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraus-
hebt, dass ihnen die Uberpriifung der Leistungen von Beschaftigten mit inter-
nationalen nautischen Befahigungszeugnissen bei der Bearbeitung nautischer
Veroffentlichungen Ubertragen ist.

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10
heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen
aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt, dass sie
nautische Veroffentlichungen bearbeiten, die fachliche Fremdsprachenkennt-
nisse erfordern.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10,

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt, dass sie
selbstandig Priuf-, Genehmigungs-, Anerkennungs- oder Anmeldeverfahren
durchfihren.

Entgeltgruppe 10

Technische Beschaftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung,
durch die ein internationales nautisches oder ein internationales schiffsma-
schinentechnisches Befahigungszeugnis erworben wird, und entsprechender
Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte mit abgeschlossener einschlagiger Berufsausbildung und Unter-
weisung im Schiffseichdienst und entsprechender Tatigkeit.

"
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5. Beschaftigte im Kontrolldienst beim Bundesamt fur
Logistik und Mobilitat

Entgeltgruppe 12

Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren des Verkehrskontrolldienstes
oder der technischen Unterwegskontrolle,

denen durch ausdruckliche Anordnung Ubergeordnete Konzeptions- und Koor-
dinierungsaufgaben sowie ubergreifende Aufgaben der Qualitatssicherung
ubertragen sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

Leiterinnen und Leiter einer Kontrolleinheit,
denen mindestens

a) drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 9b
oder

b) funf Beschaftigte dieses Abschnitts
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 10

1. Beschaftigte der Fallgruppe 2, denen die Tatigkeiten auf dem Gebiet der tech-
nischen Unterwegskontrolle Ubertragen sind.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 8.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 3)

2. Verkehrskontrolleurinnen und -kontrolleure mit abgeschlossener technischer
Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c oder der Entgeltgruppe 9b,

denen aufgrund ausdricklicher Anordnung die standige Vertretung der Leitung
einer Kontrolleinheit Ubertragen wurde.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 4)
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Entgeltgruppe 9c

Verkehrskontrolleurinnen und -kontrolleure der Ebene 3b.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 5)

Entgeltgruppe 9b

Verkehrskontrolleurinnen und -kontrolleure der Ebene 3a.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr.6.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 6)

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 dieses Abschnitts mit entsprechender Tatig-
keit im Verkehrskontrolldienst der Ebene 2.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 8.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 7)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 mit aufgabenspezifischer Unterweisung, die
aufgrund nachgewiesener fachlicher Befahigung die Tatigkeiten des Verkehrs-
kontrolldienstes selbststandig durchfihren.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage geman
§ 17 Nr. 1.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 8)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 des Teils Il Abschnitte 32 oder 41 mit ent-
sprechender Tatigkeit im Verkehrskontrolldienst der Ebene 1.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 4.)

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 9)

Beschaftigte im Verkehrskontrolldienst der Ebene 1 mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung, die die notwendigen Fahigkeiten und Kenntnisse zur Aus-
Ubung der Tatigkeiten im Verkehrskontrolldienst der Ebene 1 nachgewiesen
haben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 2 und 9)

Protokollerklarungen

Nr. 1 Ubergeordnete Konzeptions- und Koordinierungsaufgaben sind z. B.

—  die Wahrnehmung der regionalen Fachaufsicht,




Nr.2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7
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—  die regionale Steuerung und Koordinierung,

—  die regionale Qualitatssicherung der jeweiligen Fachbereiche,
- die Koordinierung der Expertinnen und Experten und

- die internationale Zusammenarbeit.

Die Tatigkeit als Verkehrskontrolleurin oder -kontrolleur beinhaltet die Kontroll-
tatigkeit und bei Zuwiderhandlungen die vorgesehenen MalRnahmen zu ergrei-
fen.

Verkehrskontrolleurinnen und -kontrolleure auf dem Gebiet der technischen
Unterwegskontrolle fuhren nach einer besonderen Qualifizierung und aus-
drucklichen Ermachtigung die Kontrollen des technischen Zustands von Nutz-
fahrzeugen aufgrund der Verordnung uber technische Kontrollen von Nutz-
fahrzeugen auf der Stral’e und des Guterkraftverkehrsgesetzes (GUKG)
durch.

Die standige Vertretung der Leitung einer Kontrolleinheit nimmt als eigenen
Aufgabenbereich stellvertretende Leitungstatigkeiten und Multiplikatorentatig-
keiten wahr, wie z. B.

—  die Uberwachung und Koordinierung der ordnungsgemaRen Aufgaben-
wahrnehmung,

- die dienstliche und fachliche Anleitung und Betreuung der Beschaftigten
einer Kontrolleinheit oder

— die Klarung rechtlicher Auslegungsfragen der Kontrollpraxis.

Die Ebene 3b beinhaltet die Durchfihrung von Spezialkontrollen und besonde-
rer Kontrollen zur Einhaltung spezieller Rechtsgebiete, wie des Gefahrgut-
rechts und des Abfallrechts.

Die Ebene 3a beinhaltet:

—  die umfassende Uberwachung des Giiter- und Personenverkehrs auf der
Strale,

— die Kontrollen von Kraftfahrzeugen in samtlichen Regelungsbereichen
des GUKG, wie

— Beférderung gefahrlicher Gter,
— Vorschriften zur Ladesicherung oder
— Einhaltung nationaler und internationaler Abfallvorschriften.

Die Ebene 2 beinhaltet gegenuber der Ebene 1 zusatzliche Verkehrskon-
trollaufgaben nach weiteren Regelungsbereichen des GUKG, insbesondere

— die Prufung der Einhaltung der Vorschriften zu technischen Untersu-
chungsterminen,

—  die Uberwachung der Lenk- und Ruhezeiten,
—  die Sicherheitsprifung nach dem Straflenverkehrsrecht (StrVR),
— die Prufung der Einhaltung des Kraftfahrzeugsteuerrechts sowie




Nr. 8

Nr. 9
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— die Kontrollen auf der Stral3e in den Rechtsgebieten Fahrpersonalrecht
Bundesfernstralenmautgesetz (BFStrMG) in Verbindung mit der TUK-
Richtlinie (Manipulationskontrollen).

'Die aufgabenspezifische Unterweisung umfasst eine theoretische und prakti-
sche Qualifizierung der Beschaftigten, die eine selbstandige Verkehrskontroll-
tatigkeit im jeweiligen Aufgabenbereich ermdglicht. ?Die Beschéaftigten sind
selbstandig tatig, wenn sie bei Arbeitsablaufen in Ausfuhrung technischer, ver-
waltungs- und rechtsgebietsspezifischer Verkehrskontrollaufgaben eigene Ent-
scheidungen zu treffen haben. 3Dass das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, ei-
ner fachlichen Anleitung und Uberwachung durch Vorgesetzte unterworfen
wird, bertihrt die Selbstandigkeit der Tatigkeit nicht. “Aufgrund der nach der
Unterweisungsphase vorauszusetzenden Kenntnisse sind der zur Erfullung
der Aufgabe einzuschlagende Weg und die anzuwendende Methode zu fin-
den.

In Ebene 1 werden Verkehrskontrollen nach einzelnen Regelungsbereichen
des GUKG durchgefuhrt. Sie beinhaltet z. B.

—  Regelungen zu MafRen und Gewichten,
—  Einhaltung des Sonn- und Feiertagsverbots sowie

- Regelungen zur Feststellung der Mautpflicht nach BFStrMG.
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6 Beschaftigte im Wetterfachdienst beim Deutschen
Wetterdienst

Entgeltgruppe 12

1. Leiterinnen und Leiter einer Luftfahrtberatungszentrale.

2. Leiterinnen und Leiter einer Regionalen Messnetzgruppe.

Entgeltgruppe 11

1. Wetterberaterinnen und Wetterberater mit abgeschlossener Hochschulbildung
in der Fachrichtung Meteorologie und einer Wetterberaterlizenz.

2. Lehrkrafte mit abgeschlossener Hochschulbildung in der Fachrichtung Meteo-
rologie an dem Bildungs- und Tagungszentrum fur den Wetterfachdienst.

Entgeltgruppe 9a

1. Leiterinnen und Leiter von Wetterwarten mit anerkannter wetterfachlicher Aus-
bildung.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 1.)

(Hierzu Protokollerklarung)

2. Beschaftigte mit anerkannter wetterfachlicher Ausbildung und entsprechender
Tatigkeit,
denen die Betriebsaufsicht tGber Organisationseinheiten Gbertragen ist.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 1.)

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 8
1. Blrosachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter mit anerkannter wetterfachli-
cher Ausbildung und entsprechender Téatigkeit.

(Beschaftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemaf
§ 17 Nr. 6.)

(Hierzu Protokollerklarung)

2. Wetterbeobachterinnen und -beobachter sowie Wetterfachkrafte mit anerkann-
ter wetterfachlicher Ausbildung.

(Hierzu Protokollerklarung)
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Protokollerklarung

Eine wetterfachliche Ausbildung ist anzuerkennen, wenn sie dem Niveau und
dem Inhalt der Laufbahnausbildung im mittleren naturwissenschaftlichen
Dienst des Bundes mit Abschluss als meteorologisch-technische Assistentin
oder meteorologisch-technischer Assistent entspricht.
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Teil VI
Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich des
Bundesministeriums des Innern

Besondere Tatigkeitsmerkmale im Bereich der
Bundespolizei

Entgeltgruppe 10

1.

Beschaftigte im Hubschrauberinstandhaltungsbetrieb mit der Lizenz fir Frei-
gabeberechtigtes Personal der Kategorie C gemaf der VO (EG) Nr.
1321/2014 Anhang Il (Teil 66) und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebs der Bundespolizei-Flieger-
gruppe zur Erteilung von Freigabebescheinigungen flir mindestens zwei im
Bundespolizei-Flugdienst betriebene Hubschraubermuster,

mit entsprechender Tatigkeit.

(Die Beschaftigten in dieser Fallgruppe erhalten eine Entgeltgruppenzulage
gemal § 17 Nr. 8.)

Beschaftigte im Hubschrauberinstandhaltungsbetrieb mit der Lizenz fur Frei-
gabeberechtigtes Personal der Kategorie C gemaf der VO (EG) Nr.
1321/2014 Anhang Il (Teil 66) und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebs der Bundespolizei-Flieger-
gruppe zur Erteilung von Freigabebescheinigungen fur mindestens ein im
Bundespolizei-Flugdienst betriebenes Hubschraubermuster, welches als gro-
Res Luftfahrzeug eingestuft ist,

mit entsprechender Tatigkeit.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Beschaftigte im Hubschrauberinstandhaltungsbetrieb mit der Lizenz fir Frei-

gabeberechtigtes Personal der Kategorie B 1.3 oder B 2 gemal der VO (EG)
Nr. 1321/2014 Anhang Il (Teil 66) und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebs der Bundespolizei-Flieger-
gruppe zur Erteilung von Freigabebescheinigungen flir mindestens zwei im
Bundespolizei-Flugdienst betriebene Hubschraubermuster,

mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9c

1.

Beschaftigte im Hubschrauberinstandhaltungsbetrieb mit der Lizenz fur Frei-
gabeberechtigtes Personal der Kategorie B 1.3 oder B 2 gemal der VO (EG)
Nr. 1321/2014 Anhang Il (Teil 66) und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebs der Bundespolizei- Flieger-
gruppe zur Erteilung von Freigabebescheinigungen fur mindestens ein im
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Bundespolizei-Flugdienst betriebenes Hubschraubermuster, welches als gro-
Res Luftfahrzeug eingestuft ist,

mit entsprechender Tatigkeit
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Pruferinnen und Prifer von Luftfahrtgerat Klasse 4 in den Fachrichtungen
Flugsicherungsausrustung oder Flugmotoren

mit mindestens zwei aktiven Komponenteneintragen gemat VO (EU) Nr.
1321/2014 Anhang Il und IIl in Verbindung mit der Verordnung Uber Luftfahrt-
personal (Luft-PersV) und der Verordnung Uber die Prifung von Luftfahrtgerat
(Luft-GerPV) und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebes der Bundespolizei-Flieger-
gruppe zur Erteilung von Freigabebescheinigungen fir Komponenten der
Flugsicherungsausristung oder flr Flugmotoren mit mindestens zwei aktiven
Komponenteneintragen,

mit entsprechender Tatigkeit.
Pruferinnen und Prufer flr zerstorungsfreie Werkstoffpriafung Stufe 2 mit min-

destens zwei aktiven Verfahrenseintragen gemaf VO (EG) Nr. 1321/2014 An-
hang Il in Verbindung mit der DIN EN 4179 und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebs der Bundespolizei-Flieger-
gruppe fur die Durchfuhrung und Bescheinigung von zerstérungsfreien Werk-
stoffpriifungen mit mindestens zwei aktiven Verfahrenseintragen,

mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte im Hubschrauberinstandhaltungsbetrieb mit der Lizenz fur Frei-
gabeberechtigtes Personal der Kategorie B 1.3 oder B 2 gemal} der VO (EG)
Nr. 1321/2014 Anhang Il (Teil 66) und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebs der Bundespolizei-Flieger-
gruppe zur Erteilung von Freigabebescheinigungen fur mindestens ein im
Bundespolizei-Flugdienst betriebenes einmotoriges Hubschraubermuster,

mit entsprechender Tatigkeit.

Pruferinnen und Prufer von Luftfahrtgerat Klasse 4 in den Fachrichtungen
Flugsicherungsausristung oder Flugmotoren mit mindestens einem aktiven
Komponenteneintrag gemaf VO (EU) Nr. 1321/2014 Anhang Il und Il in Ver-
bindung mit der Verordnung Uber Luftfahrtpersonal (Luft-PersV) und der Ver-
ordnung Uber die Prifung von Luftfahrtgerat (LuftGerPV), und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebes der Bundespolizei-Flieger-
gruppe fur die Erteilung von Freigabebescheinigungen fir Komponenten der
Flugsicherungsausristung oder Flugmotoren mit mindestens einem aktiven
Komponenteneintrag,

mit entsprechender Tatigkeit.
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Priferinnen und Prifer flr zerstérungsfreie Werkstoffprifung Stufe 2 mit min-
destens einem aktiven Verfahrenseintrag gemafl VO (EG) Nr. 1321/2014 An-
hang Il in Verbindung mit der DIN EN 4179 und

mit der Autorisation des Instandhaltungsbetriebs der Bundespolizei-Flieger-
gruppe flr die Durchfiihrung und Bescheinigung von zerstérungsfreien Werk-
stoffprifungen mit mindestens einem aktiven Verfahrenseintrag,

mit entsprechender Tatigkeit.

Geprufte Meisterinnen und Meister des Kraftfahrzeughandwerks, die als amt-
lich anerkannte Prifer mit Teilbefugnissen verantwortlich die Hauptuntersu-
chungen (HU) an Kraftfahrzeugen der Bundespolizei nach § 29 Stral3enver-
kehrszulassungsordnung (StVZO) abnehmen.*

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und mit
mindestens zwei Lizenzen der Bundespolizei-Fliegergruppe fur unterschiedli-
che Hubschraubermuster zur Durchfihrung von Instandhaltungsarbeiten aller
Schwierigkeitsgrade bis zur Grunduberholung,

die an Hubschraubern verschiedener Muster im Rahmen von periodischen In-
spektionen komplexe Systeme (Hydraulik, Mechanik, Triebwerk) fachubergrei-
fend selbstandig Uberprifen und instand setzen sowie nicht planbare Instand-
setzungen fachlibergreifend selbstandig durchfiuhren.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und mit
mindestens zwei Lizenzen der Bundespolizei-Fliegergruppe fur unterschiedli-
che Hubschraubermuster zur Durchfihrung von Instandhaltungsarbeiten aller
Schwierigkeitsgrade bis zur Grunduberholung,

die an Hubschraubern verschiedener Muster besonders schwierige Instand-
setzungen oder schwierige Spezialarbeiten an eingebauten oder ausgebauten
hochempfindlichen und komplizierten Luftfahrzeuginstrumenten oder an kom-
plexen Komponenten und Systemen der Luftfahrzeugelektronik- oder -optronik
selbstandig durchfiihren.

Geprufte Meisterinnen und Meister des Kraftfahrzeughandwerks,

die verantwortlich die Abgasuntersuchung (AU) und Sicherheitsprifung (SP)
an Kraftfahrzeugen der Bundespolizei nach § 29 StralRenverkehrszulassungs-
ordnung (StVZO) abnehmen.

Geprufte Elektrotechnikermeisterinnen und Elektrotechnikermeister oder ge-
prufte Industriemeisterinnen und Industriemeister der Fachrichtung Elektro-
technik, die an optischen, draht- und/oder funkgebundenen Hochfrequenz-
netzwerken (z.B. LAN, TETRA, LTE, 5G) besonders schwierige Instandset-
zungen durchfihren oder an komplexen Komponenten und Systemen der In-
formationstechnik (z.B. Leitstellentechnik) selbstandig arbeiten.
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Entgeltgruppe 8

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung,

die besonders schwierige Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hoch
empfindlichen und komplizierten Waffen oder Geraten, oder an Hubschrau-
bern oder Hubschraubergruppen oder an Schiffsantriebsanlagen selbstandig
durchfuhren.

2. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung,

die besonders schwierige Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an einge-
bauten oder ausgebauten hochempfindlichen und komplizierten Instrumenten
oder Bauteilen der Avionik (z. B. kodierter oder servopneumatischer Hohen-
messer) oder an Bauteilen der Flugregelanlage (z. B. Steuerungsteil des Auto-
piloten) von Luftfahrzeugen selbstandig durchfuhren.

3. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung,

die in Werkstatten Uberwiegend nach Entwurfsunterlagen oder sonstigen tech-
nischen Angaben hochwertige Gerate oder Instrumente unter Eigenverantwor-
tung zusammenbauen und justieren.

Entgeltgruppe 7

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 oder 2,
die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatroniker, Kraftfahrzeugschlosse-
rinnen und -schlosser, Kraftfahrzeugmechanikerinnen und -mechaniker oder
Kraftfahrzeugelektrikerinnen und -elektriker sowie Karosseriebauerinnen und

Karosseriebauer oder Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung in
einem verwandten Beruf,

die in Werkstatten schwierige Instandsetzungen an verschiedenen Spezial-
fahrzeugen durchfuhren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

3. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung,

die Instandsetzungen an elektrisch oder mechanisch komplizierten Funk- oder
sonstigen Spezialgeraten ausfuhren, wobei sie Fehler durch eigene schwie-
rige Messungen selbst eingrenzen.

Entgeltgruppe 6
1. Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,
die
a) als Mechanikerin oder Mechaniker, Mechatronikerin oder Mechatroniker,
Elektrikerin oder Elektriker oder Elektronikerin oder Elektroniker an Luft-,
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Wasser- oder Bodenfahrzeugen oder anderem spezifischem Gerat, Waf-
fen oder Material der Bundespolizei,

b) als Blichsenmacherin oder Bichsenmacher oder

c) als Schlosserin oder Schlosser oder Tischlerin oder Tischler in Lehrmit-
telwerkstatten

hochwertige Arbeiten verrichten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung im technischen Bereich,

die mindestens zu einem Drittel hochwertige Arbeiten verrichten, welche an
die Eignung und selbstandige Uberlegung besondere Anforderungen stellen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 5 und 6)

Entgeltgruppe 3

Helferinnen und Helfer sowie Packerinnen und Packer in Versorgungseinrich-
tungen (Lager fur Waffen, Gerat oder Material) oder in Waffen-, Gerate- oder
Bekleidungskammern.

Protokollerklarungen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Ein groRRes Luftfahrzeug ist ein mehrmotoriger Hubschrauber und demnach
ein Group 1 Luftfahrzeug gem. VO (EU) 1321/2014).

Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hoch-
wertigem fachlichen Kénnen besondere Umsicht und Zuverlassigkeit erfor-
dern.

Spezialfahrzeuge sind z. B.:

a) besonders ausgestattete LKW und ihre Anhanger (z. B. schwere Zugma-
schinen mit Ladekran, Wechselpritschen-LKW mit Uberladekran zum An-
hanger, Taucherbasisfahrzeuge, Wasserwerfer),

b) Spezialfahrzeuge der technischen Einsatzeinheit (TEE) oder des techni-
schen Einsatzdienstes (TED), z. B. Planierraupen, Baugerate, Mehr-
zweck-Arbeitsgerate mit vielen Anbaugeraten, Dekontaminationsanha-
nger,

c) Kraftomnibusse mit polizeitypischen Einbauten,
d) Krankenkraftfahrzeuge,

e) gepanzerte oder sondergeschutzte Kraftfahrzeuge (z. B. Sonderwagen,
geschutzte Kraftfahrzeuge fir Verwendungen in Krisengebieten),

f)  sonstige Spezialfahrzeuge (z. B. Observationskraftfahrzeuge mit ver-
deckt verbauten Observationsmitteln, Funkpeilfahrzeuge, Messfahrzeuge
fur Funk, Warmebildkraftfahrzeuge, Vorserienfahrzeuge, Fahrzeuge mit
polizeitypischer Sonderausstattung).

Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Uberlegungsvermdgen und
das fachliche Geschick der Beschaftigten Anforderungen stellen, die Uber das




Nr. 5

Nr. 6
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Mal dessen hinausgehen, das von solchen Beschaftigten Ublicherweise ver-
langt werden kann.

Das Tatigkeitsmerkmal gilt nur fur kérperlich/handwerklich gepragte Tatigkei-
ten und nur, sofern keine spezielleren Tatigkeitsmerkmale des Teils Il ein-
schlagig sind.

Hochwertige Arbeiten, welche an die Eignung und selbsténdige Uberlegung
besondere Anforderungen stellen, sind z. B.:

a)

b)

c)

d)

das Einstellen, Instandsetzen oder Prufen komplizierter Einrichtungen an
Kraftfahrzeugen wie polizeispezifische Sondereinbauten, verdeckt ver-
baute Sondereinbauten, Funkanlagen oder Observationstechnik;

schwierige Instandsetzungen an Kraft- oder Arbeitsmaschinen ein-
schliel3lich der Stark- oder Schwachstromanlagen oder von Kalteaggre-
gaten, Aufzugsanlagen, Heizungsanlagen oder Klimaanlagen;

das Einstellen, Instandsetzen oder Priufen komplizierter Apparate wie
Zund-, Licht- oder Anlassmaschinen sowie Kraftstoffeinspritzvorrichtun-
gen an Kraftfahrzeugen;

sonstige handwerkliche Arbeiten, die im Allgemeinen nur aufgrund be-
sonderer Erfahrungen geleistet werden konnen, sofern bei der Ausflh-
rung der Arbeiten an das Uberlegungsvermdgen und fachliche Geschick
Anforderungen gestellt werden, die Uber das Mal} dessen hinausgehen,
was von Beschaftigten der Entgeltgruppe 5 Ublicherweise verlangt wer-
den kann.

"
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2. Kochinnen und Koche sowie Bedienungskrafte bei der
Bundespolizei

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 in Truppenkichen oder in vergleichbaren
Einrichtungen,
die fachlich selbstandig Klchen vorstehen.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 in Truppenkichen oder in vergleichbaren
Einrichtungen,
denen mindestens zwei Kochinnen oder Kdche unterstellt sind.

3. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 auf Schiffen oder schwimmenden Geraten.

4. Beschéftigte der Entgeltgruppe 5, die Arbeiten verrichten, die an das Uberle-
gungsvermdgen und das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die Uber
das Mal} dessen hinausgehen, das von solchen Beschaftigten Ublicherweise
verlangt werden kann.

Entgeltgruppe 5

Kochinnen und Koche

mit abgeschlossener Berufsausbildung als Kéchin oder Koch, Fleischerin oder
Fleischer, Backerin oder Backer, Konditorin oder Konditor.

Entgeltgruppe 4
Fachkrafte Kliiche mit abgeschlossener zweijahriger Berufsausbildung und

entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiuben.

Entgeltgruppe 3

Bedienungskrafte in Kasinos oder vergleichbaren Einrichtungen.
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3. Beschaftigte im SchieBbetrieb der Bundespolizei

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4 mit einschlagiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung.

Entgeltgruppe 4

Schielstandwartinnen und -warte sowie Wartinnen und Warte fiir Raum-
schiefdanlagen.
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4. Unterkunftswarterinnen und -warter,
Gebirgshiuttenwartinnen und -warte sowie Helferinnen
und Helfer in Unterkunften und Liegenschaften im
Bereich der Bundespolizei

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 2 mit einschlagiger abgeschlos-
sener Berufsausbildung.

Entgeltgruppe 4

1. Gebirgshittenwartinnen und -warte auf Hitten der Bundespolizei, die mit der
Wartung und Instandhaltung sowie kleineren Reparaturen an der Hutte, den
Aggregaten und dem Pionier- und Unterkunftsgerat beauftragt sind.

2. Unterkunftswarterinnen und -warter.

Entgeltgruppe 3

Helferinnen und Helfer in Unterkinften oder Liegenschaften.

"
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Anlage 2

Richtlinien fiir verwaltungseigene Prifungen

ABSCHNITT |
Allgemeine Regelungen

§1

Geltungsbereich

'Diese Richtlinien gelten fiir Beschaftigte, die Tatigkeiten in einem anerkannten
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren aus-
Uben, die von einem der im Anhang aufgelisteten Tatigkeitsmerkmale erfasst
werden, ohne Uber die im Tatigkeitsmerkmal geforderte abgeschlossene Be-
rufsausbildung zu verfligen, und eine verwaltungseigene Prifung (§ 13) able-
gen wollen. 2Fir die verwaltungseigenen Prifungen von Messgehilfinnen und
Messgehilfen gelten die Sonderregelungen des Abschnitts Il, fir die verwal-
tungseigenen Prifungen von Beschaftigten im Munitionsfachdienst gelten die
Sonderregelungen des Abschnitts lIl.

Verwaltungseigene Priafungen konnen nur fur die Tatigkeiten abgelegt werden,
die in dem Bereich der Verwaltung, bei der die oder der Beschaftigte beschaftigt
ist, vorkommen und fur die ein anerkannter Ausbildungsberuf die Grundlage bil-
det; das gilt nicht fur die Abschnitte Il und III.

'Die abgelegte Priifung gilt fir den gesamten Bereich des Bundes. 2Eine ver-
waltungseigene Prifung, die bei einem anderen Arbeitgeber im Bereich des 6f-
fentlichen Dienstes abgelegt worden ist, kann anerkannt werden.

§2

Zulassungsantrag

'Den Antrag auf Zulassung zur Priifung hat die oder der Beschaftigte bei der
zustandigen Dienststelle schriftlich einzureichen. 2Die Dienststelle entscheidet
uber die Zulassung.

Dem Antrag soll stattgegeben werden, wenn die oder der Beschaftigte in Zu-
kunft voraussichtlich Gberwiegend mit Tatigkeiten beschaftigt wird, die sonst nur
von Beschaftigten mit abgeschlossener mindestens dreijahriger Berufsausbil-
dung ausgefuhrt werden.
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§3

Zulassungsvoraussetzungen

'Fir die Zulassung zur Priifung muss eine mindestens dreijahrige Beschafti-
gung beim Bund mit einschlagigen Tatigkeiten des Ausbildungsberufs vorlie-
gen, in dem die Priifung abgelegt werden soll. 2Fir die Feststellung der dreijah-
rigen Tatigkeit sollen unterbrochene Beschaftigungen zusammengerechnet
werden; Unterbrechungen von weniger als zwei Jahren sind unschadlich.

Aulerhalb des Bundes erworbene vorherige Zeiten mit einschlagigen Tatigkei-
ten kdnnen auf die dreijahrige Beschaftigung angerechnet werden, wenn nach
der Beendigung dieser Tatigkeiten in dem vorherigen Arbeitsverhaltnis und der
Fortsetzung der Tatigkeit beim Bund nicht mehr als drei Monate vergangen
sind.

1Zeiten als Wehrpflichtiger oder freiwilligen Wehrdienst Leistende oder Leisten-
der, in denen Uberwiegend einschlagige Tatigkeiten im Sinne des Absatzes 1
ausgeubt worden sind, werden auf die dreijahrige Beschaftigung angerechnet.
2Das gilt auch flr entsprechende Zeiten als Soldatin oder Soldat auf Zeit oder
als Berufssoldatin oder Berufssoldat.

§4

Prufungsausschuss

'Die Prifung ist vor einem Prifungsausschuss abzulegen. 2Er setzt sich zusam-
men aus einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzendem und zwei Beisitzenden.

'Den Vorsitz hat eine sachverstandige Beamtin oder ein sachverstéandiger Be-
amter oder eine sachverstandige Arbeitnehmerin oder ein sachverstandiger Ar-
beitnehmer. 2lm Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung kbnnen
auch entsprechend vorgebildete Offizierinnen oder Offiziere Vorsitzende sein.

Beisitzende sind

a) eine geprufte Meisterin oder ein geprufter Meister des betreffenden Ausbil-
dungsberufs; im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung kann
dies auch eine Soldatin oder ein Soldat in Meisterfunktion des betreffen-
den Ausbildungsberufs sein, und

b) eine Arbeithehmerin oder ein Arbeitnehmer, die bzw. der in dem zu pru-
fenden Berufszweig Uber eine abgeschlossene Berufsausbildung verfugt.

Die Prifung kann auch vor dem Prifungsausschuss einer anderen Verwaltung
oder eines anderen Betriebes des Arbeitgebers abgelegt werden.
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§5

Prifungsanforderungen

'Die Prifung hat den Nachweis zu erbringen, dass die oder der Beschftigte die
in dem betreffenden Ausbildungsberuf gebrauchlichen Handgriffe und Fertigkei-
ten mit gentugender Sicherheit ausubt und die notwendigen Fachkenntnisse be-
sitzt. 2Diese Kenntnisse und Fertigkeiten miissen den an durchschnittliche Be-
schaftigte zu stellenden fachlichen Anforderungen entsprechen.

'Die Prifung soll von den Gegebenheiten der Betriebspraxis ausgehen. 2Sie
besteht aus einem praktischen und einem miindlichen Teil. 3Das Hauptgewicht
ist auf den praktischen Teil zu legen, in dem die Beschaftigten durch eine ge-
eignete Arbeitsprobe ihr praktisches Konnen nachzuweisen haben.

§6
Durchfiihrung der Priifung

Der Prufungstermin und der Prufungsort werden von der oder dem Vorsitzen-
den des Priufungsausschusses festgesetzt und den Beteiligten rechtzeitig be-
kannt gegeben.

"Uber den Hergang der Priifung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die aulier
dem Gesamtergebnis auch die Bewertung des praktischen und mundlichen
Prifungsteils enthalten soll. ?Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des Prii-
fungsausschusses zu unterschreiben.

Nach beendeter Prifung entscheidet der Prifungsausschuss auf Grund des Er-
gebnisses der praktischen und mundlichen Prifung, ob die oder der Beschaf-
tigte bestanden hat, und teilt das Ergebnis der bzw. dem Beschaftigten sofort
mit.

'Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses gibt die Priifungsunterla-
gen mit der Niederschrift Gber das Ergebnis der Prifung an die zustandige
Dienststelle. 2Hat die oder der Beschéftigte die Priifung bestanden, so stellt die
zustandige Dienststelle hierliber ein Zeugnis aus. 3In dem Zeugnis ist anzuge-
ben, in welchem Ausbildungsberuf die Prifung abgelegt worden ist; dies gilt
nicht fur die Prafungen nach Abschnitt Il und Ill.

Prafungsgebihren werden nicht erhoben.

"



(1)

-312 -

§7
Wiederholung der Prifung

"Hat die oder der Beschéftigte die Prifung nicht bestanden, so kann sie nach
einer vom Priifungsausschuss zu bestimmenden Frist wiederholt werden. 2Die
Frist soll mindestens sechs Monate betragen. 3Sie ist in der Prifungsnieder-
schrift festzulegen. #Die Priifung ist in allen Teilen zu wiederholen.

Eine weitere Wiederholung der Prufung ist nicht zulassig.

§8
Arbeitsbefreiung, Entgeltfortzahlung

Die oder der Beschaftigte wird zum Ablegen der Prifung fur die Dauer der un-
umganglich notwendigen Abwesenheit unter Fortzahlung des Entgelts nach
§ 21 TVAD von der Arbeit freigestellt.

§9

Reisekosten

Fir die Erstattung der aus Anlass der Vorbereitung und Durchfihrung der Pru-
fung entstehenden Reisekosten findet § 44 TVOD-BT-V entsprechende Anwen-
dung.
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ABSCHNITT Il
Sonderregelungen fiur verwaltungseigene Priifungen
von Messgehilfinnen und -gehilfen

Zu § 1 - Geltungsbereich

Dieser Abschnitt gilt fur verwaltungseigene Prufungen von Messgehilfinnen und
-gehilfen (Teil Il Abschnitt 45 Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 und Entgeltgruppe 6
Fallgruppe 2 der Anlage 1).

Zu § 3 - Zulassungsvoraussetzungen

'Fur die Zulassung zur Priifung muss eine mindestens dreijahrige Tatigkeit als
Messgehilfin oder -gehilfe im Dienste einer behdrdlichen Vermessungsstelle
oder bei einer 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieurin oder einem 6ffent-
lich bestellten Vermessungsingenieur vorliegen. 2Gleichartige Tatigkeiten bei
anderen Stellen sollen angerechnet werden.

Zu § 4 — Priufungsausschuss
'Der Ausschuss setzt sich zusammen aus

a) einer Beamtin oder einem Beamten des vermessungstechnischen Diens-
tes oder einer oder einem vermessungstechnischen Beschaftigten als Vor-
sitzender bzw. Vorsitzenden,

b) einer Beamtin oder einem Beamten des vermessungstechnischen Diens-
tes oder einer oder einem vermessungstechnischen Beschaftigten als Bei-
sitzerin bzw. Beisitzer und

c) einer gepruften Messgehilfin oder einem gepriften Messgehilfen als Bei-
sitzerin bzw. Beisitzer.

2Solange Beisitzende nach Satz 1 Buchstabe c nicht zur Verfligung stehen, ist
hierfir eine weitere Beisitzerin oder ein weiterer Beisitzer nach Satz 1 Buch-
stabe b zu bestellen.

Im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung kann an die Stelle der Be-
amtin oder des Beamten des vermessungstechnischen Dienstes oder der oder
des vermessungstechnischen Beschaftigten auch eine entsprechend vorgebil-
dete Offizierin oder ein entsprechend vorgebildeter Offizier als Vorsitzende bzw.
Vorsitzender und eine entsprechend vorgebildete Unteroffizierin oder ein ent-
sprechend vorgebildeter Unteroffizier als Beisitzerin bzw. Beisitzer treten.
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Zu § 5 — Prufungsanforderungen

Zu den Prifungsanforderungen gehéren insbesondere:

a)

b)

Aufsuchen von Grenz- und Vermessungspunkten nach Weisung, Skizzen
und einfachen Rissangaben,

Einfluchten von Vermessungslinien ohne Vermessungsinstrumente, Ab-
setzen von Parallelen in einfachen Fallen, Bestimmung von Linienschnitt-
punkten,

Streckenmessung,
Aufnahme und Absetzen rechter Winkel mit Winkelprisma,

Handhabung von Tachymeter- und Nivellierlatten und Gefallmessern und
Plattensuchern,

Handhabung von Vermessungsinstrumenten und Zubehor,

einfache Aufschreibungen und Skizzen,

Setzen von Grenz- und Vermessungsmarken mit und ohne Sicherungen,
Signalisierung von Vermessungspunkten,

Pflege der Vermessungsgerate einschliellich Zubehoér und Ausflihrung
kleinerer Reparaturen.

Die praktische Prufung besteht in der Mithilfe bei einer Vermessung, in der die

Messgehilfin oder der Messgehilfe ihr bzw. sein praktisches Kénnen bei den in

Absatz 1 bezeichneten Arbeiten nachzuweisen hat.

'In der mlndlichen Prifung hat die Messgehilfin oder der Messgehilfe ihre bzw.

seine Fachkenntnisse auch auf folgenden Gebieten nachzuweisen:

Allgemeine Materialkunde Uber Vermessungsgerate und Ab-markungsma-
terial,

Absicherung einer Vermessungsstelle, Erste Hilfe, Unfallverhitung,

Verhalten beim Betreten fremder Grundstlicke und im Umgang mit den
Beteiligten, Vermeiden von Schaden an Bauwerken, Anlagen und unterir-
dischen Leitungen,

geometrische Grundbegriffe, einfache Aufgaben in den Grundrechenarten,
Grundkenntnisse der Messverfahren.
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2Die Beantwortung der bei der praktischen Priifung gestellten Fragen kann als
Teil der mundlichen Prufung gewertet werden.

Der praktische Teil der Prufung soll etwa drei Stunden, der mundliche Teil der
Prafung soll etwa eine halbe Stunde dauern.
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ABSCHNITT lll
Sonderregelungen fiur verwaltungseigene Priifungen
von Beschaftigten im Munitionsfachdienst

Zu § 1 - Geltungsbereich

Dieser Abschnitt gilt fur verwaltungseigene Pruafungen von Beschaftigten im
Munitionsfachdienst (Teil IV Abschnitt 22 der Anlage 1).

Zu § 3 - Zulassungsvoraussetzungen

'Fur die Zulassung zur Priifung soll eine mindestens dreijahrige Beschaftigung
in den einschlagigen Tatigkeiten von Beschaftigten im Munitionsfachdienst vor-
liegen. 2Die dreijahrige Beschaftigung soll in der Verwaltung oder dem Betrieb,
in dem die oder der Beschaftigte beschaftigt ist, verbracht sein.

Bei der Ubernahme von Beschéftigten, die bei den Stationierungsstreitkraften
beschaftigt waren, kdbnnen Zeiten mit einschlagigen Tatigkeiten auf die dreijah-
rige Beschaftigung angerechnet werden, wenn die bei den Stationierungsstreit-
kraften ausgeubte Tatigkeit innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden
bei der Bundeswehr fortgesetzt wurde. ?Dies gilt entsprechend auch bei der
Ubernahme von Beschaftigten anderer Verwaltungen.

Bei Beschaftigten, die als Wehrpflichtige, freiwilligen Wehrdienst Leistende, Sol-
datin oder Soldat auf Zeit oder als Berufssoldatin oder Berufssoldat Wehrdienst
in der Bundeswehr geleistet haben, werden Zeiten, in denen sie Uberwiegend
mit einschlagigen Tatigkeiten beschaftigt waren, auf die dreijahrige Beschafti-
gung angerechnet.

Zeiten, in denen Beschaftigte Uberwiegend mit artverwandten Tatigkeiten des
Munitionsfachdienstes beschaftigt waren, kdnnen bis zu einer Dauer von zwolf
Monaten auf die dreijahrige Beschaftigung angerechnet werden.

Als einschlagige Tatigkeit gilt eine solche, die die in der Protokollerklarung zu

Absatz 1 der Sonderregelung zu § 5 aufgeflihrten Fertigkeiten und Kenntnisse
der entsprechenden Spezialtatigkeit des Munitionsfachdienstes zum tberwie-

genden Teil umfasst.

Als artverwandt gelten Tatigkeiten mit Fertigkeiten und Kenntnissen in der Me-
tallbearbeitung, im Ablauf mechanischer und chemischer Arbeitsgange sowie
im Kennzeichnen, Lagern und Versandfertigmachen von Waren.
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Zu § 4 — Priufungsausschuss

Der Ausschuss setzt sich zusammen aus

a)

einer sachverstandigen Beamtin, Offizierin oder Arbeitnehmerin oder ei-
nem sachverstandigen Beamten, Offizier oder Arbeitnehmer der entspre-
chenden Fachrichtung als Vorsitzender bzw. Vorsitzenden,

einer Beamtin, Arbeitnehmerin oder Soldatin oder einem Beamten, Arbeit-
nehmer oder Soldaten in Meisterfunktion in der betreffenden Spezialtatig-
keit als Beisitzerin bzw. Beisitzer und

einer Arbeiternehmerin oder einem Arbeiternehmer mit Prufungszeugnis
nach diesen Richtlinien.

Zu § 5 — Prufungsanforderungen

'In der Fertigkeitspriifung soll die oder der Beschaftigte durch geeignete Ar-

beitsproben nachweisen, dass sie bzw. er die wichtigsten und notwendigen Fer-
tigkeiten des Munitionsfachdienstes beherrscht. 2Die Arbeitszeit flir Arbeitspro-
ben soll drei Stunden nicht Gberschreiten.

Protokollerklarung zu Absatz 1:

'Die Fertigkeitsprifung soll umfassen:

a)

Handhaben der einschlagigen Werkzeuge, Maschinen, Messvorrichtun-
gen und sonstigen Gerate sowie das Uberpriifen auf ihre Verwendungs-
fahigkeit an Hand der Bedienungs-und Prifanleitungen,

Arbeiten an der Munition, wie Prufen, Zerlegen, Zusammensetzen, Aus-
wechseln von Teilen der Munition,

Kennzeichnen und Beschriften von Munition und ihrer Verpackung an
Hand von Zeichnungen,

Verpacken und Palettieren von Munition,

Stapeln von Munition in Stapeln und Packgefalten, Be- und Entladen von
Fahrzeugen,

Vernichten von Munition und Explosivstoffen als Gehilfin oder Gehilfe der
Sprengmeisterin oder des Sprengmeisters.

2Die oder der Beschaftigte muss die Priifungsarbeit unter Beachtung der ein-
schlagigen Bestimmungen ausfiihren. 3Es ist besonders darauf zu achten, ob
das richtige Arbeitsverfahren angewandt wird, die Arbeit planmaRig aufgebaut
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wird, die vorauszusetzenden Bestimmungen bekannt sind und die Arbeiten mit
der erforderlichen Sorgfalt ausgefuhrt werden.

'In der schriftlichen Kenntnispriifung werden der oder dem Beschéftigten 15
Fragen aus dem Gebiet der Fachkunde und funf Fachrechenaufgaben gestellt.
2Die oder der Beschéftigte hat hierbei nachzuweisen, dass sie bzw. er neben
den fachlichen Kenntnissen auch die notwendigen schreib- und rechentechni-
schen Fertigkeiten beherrscht. 3Die schriftliche Priifung soll die Zeit von drei
Stunden nicht Uberschreiten.

'Die miindliche Kenntnispriifung soll von praktischen betrieblichen Situationen
ausgehen und in Form eines freien Prufungsgesprachs durchgefuhrt werden.
2Sie soll eine Leistungsbeurteilung der oder des Beschéftigten unter Bertick-
sichtigung ihres bzw. seines personlichen Eindrucks ermdglichen. 2Auf jeden
Prufling soll in der mundlichen Prifung eine tatsachliche Priafungszeit von 15
bis 20 Minuten entfallen.

Protokollerklarung zu Absatz 2 und 3:

Die Kenntnisprifung soll umfassen:
1. Fachkundeprifung
a) Grundbegriffe auf dem Munitions- und Explosivstoffgebiet,

b) Wesen und Wirkung der Explosivstoffe und sonstigen gefahrlichen Stoffe
in der Munition,

c) Behandlung, Verwendung und Verpackung der gefahrlichen Stoffe,

d) Eigenschaften der gefahrlichen Stoffe, sofern sie flr den unfallsicheren
Umgang von Bedeutung sind,

e) Aufbau, Wirkungsweise und Verpackung der gebrauchlichsten Munitions-
arten,

f)  Gefahren und SchutzmalRnahmen beim Umgang mit Munition und Explo-
sivstoffen.

Darlber hinaus ist die Kenntnis der einschlagigen Dienstvorschriften zu prifen,
insbesondere die Kenntnis der Bestimmungen fur das Handhaben, Lagern,
Sichten, Sortieren, Untersuchen, Prufen, Bearbeiten (Zusammensetzen, Zerle-
gen, Instandsetzen, Andern), Versenden und Vernichten von Munition und Ex-
plosivstoffen und der einschlagigen Unfallschutzbestimmungen.
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2. Fachzeichnen

Die Fertigkeit, Zeichnungen zu lesen, ist zu priufen, entweder am Skizzieren ei-
nes einfachen Munitionsteiles, am Herstellen einer einfachen Erganzungszeich-
nung oder am Herausziehen (Zeichnen) von Einzelheiten aus einer Zusammen-
stellungszeichnung.

3. Fachrechnen

Es sind einfache, auf das Fachgebiet abgestellte Aufgaben in Anwendung der
Grundrechnungsarten zu l6sen.



- 320 -

Anhang zur Anlage 2

Tatigkeitsmerkmale der Entgeltordnung:

1.
2.

Teil Il
Teil 11

Abschnitt 4, Abschnitt 19, Abschnitt 23, Abschnitt 31, Abschnitt 33, Abschnitt
38, Abschnitt 39, Abschnitt 44, Abschnitt 45 Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 und
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2, Abschnitt 48 Entgeltgruppe 8.

Teil IV

Abschnitt 1 Entgeltgruppen 6 bis 7, Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 bis 3 und
Entgeltgruppe 9a, Abschnitt 4, Abschnitt 8, Abschnitte 12 und 13, Abschnitte 15
bis 17, Abschnitt 19, Abschnitte 21 bis 23, Abschnitt 28, Abschnitt 31.

Teil V

a) Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 und Unterabschnitt 2,
b)  Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 und Unterabschnitt 2,
c) Abschnitt 3,

d) Abschnitt 4 Unterabschnitt 1.

Teil VI

a) Abschnitt 1 mit Ausnahme der Entgeltgruppen 10, 9b und 9a Fallgruppen
3 bis 7,

b)  Abschnitte 2 bis 4.
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Berlin, den 5. September 2013

[Unterschriften der Tarifvertragsparteien]
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Niederschriftserklarungen

Zu§3

In der Entgeltordnung sind die bisher getrennten Regelwerke fiir die Eingrup-
pierung von Angestellten sowie von Arbeiterinnen und Arbeitern in einer
neuen Struktur zusammengefiihrt. 2Die jeweiligen besonderen Tatigkeitsmerk-
male sind in den Teilen Il bis VI zusammengefasst, wahrend die allgemeinen
Tatigkeitsmerkmale der Vergutungsordnung (Fallgruppen 1 des Teils | der An-
lage 1a zum BAT) in Teil | und die Oberbegriffe des allgemeinen Teils des
Lohngruppenverzeichnisses in Teil Il abgebildet sind. 3Die bisherige Rege-
lungsweise im Lohngruppenverzeichnis in Form von Oberbegriffen, Beispielen
und ,Ferner‘-Merkmalen und ihr Verhaltnis zueinander entfillt. 4§ 3 regelt die
Geltung der einzelnen Teile der Entgeltordnung auf der Grundlage der Vorbe-
merkung Nr. 1 zu allen Verglitungsgruppen der Anlage 1a zum BAT. °Die Ta-
rifvertragsparteien sind sich einig, dass es dadurch nicht zu Regelungsliicken
oder strukturellen Verschlechterungen fur die ehemaligen Arbeiterinnen und
Arbeiter kommen soll. ®Vor diesem Hintergrund sollen folgende Beispielsfalle
den Regelungsgehalt von § 3 verdeutlichen, wobei durch die Bildung von Bei-
spielen mit ausschliel3lich auszuibenden Tatigkeiten in den Nummern 1, 2, 3,
4,6 und 7 § 12 (Bund) Abs. 2 Satz 2 TVAD unberthrt bleibt.

1. Verhaltnis der Teile IV bis VI zu Teil lll der Entgeltordnung

'Fir die in den besonderen Tatigkeitsmerkmalen der Teile 1V, V oder VI gere-
gelten Tatigkeiten ist der jeweilige Teil abschlieRend. 2Soweit die Tatigkeit kei-
nes der in dem jeweiligen Teil aufgefuhrten Tatigkeitsmerkmale erfillt, sind die
Teile IV, V und VI nicht abschlieRend. 3In diesem Fall ist zunachst zu priifen,
ob ein Tatigkeitsmerkmal des Teils Il erfillt ist. Erflllt die Tatigkeit eines der
Tatigkeitsmerkmale des Teils Ill, so gilt dieses.

Beispiel 1 (Botentétigkeit im Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr
[BMDV])

'Einer Beschéftigten im Bereich des BMDYV sind ausschliel3lich Botentétig-
keiten libertragen worden. 2Zwar sind fiir die Eingruppierung dieser Be-
schétftigten die im Teil V geregelten Téatigkeitsmerkmale fiir den Bereich
des BMDV vorrangig zu priifen (§ 3 Abs. 1 Sétze 2, 4 und 5). 3Da jedoch
Teil V keine Tétigkeitsmerkmale fiir Botentétigkeiten enthélt, ist als ndchs-
tes Teil lll zu priifen, obwohl es sich um eine Tétigkeit im Bereich des
BMDV handelt. “Im Teil lll ist in Abschnitt 9 (Botinnen und Boten sowie
Pfértnerinnen und Pfértner) in der Entgeltgruppe 3 das Téatigkeitsmerkmal
,Botinnen und Boten” vereinbart. °Die Beschéftigte ist in Entgeltgruppe 3
eingruppiert.
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2. Zur Bedeutung der Untergliederung der Teile lll bis VI der Entgelt-
ordnung

'Die weitere Untergliederung der Teile Il bis VI in Abschnitte und Unterab-
schnitte, welche aus Griinden der Ubersichtlichkeit jeweils mit Uberschriften
versehen sind, hat nicht zur Folge, dass alle Beschaftigten, deren Tatigkeit im
weitesten Sinne von einer Uberschrift ,erfasst” ist, zwingend nach den Téatig-
keitsmerkmalen des entsprechenden Abschnitts oder Unterabschnitts eingrup-
piert sind. 2Vielmehr sind die Tatigkeitsmerkmale, die unter bestimmten Uber-
schriften in einzelnen Abschnitten oder Unterabschnitten aufgefihrt sind, nur
fur solche Tatigkeiten abschlief3end, die unter ein Tatigkeitsmerkmal des je-
weiligen Abschnitts oder Unterabschnitts zu subsumieren sind.

Beispiel 2a (Tischlertéitigkeit im Bereich Film-Bild-Ton des Bundesministe-
riums der Verteidigung [BMVQq])

Ein Beschéftigter mit einer Berufsausbildung als Tischler ist innerhalb des
Bereichs des BMVg im Bereich Film-Bild-Ton tatig. 2lhm sind ausschliel3-
lich besonders hochwertige Tischlerarbeiten (ibertragen worden. 3Da
Tischlertétigkeiten jedoch keines der im Teil IV Abschnitt 9 (Beschéftigte
im Bereich Film-Bild-Ton) aufgefiihrten Téatigkeitmerkmale erflillt, sind die
Téatigkeitsmerkmale dieses Abschnitts fiir seine Tétigkeit nicht einschlagig.
4 Damit stellt sich die Frage nicht, ob die Téatigkeitsmerkmale des Teils IV
Abschnitt 9 abschlieBend sind (§ 3 Abs. 1 Sétze 1, 4 und 5). °Da die Tétig-
keit auch keines der Tétigkeitsmerkmale des Teils Il erfillt und es sich um
eine kérperlich/handwerklich geprégte Tétigkeit handelt, gelten die Tétig-
keitsmerkmale des Teils Il. 6Seine Téatigkeit erfiillt dort das Tétigkeitsmerk-
mal der Entgeltgruppe 7 ,Beschéftigte der Entgeltgruppe 5, die besonders
hochwertige Arbeiten verrichten.” ’"Der Beschéftigte ist in Entgeltgruppe 7
eingruppiert.

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin tberein, dass eine Uberschrift, die ei-
nen Geltungsbereich (z. B. Beschaftigte einer bestimmten Behdrde) benennt,
Beschéftigte auRerhalb dieses Geltungsbereichs von den unter der Uberschrift
genannten Tatigkeitsmerkmalen ausschlief3t.

Beispiel 2b (Internet- und Rundfunkauswertertétigkeit im Bundesministe-
rium der Finanzen [BMF])

'Ein Beschéftigter wertet im BMF Internet- und Rundfunkveréffentlichun-
gen aus. 2Da der Beschéftigte nicht dem Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung angehort, gelten fiir ihn nicht die Tétigkeitsmerkmale des
Abschnitts 26 des Teils Ill. 3Fiir den Beschéftigten gelten vielmehr die Ta-
tigkeitsmerkmale des Teils I.

3. Eingruppierung bei Erfiillung eines Tatigkeitsmerkmals der Teile lll,
IV, V oder VI der Entgeltordnung

'Erflllt die Tatigkeit einer oder eines Beschéaftigten ein Tatigkeitsmerkmal der
Teile Ill, IV, V oder VI, so gilt dieses Tatigkeitsmerkmal. 2Selbst wenn diese
Tatigkeit ein Tatigkeitsmerkmal einer hdheren Entgeltgruppe in Teil | oder I
erfullen warde, ist eine Anwendung der Tatigkeitsmerkmale der Teile | oder |l
und damit eine héhere Eingruppierung ausgeschlossen (§ 3 Abs. 1 Satze 4
und 5 und Abs. 2 Satz 2).
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Beispiel 3 (Diesellokfiihrertétigkeiten)

'Einer Beschéftigten im Bereich des BMVg ist ausschlieflich die Téatigkeit
als Diesellokftihrerin einer Diesellokomotive mit 300 kW (ibertragen wor-
den. 2Die Beschétftigte erfiillt mit ihrer Téatigkeit das Tétigkeitsmerkmal der
Entgeltgruppe 6 in Teil IV Abschnitt 5 ,Diesellokfiihrerinnen und Diesellok-
fiihrer, die Diesellokomotiven tiber 257 kW (349 PS) fiihren*. 3Das Tétig-
keitsmerkmal ist maf3geblich. “Die Téatigkeitsmerkmale der Teile I, Il und Il
finden keine Anwendung. °Selbst wenn sich bei Anwendung eines der Té-
tigkeitsmerkmale der Teile I, Il oder Il eine niedrigere oder hbhere Ein-
gruppierung ergébe, bleibt es bei der Eingruppierung in Entgeltgruppe 6
nach Teil IV Abschnitt 5 (§ 3 Abs. 1 Satz 4 und 5).

4. Eingruppierung nach Funktionsmerkmalen

Fur die Eingruppierung nach einem Funktionsmerkmal kommt es nicht auf die
Bezeichnung der Tatigkeit oder Funktion der oder des Beschaftigten an, son-
dern auf die auszuibende Tatigkeit (§ 12 [Bund] Abs. 2 TVAD).

Beispiel 4 (Hausmeistertatigkeiten)

a. 'Einem Beschéftigten sind ausschlie8lich Hausmeistertatigkeiten
Ubertragen worden. 2Er verfiigt iiber eine einschlagige dreijéhrige
Berufsausbildung. 3Der Beschéftigte effiillt mit seiner Téatigkeit das
Tatigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 5 in Teil Ill Abschnitt 23 ,Haus-
meisterinnen und Hausmeister” und ist entsprechend eingruppiert.
4Die Tatigkeitsmerkmale der Teile | und Il gelten nicht (§ 3 Abs. 2).

b. 'Etwas anderes gilt, wenn der Beschéftigte zwar als Hausmeister be-
zeichnet wird, aber ausschliel3lich Tétigkeiten eines Facharbeiters
(z. B. Elektroniker, Tischler) auszuiiben hat. 2Flir diese Tétigkeiten ist
zuné&chst zu priifen, ob ein Tétigkeitsmerkmal der Teile 1V, V oder VI
erflillt ist. 3Ist das nicht der Fall, ist zu priifen, ob ein Tétigkeitsmerk-
mal des Teils Il erfiillt ist. 4Ist das auch nicht der Fall, gelten die Ta-
tigkeitsmerkmale des Teils I, weil die Tétigkeit eines Facharbeiters
kérperlich/handwerklich gepréagt ist. °Der Beschéftigte ist — wenn er
liber eine entsprechende Berufsausbildung verfligt oder eine verwal-
tungseigene Priifung (§ 13) bestanden hat — je nach Anforderung der
Tétigkeit in Entgeltgruppe 5, 6 oder 7 eingruppiert.

c. 'Wird ein Beschéftigter zwar als Hausmeister bezeichnet, hat aber
ausschlie3lich Anlagen der Geb&ude- und Betriebstechnik zu bedie-
nen und instand zu halten, fiir deren Betrieb ein entsprechender
Sachkundenachweis Voraussetzung ist, gelten fiir ihn nicht die Tétig-
keitsmerkmale flir Hausmeisterinnen und Hausmeister in Teil Ill Ab-
schnitt 23, sondern die Tétigkeitsmerkmale fiir Beschétftigte in der In-
standhaltung und Bedienung von Gebé&ude- und Betriebstechnik in
Teil Ill Abschnitt 19. 2Er ist bei Erfiillung der nach diesen Tétigkeits-
merkmalen geforderten Voraussetzungen in der Person je nach An-
forderung der Tétigkeit in Entgeltgruppe 6, 7, 8 oder 9a eingruppiert.
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5. Eingruppierung bei mehreren Arbeitsvorgangen

Besteht die auszuubende Tatigkeit aus mehreren Arbeitsvorgangen, erfolgt
die Prufung der Geltung von Tatigkeitsmerkmalen der einzelnen Teile der Ent-
geltordnung fur jeden Arbeitsvorgang gesondert (Protokollerklarung zu § 3).

Beispiel 5 (Reqistratur-, Blirosachbearbeitungs- und Pfértnertétigkeiten im
Bundesministerium des Innern [BMI])

Die Registraturtatigkeiten einer Beschéftigten nehmen 40 Prozent der Ta-
tigkeit ein, die Biirosachbearbeitungstétigkeiten 30 Prozent und die
Pfértnertatigkeiten ebenfalls 30 Prozent:

Arbeitsvorgang 1 Registraturtétigkeiten

Da im Teil VI (Tétigkeiten im Bereich des BMI) keine Tétigkeitsmerkmale
fur Registraturtétigkeiten vereinbart sind, finden die Tétigkeitsmerkmale in
Teil Il Abschnitt 36 (Registraturen) Anwendung. 2Die Tétigkeitsmerkmale
der Teile Il und I finden keine Anwendung (§ 3 Abs. 2 Satz 2).

Arbeitsvorgang 2 Blirosachbearbeitungstétigkeiten

"Weder im Teil VI noch im Teil Ill sind Tétigkeitsmerkmale fiir Blirosachbe-
arbeitungstétigkeiten vereinbart. 2Es handelt sich auch nicht um kérper-
lich/handwerklich geprégte Tétigkeiten (Teil Il). 3Da im Teil | Tétigkeits-
merkmale flir den Biiro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Aul3en-
dienst vereinbart sind, gelten fiir diese Téatigkeiten der Beschéftigten die
Téatigkeitsmerkmale des Teils | (§ 3 Abs. 4 Satz 1 und 2).

Arbeitsvorgang 3 Pfértnertétigkeiten

Da im Teil VI keine Téatigkeitsmerkmale fiir Beschéftigte mit Pfortnertétig-
keiten vereinbart sind, finden die Tatigkeitsmerkmale in Teil Il Abschnitt 9
(Botinnen und Boten sowie Pfértnerinnen und Pfértner) Anwendung. 2Die
Tétigkeitsmerkmale der Teile Il und I finden keine Anwendung (§ 3 Abs. 2
Satz 2).

6. Tatigkeitsmerkmale mit Voraussetzungen in der Person in den
Teilen lll bis VI der Entgeltordnung

'Ist einer oder einem Beschaftigten eine Tatigkeit Gbertragen worden, die un-
ter ein Tatigkeitsmerkmal der Teile I, IV, V oder VI zu subsumieren ist, das
eine Voraussetzung in der Person enthalt (§ 6), die die bzw. der Beschaftigte
nicht erfullt, finden dennoch die Tatigkeitsmerkmale des jeweiligen Teils und
Abschnitts bzw. Unterabschnitts Anwendung, weil diese fur die darin geregel-
ten Tatigkeiten abschlieRend sind. ?Die Tatigkeitsmerkmale der Teile | und Il
gelten nicht. 3Die oder der Beschaftigte ist eine Entgeltgruppe niedriger ein-
gruppiert, als sich nach dem Tatigkeitsmerkmal ergeben wirde (§ 12).

Beispiel 6 (Bibliotheksdienst)

'Einem Beschéftigten ist ausschliellich die Tétigkeit eines Beschéftigten
mit einschléagiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender
Tétigkeit im Bibliotheksdienst (ibertragen worden. 2Der Beschéftigte ver-




- 326 -

fligt aber nicht liber die geforderte einschldgige Hochschulbildung und er-
fiillt auch nicht die Voraussetzungen des ,sonstigen Beschéftigten®. 3Dies
flhrt aber nicht dazu, dass deswegen die Téatigkeitsmerkmale fiir den Bib-
liotheksdienst keine Anwendung finden wiirden. *Da die Tétigkeit das Ta-
tigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 9b des Teils Ill Abschnitt 2 (Beschéf-
tigte in Archiven, Bibliotheken, Biichereien, Museen und anderen wissen-
Schaftlichen Anstalten) erfiillt, sind die Téatigkeitsmerkmale dieses Ab-
schnitts fiir ihn abschlieBend. °Denn nach § 3 kommt es nur darauf an,
dass die Tétigkeit des Beschéftigten ein Téatigkeitsmerkmal erfiillt. Der
Beschéftigte ist mangels Erflillung der geforderten Voraussetzungen in der
Person geméanl § 12 Abs. 2 eine Entgeltgruppe niedriger und somit in der
Entgeltgruppe 9a eingruppiert. "Die Téatigkeitsmerkmale der Teile | und Il
gelten nicht (§ 3 Abs. 2). 8Selbst wenn die Tétigkeit das Tétigkeitsmerkmal
der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 des Teils | erfiillen wiirde (griindliche,
umfassende Fachkenntnisse und selbsténdige Leistungen ohne das Erfor-
dernis einer abgeschlossenen einschldgigen Hochschulbildung), bliebe es
bei der Eingruppierung in Entgeltgruppe 9a nach Teil Ill Abschnitt 2 (§ 3
Abs. 2 Satz 2).

7. Hilfstatigkeiten

Sind in einem Abschnitt oder Unterabschnitt der Teile Ill, IV, V oder VI nur Ta-
tigkeitsmerkmale flr Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und
entsprechender Tatigkeit vereinbart (in der Regel in Entgeltgruppe 5 und ho-
heren Entgeltgruppen), finden diese Tatigkeitsmerkmale fur Tatigkeiten, die
diese Anforderungen nicht erflllen, keine Anwendung. 2Es finden die Tatig-
keitsmerkmale der Entgeltgruppe 1 bis 4 der Teile | oder Il Anwendung.

Beispiel 7a (Zeichner)

'Einer Beschéftigten ist ausschlieB8lich eine zeichnerische Tétigkeit iiber-
tragen worden, bei der es sich nicht um eine der Ausbildung als Bauzeich-
nerin oder als technische Systemplanerin entsprechende Tétigkeit han-
delt. 2Die Tétigkeit erfiillt damit keines der Téatigkeitsmerkmale des Teils I/
Abschnitt 7 (Bauzeichnerinnen und Bauzeichner sowie technische Sys-
templanerinnen und Systemplaner). 3Der Abschnitt ist daher fiir diese
Félle auch nicht ,abschlieBend”. *Vielmehr ist die Geltung der Tétigkeits-
merkmale der Teile | und Il eréffnet, weil die Voraussetzungen von § 3
Abs. 2 Satz 1 nicht vorliegen. °Die Beschéftigte ist - je nachdem, wie die
libertragene Tétigkeit im Einzelnen ausgestaltet ist - nach den Tétigkeits-
merkmalen des Teils | in Entgeltgruppe 1, 2, 3 oder 4 eingruppiert, wenn
es sich bei der auszuiibenden Tétigkeit nicht um eine kérperlich/hand-
werklich geprégte Téatigkeit handelt und wenn ihre Tétigkeit einen unmittel-
baren Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungs-
dienststelle, -behérde oder -institution hat (§ 3 Abs. 4 Satz 2).

Beispiel 7b (Bedienung und Instandhaltunqg von Gebéaude- und Betriebs-
technik)

'Einem Beschéftigten, der (iber keine abgeschlossene Berufsausbildung
verflgt, ist ausschlie3lich das Ablesen von Zahlerstdnden von Anlagen
der Gebé&ude- und Betriebstechnik im Sinne der Vorbemerkung Nr. 1 zum
Teil 11l Abschnitt 19 (Beschéftigte in der Instandhaltung und Bedienung
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von Gebédude und Betriebstechnik) (ibertragen worden. 2Da der Beschéf-
tigte durch das Ablesen von Z&hlerstédnden nicht Anlagen der Gebé&ude-
und Betriebstechnik bedient und instand hélt, erfillt die ihm (ibertragene
Tétigkeit keines der in Teil Il Abschnitt 19 aufgefthrten Tétigkeitsmerk-
male. Damit gelten fiir seine Tétigkeit nicht die besonderen Tétigkeits-
merkmale des Teils Ill Abschnitt 19. 4Vielmehr ist die Geltung der Tétig-
keitsmerkmale der Teile | und Il eréffnet, weil die Voraussetzungen von
§ 3 Abs. 2 Satz 1 nicht vorliegen. °Der Beschéftigte ist - je nachdem wie
die Ubertragene Tatigkeit im Einzelnen ausgestaltet ist - nach den Tétig-
keitsmerkmalen des Teils Il in Entgeltgruppe 1, 2 oder 3 eingruppiert,
wenn es sich bei der auszulibenden Tétigkeit um eine kérperlich/hand-
werklich gepréagte Téatigkeit handelt.

Zu § 3 Abs. 4:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass die allgemeinen Tatigkeitsmerk-
male fur den Verwaltungsdienst (Teil | der Entgeltordnung) eine Auffangfunk-
tion in dem gleichen Umfang besitzen wie — bestatigt durch die standige
Rechtsprechung des BAG — die ersten Fallgruppen des Allgemeinen Teils der
Anlage 1a zum BAT.

Zu § 11 Satz 2:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass die Abschlussprifungen, die
nach Teil Il Abschnitt L Unterabschnitte Ill, IV, X und XI der Anlage 1a zum
BAT in den Tatigkeitsmerkmalen fur Laboranten, Zeichner, Fotografen und Fo-
tolaboranten als ,Abschlussprifung” anerkannt waren, als entsprechende
frGhere Ausbildungsberufe gelten und damit auch in der Zukunft als ,abge-
schlossene Berufsausbildung® anerkannt sind.

Zur Anlage 1 (Entgeltordnung):

a) 'In einzelnen Abschnitten des bisherigen Rechts unterschiedlich gefasste
Tatigkeitsmerkmale, insbesondere Tatigkeitsmerkmale mit "sonstigen Be-
schaftigten" und tatigkeitsbezogenen Heraushebungen, werden in der Ent-
geltordnung in einem nunmehr einheitlichen Aufbau aufgefiihrt. ?Die Tarif-
vertragsparteien sind sich darin einig, dass durch diese Vereinheitlichung
keine materiellen Anderungen beabsichtigt sind.

b) 'In der Entgeltordnung werden aufeinander aufbauende Tatigkeitsmerk-
male

aa) inden Entgeltgruppen 2 bis 9a einheitlich nach der im Lohngruppen-
verzeichnis und der mehrheitlich in den unteren Vergutungsgruppen
der Anlage 1a zum BAT verwendeten Form und

bb) in den Entgeltgruppen 9b bis 15 einheitlich nach der mehrheitlich in
den oberen Vergutungsgruppen der Anlage 1a zum BAT verwende-
ten Form
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formuliert. 2Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass nur durch
die Art dieser Vereinheitlichung keine materiellen Anderungen beabsichtigt
sind.

Beispiel:

Anstatt der in Vergutungsgruppe VIl Fallgruppe 1b des Teils | der Anlage
1a zum BAT verwendeten Formulierung ,(...), deren Tatigkeit sich
dadurch aus (...) heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel grind-
liche Fachkenntnisse erfordert.“, wird in Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 2 des
Teils | der Entgeltordnung formuliert: ,(...), deren Tatigkeit mindestens zu
einem Viertel grundliche Fachkenntnisse erfordert.”.

Zu Teil | der Entgeltordnung, Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1:

'Die Tarifvertragsparteien haben sich in der Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1 des
Teils | auf das neue Heraushebungsmerkmal ,schwierige Tatigkeiten“ verstan-
digt. 2Im Hinblick auf die Neustrukturierung der Tatigkeitsmerkmale in den Ent-
geltgruppen 3 und 4 des Teils | waren sie sich dartber einig, dass die bisher
unter das Heraushebungsmerkmal ,schwierigere Tatigkeiten® (Vergutungs-
gruppe VIII Fallgruppe 1a des Teils | der Anlage 1a zum BAT und Beispielka-
talog hierzu) fallenden Tatigkeiten in Abhangigkeit ihrer jeweiligen konkreten
Anforderungen der Entgeltgruppe 3 oder der Entgeltgruppe 4 zugeordnet wer-
den sollen.

3Unter Bezugnahme auf den o. g. Beispielkatalog werden die Tatigkeiten ,Mit-
wirkung bei der Bearbeitung laufender oder gleichartiger Geschafte nach An-
leitung®, ,Entwerfen von dabei zu erledigenden Schreiben nach skizzierten An-
gaben®, ,Erledigung standig wiederkehrender Arbeiten in Anlehnung an ahnli-
che Vorgénge - auch ohne Anleitung -“ der Entgeltgruppe 3 zugeordnet. “Die
Tatigkeiten ,FUhrung von Karteien oder elektronischen Dateien, die nach tech-
nischen oder wissenschaftlichen Merkmalen geordnet sind oder deren Flh-
rung die Kenntnis fremder Sprachen voraussetzt® werden der Entgeltgruppe 4
zugeordnet.

Zu Teil lll Abschnitt 3 der Entgeltordnung - Tatigkeitsmerkmale fur
Arztinnen und Arzte:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass sie bei nicht unwesentlichen An-
derungen im Bereich der Arztinnen und Arzte im Gesundheitswesen Gespra-
che Uber die fachlich-inhaltliche Anpassung der Entgeltordnung fihren wer-
den.

Zu Teil lll Abschnitt 17 der Entgeltordnung - Tatigkeitsmerkmale fiir gar-
tenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschaftigte:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass staatlich geprufte Technikerin-
nen und Techniker der Fachrichtung Weinbau und Kellerwirtschaft nach den
Tatigkeitsmerkmalen des Teils 11l Abschnitt 41 (staatlich geprufte Technikerin-
nen und Techniker) eingruppiert sind.

"
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Zu Teil lll Abschnitt 21 der Entgeltordnung - Tatigkeitsmerkmale fiir
Beschaftigte in Gesundheitsberufen:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass sie Uber berufsbildungsrechtli-
che Entwicklungen im Bereich der Gesundheitsberufe Gesprache fuhren wer-
den.

Zu den Entgeltgruppen 10 bis 13 des Teils lll Abschnitt 24 der
Entgeltordnung - Tatigkeitsmerkmale fiir Beschaftigte in der
Informationstechnik

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass Beschaftigte, die bis zum

31. Dezember 2013 die Voraussetzungen der Protokollnotizen Nrn. 1 Buchsta-
ben a zu Teil Il Abschnitt B Unterabschnitte I, Il, Il oder VI der Anlage 1a zum
BAT erfillt haben, den Beschaftigten mit einschlagiger abgeschlossener
Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informatik) gleichgestellt sind.

Zu Teil lll Abschnitt 32 der Entgeltordnung - Tatigkeitsmerkmale fiir
gepriifte Meisterinnen und Meister sowie Meisterinnen und Meister mit
abgeschlossener aufgabenspezifischer Sonderausbildung:

'Der Bund beabsichtigt zuklnftig Meistertatigkeiten nur noch Beschéftigten zu
Ubertragen, die die in den Tatigkeitsmerkmalen des Teil Il Abschnitt 32 gefor-
derten Voraussetzungen in der Person erfilllen. 2Tatigkeiten im Sinne der bis-
herigen Tatigkeitsmerkmale fur Maschinenmeister beabsichtigt er nicht mehr
Zu Ubertragen.

Zu Teil lll Abschnitt 42 der Entgeltordnung - Tatigkeitsmerkmale fur
Technische Assistentinnen und Assistenten:

'Die Tarifvertragsparteien halten eine Neuvereinbarung der Vorbemerkung
Nr. 4 zu allen Vergitungsgruppen der Anlage 1a zum BAT flr entbehrlich. 2Es
besteht Einvernehmen, dass — wie bisher — unter ,technischen Assistentinnen
und technischen Assistenten mit staatlicher Anerkennung® diejenigen Perso-
nen zu verstehen sind, die nach dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind,
diese Berufsbezeichnung zu flhren.

Zu Teil IV, Abschnitt 12 — Tatigkeitsmerkmale fiir Beschaftigte in der
Forschung und Materialpriifung:

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin tUberein, dass vom Begriff ,Material® in
Teil IV Abschnitt 12 auch Waffen und Munition umfasst sind.
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Zu Teil IV Abschnitt 17 der Entgeltordnung - Tatigkeitsmerkmale fiir K6-
chinnen und Koche:

Es besteht Einvernehmen zwischen den Tarifvertragsparteien, dass Tatigkei-
ten von Kuchenmeistern Tatigkeiten fur geprufte Meisterinnen und Meister des
Teils 11l Abschnitt 32 entsprechen.

Zu Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 des Teils V Unterabschnitt 1.3 der Ent-
geltordnung - Beschiftigte an Land im nautischen Bereich

Es besteht Einvernehmen zwischen den Tarifvertragsparteien, dass die nauti-
schen Beschaftigten ohne nautisches Befahigungszeugnis, die am 31. Mai
1993 in den Verkehrszentralen in einem Arbeitsverhaltnis gestanden haben
und am 1. Januar 2014 noch in diesem Arbeitsverhaltnis stehen, fir die Dauer
dieser Tatigkeit wie nautische Beschaftigte mit nationalem nautischen Befahi-
gungszeugnis behandelt werden.

Zu den Protokollerklarungen zu der Entgeltgruppe 9a und der
Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 des Teils V Unterabschnitt 2.2 der Entgelt-
ordnung - Beschaftigte an Schleusen an BinnenschifffahrtsstraRen

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der Umbau von Einzel-
schleusen an Wasserstraf3en der Klasse IV zu Leitzentralen bis zum 31. De-
zember 2034 abgeschlossen sein wird. Falls dieser Umbau bis zum 31. De-
zember 2034 nicht abgeschlossen sein sollte, werden die Tarifvertragspar-
teien Gesprache Uber Losungsmoglichkeiten flihren.

"



	Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund)
	ABSCHNITT I Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Tätigkeitsmerkmale, körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten
	§ 3 Geltung der einzelnen Teile der Entgeltordnung
	§ 4 Ständige Vertreterinnen und Vertreter
	§ 5 Unterstellungsverhältnisse

	ABSCHNITT II Voraussetzungen in der Person
	§ 6 Voraussetzungen in der Person
	§ 7 Wissenschaftliche Hochschulbildung
	§ 8 Hochschulbildung
	§ 9 Technische Hochschulbildung
	§ 10 Geprüfte Meisterinnen und Meister sowie staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker
	§ 11 Berufsausbildung
	§ 12 Eingruppierung bei Nichterfüllung einer Vorbildungs- oder  Ausbildungsvoraussetzung
	§ 13 Verwaltungseigene Prüfungen
	§ 14 Übergangsregelungen DDR-Abschlüsse

	ABSCHNITT III Zulagen
	§ 15 Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter  sowie Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker
	§ 16 Ausbildungszulage
	§ 17 Entgeltgruppenzulagen
	§ 18 Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst
	§ 19 Dynamisierung der Zulagen

	ABSCHNITT IV Schlussvorschriften
	§ 20 Inkrafttreten, Laufzeit

	Anhang zu § 15
	Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter sowie  Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker

	Anlage 1
	Entgeltordnung
	Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Entgeltgruppe 2
	Entgeltgruppe 1
	Protokollerklärungen

	Teil II Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  für körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Entgeltgruppe 2
	Entgeltgruppe 1
	Protokollerklärungen

	Teil III Tätigkeitsmerkmale für besondere Beschäftigtengruppen
	1. Apothekerinnen und Apotheker
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Protokollerklärung

	2. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Entgeltgruppe 2
	Protokollerklärungen

	3. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Protokollerklärung

	4. Ausbilderinnen und Ausbilder in Betrieben und Werkstätten
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 7

	5. Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie geprüfte Meisterinnen und Meister für Bäderbetriebe
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	6. Baustellenaufseherinnen und -aufseher sowie Bauaufseherinnen und -aufseher
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	7. Bauzeichnerinnen und -zeichner sowie technische Systemplanerinnen und -planer
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärung

	8. Berechnerinnen und Berechner von Amts-, Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	9. Botinnen und Boten sowie Pförtnerinnen und Pförtner
	Entgeltgruppe 3

	9a.  Fachlehrerinnen und -lehrer im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundespolizei
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Protokollerklärungen:

	10. Fahrerinnen und Fahrer
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	11. Systemtechnikerinnen und -techniker in der Fernmeldetechnik
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	12. Beschäftigte in der Forschung
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13

	13. Beschäftigte im Forstdienst
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b

	14. Fotografinnen und Fotografen
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	15. Fotolaborantinnen und -laboranten
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	16. Beschäftigte im Fremdsprachendienst
	16.1 Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretärinnen und -sekretäre)
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Protokollerklärungen

	16.2
	16.3 Konferenzdolmetscherinnen und -dolmetscher
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Protokollerklärungen

	16.4 Überprüferinnen und Überprüfer, Übersetzerinnen und Übersetzer, Terminologinnen und Terminologen sowie Lexikografinnen und Lexikografen
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Protokollerklärungen
	Anhang zu Unterabschnitt 4

	16.5 Sprachlehrerinnen und -lehrer beim Bundessprachen-amt und im Bereich des Auswärtigen Amtes
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Protokollerklärungen


	17. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	18. Geprüfte Gärtnermeisterinnen und -meister
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Protokollerklärungen


	19. Beschäftigte in der Instandhaltung und Bedienung von Gebäude- und Betriebstechnik
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Protokollerklärungen

	20. Geschäftsstellenverwalterinnen und -verwalter, Beschäftigte in Serviceeinheiten sowie Justizhelferinnen und -helfer bei Gerichten und Staatsanwaltschaften
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	21. Beschäftigte in Gesundheitsberufen
	Vorbemerkung
	21.1 Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärung

	21.2 Desinfektorinnen und Desinfektoren, Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher sowie Beschäftigte in der Medizinprodukteaufbereitung
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	21.3 Diätassistentinnen und -assistenten
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	21.4 Ergotherapeutinnen und -therapeuten
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärung

	21.5 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Protokollerklärung

	21.6 Logopädinnen und Logopäden
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärung

	21.7 Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizinische Bademeister
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	21.8 Medizinische Fachangestellte und zahnmedizinische Fachangestellte
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärung

	21.9 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie medizinisch-technische Gehilfinnen und Gehilfen
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärungen

	21.10 Orthoptistinnen und Orthoptisten
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärung

	21.10a. Pharmakantinnen und Pharmakanten
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Protokollerklärungen:

	21.11 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	21.12 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Protokollerklärungen

	21.13 Physiotherapeutinnen und -therapeuten
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	21.14 Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Sektionsgehilfinnen und  -gehilfen
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	21.15 Psychologisch-technische Assistentinnen und Assistenten
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Protokollerklärungen

	21.16 Zahntechnikerinnen und -techniker
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Protokollerklärung

	21.17  Beschäftigte im Rettungsdienst
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 4


	22. Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter
	Entgeltgruppe 2

	23. Hausmeisterinnen und Hausmeister
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4

	24. Beschäftigte in der Informationstechnik
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Protokollerklärungen

	25. Ingenieurinnen und Ingenieure
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Protokollerklärungen

	26.
	27. Beschäftigte im Kassendienst
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Entgeltgruppe 2
	Protokollerklärungen

	28. Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung und Grabungstechnik
	28.1 Beschäftigte in der Konservierung und Restaurierung
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärungen

	28.2 Beschäftigte in der Grabungstechnik
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärungen


	29. Küchenhilfskräfte und Buffethilfskräfte
	Entgeltgruppe 3
	Entgeltgruppe 2

	30. Laborantinnen und Laboranten sowie Werkstoffprüferinnen und -prüfer
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	31. Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachlageristinnen und  -lageristen sowie Magazinwärterinnen und -wärter
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	32. Geprüfte Meisterinnen und Meister
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8

	33. Modellbauerinnen und -bauer sowie Modelltischlerinnen und -tischler
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7

	34. Operateurinnen und Operateure, Strahlenschutztechnikerinnen und -techniker sowie Strahlenschutzlaborantinnen und -laboranten in Kernforschungseinrichtungen
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	35. Redakteurinnen und Redakteure
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Protokollerklärungen

	36. Beschäftigte in Registraturen
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Entgeltgruppe 2
	Protokollerklärungen

	37. Reinigerinnen und Reiniger
	38. Reproduktions- und medientechnische Beschäftigte
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Entgeltgruppe 2
	Protokollerklärungen

	39. Schweißerinnen und Schweißer
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 4

	40. Beschäftigte in der Steuerverwaltung
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	41. Technikerinnen und Techniker
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Protokollerklärungen

	42. Technische Assistentinnen und Assistenten
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6

	43. Tierärztinnen und -ärzte
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Protokollerklärung

	44. Tierpflegerinnen und -pfleger
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	45. Vermessungstechnikerinnen und -techniker, Geomatikerinnen und Geomatiker sowie Messgehilfinnen und -gehilfen
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	46. Vorlesekräfte für Blinde und besondere Hilfskräfte für sonstige schwerbehinderte Menschen
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5

	47. Wächterinnen und Wächter
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	48. Weitere Beschäftigte
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Protokollerklärungen


	Teil IV Besondere Tätigkeitsmerkmale im Bereich des  Bundesministeriums der Verteidigung
	1. Besondere Tätigkeitsmerkmale
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	2. Beschäftigte in der Arbeitsvorbereitung oder in der Betriebsorganisation
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6

	Protokollerklärungen
	3. Beschäftigte im Bereich des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
	3.1 Beschäftigte im Beschaffungs- oder Vertragswesen sowie in der Vertrags- und Instandsetzungs-abrechnung
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Protokollerklärungen

	3.2 Beschäftigte in der Preisverhandlung und in der Preisprüfung
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Protokollerklärungen


	4. Brückenwärterinnen und -wärter
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 4

	5. Diesellokführerinnen und -lokführer sowie Rangiererinnen und Rangierer
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärung


	6. Fahrerinnen und Fahrer sowie Wagenpflegerinnen und -pfleger
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	7. Fernsprecherinnen und -sprecher
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4

	8. Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Bundeswehrfeuerwehr
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6

	9. Beschäftigte im Bereich Film-Bild-Ton
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	10. Beraterinnen und Berater im Flugsicherheitsdienst
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a

	11. Geprüfte Meisterinnen und Meister sowie staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker in der Flugsicherungstechnik, Flugdatenerfassung oder Flugmesstechnik
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10

	12. Beschäftigte in der Forschung und Materialprüfung
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5

	13. Festmacherinnen und Festmacher, Taklerinnen und Takler, Bootswartinnen und -warte, Maschinistinnen und Maschinisten sowie Elektrotechnikerinnen und  -techniker in Landanschlusszentralen
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 3

	14.  Helferinnen und Helfer in Bundeswehrkrankenhäusern oder anderen kurativen Einrichtungen der Bundeswehr
	Entgeltgruppe 3

	15. Beschäftigte mit speziellen Instandsetzungs- oder Wartungstätigkeiten an Luftfahrzeugen
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8

	16. Kasernenwärterinnen und -wärter, Gebirgshütten-wartinnen und -warte sowie Helferinnen und Helfer in Unterkünften und Liegenschaften
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	17. Köchinnen und Köche, Kochsmaaten, Stewardessen und Stewards sowie Bedienungskräfte
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	18. Konserviererinnen und Konservierer, Verpackerinnen und Verpacker, Packerinnen und Packer, Präserviererinnen und Präservierer sowie Warenauszeichnerinnen und -auszeichner
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	19. Kranführerinnen und Kranführer sowie Anschlägerinnen und Anschläger
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	20. Küchenbuchhalterinnen und -buchhalter
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6

	21. Maschinistinnen und Maschinisten an besonderen Anlagen
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7

	22. Beschäftigte im Munitionsfachdienst
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5

	23. Nautische Beschäftigte und Beschäftigte im Schiffs- und Seedienst
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärung

	24. Pfarrhelferinnen und -helfer sowie Seelsorgeassistentinnen und -assistenten
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Protokollerklärungen

	25. Beschäftigte im Pflegedienst
	25.1 Beschäftigte in der Pflege
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe P 9
	Entgeltgruppe P 8
	Entgeltgruppe P 7
	Entgeltgruppe P 6
	Entgeltgruppe P 5
	Protokollerklärungen:

	25.2 Leitende Beschäftigte in der Pflege
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe P 16
	Entgeltgruppe P 15
	Entgeltgruppe P 14
	Entgeltgruppe P 13
	Entgeltgruppe P 12
	Entgeltgruppe P 11
	Entgeltgruppe P 10
	Entgeltgruppe P 9
	Protokollerklärungen:

	25.3 Lehrkräfte in der Pflege
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10


	26. Prüferinnen und Prüfer von Luftfahrtgerät
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a

	27. Rechnungsführerinnen und Rechnungsführer
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 6

	28. Beschäftigte im Schieß- und Erprobungsbetrieb
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	29. Sportlehrerinnen und -lehrer
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b

	30. Strahlgerätebedienerinnen und -bediener
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	31. Taucherinnen und Taucher sowie  Taucherarztgehilfinnen und -gehilfen
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5

	32. Beschäftigte im Wachdienst
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung


	Teil V Besondere Tätigkeitsmerkmale im Bereich des  Bundesministeriums für Digitales und Verkehr
	Vorbemerkungen zu den Abschnitten 1 bis 4
	1 Beschäftigte bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung - Küstenbereich
	1.1 Besatzungen von Schiffen und schwimmenden Geräten
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärungen

	1.2 Beschäftigte an Seeschleusen
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4

	1.3 Beschäftigte an Land im nautischen Bereich
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6


	2 Beschäftigte bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung - Binnenbereich
	2.1 Besatzungen von Schiffen und schwimmenden Geräten
	Vorbemerkungen
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung

	2.2 Beschäftigte an Schleusen an Binnenschifffahrtsstraßen
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	2.3 Beschäftigte an Land im nautischen Bereich
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 8


	3 Beschäftigte mit WSV-spezifischen Tätigkeiten an Land
	Vorbemerkung
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärung


	4 Beschäftigte beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
	4.1 Besatzungen der Schiffe
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Protokollerklärungen

	4.2 Beschäftigte an Land im nautischen Bereich
	Entgeltgruppe 15
	Entgeltgruppe 14
	Entgeltgruppe 13
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9a


	5. Beschäftigte im Kontrolldienst beim Bundesamt für Logistik und Mobilität
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Protokollerklärungen

	6 Beschäftigte im Wetterfachdienst beim Deutschen Wetterdienst
	Entgeltgruppe 12
	Entgeltgruppe 11
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Protokollerklärung


	Teil VI Besondere Tätigkeitsmerkmale im Bereich des  Bundesministeriums des Innern
	1. Besondere Tätigkeitsmerkmale im Bereich der Bundespolizei
	Entgeltgruppe 10
	Entgeltgruppe 9c
	Entgeltgruppe 9b
	Entgeltgruppe 9a
	Entgeltgruppe 8
	Entgeltgruppe 7
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 3
	Protokollerklärungen

	2. Köchinnen und Köche sowie Bedienungskräfte bei der Bundespolizei
	Entgeltgruppe 6
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3

	3. Beschäftigte im Schießbetrieb der Bundespolizei
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4

	4. Unterkunftswärterinnen und -wärter, Gebirgshüttenwartinnen und -warte sowie Helferinnen und Helfer in Unterkünften und Liegenschaften im Bereich der Bundespolizei
	Entgeltgruppe 5
	Entgeltgruppe 4
	Entgeltgruppe 3


	Anlage 2
	Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen
	ABSCHNITT I  Allgemeine Regelungen
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Zulassungsantrag
	§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
	§ 4 Prüfungsausschuss
	§ 5 Prüfungsanforderungen
	§ 6 Durchführung der Prüfung
	§ 7 Wiederholung der Prüfung
	§ 8 Arbeitsbefreiung, Entgeltfortzahlung
	§ 9 Reisekosten

	ABSCHNITT II  Sonderregelungen für verwaltungseigene Prüfungen  von Messgehilfinnen und -gehilfen
	Zu § 1 - Geltungsbereich
	Zu § 3 - Zulassungsvoraussetzungen
	Zu § 4 – Prüfungsausschuss
	Zu § 5 – Prüfungsanforderungen

	ABSCHNITT III Sonderregelungen für verwaltungseigene Prüfungen  von Beschäftigten im Munitionsfachdienst
	Zu § 1 - Geltungsbereich
	Zu § 3 - Zulassungsvoraussetzungen
	Zu § 4 – Prüfungsausschuss
	Zu § 5 – Prüfungsanforderungen

	Anhang zur Anlage 2
	Niederschriftserklärungen




